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1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

x 104/79.076 n Gleiche Rechte für Mann und Frau. Volks
initiative 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 14. Novem
ber 1979 (BBl 1980 I. 69) über die Volksinitiative 
«Gleiche Rechte für Mann und Frau». 

N Füeg, Aubry, Bacciarini, Bäumlin, Blunschy, Braun
schweig, Cotti, Eppenberger-Nesslau, Fischer-Hägg
lingen, Ganz, Iten, Jaggi, Jung, Keller, Liichinger, 
Miwy, Meier Kaspar, Miiller-Aargau, Ogi, Rubi, 
Schnyder-Bem, Segmiiller, Vannay (23) 

S Hönsenberger, Arnold, ~uer, Binder, Biihrer, Biirgi, 
Debetaz, Dillier, Dobler, Dreyer, GaS'lroann, Hefti, 
Lieberherr, Schaffter, Steiner {15) 

Motion der Kommission des Nationalrates, vom 2. Mai 
1980: 
Der Bundesrat wird beauftragt, im Interesse der Gleich
berechtigung von Mann und Frau folgende Vorkehren 
sofort an die Hand zu nehmen: 
a. einen Katalog der Mann und Frau ungleich behan

delnden Normen des Bundes und des kantonalen 
Rechtes aufzustellen; 

b. ein möglichst vollständiges Rechtsetzungsprogramm 
aufzustellen zur Beseitigung der diskriminierenden 
Bestimmungen; 

c. das Rechtsetzungsprogramm nach sachlichen, zeitli-
chen und finanziellen Prioritäten zu ordnen. 

Er wird beauftragt, alle ihm zur Verfiigung stehenden 
Instrumente dafilr einzusetzen, worunter beispielsweise 
auch die Eidgenössische Kommission fiir Frauenfragen. 

1980 17. JunL Bescbluss des Nationalrates nach Entwurf 
des Bundesrates. 
Die Motion der Kommission wird angenommen. 

1980 8. Oktober. Bescblass des Ständerates: Zustim
mung. 
Die Motion des Nationalrates wird angenommen. 

1980 10. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der 
Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung an
genommen. 

1980 10. Oktober. Beschluss des Stinderates: Der Bun, 
desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
nommen. 

Bundcsblalt ID. 701 

II 

x 104/79.076 n Egalite des droits entre hommes et femmes. 
Initiative populaire 

Message et projet d'arrete du 14 novembre 1979 
(FF 1980. I, 73) sur !'initiative populaire «pour 
regaJite·des droits entre hommes et femmes». 

N Füeg, Aubry, Bacciarini, Bäumlin, Blunschy, Braun
schweig, Cotti, Eppenberger-Nesslau, Fischer-Hiigg
lingen, Ganz, Iten, Jaggi, Jung, Keller, Lüchinger, 
Massy, Meier Kaspar, Miiller-Argovie, Ogi, Rubi, 
Schnyder-Berne, Segmiiller, Vannay (23) 

E Hänsenberger, Arnold, Bauer, Binder, Bührer, Bürgi, 
Debetaz, Dillier, Dobler, Dreyer, Gassmann, Hefti, 
Lieberherr,Schaff'ter,Steiner (15) 

Motion de 1a commis.sion da Conseil national. du 2 mai 
1980: 
Le Conseil federal est charge, dans l'interet de l'egalite 
des droit entre hommes et femmes, de prendre immedia
tement !es mesures suivantes: 
a. Dresser une liste des regles du droit federal et du 

droit cantonal qui traitent inegalement 1:homme et 1a 
femme; 

b. Dresser un programme legislatif aussi complet que 
possible aux fins d'eliminer les dispositions discrimi
natoires; 

c. Mettre en a:uvre le programme legis]atif selon des 
priorites fondees llllr la matiere, le temps et !es 
moyens financiers. · 

Il est charge de mettre a contribution a ces fins tous les 
instruments dont il dispose, entre autres la Commission 
federale pour les questions feminines. 

1980 17 juin. Decision du Conseil national conforme au 
projet du Conseil federal. 
La motion de 1a colllDliuion est adoptee. 

1980 8 octobre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
La modon du Conseil national est adoptee. 

1980 10 octobre. Dedsion du Conseil national: L'arrete 
est adopte au vote final. 

1980 10 octobre. Declsion du Conseil des Etats: L'arrete 
est adopte au vote final. 

Feuille f=lerale III. 713 



2 Darstellung der Verhandlungen 

Tableau des deliberations 

Nationalrat - Conseil national 

Allgemeine Beratung - Discussion generale 

Füeg, Berichterstatterin 
Cotti, rapporteur 

Fraktionssprecher 

Segmüller 
0gi 
Müller-Aargau 
Jaggi 
Mascarin 
Massy 
Aubry 

Seiten/Pages 

3, 22 
5, 23 

7 
8 

10 
10 
11 
12 
13 

Einzelredner - 0rateurs s'exprimant a titre individuel 

Bacciarini 14 
Ziegler-Solothurn 15 
Allenspach 15 
Christinat 17 
Nussbaumer 17 
Brelaz 18 
Euler 18 
Vannay 18 
Lüchinger 19 
Braunschweig 20 
Blunschy 20 
Meier Josi 21 
Morel 22 
Bundesrat Furgler 24 

Detailberatung und Gesamtabstimmung - 28 - 51 
Discussion par articles et vote sur l'ensemble 
(17.6.1980) 

Titel und Ingress, Art. 1 : Antrag der Kommission/ 
Proposition de la commission 28 

Art 2 : Antrag der Kommissionsminderheit -
Proposition de la commission de minorite 28 
Antrag - Proposition Lüchinger 29 

Linder 29 
Koller Arnold 29 
Mascarin 29 

Bäumlin, Sprecher der Minderheit 

Lüchinger 

29 

31 
33 Linder 

Tit 



Koller Arnold 
Mascarin 
Barchi 
Bäumlin 
Kopp 
Carobbio 
Morf 
Uchtenhagen 
Petitpierre 
Allenspach 
Deneys 
Keller 
Segmilller 
Grobet 
Meier Josi 
Leuenberger 
Reimann 
Füeg, Berichterstatterin 
Cotti, rapporteur 
Bundesrat Furgler 

Abstimmungsplan - Propo$itions et plan devotes 
Abstimmungsordnung - Plan devotes 

Motion der Kommission - Motion de la commission 

Schlussabstimmung - Vote final (10.10.1980) 

Ständerat - Conseil des Etats 

Allgemeine Beratung - Discussion generale 

33 
35 
35 
36 
36 
38 
38 
39 
40 
40 
41 
42 
42 
42 
44 
44 
45 
45, 50 
46 
47 
49 
49,. 50 

50 

83 

Antrag der Kommission - Proposition de la commission 55 

Hänsenberge½ Berichterstatter 

Einzelredner - 0rateurs d'exprimant a titre individuel 

Dobler 
Hefti 
Lieberherr 
Steiner 
Binder 
Arnold 
Dilier 
Dreyer 
Bauer 
Schaffter 
Affolter 
Egli 
Gadient 
Bundesrat Furgler 

\V 

55 

60 
60 
63 
64 
65 
67 
67. 
69 
70 
70 
71 
72 
73 
74 



Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1 : 
Titre et preambule, Art. 1 : 
- Antrag der Kommission 
- Pro_position de la commission 

Art. 2 : 
- Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Minderheit (Lieberherr, Bührer, Gassmann) 
Antrag He:fti 
Antrag Steiner 
Antrag Egli 

Proposition de la commission 
- Majorite 
- Minorite (Lieberherr, Bührer, Gassmann) 
- Proposition Hefti 
- Proposition Steiner 
- Proposition Egli 

Hänsenberger, Berichterstatter 

Munz 
Aubert 
Egli 
Bundesrat Furgler 
Egli 
Lieberherr 

Art. 3 : 
- Antrag der Kommission 
- Mehrheit 
- Minderheit 
- Antrag Hefti 

Proposition de la commission 
- Majorite 
- Minorite 
- Proposition Hefti 

Motion des Nationalrates (Kommission). 
Motion du Conseil national (Commission). 

Hänsenberger, Berichterstatter 

Schlussabstimmung - Vote final 

V -

80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

80 

80 
80 
81 
81 
82 
82 

82 
82 
82 
82 

82 
82 
82 
82 

82 

82 

85 



3 Einzelne Themenbereiche - Quelques themes particuliers 

.1 Allgemeine Würdigung der Initiative 
Appreciation generale de l'initiative 
Nationalrat - Conseil national 1 

Füeg 2 Berichterstatterin 
Cotti, rapporteur 
Segmüller 
Jaggi 
Allenspach 
Vannay 
Braunschweig 
Bundesrat Furgler 
Bäumlin 

Ständerat - Conseil des Etats 

Hänsenberger, Berichterstatter 
Dobler 
Hefti 
Lieberherr 
Binder 
Bauer 
Gadient 

4 a, 

Bundesrat Furgler 74 d, 

23 b 
6 a 
7 C 

10 d 
15 C 

19 a 
20 a 
25 d 
30 b 

56 a 
60 b 
60 d 
63 d 
66 a 
70 C 

73 a 
75 C 

.2 Allgemeine Würdigung des Gegenvorschlags
Appreciation generale du contre-projet 
Nationalrat - Conseil national 

Segmüller 
0gi 
Jaggi 
Aubry 
Bacciarini 
Allenspach 
Bundesrat Furgler 
Bäumlin 

Ständerat - Conseil des Etats 

Hänsenberger, Berichterstatter 
Dobler 
Hefti 
Bauer 
Gadient 
Bundesrat Furgler 

\(\ 

8 a 
9 b 

10 d 
14 a 
14 d 
15 C 

26 b 
29 d 

56 a 
60 C 

60 d 
70 C 

73 b 
76 a 

0., 

... - -

' 

C 

- -



.3 Rechtliche Ungleichheiten
Inegalites au regard de la loi 
Nationalrat - Conseil national 

Füeg, Berichterstatterin 
Cotti, rapporteur 
Ogi 
Mascarin 
Massy 
Bundesrat Furgler 

Ständerat - Conseil des Etats 

Hefti 
Dillier 
Bauer 
Bundesrat Furgler 

3 b 
5 d 
8 d 

11 d 
13 a 
25 b 

61 a 
68 b 
70 b 
76 b 

.4 Gesellschaftliche Ungleichheiten und Rollenverständnis
Inegalites sociales et conception des roles de l'homme et 
de la femme 
Nationalrat - Conseil national 

Füeg, Berichterstatterin 
Mascarin 
Ziegler-Solothurn 
Nussbaumer 
Lüchinger 
Blunschy 
Forel 
Meier Josi 
Bundesrat Furgler 
Bäumlin 
Morf 

Ständerat - Conseil des Etats 

Hänsenberger 2 Berichterstatter 
Hefti 
Dillier 
Dreyer 
Egli 
Bundesrat Furgler 

V\\ 

3 d, 

57 a, 

69 b, 

22 d 
11 d 
15 b 
17 d 
19 d 
20 d 
21 C 

22 a 
25 b 
36 C 

38 C 

58 b 
62 a 
68 C 

69 d 
72 b 
75 d 



-5 Die Frage der Uebergangsfrist -
La question du delai transitoire 
Nationalrat - Conseil national 

Füeg, ·Berichterstatterin 5 a, 23 b, 5 b, 45 b 
Cotti, rapporteur 6 b, 24 b 
Segmilller 7 d, 8 C 

0gi 9 b 
Müller-Aargau 10 b 
Jaggi 11 C 

Masca~in 12 a 
Massy 13 C 

Aubry 14 a 
Allenspach 15 d 
Christinat 17 b 
Brelaz 18 b 
Euler 18 C 

Braunschweig 20 b 
Blunschy 20 d 
Forel 21 C 

Meier Josi 22 b 
Morel 22 d 
Bundesrat Furgler 26 a, 47 d 
Bäumlin 30 d 
Mascarin 35 b 
Kopp 37 b 
Morf 38 d 

Ständerat - Cönseil des Etats 

Hänsenberge~Be~ichte~statter 56 c, 57 C 

Dobler 60 b 
Lieberherr 64 C 

Binder 66 d 
Affolter 71 C 

Gadient 73 d 
Bundesrat Furgler 75 d 

-V\\\ 



.6 Die Drittwirkung der Gleichberechtigungspostulate in der 
Verfassung (speziell Lohngleichheit) - L'effet sur les 
tiers des postulats concernant l'egalite des droits dans 
la constitution (en particulier l'egalite de salaire) 

Nationalrat - Conseil national 

Füeg, Berichterstatterin 
Cotti, rapporteur 
0gi 
Müller-Aargau 
Mascarin 
Euler 
Bundesrat Furgler 
Koller 
Kopp 
Uchtenhagen 

Ständerat - Conseil des Etats 

Hänsenberger, Berichterstatter 
Dobler 
Hefti 
Binder 
Arnold 
Affolter 
Egli 
BY,ndesrat Furgler 

26 d, 
34 a, 

62 d, 

5 a 
6 d 
9 b 

10 b 
12 b 
18 d 
48 b 
34 C 

37 C 

39 C 

58 d 
60 C 

63 C 
66 C 

67 b 
71 b 
72 C 
76 d, 77 a, 79 d 

.7 Das Lohngleichheitsprinzip - Le principe de l'egalite des 
salaires 
Nationalrat - Conseil national 

Segmüller 
0gi 
Müller-Aargau 
Jaggi 
Mascarin 
Massy 
Aubry 
Allenspach 
Euler 
Blunschy 
Forel 
Füeg, Berichterstatterin 
Bundesrat Furgler 
Lüchinger 
Koller 
Petitpierre 

-

8 b, 

25 c, 

8 C 

9 C 

10 b 
10 d 
12 a 
13 b 
14 b 
15 d 
18 d 
21 a 
21 b 
23 C 

27 a 
31 b 
33 d 
40 b 



Ständerat - Conseil des Etats 

Hänsenberger, Beri·chterstatter 
Dobler 
Hefti 
Arnold 
Dreyer 
Egli 
Bundesrat Furgler 

56 d„ 59 a 
60 C 

62 d 
67 b 
69 C 
72 d 
77 a 

.8 Lohngleichheit durch Verhandlungen der Sozialpartner
Egalite des salaires au moyen de negociations entre 
partenaires sociaux 
Nationalrat - Conseil national 

Lilchinger 
Kopp 
Allenspach 
Leuenberger 
Cotti, rapporteur 

Ständerat - Conseil des Etats 

Hänsenberger, Berichterstatter 
Hefti 
Arnold 
Bundesrat Furgler 
Aubert 

32 a, 32 C 

37 a 
40 d 
44 d 
47 a 

59 b 
62 d 
67 C 
78 a 
81 b 

.9 Lohngleichheit via Gesetz oder als direkt anwendbares 
Verfassungsrecht? - Egalite des salaires en vertu de 
la loi ou en tant que droit constitutionnel directement 
applicable? 
Nationalrat - Conseil national 

Lüchinger 
Linder 
Barchi 
Bäumlin 
Petitpierre 
Allenspach 
Keller 
Grobet 
Meier Josi 
Leuenberger 
Füeg, Berichterstatterin 
Bundesrat Furgler 

'/. 

32 a 
33 C 

35 d 
36 b 

40 a, 40 C 

40 d 
42 b 
43 b 
44 a 
44 d 
45 C 

48 a_, 48 C 



Ständerat - Conseil des Etats 

Steiner 64 c, 65 b 
Dillier 69 a 
Affolter 71 b 
Gadient 73 d 
Bundesrat Furgler 76 c, 77 b, 79 d 
Aubert 80 d, 81 b 

.10 Lohngleichheit nur am gleichen Arbeitsplatz - Egalite des 
salaires, mais seulement a des postes de travail identiques 
Nationalrat - Conseil national 

Linder 
Bäumlin 
Kopp 
Füeg, Berichterstatterin 
Bundesrat Furgler 

37 a, 

33 b 
36 d 
37 d 
46 a 
48 d 

.11 Internationale Vergleiche - Comparaison internationale 
Nationalrat - Conseil national 

Füeg, Berichterstatterin 
Müller-Aargau 
Aubry 
Euler 
Bundesrat Furgler 
Morf · 

Ständerat - Conseil des Etats 
Hänsenberger, Berichterstatter 
Dobler 
Hefti 
Lieberherr 
Dreyer 
Bauer 
Bundesrat Furgler 
Aubert 

3 d 
10 a 
13 d 
18 C 

27 d 
39 b 

56 d 
60 b 
63 b 
64 b 
69 C 

70 b 
77 b 
81 C 

.12 Die Motion der Kommission - La motion de la commission 
Nationalrat - Conseil national 

Füeg,2 Berichterstatterin 5 c, 50 d 
Segmüller 8 C 

Müller-Aargau 10 C 

Aubry 14 a 
Brelaz 18 b 
Bundesrat Furgler 26 b 



Ständerat - c·onseil des Etats 

Gadient 
Bundesrat Furgler 
Hänsenberger·, Berichterstatter 

tll --

73 C 
75 d 
82 d 



4 Rednerliste - Liste des orateurs 

Nationalrat - C'onseil national 

Allenspach 15„ 40 
Aubry 13 
Bacciarini 14 
Barchi 35 
Bäumlin 29„ 36 
Blunschy 20 
Braunschweig 20 
Brelaz 18 
Carobbio 38 
Christinat 17 
Cotti~ rapEorteur 5„ 23„ 46 
Deneys 41 
Euler 18 
Furgler 2 Bundesrat 24„ 47 
Füeg„ Berichtersta~terin 3„ 22, 45 „ 50 
Grobet 42 
Jaggi 10 
Keller 42 
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Kopp 36 
Leuenberger 44 
Linder 33 
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Mascarin 11, 35 
Massy 12 
Meier Josi 21, 44 
Morel 22 
Morf 38 
Müller-Aargau 10 
Nussbaumer 17 
0gi 8 
Petitpierre 40 
Reimann 45 
Segmüller 7 „ 42 
Uchtenhagen 39 
Vannay 18 
Ziegler-Solothurn 15 

Ständerat - Conseil des Etats 

Affolter 71 
Arnold 67 
Aubert 80 
Bauer 70 
Binder 65 
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Dillier 
Dobler 
Dreyer 
Egli 
Furgler, Bundesrat 
Gadient 
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Hefti 
Lieberherr 
Munz 
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Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 12 ., 16., 17.6.1980 
Seance du 



12. Juni 1980 N 

79.076 

Gleiche Rechte für Mann und Frau. 
Volksfnitlatlve 
Egalite des droits entre hommes et femmes. 
Initiative populalre 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 14. November 1979 
(881 1980 ,. 69) 
Message et projet d'arräte du 14 novembre 1979 (FF 1980 1, 73) 

Frau FDeg, Berichterstatterin: Wir könnten es uns jetzt so 
einfach machen wie die Aargauer Regierung, die In ihrer 
undifferenzierten Vernehmlassung zur Initiative mit einem 
einzigen Satz Stellung genommen hat: «Wir lehnen die 
Initiative ab, weil sie naturgegebene Tatsachen völlig aus
ser Acht lässt und unserem Verständnis der Rollenvertei
lung zwischen Mann und Frau nicht entspricht» 
Zum Glück haben es sich sowohl der Bundesrat wie auch 
Ihre vorberatende Kommission nicht so leicht gemacht. 
Wir haben die Vorlage an drei Sitzungstagen durchberaten 
und zu einzelnen aufgeworfenen Fragen Hearings durch
geführt, zu denen wir Je eine Delegation des lnltlatlvkoml
tees sowie der eidgenössischen Frauenkommissionen ein
geladen haben. 
Der Bundesrat stellt denn auch in seiner Botschaft fest, 
dass Mann und Frau in der Schweiz noch nicht gleichbe
rechtigt sind und auch in mancher Hinsicht faktisch noch 
nicht gleich behandelt werden. Wenn Ich Ihnen im folgen
den einen kurzen Ueberblick über die bestehenden recht
lichen und faktischen Ungleichheiten zu geben versuche, 
so helsst das keineswegs, dass man für eine unterschieds
lose Gleichmacherei eintreten muss. Unterschiedliche Fä
higkeiten und Neigungen sind innerhalb eines Geschlech
tes ebenso verteilt wie unter den Geschlechtern selbst 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit müssen darum 
dem Mann ebenso erlauben, eine familiäre Aufgabe zu 
übernehmen, wie . sie der Frau offen lassen sollen, sich 
ausserhalb der Familie zu betätigen. Die Voraussetzung 
dafür ist jedoch ein Abbau der Benachteiligungen der 
Frau in Bildung, Beruf und Politik. 
Die hauptsächlichsten rechtlichen Ungleichheiten finden 
sich auf eidgenössischer Ebene einmal in der Bundesver
fassung, wo in Artikel 18 Mann und Frau ungleich behan
delt werden in bezug auf die Wehrpflicht, und in Artikel 44 
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und 54 Absatz 4, wo Schweizerinnen und Schweizer hin
sichtlich des Bürgerrechtes unterschiedlich behandelt 
werden, dann im Familienrecht, wo die Bestimmungen 
über die allgemeinen Wirkungen der Ehe aufgrund der 
gesetzlich fixierten Rollenverteilung für die Frauen beson
ders stossende Ungleichheiten zur Folge haben. Im Straf
recht dienen verschiedene Bestimmungen ausschliessllch 
dem Schutz der Frau. Nach StGB Artikel 118 wird aller
dings nur die schwangere Frau, die abtreibt oder abtrei
ben lässt, bestraft, der Kindsvater kann lediglich wegen 
Abtreibung durch Drittpersonen oder wegen Hilfeleistung 
oder Anstiftung bestraft werden. 
Im Steuerrecht kann aufgrund der gemeinsamen Veranla
gung auch ein bescheidenes Fraueneinkommen dazu füh
ren, dass die steuerliche Zusatzlast den Gewinn des zwei
ten Verdienstes unverhältnismässig schmälert. Obschon 
beide Eheleute Steuersubjekte sind, nimmt die Frau weder 
am Veranlagungs- noch am Rechtsmittelverfahren teil. Nur 
der Ehemann muss die Steuererklärung unterschreiben, 
und trotzdem haftet die Ehefrau solidarisch für den auf sie 
entfallenden Anteil an der Gesamtsteuer. 
Im Arbeitsrecht bestehen verschiedene Sonderschutzbe
stimmungen für die Arbeitnehmerin. Nach dem eidgenössi
schen Beamtenrecht ist die Frau schon nach Vollendung 
des 60. Altersjahres oder nach 35 Beitragsjahren pensions
berechtigt Für Männer ist die Altersgrenze 65 Jahre. Die 
Witwe eines Rentenbezügers erhält eine Witwenrente, der 
Witwer nur unter sehr einschränkenden Bedingungen. 

Auch die Rechtsungleichheit zwischen Männern und Frau
en in der Sozialversicherung sei hier kurz gestrei~ Die 
Frauen erhalten ihre Altersrente bereits mit 62 Jahren, die 
Männer erst mit 65 Jahren. Die Frauen können sich nur für 
ihr Alter, nicht aber für ihren Tod versichern, deshalb 
kann der Ehemann beim Tod seiner Frau auch keine Wit
werrente beanspruchen. Bel der Kollektivunfallversiche
rung sind die verheirateten Frauen ohne Kinder oft 
schlechter gestellt als die verheirateten Männer ohne Kin
der. Die Prämien bei den Krankenversicherungen sind für 
die Frauen höher als für die Männer. 

Aber neben diesen rechtlichen Unglelchbehandlungen be
stehen auch zahlreiche tatsächliche, auf blosser Konven
tion, Sitte, Moral und Religion beruhende Ungleichheiten. 
Der entscheidende Unterschied in der Behandlung von 
Mann und Frau liegt in der Tatsache, dass die Gesell
schaft Frau und Mann immer noch unterschiedliche Rollen 
zuweist und sie In Erziehung und Ausbildung darauf fest
legt. Deshalb sind die Frauen auch in der Arbeitswelt vor 
allem in untergeordneten Positionen anzutreffen, und das 
führt sogar so weit, dass die Frau bei gleichwertiger Arbeit 
bis zu einem Drittel weniger verdient als ihr männlicher 
Kollege. 
Was die starke Untervertretung der Frauen in öffentlichen 
Aemtern und Behörden anbelangt, so müssen Sie sich, 
meine Kolleginnen und Kollegen, ja nur hier im Saale um
sehen! 
Selbstverständlich und zum Glück haben die Behörden bis 
heute nicht nichts unternommen zur Beseitigung dieser 
stossenden Ungleichheiten. Zu erinnern sei hier vor allem 
an die Bestrebungen zur Durchsetzung der Internationalen 
Uebereinkommen Nr. 100 und 111, an die im Gange befind
liche Revision des Familienrechtes, des Strafrechtes und 
an die 10. AHV-Revision. 
Allerdings kann man die Augen vor der Tatsache nicht 
verschllessen, dass vieles, was sich bei uns erst im Sta
dium der gesetzgeberischen Vorarbeiten befindet, in ande
ren europäischen und aussereuropäischen Ländern be
reits fester Bestandteil der Rechtsordnung und der Praxis 
geworden ist, wie in der Botschaft ausführlich dargestellt 
wird. 
Es ist daher verständlich, dass der 4. Schweizerische 
Frauenkongress im Januar 1975 beschloss, eine Volksin
itiative zu lancieren, 'um der Gleichberechtigung der Ge
schlechter beschleunigt und umfassend zum Durchbruch 
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zu verhelfen. Am 15. Dezember 1976 wurde die Initiative 
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» mit 57 296 gültigen 
Unterschriften eingereicht, mit dem Ziel, einen neuen Arti
kel 4bls der BV über die Gleichberechtigung der Ge
schlechter vorzuschlagen. 
Was die Gültigkeit der Initiative anbelangt, die In der Form 
des ausgearbeiteten Entwurfs eingereicht wurde, so ist 
sowohl die Einheit der Form als auch die Einheit der Ma
terie gewahrt. Was Ihre Durchführbarkeit betrifft, so sind 
die Schwierigkeiten, die sich bei der Verwirklichung des 
Anliegens ergeben könnten (so vor allem die In der Ueber
gangsbestlmmung vorgesehene fünfjährige Vollzugsfrist), 
keineswegs zu unterschätzen. Allerdings würden diese Be
denken nicht genügen, um die Initiative wegen Undurch
führbarkeit als ungültig zu erklären. 
Die Initiative schlägt einen neuen Artikel 4bis der Bundes
verfassung vor mit einer Uebergangsbestlmmung, damit 
Mann und Frau rechtlich ausdrücklich gleichgestellt wer
den sollen, weil allgemein anerkannt ist, dass die biologi
schen Unterschiede zwischen Mann und Frau eine rechts
ungleiche Behandlung nicht rechtfertigen. Zwar enthält 
die Bundesverfassung in Artikel 4 einen allgemeinen 
Gleichheitssatz, aber BV 4 bleibt zum Beispiel bis heute 
auf die zivilrechtlichen Emanzipationsansätze weitgehend 
ohne Einfluss. Die Rechtsgleichheit· des Artikels 4, wie sie 
heute in gefestigter Lehre und Praxis verstanden wird, ist 
Wlllkürverbot und verfassungsrechtliches Fairnessprinzip. 
Gleiche Rechte für Mann und Frau kann sie kaum bewir
ken. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Artikel 4 BV erst wirk
sam zu werden vermag, nachdem sich ein Wandel erkenn
bar vollzogen hat. Mit diesem Verständnis lässt BV 4 zu, 
dass traditionelle faktische oder rechtliche Ungleichbe
handlungen w.ährend langer Zeit erhalten bleiben. Ich darf 
Sie nur mit einem Beispiel daran erinnern, dass es seiner
zeit nicht möglich gewesen war, das Frauenstfmm- und 
-wahlrecht aufgrund von Artikel 4 der BV einzuführen. Es 
darf deshalb angenommen werden und wurde in der Kom
mission auch nur vereinzelt in Zweifel gezogen, dass sich 
die heute unbestrittenen Ziele der rechtlichen Gleichstel
lung und der Chancengleichheit von Mann und Frau über 
einen Geschlechtergleichheitsartikel eher und rascher er
reichen lassen als mit Artikel 4 BV. 
Es stellt sich natürlich auch die Frage, welchen Stellen
wert ein Geschlechtergleichheitsartikel Innerhalb des beste
henden Verfassungsrechtes einnehmen würde. Zu denken 
sind da an Artikel 4, allgemeiner Gleichheitssatz, Artikel 64 
und 31 Absatz 1, Vertragsfreiheit und Handels- und Gewer
befreiheit, Artikel 34quinquies Absatz 4, Mutterschaftsver
sicherung, Artikel 54 Absatz 4, Bürgerrecht, Artikel 74 Ab
satz 4, Vorbehalt des kantonalen Rechtes für kantonale 
und kommunale Wahlen und Abstimmungen, und schliess
lich Artikel 113 Absatz 3 und 114bls Absatz 3, Verbot rich
terlicher Ueberprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Ver
fassungsmässigkeit. Es muss angenommen werden, dass 
zwischen dem Geschlechtergleichheitsartikel und dem bis
herigen Verfassungsrecht wechselseitige Beeinflussungen 
und Begrenzungen vorkommen werden. Vor allem wird 
einem Geschlechtergleichheitsartikel nicht nach dem 
Grundsatz der /ex posterior absoluter Vorrang gegenüber 
allem bisherigen Verfassungsrecht zukommen. 
Ich möchte Ihnen dies an zwei Beispielen erläutern: Im
mer wieder wird auf die Disharmonie von Rechtsgleichheit 
und umfassender Pflichtengleichheit der Frau hingewie
sen, weil die Frauen nicht wehr- und zlvllschutzpfllchtig 
seien. Dabei muss allerdings richtiggestellt werden, dass 
beim Bund Wehrdienst und Stimmrecht zum Beispiel nie 
gekoppelt gewesen sind. Zudem müsste man die Lasten, 
welche die Frauen zugunsten der Gemeinschaft tatsäch
lich tragen, mit jenen der militärdienstleistenden Männern 
vergleichen. Ob man auch ohne rechtliche Verpflichtung 
bestrebt sein sollte, die Frauen im Rahmen der Gesamt
verteidigung zu einer Dienstpflicht heranzuziehen, ist eine 
andere Frage, die uns in der Zukunft bestimmt noch be
schäftigen wird. 
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Als zweites Beispiel möchte ich Sie an den Vorbehalt des 
kantonalen Rechts für kantonale und kommunale Abstim
mungen erinnern. Auch wenn neue materielle Grundsätze 
in die Bundesverfassung aufgenommen werden, wie der 
zur Diskussion stehende Geschlechtergleichheitsartikel, so 
ändert das In der Regel nichts an der Kompetenzausschei
dung zwischen Bund und Kantonen. Artikel 74 Absatz 4 BV 
wird also als Garantie kantonaler Selbstbestimmung auch 
gegenüber einem bundesverfassungsrechtllchen Ge
schlechtergleichheitsartikel durchgesetzt werden können, 
sonst müsste man diesen Vorbehalt wohl ausdrücklich auf
heben. 
Die lnftlantinnen schlagen einen verselbständigten Ge
schlechtergleichheitsartikel vor, der Individualrechte in be
zug auf gleiche Rechte und Pflichten in der Familie, glei
chen Lohn für gleichwertige Arbeit, Anspruch auf Gleich
behandlung und Chancengleichheit in Erziehung, Schule 
und Berufsbildung sowie bei Anstellung und Berufsaus
übung garantieren soll. 
Die Einordnung eines Geschlechtergleichheitsartikels in 
die Verfassung sollte jedoch zum Ausdruck bringen, dass 
sich die Geschlechtergleichheit von der allgemeinen 
Rechtsgleichheit herleitet Deshalb ist die Zusammenfas
sung von allgemeinem und speziellem Gleichheitssatz, wie 
sie der Gegenvorschlag vorsieht, vorzuziehen. 
Die in der initiative In den Absätzen 2 und 4 proklamierten 
subjektiven Rechte können aber im Gegensatz zu den 
klassischen Grundrechten durch Verwaltung und Recht
sprechung nicht direkt angewendet und durchgesetzt wer
den. Sie bleiben notgedrungen programmatisch und ver
mögen das Problem der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in den verschiedenen Rechts- und Lebensgebie
ten nicht ohne den Gesetzgeber zu lösen. Verwaltung und 
Rechtsprechung sind ungeeignet, in solchen F.ällen die 
führende Rolle zu übernehmen. 
Dies sind für den Bundesrat und für die Mehrheit der 
Kommission die Hauptgründe, der initiative einen Gegen
vorschlag gegenüberzustellen, der in den Zielen, d. h. dass 
Mann und· Frau In allen Lebensbereichen und auf allen 
staatllchen Ebenen gleich zu behandeln seien, mit der 
Initiative identisch ist. 
Eine Ausnahme rechtfertigt sich nur dort, wo der sich aus 
dem Geschlecht ergebende biologische Unterschied eine 
Gleichbehandlung gar nicht zulässt. Zu denken ist etwa an 
den Schutz der Frau als Mutter. Mit Gleichmacherei hat 
das Geschlechtergleichheitsgebot somit gar nichts zu tun! 
Und ich kann da bestimmt Im Namen vieler Frauen sagen, 
dass wir Gleichberechtigung nicht mit Egalitarismus ver
wechseln, wie uns dies in letzter Zeit hin- und wieder un
verhohlen zum Vorwurf gemacht wurde. Vehement möchte 
ich mich auch gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, dass 
die Gleichberechtigung einen Zerfall der Famfilen nach 
sich ziehen werde. Es mutet seltsam an, das Wohl der 
Familien von rechtlich benachteiligten Frauen abhängig 
machen zu wollen. Indem Männer und Frauen rechtlich 
gleich behandelt werden, kann man gottlob weder aus 
Frauen Männer noch aus Männern Frauen machen I Die 
Gleichberechtigung bewirkt nur, dass sich zum Wohl der 
Famfllen und des Staates gleichberechtigte Partner gegen
überstehen werden, die Ihre spezifischen Fähigkeiten und 
Eigenarten im Dienste aller einsetzen werden. Das er
scheint mir so selbstverständlich, dass eine diesbezügli
che Präzisierung in der Verfassung tatsächlich überflüssig 
ist, wie sie von einem Zürcher Professor vorgeschlagen 
wurde (siehe «Neue Zürcher Zeitung» vom'30. Mai 1980). 
In bezug auf das Lohngleichheitsprinzip; das in der Initiati
ve In Absatz 3 und im Gegenvorschlag im 3. Absatz sta
tuiert wird, hat sich die Kommission der Ueberzeugung 
des Bundesrates angeschlossen, dass es sich mit dem 
Gerechtigkeitsempfinden nicht mehr vereinbaren lässt, 
Frauen für die gleiche oder gleichwertige Arbeit schlech
ter zu bezahlen. Deshalb soll die Lohngleichheit von Mann 
und Frau in der Bundesverfassung ausdrücklich gewährlei
stet werden. Es handelt sich dabei um eine individual-
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rechtliche Garantie, die in den meisten Fällen ohne vor
ausgehende gesetzliche Konkretisierung direkt anwendbar 
ist. Soweit erforderlich, ist der Gesetzgeber aber auch im 
Lohnbereich aufgerufen, tätig zu werden, wenn es die Ver
wirklichung des Lohngleichheitsprinzips erfordert. 
Die Initiative verlangt in einer Uebergangsbestlmmung, 
dass innert fünf Jahren die· entsprechende Ausführungsge
setzgebung die zielstrebige Verwirklichung der Geschlech
tergleichheit gewährleisten soll. Zudem sollen durch An
weisung an den Gesetzgeber «die Beziehungen der einzel
nen untereinander» In seine Konkretlsierungsaufgabe ein
bezogen, also die sogenannte «Drittwirkung„ der Gleich
berechtigungspostulate slchergestellt werden. 

Die Auffassung, dass das Verfassungsrecht nicht nur Im 
Verhältnis zwischen Bürger und Staat Im klassischen Sin
ne Wirkungen entfalten solle, sondern auch Im Verhältnis 
unter den Bürgern, um in gewissen Fällen Verfassungs
recht voll wirksam werden zu lassen, hat in den letzten 
Jahren in Lehre und Praxis immer mehr Anhänger gefun
den. (Ich verweise auf die Abhandlung von Professor Sala
din: Grundrechte im Wandel.) Es könnte deshalb für diese 
sehr zu begrüssende Rechtsfortentwicklung problematisch 
werden, wenn nur an einem Ort in der Verfassung die so
genannte Drittwirkung exp/lclte aufgeführt würde. Per ar
gumentum e contrarlo könnte nämlich gefolgert werden, 
bei den übrigen Verfassungsartikeln gelte die Drittwirkung 
nicht. Dass aber die Geschlechtergleichheit In den Berei
chen Familie, Ausbildung und Arbeit nicht nur Im Verhält
nis zwischen Staat und Bürger, sondern ganz besonders 
im Verhältnis der Bürger unter sich Geltung beansprucht, 
steht ausser Frage. Zweifel haben sich in der Kommission 
nur in bezug auf das Lohngleichheitsprinzip ergeben. Der 
Gegenvorschlag enthält aber keine Einschränkung bezüg
lich der Wirkungen der Lohnglelchheit unter Privaten, des
halb muss gefolgert werden, dass die Drittwirkung auch 
für die Lohnglelchheit gelten muss. Glelcher Lohn für 
gleichwertige Arbeit ist somit ein direkt anwendbares sub
jektives Verfassungsrecht, das seine Wirkungen auch un
ter Privaten entfaltet. Im öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis kann nach der Praxis des Bundesgerichtes seit 
Oktober 1977 schon aus Artikel 4 der BV die Lohngleich
heit abgeleitet werden. Diese Lücke muss also nur noch 
für das privatrechtliche Dienstverhältnis geschlossen wer
den. Die Kommission hat deshalb darauf verzichtet, die 
sogenannte Drittwirkung im Geschlechtergleichheitsartikel 
zu verankern. 

Die Initiative verlangt in ihrer Uebergangsbestimmung zu
dem eine fünfjährige Frist für die konkretisierende Ausfüh
rungsgesetzgebung. Mit einer solchen Frist möchten die 
lnitlantlnnen verhindern, dass ein Geschlechtergleichheits
artikel nur ein wirkungsarmes deklamatorisches Bekennt
nis bleibt. 

Die Kommission hat sich den Entscheid für oder gegen 
eine Uebergangsfrist nicht leicht gemacht und zu diesem 
Zweck Hearings veranstaltet, an denen eine Delegation 
der lnitiantinnen sowie der eidgenössischen Frauenkom
mission teilnahmen. Aus der Diskussion war eindeutig er
kennbar, dass sich auch die lnitlantinnen der Problematik 
einer solchen Uebergangsfrist bewusst sind, betrage sie 
nun fünf oder acht Jahre. Ich werde in der Detailberatung 
beim .Eventualantrag der Minderheit im einzelnen auf die 
Problematik einer Frist eingehen. An dieser Stelle sei nur 
darauf hingewiesen, dass die Erreichung der Gleichbe
rechtigung einen Dauerauftrag darstellt, der weder in fünf 
noch in acht Jahren abgeschlossen sein wird. Zudem ist 
es sehr fragwürdig, auf Verfassungsstufe Fristen vorzuse
hen, deren Einhaltung nicht auf jeden Fall gewährleistet 
ist, denn einen schlecht gelaunten Souverän können Sie 
nicht beeinflussen. Man könnte also in die komische Situa
tion kommen, in einem späteren Zeitpunkt durch eine obli
gatorische Volksabstimmung eine solche Frist allenfalls 
verlängern zu müssen. Gerade eine Frist wäre zudem für 
die Gegner eines Geschlechtergleichheitsartikels eine will-
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kommene Gelegenheit, eine solche Vorlage zu Fall zu 
bringen. 
Hingegen sind die Beweggründe der lnitiantlnnen für eine 
Frist verständlich. Die zielstrebige Verwirklichung der Ge
schlechtergleichheit sollte gewährleistet und damit verhin
dert werden, dass es nur bei einem deklamatorischen Be
kenntnis bleibt. Diese Ueberlegungen hat sich die Kom
mission zu eigen gemacht und schlägt Ihnen deshalb mit 
12 zu 2 Stimmen vor, anstelle einer Fristsetzung im Verfas
sungstext mittels einer Motion die beförderliche Verwirkli
chung der Gleichberechtigung an die Hand zu nehmen. 
In der Kommission war man sich einig, dass alles unter
nommen werden muss, um zu verhindern, dass sowohl 
Initiative wie auch Gegenvorschlag der Volksabstimmung 
unterbreitet werden, um zu verhindern, dass beide Vorla
gen an der Schwelle eines doppelten Neins scheitern. Der 
Gegenvorschlag, so wie ihn der Bundesrat und die Mehr
heit der Kommission mit 11 zu 6 Stimmen bei 3 Enthal
tungen ihnen in Verbindung mit der erwähnten Motion zur 
Genehmigung beantragen, könnte bewirken, dass die In
itiative zurückgezogen werden könnte. Verbindliche dies
bezügliche Zusicherungen darf man von den lnitlantlnnen 
verständlicherweise Jedoch nicht erwarten, bevor die Vor
lage von beiden Räten durchberaten worden ist. 
Namens der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie, die Initia
tive abzulehnen, den Gegenvorschlag des Bundesrates 
gutzuheissen und die Motion zu überweisen. 

M. Cottl, rapporteur: L'une des täche's prioritaires de notre 
Etat de droit est de supprimer des dlspriminatlons de 
toutes sortes et de prendre des mesures approprlees pour 
favoriser l"epanouissement de Ia personnalite. C'est une 
täche dynamique. Elle n'est de loin pas encore remplle. 
Ainsi en est-11 de l'egalite des droits entre hommes et 
femmes. 
Ces dernieres decennies, de profondes mutations non 
seuiement techniques et economiques, mais aussi sociales 
et sur le plan des rapports humains, donc Juridiques, se 
sont produites. Une senslbiUsation accrue pour les pro
blemes plus specifiquement feminins mais qul touchent 
chacun de tres pres a ete ressentle dans Jes pays indus
trialises surtout. Cette vague de fand ne s'est d'ailleurs pas 
fait attendre en Suisse et les inegalites entre hommes et 
femmes paraissent ainsi, au fii des ans, toujours moins 
acceptables. Pour n'en citer que queiques-unes, et pour 
ne pas reprendre d'une fac;:on complete l'inventaire deja 
dresse par Mme Füeg, considerons un instant seulement 
que tes premieres inegalltes qui frappant un lecteur non 
avertl de ia constitution federate seront celles qui se refe
rent au service militaire, article 18 de ia constitution, ou 
encore a la protectlon civile, artlcJes 44 et 54, 4e alinea. 
Mals ce ne sont pas Ja, vous vous en doutez blen, les prin
cipales. 
Dans cet inventaire non exhaustif, il me faudrait evoquer 
les inegalites dans te droit de la famille et, en particulier, 
celles contenues dans Je chapitre sur ies effets generaux 
du mariage, fondees sur tine loi qul n'a jamais ete modl
fiee depuis 1911, ators que Jes röles de ia femme et de 
l'homme, dans le mariage, ont evoiue. 
En droit penal, seule la femme enceinte qui, par son pro
pre fait ou par celui d'un tiers, se fait avorter, est punie -
article 118 CP. En revanche, le pere de l'enfant ne peut 
ätre puni qu'en quallte de tiers commettant J'avortement 
ou y prätant assistance - article 119 - ou en qualite d'lns
tigateur - article 124 CP. Jnegalite egaJement dans Je drolt 
fiscal, dans ie droit du travail, dans le domaine des assu
rances sociales; mais, outre ces inegaJites juridiques, il 
est indeniable qu'il y a toujours et encore de nombreuses 
inegalites de fait. La tradition, ia morale, les conventions, 
ia religion ont attribue a l'homme et a Ja femme des röles 
dlfferents en matiere d'education, d'instruction et de for
mation professionnelle. 
Bien s0r, de nombreux efforts ont ete accompiis en vue de 
supprimer certaines inegaiites. Une revision du droit de ia 
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famllle est en cours; un projet de revIsIon totale de la 
constltution prevoit des Innovations importantes a l'egard 
de la femme, comme te principe de l'egallte et de l'inter
dlctlon de dlscrimination et l'egalite des droits politlques 
dans (es cantons et dans las communes. 
Le nouveau droit de ffliation est entre en vigueur le 
1er janvier 1978. 
C'est donc dans une atmosphere favorable qu'en 1975, 
annee internationale de la femme, a l'occasion du Quaa 
trieme congres feminin suisse, on lanc;:a une initiative po
pulaire afin de promouvoir, je cite: «rapidement et de fa
c;:on globale le prlncipe de l'egafite entre les· sexes.» Les 
auteurs de l'lnitlatlve savent que l'article 4 de la constltu
tion, bien qu'interprete de fac;:on extensNe, ne leur auralt 
pas apporte l'egalite de drolt De nombreux arrets du Tri
bunal federal le conflrment. Les droits polltiques leur ont 
ete octroyes en 1971 par l'lntroductlon d'un artlcle constl
tutionnel, artlcle 74 CF. A cette occasion deja, l'artlcle 4 
n'avalt pas suffi. 
Le 15 decembre 1976, une initiative a ete deposee avec 
57 296 signatures. Le Conseil federai a soumis le projet a 
la procedure de consuitation. II y eut des oppositions. Le 
Conseil federal en a tenu campte en proposant, dans son 
message, un contre-projet qui a obtenu, alnsl que nous le 
verrons, l'appul de .la commission du Conseil national. 
Venons-en au texte de !'initiative. Elle propose un nouvel 
articie constitutlonnel 4bis, ainsi qu'une dispositlon transl
tolre. L'alinea 1er permet d'lnscrlre dans la constitutlon le 
principe de l'egalite entre les sexes, cela est judicleux et 
generalement admis. II est justlfie car, comme on vlent de 
le volr, on ne peut pas dedulre l'egalite entre les sexes de 
l'actuel artlcle 4. La probleme de savoir si ce principe doit 
etre inscrit dans la constltutlon marlte quelques conside
ratlons. La doctrine estlme qu'une constitutlon ne doit 
contenir que des regles fondamentales pour la structure 
de l'Etat et de la societe et que toutes las autres prescrip
tions doivent revetlr la forme de la loi ou de l'ordonnance. 
Mals notre constitution contient de nombreuses normes de 
detall. C'est le constituant, donc le peuple et les cantons, 
qul declde sl une norme est sufflsamment importante pour 
figurer dans ia constitution au nlveau federal. 
Pour ie constltuant, en 1848 deja, l'egalite jurldique rele
vait des principes fondamentaux qul reglssent les rapports 
entre les particullers et l'Etat. C'est donc a juste tltre que 
le prlnclpe general de l'egallte a ete inscrit dans la consti
tution. L'egalite de drolt entre hommes et femmes propo
see par !'Initiative est certainement plus qu'un simple as
pect, qu'une simple concretisation du prlncipe general. . 
Les auteurs de l'initiatlve proposent, aux allneas 2 et 4, 
des precislons sous forme de principes materiels garan
tlssant las droits individuels en matiere d'education, de 
formation professionnelle et d'acces a l'emplol et a l'exer
clce de la profession. Le texte de ('Initiative reconnait - je 
me refere surtout au contenu de ia disposition transitoire 
- qua las buts vises pour atteindre l'egalite des droits doi
vent tout d'abord etre realises par la voie de Ja legislatlon. 
On imagine difflcllement de laisser aux juges l'applica
tlon de normes aussi indeterminees, an les obligeant ä 
porter des jugements d'ordre politique; cela nous amene
rait a une espece de gouvernement de juges. 
L'allnea 3: remuneration egale pour un travall egal est 
suffisamment clalr pour permettre, par contre, une appll
cation immediate par le juge. II produit un effet horizontal 
dlrect, la «direkte Drittwirkung»; mals on revlendra sur ce 
point dans quelques instants. 

Les auteurs de !'initiative demandent, par une dlsposition 
transitoire, que le legislateur institue dans las clnq ans, 
des l'entree an vlgueur de la norme constitutionnelle, des 
mesures propres a en assurer l'execution tant dans les 
rapports entre les citoyens et l'Etat qua dans les relations 
entre particullers. On soullgne par la l'effet horizontal 
mais par contre, on ne clarlfie pas le probleme de son 
applicatlon. La disposition transitolre se refere ä tout le 
contenu de l'article 4bis. Peut-on affirmer que l'effet hori-

zontal n'est direct an aucun cas, pas meme en ce qui 
concerne l'alinea 3? Je l'exclus, mais on doit exclure aus
sl qua, par la, on veuille proposer un effet horizontal aux 
autres alineas, du moins d'une fac;:on absolue, generale et 
immediate. La norme transitoire souleve des dlfficultes 
d'un autre type. Le delal de cinq ans parait trop bref pour 
concretiser cette norme constltutlonnelle en adaptant 
toutes las lois et en an proposant de nouvelles. Le mandat 
du legislateur ne doit pas ätre llmite dans le temps, II est 
durable. Dans la constltutlon, d'ailleurs, un delal de con
cretisatlon n'est pas usuel. II n'est pas posslble d'etabllr 
d'ores et deja un ordre de prlorite sans avoir une vue ge
nerale des. dlfferents lmperatlfs constltutionnels. En outre, 
le delal deviendrait une /ex imperfecta qul pourrait mäme 
avolr des effets contraires au deslr et au desseln de rapi
dite manifeste par las auteurs de l'lnitlatlve. 
La prlse de positlon de votre commisslon, qul a siege pen
dant trols jours, est la suivante. La majorite a rejolnt l'ar
gumentatlon du Conseil federal, argumentatlon qul vous 
est connue par le message 79 076, et vous propose 
par consequent d'adopter le contre-projet Elle est 
arrivee a ces concluslons apres avolr d0 constater que 
l'lnitlatlve ne peut, dans sa forme presente, donner satis
faction. De plus, la dlspositlon transitolre souleve les dlffl
cultes que l'on vient de voir. II ne semble pas possible 
d'introdulre cette norme constltutlonnelle en l'espace de 
clnq ans et d'y adapter toutes las lois. 
Suite a ces reflexions, la majorlte de la commisslon opte 
pour le contre-projet, mais ca pour autant que le contre
projet, amende d'une motlon sur laquelle je revlendral, 
soit modifie dans sa substance. II s'agit de chercher a 
obtenlr le retrait de !'Initiative afln d'eviter le triste sort re
serve habltuellement aux initiatives et aux contre-projets 
par le peuple et par las cantons. 

Quant ä la mlnorite de la commission - puisque jusqu'ä 
present Je n'al parle que de la majorlte - alle rejette le 
contre-projet et demande que seule !'initiative soft sou
mise a la votation populalre. 
Le contre-projet ne modifle en rien, et c'est un polnt a 
relever, las principes de base enonces par las auteurs de 
!'initiative, mals il a l'avantage d'eliminer certalns inconve
nlents qua je viens d'evoquer. Comme vous le savez. le 
texte propose est celul de l'article 9, 3e allnea, du projet 
des experts pour une revision totale de la constltutlon 
federale. 
Venons-en au contenu. La premlere phrase du contre
projet - «L'homme et la femme sont egaux an droits" - ne 
souleve pas de remarque partlcullere puisque ce prlnclpe 
est auJourd'hui reconnu dans notre soclete et que par 
ailleurs alle correspond au texte de !'Initiative. La 
deuxleme phrase - aLa lol pourvoit a l'egalite, an particu
lier dans les domaines de la famllle, de l'lnstruction et du 
travail» - charge le legislateur de realiser les buts ä at
teindre an matlere d'egalite des droits. Ce mandat de legl
ferer tauche tous les domaines juridiques Oll l'homme et 
la femme sont encore traites de manlere Inegale. II con
cerne notamment - Je dis blen notamment - l'egalite des 
droits pour la femme dans les domaines de la famille, de 
la formatlon professionnelle et du travall. Cette parlte 
porte plutöt sur las relatlons des partlcullers entre eux, 
c'est ca qu'on appelle l'effet horizontal, que sur les rela
tions entre l'Etat et las citoyens. Dans las domaines Oll les 
revislons legales necessaires sont dejä en cours, elles 
doivent ätre resolument menees a chef. Dans les domaines 
Oll alles doivent encore ätre entreprises, ou dans lesquels 
il faut creer de nouvelles regles de droit, las travaux 
dolvent debuter. Cette seconde phrase permet donc - et 
ceci par opposltion ä la troisieme - un effet horizontal in
direct puisque la concretlsation n'est possible qua par le 
blais de la legislation. La trolsieme et dernlere phrase -
«Las hommes et las femmes ont droit a un salaire egal 
pour un travail de valeur egale» - garantit par contre un 
droit individual ä un salaire egal pour un travail de valeur 
egale, qua l'on peut invoquer devant un tribunal. II y a lieu 
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de le respecter tant en droit public qu'en droit prive. C'est 
donc un effet horizontal direct 
La commission est de l'avis qu'une concretlsatfon preala
ble n'est pas necessafre. L'article est clair, de comprehen
sion faciie, lapidaire. Las points de comparaison sont fa
clles a reperer. Le salaire est facllement chiffrable. Qua 
veut-on de plus? Du raste, la marge d'apprecfatlon du 
juge n'est pas plus grande ici qua dans d'autres domaines 
·_ par exemple l'artlcle du code civil sur la bonne foi. La 
legfslateur sera d'ailleurs appele a lntervenir dans fa me
sure Oll la realisation du principe de l'egallte des salaires 
f'exlge. 
Ffnalement, pour des rafsons deja evoqueas, la majorfte 
de la commissfon renonce a une disposition transitoire 
mafs, en lieu et place et affn de permettre une realisation 
rapide de l'article constitutlonnel, eile vous demande 
d'adopter sa motion qui doit permettre fe retraft de l'lnitfa
tive. Elle sert en quefque s.orte de «goldene Brücke» a 
l'egard des auteurs de l'inltlatlve. Votre commfssion vous 
propose par la une solutfon qui devrait !es inciter a la retf
rer. 
Quant a la minorlte de votre commfsslon; eile demande 
qu'on lntroduise, en plus de la motlon, une dispositlon 
transltoire de huit ans. 
Concluons donc. Parfois l'histoire semble avancer avec 
l'inflnie lenteur d'un glacier, d'autres fois eile semble cou
ler impetueusement comme un torrent. Ainsi l'histoire de 
nos fnstitutions est surtout le chemin qui nous menera, du 
moins je l'espere, a l'adoption d'une norme constitution
nelle, point d'arrivee et de depart d'un iong travail legisla
tif visant l'egalite entre l'homme et la femme, une egallte 
qui ne sera cependant pas absolue. En effet, la situatlon 
de l'homme et de la femme dans la societe ne pourra ja
mais ätre tout a fait identique. II taut des lors etablir un 
inventaire des cas Oll l'egalite entre !es sexes est· neces
saire et le realiser en revisant les lois actuelles ou en en 
creant de nouvelles. II faudra aussi et surtout dfstinguer la 
limlte au-c:lela de laqueile l'egalite, voire l'identification 
entre las sexes ne constituerait qu'un artifice. II s'agit 
la d'un travail de longue haleine qui touchera de 
nombreux domaines de la vie sociale et qu'il est impossi
ble de realiser en un Jour. 
Je souhaite qua le debat ne se reduise pas a un discours 
de detail. Nous parlons d'une norme constitutionnelle, 
d'un principe general. Vouloir tout resoudre aujourd'huf, 
serait aller a la vitesse du torrent impetueux, vitesse 
qul ne convient ni a la procadure ni d'ailleurs a la tradl
tlon de notre Parlament. · 

Adapter le contre-projet, c'est aller au-dela de la lenteur du 
giacier, mais en deca de l'lmpetuosite. Mäme dans le 
cholx du rythme des reformes,. nous devons trouver un 
compromis entre las differentes asplratlons, las differents 
postufats, saufe fa9on d'ameliorer notre constitutlon, nos 
lois et par consequent la vie de nos citoyens. 

Frau Segmüller: Ich bin von der CVP-Fraktion beauftragt, 
Ihnen unsere Stellungnahme zu diesem Geschäft abZUQS
ben. 
Die CVP-Fraktlon betrachtet die Frage der Gleichberechti
gung und Gleichbehandlung von Mann und Frau als ein 
gesellschaftspolitisches Problem ersten Ranges, das eine 
Lösung auf dem Fundament der Menschenwürde des ein
zelnen finden muss. Bereits bisher, dies auch ohne einen 
einschlägigen Verfassungsartikel, hat sich die CVP ent
schieden für die Realisierung dieses Gleichheitspostulates 
eingesetzt. Ich möchte nur an die Einführung des Frauen
stimmrechtes, an die Bemühungen im Rahmen der ZGB
Revislon und vor allem an Vorlagen aus dem Bereich der 
Sozialversicherung erinnern, wo wir immer eine Gleichbe
handlung fordern. 
Obwohl In den letzten Jahren einiges in Bewegung gera
ten ist und viele Bemühungen zur Erreichung der Ge
schlechtergleichheit unternommen wurden, hat unter an
derem der UNESCO-Bericht über die Stellung der Frau in 
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der Schweiz den Wunsch der Frauen nach einer Beschleu
nigung der Gangart gefördert. Im Jahre 1975 wurde am 
Frauenkongress in Bern mit der Forderung nach einer 
Einsetzung einer Frauenkommission einerseits und durch 
den Beschluss zur Lancierung einer Volksinitiative ander
seits diesem Wunsch Ausdruck verschafft .. Bereits damals 
haben sich unsere Kreise gegen die Lancierung einer In
itiative ausgesprochen. Wir befürchteten ein Scheitern 
einer solchen Initiative, was einen entscheidenden Rück
schlag zum Nachteil der Sache der Frau bedeuten würde. 
Statt dessen befürworteten wir die konsequente, schrittwei
se Weiterführung der gesetzgeberischen Arbeiten mit der 
gleichzeitigen Betonung, dass das Prinzip als solches in 
allen staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen Unter
stützung verdient. Nach Zustandekommen der Initiative hat 
sich auch die CVP, vor allem im Zusammenhang mit den 
Vorarbeiten für eine Totalrevision der Bundesverfassung, 
einlässlich mit dem Anliegen der Gleichstellung befasst. 
Wir befürworten Im Grundsatz das Anliegen der lnitlantln
nen vollumfänglich, weil es eine Verwirklichung der Men
schenwürde und der Gerechtigkeit auch im Verhältnis zwi
schen Mann und Frau anstrebt. Gerade infolge dieser Ziel
setzung ist es unsere Aufgabe, zu verhindern, dass das 
Anliegen Schiffbruch erleidet. Nur allzu gerne würden ge
wisse Kreise die Initiative mitsamt ihren formalen und In
haltlichen Mängeln alleine ins Messer der · Volksabstim
mung schicken und damit In Kauf nehmen, dass sie ver
worfen wird. Später, zum Beispiel bei der Revision des 
Eherechts, könnten sie dann bei jeder Gelegenheit darauf 
hinweisen, dass das Schwelzervolk · eben die Geschlech
tergleichbehandlung nicht gewollt habe. Dies darf auf kei
nen Fall geschehen. Die CVP-Fraktion befürwortet die Ver
ankerung eines allgemeinen Geschiechtergleichbehand
lungs-Grundsatzes in der Verfassung, einerseits als Ziel 
für die gesamte Staatstätigkeit und andererseits als Leitli
nie und Auftrag für die künftige Gesellschaftspolitik und 
als Garantie gewisser individualrechtlicher Ansprüche. 
Weil aber die Initiative diese Anliegen nicht in genügend 
sorgfältiger Form erfüllt, beantragen wir Ihnen mit der 
Kommissionsmehrheit die Ablehnung der Initiative, die Zu
stimmung zum Gegenvorschlag des Bundesrates und 
gleichzeitig die Ueberwelsung der Motion der Kommission 
als Bekräftigung, dass es uns und dem Parlament mit der 
Realisierung der Gleichbehandlungspostulate ernst ist. 
Zur Initiative: Die CVP-Fraktion macht sich - wie die 
Mehrheit der Kommission - die Wertung des Bundesrates 
zu eigen. Sie betrachtet die Initiative einerseits als man
gelhaft und andererseits mit ihrer Uebergangsfrlst als un
realisierbar. Zu den Mängeln der Initiative Ist folgendes 
kurz zu sagen, nachdem Sie ja schon durch die Kommis
sionsreferenten eingehend orientiert worden sind: 

1. Die Initiative verknüpft teilweise die matertellen Rechts
grundsätze mit indlvldualrechtlichen Ansprüchen. Da aber 
nur sehr wenige Probleme der Gleichbehandlung justlzla
bel, also durch den Richter direkt zu beurteilen sind, 
weckt die Initiative Erwartungen, die sie nicht erfüllen 
kann. Sie würde auf weiten Strecken zuerst die Konkreti
sierungsarbeit des Gesetzgebers erfordern, um die zugesi
cherten Ansprüche zu gewährleisten. 
2. Die Initiative gewährt Ansprüche in Bereichen, die 
rechtlich nur wenig oder gar nicht normierbar sind. Wir 
denken hier belspielswelse an gesellschaftliche Bereiche 
wie Ehe und Familie. Es ist weder möglich noch wünsch
bar, die inneren Angelegenheiten in Ehe und Familie rest
los zu normieren. Die kompromisslose Gleichverteilung 
von Rechten und Pflichten, wie sie in der Initiative formu
liert ist, führt zu einer Gleichmacherei, nicht aber zu 
einem verantwortungsbewussten Miteinander zum Wohle 
der Gemeinschaft. 
3. Die Initiative ist mit einer Uebergangsfrist versehen, die 
den Gesetzgeber beauftragt, innert fünf Jahren alle not
wendigen Anpassungen vorzunehmen. Wir betrachten den 
Konkretisierungsauftrag an den Gesetzgeber als einen 
Dauerauftrag, der als dynamischer Prozess auch in der 
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Zukunft entsprechend dem gesellschaftlichen Wandel voll
zogen werden muss. Er lässt sich also nicht innert einer 
bestimmten Frisf abschllessend erfüllen. Zudem wäre - sie 
können dies hier selbst ja am besten beurteilen - der Ge
setzgeber zweifellos zeitlich überfordert, wenn er derart 
viele schwerwiegende Revisionen in so kurzer Zeit beraten 
und allenfalls noch durch ein Referendum pauken müsste. 
Allein schon dadurch wird aber die Uebergangsfrlst uner
füllbar. 
Zum Gegenvorschlag: Unter diesen Umständen erscheint 
uns diese Initiative derart problematisch, dass man, kalku
liert man noch das politische Risiko der Volksabstimmung 
angesichts der Mängel mit ein, sie nicht zur Abstimmung 
bringen sollte. Statt dessen streben wir, wie Bundesrat 
und Kommissionsmehrheit, einen Gegenvorschlag an, der 
inhaltlich das Anliegen der lnitlantinnen vollumfänglich 
aufnimmt, der aber von den Mängeln befreit ist und somit 
die lnitlantinnen zum Rückzug bewegen sollte. Der Gegen
vorschlag dient nicht dazu, die Sache zu Fall zu bringen. 
Er hätte im Gegenteil in der Volksabstimmung viel bessere 
Chancen, dass das berechtigte Anliegen der Gleichbe
rechtigung von breiten Kreisen unseres Landes getragen 
wird. Der Gegenvorschlag hat den Vorteil, dass er syste
matisch klar gegliedert Ist, und dass er auch den Zusam
menhang der Geschlechtergleichbehandlung mit dem all
gemeinen Gleichheitsgrundsatz von Artikel 4 BV offen
sichtlich macht. Ausserdem trennt der Gegenvorschlag 
klar zwischen jenen Bereichen, in denen indlvidualrechtll
che Ansprüche gewährt werden können, weil sie direkt 
justiziabel sind. Dies trifft praktisch nur für die Lohngleich
heit zu und jene Bereiche, die erst nach der Konkretisie
rung durch den Gesetzgeber die Gleichbehandlung von 
Mann und Frau sicherstellen. Der Gegenvorschlag enthält 
schliesslich keine Uebergangsbestimmung, die Ihn bela
stet und d_le gesetzgebenden Behörden In Zeitnot bringt. 
Zum Problem der Lohngleichheit: Als wohl am stärksten 
umstrittenes Element Im Gegenvorschlag Ist der Satz 3 zu 
betrachten, der Mann und Frau für gleichwertige Arbeit 
den Anspruch auf gleichen Lohn gewährt. Wir haben dazu 
folgendes zu bemerken: 

1. Das Leistungsprinzip Ist damit nicht tangiert, d. h. eine 
gleichwertige Arbeit liegt nur dann vor, wenn auch die 
erbrachte Leistung gleich ist. Die Sekretärin, die für den 
gleichen Brief dreimal neu ansetzen muss, leistet nicht 
gleichwertige Arbeit im Vergleich zu ihrem Kollegen im 
gleichen Betrieb, der den Brief wesentlich schneller und 
im ersten Arbeitsgang geschrieben hat. (Unruhe auf der 
Besuchertribüne und Glocke des Präsidenten) 

2. Der Grundsatz der Lohngleichheit betrifft nach unserer 
Meinung im heutigen Zeitpunkt entsprechend der EG
Gesetzgebung und EG-Rechtsprechung nur Verhältnisse 
Innerhalb des gleichen Betriebes. Wenn wir weitergehen 
und allgemein die Frauenlöhne jenen der Männer anglei
chen wollen, muss dies auf dem Gesetzgebungsweg kon
kretisiert werden, dies aus dem einfachen Grund, dass der 
Richter nicht umfassend alle Verhältnisse würdigen kann, 
sondern sich auf den Einzelfall In bezug auf den einzelnen 
Betrieb beschränken muss. 
3. Ausgenommen von der Lohngleichheit Ist die Sozial
komponente, d. h. alle jene Leistungen, die aus sozialen 
Gründen erbracht werden. Der Familienvater, der infolge 
dieser Eigenschaft einen höheren Lohn erhält, ist diesbe
züglich nicht zu vergleichen mit der ledigen Frau am glei
chen Arbeitsplatz. 
4. Unter diesen Voraussetzungen betrachten wir - dies 
muss man erklären, um allfälligen Missverständnissen zu 
begegnen - diesen Satz 3 als unter Privaten direkt an
wendbar, d. h. der Richter wird bei der Beurteilung eines 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses prüfen können, ob 
dem Grundsatz der Lohngleichheit Nachachtung verschafft 
worden ist. Diese Konzeption erscheint uns weder gefähr
lich noch unpraktikabel. Wir müssen immerhin zur Kennt
nis nehmen, dass wir hier nichts anderes machen, als was 
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unsere Nachbarstaaten schon längst kennen und praktisch 
durchführen. Es entspricht also dem Internationalen Stan
dard. Es wurde in unserer Fraktion lediglich darüber dis
kutiert, ob allenfalls zur Durchführung der Forderung nach 
Lohngleichheit eine aufschiebende Inkraftsetzung, allen
falls verbunden mit einer konkretisierenden Ausführungs
gesetzgebung, nötig wäre, um den Uebergang zu erleich
tern. 
Zur Motion der Kommission: Die CVP-Fraktlon unterstützt 
die Motion der Kommission und beantragt Ueberwelsung. 
Wir betrachten diese Motion als Notwendigkeit, um der 
Ernsthaftigkeit, mit der wir die Probleme der Gleichbe
handlung inskünftig zu lösen beabsichtigen, Nachdruck zu 
verleihen. Gleichzeitig soll sie den Wegfall der Ueber
gangsfrist, die einen gewissen imperativen Charakter hät
te, auf eine rechtlich verbindliche Art kompensieren. Unter 
diesen Umständen würden wir es bedauern, wenn kein 
Rückzug der Initiative erfolgen sollte. Damit würde voraus
sichtlich diesem gesellschaftspolitisch wichtigen, unter
stützenswerten Anliegen das bekannte Schicksal des dop
pelten Nein beschieden sein, was für die Sache der Frau 
einen ernsthaften Rückschlag bedeuten und für viele Krei
se ein Vorwand zur Untätigkeit werden könnte. 
Gestatten Sie mir zum Schluss noch zwei Bemerkungen: 
Eine Minderheit der Kommission beantragt als Eventualan
trag, dem Gegenvorschlag auch eine Uebergangsbestim
mung mit einer Frist von acht Jahren beizugeben. Wir leh
nen diese aus den grundsätzlichen Ueberlegungen zu 
einer derartigen Befristung eines von der Sache her dau
ernden und dynamischen Auftrages ab. Einzelne Anträge 
versuchen, die Lohngleichheit im dritten Satz unter den 
Vorbehalt der Handels- und Gewerbefreiheit zu stellen. 
Wir lehnen ein derartiges Vorgehen entschieden ab, weil 
so mit der einen Hand ein Anspruch gegeben wird, den 
man dann gewissermassen mit der anderen Hand wieder 
wegnimmt. Nach unserem und nach dem gängigen Verfas
sungsverständnis geniesst die Handels- und Gewerbefrei
heit gegenüber den anderen verfassungsmässigen Grund
rechten keinen Vorrang, was offenbar in der Zwischenzeit 
auch Herr Lüchinger festgestellt hat. 
Mit diesen Erklärungen beantrage ich Ihnen namens der 
CVP-Fraktion Eintreten auf die Vorlage, Ablehnung der 
Initiative und Zustimmung zu Gegenentwurf und Kommis
sionsmotion. 

Ogl: Ich spreche im Auftrag der SVP-Fraktlon. 
Gleiche Rechte für Mann und Frau: Kann dieses Postulat 
ein vorwiegend aus Männern zusammengesetztes Parla
ment überhaupt interessieren? Ist dies nicht bloss ein 
Frauenthema, dessen wir langsam überdrüssig werden? 
Oder hat für uns Herren der Schöpfung die Stunde ge
schlagen, in der wir die letzte Chance wahrnehmen müs
sen, unsere während Jahrhunderten unangefochtenen 
Rechte mit letztem Einsatz zu verteidigen? 
Wer behaupten wollte, Mann und Frau seien heute recht
lich gleichgestellt, verschliesst entweder seine Augen vor 
gewissen Gesetzesparagraphen, oder er kennt sie nicht. 
Urhebern solcher Einwände sei geraten, die Ergebnisse 
des Vernehmlassungsverfahrens nachzulesen. Die Liste 
der rechtlichen Ungleichheiten ist nicht klein. Sie reicht 
vom Bürgerrecht über den Bereich der Ausbildung, des 
Berufes, der Familie bis zum Sozialversicherungsrecht. 
Vielleicht wenden einige ein, dass sie gar keine Gleich
schaltung Frauen/Mäni:ier wollen. Sie wollen die Frauen 
viel lieber wie bis anhin. Gleichberechtigung bedeutet 
aber für uns nicht Gleischschaltung. Auch wenn sie vor 
und im Gesetz gleich behandelt werden, dürfen die Frauen 
weiterhin Frauen bleiben mit typischen weiblichen We
senszügen. Nur dass diese eher weiblichen Qualifikationen 
nicht mehr ausschliesslich in der Familie zum Tragen 
kommen, sondern zum Beispiel auch in der Politik und im 
Beruf, wobei der Wert und die Bedeutung der Familie 
nicht hoch genug einzustufen ist, «denn im Hause muss 
beginnen, was leuchten soll im Vaterland». Das hat schon 
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Gottfried Keller gesagt. Das Postulat der Gleichberechti
gung darf deshalb nie und nimmer auf die Zerstörung der 
Familie abzielen. 
Die SVP-Fraktion ist zur Auffassung gelangt, dass sich die 
Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Verankerung 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht von der 
Hand weisen lässt. Dies in Anerkennung der Tatsache, 
dass es langfristig nicht einfach nur um die Beseitigung 
der rein rechtlichen Benachteiligungen gehen kann, son
dern auch gezielte Massnahmen zu ergreifen sein werden, 
um die faktische Benachteiligung ebenfalls aufzuheben. 
Ein Verfassungsartikel über die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau wäre aber ein erster Schritt, um bestehen
de Ungerechtigkeiten zum Verschwinden zu bringen. Das 
Argument, dieser und jener Punkt könne dann bei der Ge
setzesrevision X berücksichtigt werden, könnte in die 
Ueberiegung miteinbezogen werden. Das wäre aber auch 
ein günstiges Alibi, um untätig zu bleiben. Tatsächlich 
stehen heute wichtige Vorlagen, bei denen es unter an
derem auch um die Beseitigung der rechtlichen Ungleich
heiten geht, vor der Tür oder im Vorzimmer dieses Rates, 
zum Beispiel das Eherecht, die 2. Säule, das Krankenversi
cherungsgesetz, die 10. AHV-Revlsion. 
Wenn Sie dannzumaf für die Gleichberechtigung einstehen 
wollen, dürfen_ Sie heute auch zu einem Verfassungsartikel 
ja sagen. Der Grundsatz dürfte dann für diese kommenden 
Revisionen wegfeitend sein. Wenn Sie die Gleichbehand
lung von Mann und Frau, heute schon als eine Selbstver
ständlichkeit ansehen, so spricht dies um so weniger ge
gen die ausdrückliche Formulierung dieses Zieles in unse
rem Grundgesetz. Zumindest merken dann auch alle Zwei
ge unserer Bundesverwaltung, dass in Rundschreiben mit 
unbestimmtem Adressatenkreis nicht nur die «Sehr geehr
ten Herren» begrüsst und angesprochen werden dürfen. 
Im Prinzip beinhalten initiative und Gegenvorschlag die
selben Anliegen, stossen in dieselbe Richtung. Aus prak
tischen Ueberlegungen scheint es indessen angezeigt zu 
sein, dem bundesrätlichen Gegenvorschlag den Vorzug zu 
geben. Dies soll das Verdienst der lnitiantinnen nicht 
schmälern, doch entspricht es nicht dem bisher sicherlich 
bewährten Gang unserer Gesetzgebung, mit absoluten Fri
sten zur Erfüllung von Postulaten zu operieren. Unser fö
deralistisches System benötigt mehr Zeit als etwa ein zen
tralstaatllch regiertes, bis eine gesetzliche Regelung auch 
im unteren und untersten Gemeinwesen Eingang gefun
den hat. Unsere Demokratie verlangt mehr Weile für eine 
Beschlussfassung als eine Einmann- oder Einfrauherr
schaft. Die in der Initiative vorgesehenen Uebergangsbe
stimmungen von fünf Jahren bis zum Erfass der bestehen
den Ausführungsbestimmungen wollen deshalb nach Auf
fassung der SVP nicht ganz ins schweizerische Gesetzge
bungssystem passen. Es bestünde in der Schweiz gar kei
ne Möglichkeit, bei Nichterfüllen der Vorschrift entspre
chende Sanktionen vorzunehmen. Die fünf- oder auch 
achtjährige Uebergangsbestimmung muss deshalb als eine 
Sicherheit auf dem Papier gewertet werden, die tatsäch
lich nicht garantiert werden kann. 
Das will nun aber nicht heissen, dass nach Annahme des 
Gegenvorschlages die bundesrechtlichen Gesetzesanpas
sungen schuib!adislert, mit kantonalen Ausführungsbestim
mungen tröierlsch umgegangen werden soll. Die Zustim
mung der SVP-Fraktion zum bundesrätiichen Gegenvor
schlag ist mit der Erwartung verbunden, dass die er
forderlichen Revisionen zügig an die Hand zu nehmen 
sind. Der Rückzug der Initiative dürfte nicht mit 
einem erleichterten «Für einmal sind wir noch gut davon
gekommen» honoriert werden. Deshalb meint unsere Frak
tion auch, dass die Motion der Kommission in dieser Form 
überwiesen werden soll. 
Die Initiative hält in ihren Uebergangsbestimmungen aus
drücklich fest, dass die angestrebte Gleichstellung von 
Mann und Frau nicht nur im Verhältnis des Staates zum 
Bürger geiten soll, sondern auch zwischen Privatpersonen. 
Es ist dies das Prinzip der sogenannten Drittwirkung. Un-

seres Erachtens verweist der inltiativtext zu Recht dann 
auch auf «die erforderlichen Ausführungsbestimmungen», 
die den Verfassungstext zu konkretisieren haben. in unse
rem Land ist ja in Lehre und Praxis anerkannt, dass die 
Drittwirkung keine direkte ist, sondern die entsprechenden 
Grundrechte lediglich eine indirekte Wirkung auf unser 
Privatrecht entfalten. Der Gegenvorschlag verweist demge
genüber nur bei den Punkten Familie, Ausbildung und Ar
beit auf das noch zu erlassende Gesetz. Er möchte diesem 
Teil wohl eher Programmcharakter zukommen lassen und 
trennt ihn deshalb vom letzten Punkt, der den Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit postuliert. 
Nach wie vor sind wir der Auffassung, dass an der in un
serem Lande verankerten Form festzuhalten ist, wonach 
primär der Famiiienvater für den finanziellen Unterhalt sei
ner Familie sorgen soll. Aus dieser Sicht muss bei der 
Entlöhnung auch an die Steilung des Mannes gedacht 
werden. 
Hier war der Bundesrat offenbar der Meinung, dass die 
Lohngleichheit unmittelbare Wirkung, und zwar ohne 
Uebergangsfrist, haben soll und auch eher justiziabef ist. 
Zugegebenerrnassen hat der Bundesrat eine Möglichkeit, 
direkt für die Lohngleichheit zu sorgen, und zwar über die 
Ailgemeinverbindllcherkfärung von Gesamtarbeitsverträ
gen. Bei der Ausgestaltung von Einzelarbeitsverträgen er
achten wir aber den Nachweis der geschlechterspezifi
schen Diskriminierung als problematisch. Müss in Zukunft, 
nach Meinung des Bundesrates, jeder Einzelrichter eine 
Arbeitsplatzbewertung vornehmen, um einen hängenden 
Fall beurteilen zu können? Die Botschaft gibt uns in die
sem Punkt zu wenig Aufschluss, und wir möchten den 
Bundesrat bitten, uns seine Vorstellungen über die Reali
sierung der Fristwlrkung hinsichtlich der Lohngleichheit 
klar bekanntzugeben. Möchte er für diese zu erwartenden 
Fälle besondere Institutionen schaffen, oder aber welche 
Kriterien sollen massgebend sein? Unsere Fraktion ist der 
Meinung, dass das anerkannte Prinzip der Drittwirkung 
nicht zu einem Schlagwort degradiert werden darf. Da die 
verfassungsrechtlichen Grundrechte sich bis anhih via Be
stimmungen des Privatrechtes auswirkten, nützt der Glau
be allein an eine - wie gesagt weder von Lehre noch 
Praxis bejahte - direkte Drittwirkung auch nichts. Der 
Bundesrat müsste seine Absichten in diesem Punkt also 
noch deutlich formulieren. 
Zum Schluss möchte ich noch auf einen Antrag zu spre
chen kommen, den Sie vor sich haben und der die Dritt
wirkung auf gesetzlichem Weg, aber unter Vorbehalt von 
Artikel 31 der Bundesverfassung ordnen will. Unsere Frak
tion hat sich stets für die Handels- und Gewerbefreiheit 
eingesetzt. Auch wir wehren uns gegen eine Einmischung 
des Staates in dl~ Lohngestaltung der Privatwirtschaft. Bei 
der Lohngleichheft aber geht es um die Beseitigung einer 
tatsächlichen Diskriminierung und um ein Postulat, dessen 
Verwirklichung weiteste Bevölkerungskreise heute fordern. 
Der Hinweis, wonach die Verwirklichung der Lohngleich
heit auf dem Weg der Ueberzeugung erfolgen soll, scheint 
uns nicht ganz ehrlich und auch keine sehr gute Lösung 
darzustellen. Wir halten dafür, dass diese Frage im Rah
men der Gesamtarbeitsverträge geklärt werden kann. 
Die SVP-Fraktlon unterstützt das Postulat der Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau. Sie möchte verhindern, 
dass dieses Postulat ein Postulat bleiben muss, weil unser 
Abstimmungsverfahren einer ablehnenden Minderheit zum 
Durchbruch verhelfen kann. 
Wir beantragen Ihnen deshalb Ablehnung der Initiative 
und Zustimmung zu einem nicht verwässerten Gegenvor
schlag, einem Gegenvorschlag, der es den lnitiantlnnen 
ermöglicht, im Interesse der Sache die Initiative schliess
lich zurückzuziehen. 

Präsident: Herr Graf stellt den Antrag, es sei in Anbetracht 
der eingehenden Ausführungen der Kommissionssprecher 
und der Fraktionsredner die Redezeit für die Einzelvotan
ten auf fünf Minuten zu beschränken. - Das gilt also nur 
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für die Einzelvotanten, nicht für die Fraktionssprecher. -
Da ich annehme, dass die Einzelvotanten beizeiten wissen 
möchten, wie es um ihre Redezeit steht, möchte ich diese 
Frage gleich jetzt beantwortet haben. Wird der Antrag 
Graf aus der Mitte des Rates bekämpft? Das ist nicht der 
Fall. Sie haben damit so beschlossen. 

MOller-Aargau: Wenn einmal In unserer Bundesverfassung 
eine ausdrückliche Garantie der gleichen Rechte für Mann 
und Frau verankert sein wird, so nähert sich die Schweiz 
ein weiteres Mal der europäischen Rechtsetzungspraxis. 
Mit der Fixierung dieses Grundsatzes tun wir nämlich 
nichts anderes, als dem Beispiel aller unserer Nachbar
staaten zu folgen. Ich denke an Artikel 3 des Grundgeset
zes der Bundesrepublik, der ·Präambel der französischen 
Verfassung, an Artikel 3 der italienischen Verfassung be
zQglich Lohngleichheit sowie an die österreichische Ver
fassung, wo der Grundsatz der Gleichberechtigung überall 
ausdrückllch anerkannt ist. Aber auch der Entwurf einer 
neuen Bundesverfassung für die Schweiz sieht einen ent
sprechenden Artikel vor. 

Die unabhängige und evangelische Fraktion Ist überzeugt, 
dass die Verankerung im Grundgesetz - sowie die mög
lichst speditive Angleichung der Bundesgesetzgebung an 
die kantonalen Gesetze - an der Beseitigung der tatsächli
chen Ungleichheiten vorerst wenig ändern wird. Das tradi
tionelle Rollenbild wird noch h!nge nachwirken und das 
Verhalten in unserem lande bestimmen. Es wird Genera
tionen brauchen, um die auf Sitte, Konvention und Moral 
beruhenden affektiven Ungleichheiten zu überwinden. Wir 
sind aber überzeugt, dass ein entsprechender Verfas
sungsartikel einen Anfang - oder einen weiteren Anfang -
setzt und Auslöser eines Prozesses wird,· der sich nicht 
nur Jahre hinziehen, sondern eine Daueraufgabe bleiben 
wird. 
Die unabhängige und evangelische Fraktion kann vorerst 
der Initiative, wie sie vorliegt, nicht zustimmen, da die 
Uebargangsbestimmung sich fast unbestreitbar als 
unpraktikabel erweist. Der Gegenvorschlag des Bundesra
tes wird zwar einige Details erst via Gesetz regeln, vermag 
aber letztlich alle Anliegen der lnitiantinnen zu erfüllen. 
Vor allem ist das Prinzip der gleichen Entlöhnung klar und 
deutlich festgehalten. Da nach der sehr deutlichen Erklä
rung des Bundesrates in der Kommission ohne Zweifel 
die Drittwirkung bei der Lohngleichheit Im Verfassungs
text des Gegenentwurfes g·enauso wie in der Initiative ent
halten Ist und so aufgrund des Verfassungstextes Klage 
erhoben werden kann, Ist nicht einzusehen, weshalb am 
weniger straffen Text der Initiative festgehalten werden 
sollte. 
Das Hauptanliegen bleibt, dass eine l;)oppelabstlmmung 
verhindert werden muss. lrt Konsequenz dazu haben wir 
danach zu streben, eine Form des Gegenvorschlages zu 
finden, die es den lnitlantlnnen ermöglichen könnte, die 
Initiative zurückzuziehen. Es ist verständlich, dass diese 
vor den Beratungen hier In diesem Saal keine verbindli
chen Zusagen machen wollten. Tatsache aber bleibt, dass 
das eigentliche Zuggespann vor der Initiative die Ueber
gangsbestlmmung mit der Fixierung einer Frist bildet. 
Wenn wir diese Pferde ausspannen, ohne Ersatz, so steht 
der Karren - mindestens nach Ansicht. der lnitiantinnen -
still. So bleibt keine andere Wahl, als das wilde Gespann 
durch ein solches mit ruhigerer Gangart zu ersetzen. 

Nachdem verschiedene Fachleute die Frist von acht Jah
ren als knapp realistisch bezeichnet haben, schlage ich 
Ihnen im Namen der Fraktion vor, die Formulierung Bäum
lln mit dem bundesrätlichen Gegenvorschlag zu koppeln 
und diese Version der Initiative - mit der unmöglichen 
Uebergangsbestimmung - vorzuziehen. 

Den Antrag von Frau Mascarin hatte ich selber schon in 
der Kommission vorgebracht Ich ging dabei von der Vor
aussetzung aus, dass die Drittwirkung erst durch die Fixie
rung auf Gesetzesebene gegeben sei. Nun, da vom Bun-

,desrat und von der juristischen Praxis festgelegt wird, 
dass die Drittwirkung im Verfassungstext auch implizit ent
halten ist und daher Klagen bezüglich der Lohngleichheit 
schon aufgrund der Bundesverfassung geschehen können, 
ist die Unterstellung des ganzen Textes des Gegenentwur
fes unter die Uebergangsbestimmungen falsch; diese Zusi
cherung kann nämlich in der Uebergangsbestimmung indi
rekt festgehalten werden. Der Antrag Bäumlin tut dies, in
dem er den dritten Satz ausnimmt. Der Antrag von Frau 
Mascarin bringt daher im besten Falle rechtliche Unsi
cherheit und bleibt in der Wirkung für das Anliegen der 
Initianten hinter dem Eventualantrag Bäumlin zuruck, ja er 
rückt sogar in die Nähe der Anträge von Herrn Lüchinger 
und von Herrn Linder. Die Anträge Lüchinger und Linder, 
die beide die Drittwirkung des Verfassungstextes auf
lockern wollen, werden wir aus dem gleichen Grunde wie 
den Antrag Mascarin ablehnen. 
Meine Damen und Herren, solange wir die unselige Ein
richtung noch haben, dass durch die Spaltung dar Ja
Stimmen fast jede Initiative mit einem Gegenvorschlag ge
bodigt werden kann, müssen wir danach streben, nur noch 
einen Vorschlag zu präsentieren. Die unabhängige und 
evangelische. Fraktlqn erhebt daher den Eventualantrag 
der Minderheit Bäumiln zu Ihrem Hauptantrag. Er ist in 
verschiedener Hinsicht besser als die Initiative, nicht :zu
letzt wegen der Frist von acht Jahren. Ich kann mir näm
lich nicht vorstellen, dass die Initiative nicht zurückgezo
gen wird, wenn diese modifizierte Form des bundesrätli
chen Vorschlages angenommen wird. Mit der Ueberwei
sung der Motion können wir uns einverstanden erklären. 
Diese Motion ist aber kaum ein Ersatz für die Setzung 
einer Frist in der Uabergangsbestlmmung. 
Wir werden uns vorbehalten, sofern der Gegenvorschlag in 
der Detailberatung aufgeweicht wird, eventuell der Initiati
ve zuzustimmen. 

Mme Jaggl: La groupe socialiste soutient a l'unanimite et 
approuve sans reserve le texte de l'initiative populaire 
pour l'egalite des droits, tout comme l'avait fait notre partl 
lors de· fa procedure de consultation, organisee en 1978, 
au sujet de cette Initiative. Nous estimons qu'il est vrai
ment tamps d'inscrire dans notre constitution un principe 
qui flgure dans les lois fondamentales da tres nombreux 
pays, et dans las chartas et conventions instituant plu
sieurs organlsations internationales, ce principe etant: 
«Las hommes et les femmes sont egaux an droit.» Le mes
sage explique fort clairement pourquoi l'affirmation de ce 
principe doit figurer expressemant dans la constitution 
federale. L'lnterpretation ·qualifiee d'historique de l'article 
4 existant, dont l'enonce remonte a 1848, n'a pas permis 
d'etendre sa portee au-dela de calle que ce texte avait 
des son orlgine et qui fait que certalns Suisses, ceux de 
sexa masculln, sont traditionnellement plus egaux qua 
d'autres, las Suissesses. On l'a bien vu quand il s'est agi 
d'accorder le droit da vote aux femmes, on le voit bien 
aujourd'hui ou il s'agit de reconnaTtre l'egalite des droits 
entre hommes et femmes. 
Ce principe de base constitue tout naturellament le pre
mier alinea de !'initiative populaire lancee en 1975, comme 
d'allleurs il figure an tete du contre-projet da 1979, ce der
nier etant repris lui-meme, mot ä mot, du projet de nou
velle constitution federale publie dans l'intarvalle an 1977. 
Le texte de !'initiative poursuit avec l'enumeration des 
principaux domaines d'application de l'egalite des droits ä 
la famille, le travail et la formation. Le contre-projet en fait 
autant, en des termes cependant moins axplicites en ce 
qui concerne la formatlon et l'education, resumees sous le 
tarme franc;:ais un peu restrictif d'«instruction», qui ne cor
respond pas exactement au· terme allemand «Bildung». En 
outre, !'initiative affirme clairament le tres important droit 
au salaire egal pour un travail de valeur egale. Lä aussl, le 
contre-projet demarque !'initiative pour ainsi dire mot ä 
mot. Ce faisant, le comite d'initiative, tout comma la Con
seil federal, reconnait la necessite d'honorer enfin la pro-
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messe faite par la Suisse en adherant, en 1973, ä ia Con
vention internationale n° 100 du 29 juin 1951, concernant 
l'egalite de remuneration pour las hommes et las femmes 
accompllssant un travail de valeur egale. 
Sur trois points essentiels donc (principe de i'egalite des 
droits, domaines d'appllcatlon, regle: travail egal, salaire 
egal), !'initiative et le contre-projet presentent des analo
gles sl evidentes, des formulations presque ldentlques, 
que l'on dolt se demander pourquoi ie Conseil federal a 
cru bon de redlger un contre-projet, de le soumettre ä 
!'Assemblee federale, au lieu de souscrire simplement aux 
termes de !'initiative, comme nous le faisons, pour notre 
part, sans reserve. Pourquoi, campte tenu de i'attache
ment qu'il assure avoir - et que nous ne · mettons pas en 
doute - pour le principe de l'egallte des drolts, pourquoi 
donc le Conseil federal a-t-11 pris le risque immense, on l'a 
vu ces dernieres annees ä plusieurs reprises, le risque 
d'un double non, en cas de presentation simultanee au 
vote du peuple et des cantons, d'une initiative populaire et 
d'un contre-projet allant dans le mäme sens qu'elle, et 
dlvisant ainsi les partisans d'un changement au benefice 
des partisans .du statu quo et de l'immoblllsme. Pour 
prendre un risque aussi enorme, ii faut au moins une di
vergence de vues fondamentale, une petite dlfference ne 
suffit pas. II ne suffit pas, par exemple, que le texte de 
!'Initiative se distingue en reprenant la notion de i'egalite 
des chances, notion essentielle ·mais nuilement nouvelle, 
puisqu'elle flgure deja dans la declaration falte a Philadel
phie, le 10 mal 1944, par la Conference generaie de l'Orga
nisation internationale du travail. L'initiative affirme avec 
raison que l'egallte des chances et de traltement doit ätre 
assuree a l'homme et ä la femme en matiere d'education 
et de formation professionnelle, domaine plus !arge que 
l'instruction - je l'ai dejä fait remarquer - ainsi que pour 
i'acces a l'emplol et a l'exerclce de la professlon. 

• Malgre I'lmportance, a nos yeux determinante, de l'afflrma
tlon d'une teile egallte des chances pour la realisatlon 
dans las faits, notamment dans la vie professionnelle, dans 
la via de tous las jours, de cette egalite Jurldique que 
nous preconisons, j'espere sincerement pour tous lcl qua 
cette dlsposition concernant l'egalite des chances ne suf
fit pas a expllquer le risque prls par la presentatlon d'un 
contre-projet. .L'explication, des lors, ne peut reslder que 
dans l'autre difference entre les deux textes, a savoir bien 
s0r, dans !es dlsposltlons transitoires preconisees par le 
comite d'initiative, qui a eu parfaitement raison de vouloir 
non seulement donner un mandat au leglslateur, mais aus
si de lui fixer un delai pour s'executer. 
Si !es femmes n'avaient pas dQ attendre 1971 - il y a 
moins de dlx ans - pour ätre reconnues capables d'exer
cer leurs drolts politlques sur le plan federal - on sait que 
le processus de reconnaissance n'est pas encore acheve 
sur le plan cantonal ni mäme sur le plan communal - si 
les femmes n'attendaient pas, toujours et encore, la loi sur 
l'assurance-matemlte, preconisee par l'artlcle constltutlon
nel 34, 4e aiinea, adopte en votation popuiaire en novem-
1945; si les femmes, touJours soucieuses de concretisation 
et de realltes, ne savaient pas que, pour ce qui concerne 
leurs preoccupations, l'appllcation suit difficilement ia pro
clamatlon, laquelle d'aiileurs survient avec un retard tout 
empreint d'une majestueuse circonspection et d'hesita
tlons en tout genre; bref, s'II sufflsait de dire pour faire, de 
formuler pour reallser, alors seulement las femmes pour
raient serieusement envisager de renoncer ä fixer un delal 
pour la preparation des lois d'appllcation du prlnclpe de 
l'egalite des droits. Mais dans les conditions que nous 
connaissons, parce que nous les vivons, nous devons ab
solument nous en tenir aux dispositions transitoires conte
nues dans !'initiative. Seule la determination d'un delai 
pour l'execution du mandat peut afflrmer haut et ciair une 
voionte politlque d'aller de l'avant vers l'egalite des droits 
entre les hommes et les femmes, d'aller de l'avant dans un 
processus qui est d'ailleurs entame, on l'a rappele, avec 
les revisions en cours du droit matrimonial et du regime 
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de l'AVS en particulier. Nous saluons le fait que ces tra
vaux sont en cours, mais nous entendons que d'autres 
revisions dans le secteur des assurances sociales fede
rales, ou dans les programmes scolaires cantonaux, par 
exemple, soient mises en chantler. 
Dans cette perspectlve d'un processus, qui doit ätre per
manent, de mise sur pied d'egalite juridique des hommes 
et des femmes, la fixation d'un delai correspond a celle 
d'une etape, d'un repere pour le legislateur qui devra de
terminer son programme de priorites en consequence et 
pourra toujours preparer des lois d'applicatlon compre
nant, elles-mämes, comme cela se fait d'usage, des dispo
sitions transitoires pour leur entree en vigueur. Quant au 
fait d'inserer un delai d'applicatlon dans la constltution, il 
n'a rien d'extraordinaire, mäme s'il n'est effectivement pas 
habituel. On connait notamment le precedent du delai de 
cinq ans accorde aux cantons par l'article 4 des dlsposi
tions transitoires de notre constltution de l'enseignement 
pubiic primaire. Par ailleurs, dans le rapport accompa
gnant son projet de constitution federaie, la commission 
d'experts pour une revision totale a prevu des dlspositlons 
transitoires pour plusieurs points. Elle ne precise pas les
quels, mais II ne falt aucun doute que, sl certains des de
lals qu'elle propose de fixer auront le caractei-e d'un 
temps d'adaptatlon laisse par exempie aux cantons pour 
modlfier leur legislation, d'autres de ces delais auront in
contestablement le caractere de ilmite de tolerance ä ne 
pas depasser. 

Vous avez compris que nous tenons ä ces dlspositions 
transitolres, qui font l'essentlel de la difference entre !'ini
tiative et le contre-projet. Elles nous paraissent indlspen
sabies tant pour les ralsons psychologiques et politlques 
precedemment enoncees que pour tenir campte taut 
slmplement des realites et des situatlons de fait 

C'est pourquoi le groupe soclallste vous demande instam
ment de soumettre au peuple et aux cantons l'lnltlatlve 
populaire pour l'egalite des droits entre hommes et 
femmes, avec recommandation de l'accepter et sans lui 
opposer de contre-projet. 

Frau Mascarln: Die PdAIPSA/POCH-Fraktion unterstützt 
die Initiative •Gleiche Rechte für Mann und Frau» und 
beantragt Ihnen gemäss der Kommissionsminderheit, kei
nen Gegenvorschlag auszuarbeiten und die Initiative direkt 
der Volksabstimmung zu unterbreiten. 

Das sogenannte Frauenproblem steht nicht neben einer 
Reihe anderer Probleme. Die sogenannte Frauenfrage 
spielt in allen gesellschaftlichen Problemen mit. Die tradi
tionellen geschlechtsspezifischen Rollennormen sind über
holt und werden zunehmend bekämpft. Mann und Frau 
sind In der Schweiz formal nicht gleichgestellt - hier hinkt 
die Schweiz wieder einmal den umliegenden Ländern hin
tennach -, sie sind auch tatsächlich nicht gleichgestellt. 
Der bestehende Artikel 4 der Bundesverfassung reichte 
nicht aus, um die Gleichstellung von Mann und Frau vor
anzutreiben. Im Gegenteil: Seine einseitige Interpretation 
hat zu schweren Diskriminierungen In Gesetzen des Bun
des und der Kantone geführt. Gleiche Rechte für Mann 
und Frau Ist demnach nicht eine formaljuristische, son
dern in erster Linie eine politische Frage. 
Die Frauenbewegung hat in den letzten zehn Jahren enorm 
an Stärke gewonnen. Der Kampf um die rechtliche Gleich
stellung der Frau Ist ein Teil des ganzen Emanzipations
prozesses, und die De-facto-Gleichberechtigung ist damit 
noch lange nicht erreicht. Das wissen wir alle. Hingegen 
ist die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und 
Frau ein wesentlicher Schritt zu einer demokratischeren 
Gestaltung unserer Gesellschaft. Sie liegt demnach auch 
im Interesse der demokratisch gesinnten Männer. 
Die Aufnahme eines eigentlichen Geschlechter-Gleich
heitsartikels in die Bundesverfassung ist ein Fortschritt. 
Sie bedeutet die Anerkennung der Tatsache, dass der po
litische Druck für die prinzipielle Gleichberechtigung der 
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Frau so gross geworden ist, dass die Gleichberechtigung 
als Prinzip durchsetzbar wird. 
Diese Gleichberechtigung heisst natürlich nicht, dass dort, 
wo eine unterschiedliche rechtliche Behandlung vori Mann 
und Frau aufgrund biologischer Unterschiede zwingend 
ist, diese nicht mehr sinnvoll wäre. Dies betrifft vor allem 
Fragen der Schwangerschaft und des Mutterschutzes. Ich 
muss jedoch darauf hinweisen, dass Schutzbestimmungen 
für die Schwangere oder für die Wöchnerin nicht zu einer 
Benachteiligung der Frauen auf einem andern Gebiet, zum 
Beispiel dem Arbeitsmarkt, führen dürfen. Den Männern 
muss deshalb die reale Möglichkeit geboten werden, 
selbst volle Pflichten in der Kindererziehung übernehmen 
zu können. 
Ich meine, dass es heute keine wesentliche gesellschaftli
che Kraft mehr gibt, die offen das Prinzip der Gleichbe
rechtigung der Frau bekämpfen würde. Sie haben es auch 
hier vernommen. Soll aber das Prinzip konkretisiert wer
den, sollen Wege gefunden werden, um nur schon die 
rechtliche Gleichstellung der Frau zu erreichen, dann wird 
abgeblockt; denn dann geht es um handfeste Interessen, 
Interessen materieller Art, Interessen, die grundsätzlich 
antidemokratisch und repressiv sind. 
Frauen haben im Schnitt einen um einen Drittel niedrige
ren Lohn als Männer. Dies lässt sich sogar aus einer vom 
Arbeitgeberverband Schweizerischer Maschinen- und Me
tallindustrieller veröffentlichten _Statistik über den durch
schnlttlichen Stundenverdienst erwachsener Arbeiter und 
Arbeiterinnen der ASM-Firmen entnehmen. Es lässt sich 
zeigen - ich entnehme die Angaben cfär neuesten Nummer 
für Frauenfragen, die von der eidgenössischen Frauen
kommission herausgegeben wird -, dass Frauen trotz hö
herem Dienst- und Lebensalter und grösserer Leistung we
niger verdienen als Männer. In einigen wichtigen Gesamt
arbeitsverträgen und in Gesamtarbeitsverträgen von Bran
chen, in denen vorwiegend Frauen beschäftigt sind, sind 
die Mindestlohnansätze für Frauen und Männer für gleich
wertige Arbeit Immer noch unterschiedlich. Dies zeigt 
einerseits, dass die Arbeitgeberverbände an den tiefen 
Frauenlöhnen, als zusätzliche Profitquelle, festhalten wol
len. Es zeigt aber andererseits auch eine relative Schwä
che der Gewerkschaften, die bis anhin dem Problem der 
Frauenlöhne zu wenig Beachtung geschenkt haben. 
Die Anträge des Präsidenten der Freisinnigen Partei des 
Kantons Zürich, Herrn Lüchinger, und des liberalen Natio
nalrates Linder, beides prominente Vertreter der Wirt
schaft, treten offen für die Beibehaltung des ungleichen 
Lohnes ein. Handels- und Gewerbefreiheit sollen dem 
Lohngleichheitsprinzip übergeordnet sein. Ich zweifle nicht 
daran, dass diese Herren Ihren Antrag mit der angespann
ten Wirtschaftslage begründen und darauf hinweisen wer
den, wie schwierig es ist, ein solches Lohngleichheitsprin
zip zu verkraften, genau die gleichen Argumente bringen 
werden, wie wir sie bei der 40-Stunden-Woche oder etwa 
bei den Bestrebungen für mehr Ferien zu hören bekamen. 
Hingegen muss selbst der Bundesrat zugeben - und er 
vertritt auch diese Meinung -, dass das Lohngleichheits-

. prlnzlp mindestens in der offenen Form des Gegenvor
schlages in der Verfassung aufzunehmen sei. Die Frage 
der Drittwirkung des Lohngleichheitsprinzips ist in der In
itiative eindeutig bejaht. Im Gegenvorschlag hängt ihre 
Beantwortung von der juristischen lnterp~etatlon ab, die 
sich je nach politischer Opportunität richten wird. Bundes
rat Furgler soll dem Vernehmen nach - Herr Müller hat 
das auch gesagt - in der Kommission festgehalten haben, 
dass im Gegenvorschlag das Lohngleichheitsprinzip für 
die Privatindustrie - Ich nehme an für Gesamtarbeitsver
trag und Einzelarbeitsvertrag - gelten soll. Diese juristi
sche Interpretation hat immerhin ein bestimmtes Gewicht, 
und Ich nehme an, dass sich Herr Bundesrat Furgler auch 
hier noch zu dieser Frage äussern wird. Er wird jedenfalls 
bei seinen Aeusserungen behaftet werden können. 
Es muss aber eindeutig gesagt werden, dass im Gegenvor
schlag das Lohngleichheitsprinzip mit Drittwirkung weni-
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gar deutlich ausformuliert Ist als In der Initiative. Und 
wenn Sie sich einen Moment überlegen, was nun mit der 
zweiten Säule geschehen ist, wo der Ständerat einen Vor
schlag ausgearbeitet hat, der mit Fug und Recht als strek
kenweise nicht verfassungskonform kritisiert werden kann, 
dann müssen Sie auch verstehen, dass wir es vorziehen, 
einen Verfassungsartikel zu haben, der klar und eindeutig 
ist und nicht einen Verfassungsartikel, der juristischen In
terpretationskämpfen Tür und Tor öffnet. Opfer sind die 
eine Million Frauen, die unterbezahlt sind. 
Eine weitere Schwäche des Gegenvorschlages ist die Tat
sache, dass er keine Frist für nötige Ausführungsgesetze 
angibt. Wir sind der Meinung, dass die In der Initiative 
angegebenen fünf Jahre für eine allfällige erforderliche 
Ausführungsgesetzgebung ausreichen könnnten, wenn man 
mit der rechtlichen Gleichberechtigung wirklich voran ma
chen wollte. Eine Hauptarbeit, der Entwurf zum neuen 
Eherecht, ist ja bereits fertig, und damit sind auch die 
Welchen gestellt für die Beseitigung von Folgediskriminie
rungen, namentlich Im Sozialversicherungsbereich, die 
sich aus dem alten Eherecht ableiten !lassen. Das Inventar 
über die Ungleichheiten im geltenden Bundesrecht Ist von 
der eidgenössischen Frauenkommission auch bereits er
stellt worden. Aber: in den Regierungsrichtlinien des Bun
desrates kommt die rechtliche Gleichstellung der Frau 
nicht einmal in dritter Priorität vor. D. h., den Bundesrats
parteien kann es mit den gleichen Rechten für Mann und 
Frau gar nicht so ernst sein, auch wenn wir heute hier 
vorn das Gegenteil verbal gehört haben. 
Unsere Fraktion hat kein Interesse daran, dass sich die 
rechtliche Gleichstellung der Frau noch jahrzehntelang 
hinauszögert, wie dies bei der Mutterschaftsverslcherung 
geschehen Ist, die ja gemäss Verfassungsauftrag auch seit 
über 30 Jahren eingeführt sein könnte. Falls Sie beschlies
sen, einen Gegenvorschlag zu verabscnieden, stellen wir 
Ihnen deshalb In der Detailberatung einen Antrag zur zeit
lichen Begrenzung für eventuell nötige Ausführungsgeset
ze. Ich werde mich dort noch genauer äussern dazu, 
möchte nur jetzt schon die Interpretationsversuche von 
Herrn Müller zurückweisen. Unser Antrag ist dem Antrag 
Lüchlnger und Linder diametral entgegengestellt. 
Ein weiterer Punkt, der Im Gegenvorschlag zu Auslegungs
streitereien führen wird, ist der Begriff der Ausbildung. Die 
Initiative ist auch hier präziser. Sie formuliert einen An
spruch auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit in 
Erziehung, Schul- und Berufsausbildung sowie bei Anstel
lung und Berufsausübung. Richtig ist, dass das Berufsbil
dungsgesetz bereits für beide Geschlechter gilt, doch sind 
die Lehrpläne in den Schulen noch keineswegs für Kna
ben und Mädchen überall gleich. Ich möchte Sie hier an 
den kürzlich in den Zeitungen breit diskutierten Kampf von 
Bleler Schülerinnen gegen einen nur für Mädchen obliga
torischen Hauswirtschaftsunterricht erinnern. Die gezielte 
Gleichbehandlung und eine aktive Chancengleichheit in 
Schule und Berufsausblldung sind Grundlagen dafür, dass 
Frauen später nicht einfach in Leichtlohngruppen abge
schoben werden können, wobei dann sogar, nach Herrn 
Lüchinger, das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
gelten könnte. Die Frauen sollen nicht mehr länger die 
Hllfsarbeiterreservetruppen der Unternehmer sein. 
Die Initiative ist In jeder Frage klarer formuliert, öffnet 
juristischen Kämpfen, mit denen die Gleichstellung verhin
dert werden soll, weniger Türen und schiebt die gleichen 
Rechte nicht für Jahrzehnte auf die lange Bank. 
Aus all diesen Ueberlegungen bittet unsere Fraktion, kei
nen Gegenvorschlag zu formulieren und die Initiative mit 
Empfehlung auf Zustimmung zur Abstimmung zu unterbrei
ten. 

M. Massy: Las liberaux sont acquis au principe de l'egalite 
qui est l'objet de !'initiative populaire et du contre-projet 
du Conseil federal. Nous ne considerons cependant pas 
qua l'homme et la femme soient des etres interchangea
bles en toutes circonstances. Nous savons blen fes diffe-
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rences qul les separent. Nous ne voulons pas d'un egalita
risme qui lralt ä l'encontre de la realite. Nous croyons que 
l'homme et la femme doivent avoir les memes droits lors
qu'ils sont dans la meme situatlon de fait. II faut reconnai
tre d'une manlere generale que notre leglslation s'est pro
gresslvement rapprochee, au cours de ces dernieres an
mies, de l'egallte des drolts tels que nous las concevons. 
C'est probablement dans le domalne du droit clvil qua les 
lnegalltes las plus serleuses exlstalent. Nous ne le repro
chons pas au leglslateur de 1907. Celul-cl s'etalt inspire 
des mmurs de l'epoque. Ces mmurs ont toutefois evolue. II 
faut en prendre acta et adapter la lol. Ce travail est en 
cours. Nous avons par exemple revise le droit de filiatlon, 
qul consacre malntenant l'egalite des parents. Nous 
sommes aussl en traln de revolr le drolt du mariage, qui 
consacrera l'egallte des epoux. D'autres domaines du 
drolt clvll sulvront dans le meme esprlt. Dans d'autres sec
teurs, les etudes sont en cours. La dlxleme revision de 
l'AVS portera notamment sur le statut de la femme. Nous 
aurons dans ca cadre l'occasion de verifler l'appllcation 
du princlpe de l'egallte. La revislon de la loi sur l'assu
rance-maladle est aussi lnsplree par cette preoccupatlon. 
II en va de meme de la legislatlon en preparatlon sur le 
deuxleme pllier. 
II seralt donc faux d'afflrmer que notre pays est demeure 
passlf dans le domalne de l'egallte entre l'homme et la 
femme. Au contralre, nous avons travalfle, probablement 
d'une favon molns spectaculalre qua d'autres, mals d'une 
manlere peut-etre plus efflcace. Nous rejetons donc les 
accusatlons qul sont portees par certains milieux et qui 
donnent de la Sulsse !'Image d'un pays arriere. Nous ad
mettons cependant qua diverses lacunes subsistent qul 
meritent d'etre comblees. Faut-il le faire dlrectement par 
la voie de la legislatlon ou, au contraire, est-11 opportun de 
creer une regle constltutlonnelle? Notre groupe pense qu'ä 
la limlte, nous pourrions faire l'economle d'une dlspositlon 
constltutlonnelle. Tous tes progres qui ont ete realises au 
cours de ces dernleres annees l'ont ete sur la base de la 
constitution actuelle sans qua cela ait souleve la molndre 
objection. Nous reconnaissons cependant qua l'article 4 
de la constitution federale, qul consacre le prlncipe de 
l'egalite de traltement, a revu tradltlonnellement une Inter
pretation qui va probablement molns loin que l'opinion 
d'aujourd'hui communement repandue au sujet de l'egallte 
entre hommes et femmes. C'est pourquoi, en definitive, 
nous ne nous opposons pas a une revision partielle de la 
constltution federale. 
Notre groupe n'accepte cependant pas le texte de l'lnitla
tlve populaire. II considere comme justes les critiques que 
Je Conseil federal formule ä son egard. Nous vous ren
voyons a cet egard au message, qua nous n'entendons 
pas reprendre lcl. II nous sufflra d'illustrer notre pensee 
par un exemple. En posant, ä l'artlcle 4bis, 3e alinea, la 
regle du salaire egal pour un travall egal, las auteurs de 
J'inltiatlve entendent lntroduire dans Ja constltutlon un droit 
subjectlf que les partlcullers pourraJent faire vaJoir di
rectement en justlce. Nous croyons, nous autres liberaux, 
que cette methode, pour genereuse qu'elle soit, promet 
beaucoup plus qu'elle ne pourrait tenir, qu'en d'autres 
termes, l'egalite qu'elle garantit rlsque d'etre une illusion 
plutOt qu'une reallte. En effet, dans le systeme des auteurs 
de l'lnltlative, il appartlendrait en definitive aux trlbunaux, 
dans le cadre de lltlges concrets, de preciser la notlon 
d'egallte de travall et de saJaire. Or, i'appreciatlon d'un 
poste de travall depend d'une multltude de criteres. Le 
juge ne saurait les retenlr tous sans rlsquer de paralyser 
la machine Judiclaire, tant rlsqueralt de devenir ample la 
dlmension de chaque proces. Le juge devrait ne retenir 
qu'un cholx de crlteres. La questlon de savoir lesquels 
devralent etre retenus serait une nouvelle source de diffl
cultes. Tout cela montre blen qu'il n'est ni raisonnable, ni 
expedient de lalsser au juge toute la charge de l'affaire. II 
faut donc demander au leglslateur de concretiser le prin
cipe «ä travail egal, salalre egal». C'est l'ldee de base qui 
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inspire le projet du Conseil federal et c'est a alle qua 
nous donnerons notre adheslon de prlncipe. 
Nous refusons egalement l'lnitlatlve populaire dans la me
sure oll eile entend fixer un delal avant l'explratlon duquel 
les lols en cause devraient etre amendees. C'est le prln
cipe meme du delal qul nous parait faux. Nous l'avons dlt, 
la situatlon de la femme dans le domaine de l'egallte des 
sexes n'est nullement aussl dramatique qu'on veut blen le 
dlre. La correctlon des lnegalltes qul existent encore, hors 
des domaines legislatifs qul sont en train ou sur le polnt 
d'etre modlfies, ne constltue pas une täche de premlere 
prlorite. C'est une täche que le Conseil federaJ et le Parla
ment devront entreprendre sans retard excessif, blen sOr, 
mais egalement sans bouleverser las priorftes dejä flxees. 
Non seulement le prlnclpe meme du delal est contestable, 
mais encore les <:lelals proposes - clnq ou huit ans - sont 
parfaitement illusolres. Dans le domaine leglslatlf, le Con
seil federal et le Parlament devront traiter au cours de ces 
prochaines annees une multitude de projets, dont certalns 
sans deute revetent un caractere d'urgence prononce. Si 
nous sommes hostlles au texte propose par les auteurs de 
!'initiative populalre, nous pourrlons, a certalnes condi
tions, nous ralller a un projet proche de celul du Conseil 
federal. Notre collegue Linder a depose a ce sujet une 
propositlon d'amendement du contre-projet du Conseil fe
deral. Nous appuyons cette proposltlon, qul sera motivee 
dans le cadre de la dlscussion de detail. C'est donc dans 
ce sens que les liberaux vous proposent de soumettre 
l'lnitiative au vote popuialre, en recommandant aux elec
teurs de la rejeter et en lul opposant un contre-projet. 

Mme Aubry: Nous sommes, chers collegues, dans le Parla
ment d'Europe Oll la proportion des femmes est la plus 
forte. Cela vient-11 du droit de vote que l'on nous a accor
de il y a neuf ans ä peine et qu.i nous trouve encore en
thousiastes ou est-ce notre lnteret pour la politlque qui 
nous motlve encore? Je vous laisse le soin de juger, 
comme les parlementalres feminines jugeront, de votre ou
verture d'esprlt, de votre volonte de donner a la femme 
suisse Ja place qui lui revient et qu'elle marlte dans ia 
societe de notre pays. 
L'initlative lancee lors de l'Annee internationale de Ja 
femme etait une necessite et son succes, seit le depOt de 
pres de 60 000 slgnatures, demontre bien cette volonte de 
ia femme sulsse d'etre reconnue comme interlocutrlce ä 
part entiere, c'est-ä-dire comme partenaire. Nous avons 
montre une patlence a peine imaginable durant des 
decennles afin d'obtenlr ca droit de vote que nos smurs 
des pays volsins possedaient depuls longtemps. Pour avolr 
ete ies «parentes pauvres» de !'Europa -et meme du monde 
entler dans ce domalne, il ne sera plus accepte, aujour
d'hui, de se mettre ä genoux et d'implorer votre generosite 
pour obtenlr l'egalite des droits entre hommes et femmes. 
Quelque chose est en marche et bouge, non seulement en 
Sulsse, mals partout, et vous devez vous rendre campte 
que ie monopole masculin, dans presque tous les do
maines, ne pourra plus exister tres longtemps sans qu'il y 
ait une revolte serieuse de la part des assoclatlons femi
nines et des femmes qui sont devenues en majorlte soli
daires. 
II est temps de ne plus minimiser la valeur, la force et la 
qualite des femmes qui travalllent. Elles ont donc droit, du 
haut en bas de l'echelle sociale, au meme traitement, 
donc aux memes droits, aux memes responsabilites, donc 
au meme salaire que les hommes. 
Lors de la procedure de consultatlon, entreprise par la 
Confederatlon aupres des associatlons feminines, des par
tis et des cantons, ceia afin d'etablir un contre-projet a 
!'initiative pour l'egallte des droits entre hommes et 
femmes, le Parti radlcal suisse a accueiili tres fa
vorablement l'idee d'un contre-projet. Par cette recon
naissance, ii a donc admis que les objectifs que s'etait 
fixes l'lnitlatlve etalent justes. Encore fallait-il mieux ies 
formuier et eviter de prevoir une dlsposition transitoire, 
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soit un delal d'applicatlon· de cinq ans des l'entree en vi
gueur de l'article 4bis s'il etait accepte. Ce deiai qu'il soit 
de clnq ou de huit ans, comme certaines propositlons le 
formulent, represente une oppression inadmissible pour 
les cantons. Comme i'a tres justement dit M. Furgler, con
seiller federal, dans ie cadre de la commission, ce serait 
un poids a. mettre sur ies epaules des prochaines genera
tions que d'imposer un delai lors de chaque changement 
de loi. Ce delal, pour ie Part! radlcal, est donc inacceptable. 
La soumission au peuple de !'initiative et du contre-projet 
du Conseil federal aurait pour consequence un echec tres 
certaln de l'une et de l'autre en votatlon populaire. II faut 
donc choisir; le choix du Part! radical a ete falt, c'est un 
ccoul» au contre-projet. Un «oui» a. un contre-projet tel 
qu'il est, sans autre propositlon de modification, mais un 
«ouf„ egalement a Ia motlon de la commission qul permet
tra an premler lleu de trouver les principales discrimlna
tlons qul touchent les femmes dans le droit cantonal et 
federai. II sera des lors plus simple d'y apporter un re
mede avec l'appul de la commission federale pour les 
questlons feminines. C'est donc une garantie qu'on nous 
donne et qua las femmes de la commission pour l'egalite 
des droits entre hommes et fenimes ont longuement pesee 
et dlscutee. 
II existe une discriminatlon dans de tres nombreux do
maines a l'egard des femmes et Ieurs revendicatlons ont 
ete Jusqu'a ce jour modestes. Aujourd'hui encore, alles 
nous semblent raisonnables. 
Nous ne demandons pas ('impossible, mais sl nous avons 
las memes droits et ies memes devoirs, ce qu'on nous 
accorde relatlvement facilement, il est egalement indis
pensable de reconnaitre que Ies hommes et les femmes 
ont droit a un salaire egal pour un travall egal. On sait 
que la Confederation s'est chargee de donner l'exemple et 
de recommander de le faire a tous ies niveaux. Or, si 
dans la plupart des professions liberales, les femmes ob
tiennent ies memes salaires que ies hommes, il faut ad
mettre qu'ii y a encore fort ä faire dans certaines profes
sions pour supprlmer des prlvileges mascullns. Des statis
tiques recentes nous obllgent a constater que les salalres 
feminlns sont Interieurs de 30 pour cent a ceux des 
hommes et maigre tout ies femmes continuent a travailler 
et ne font pas greve. Mais est-ce normal, ne sont-eiles pas 
restees, dans certaines professions, une maln-d'ceuvre a 
bon marche? C'est sans doute cette raison qul fait peur a. 
certains mllieux economiques et qui voient dans l'egalite 
de salaire a travail egal, un danger pour notre economle. 
On a emis des craintes quant a. son appllcation, en ou
bliant peut-etre que les partenaires sociaux suisses sont 
ralsonnables, ce qul nous vaut la paix du travail, et que 
cette adaptatlon touchera quelques professions mais pas 
toute la maln-d'ceuvre feminine. 
II y a enfln un choix a. faire en cette periode ou la femme, 
dans tous les domaines, a su prouver sa maturite, sa res
ponsabilite et ses capacites. Ce choix, c'est de reconnai
tre qu'elle ne peut rester cette main-d'ceuvre bon marche 
dont on a, jusqu'a ce Jour, tres largement profite et que 
meme les contrats collectifs ont traitee en mineure. 
Trop peu de femmes, a. mon avis, ont demande l'appui des 
syndicats, habituees qu'elles etaient a. une dlscrimination 
dans les emplois et les salaires. C'est pourquoi nous 
sommes aujourd'hui a un tournant dans ce Parlament. Par 
l'acceptatlon du contre-projet sans modification et de la 
motlon de la commission comme l'a fait le groupe radlcal, 
en grande majorlte, vous demontrerez une ouverture d'es
prlt et surtout la confiance que vous avez dans la maturite 
et les capacites des femmes de ce pays. 
Les pays qui nous entourent nous regardent et nous ob
servent tres attentivement. Dans le domaine de i'egalite 
des droits entre hommes et femmes, voulons-nous rester 
cet ilot au milieu de l'Europe, comme nous le sommes 
pour !'heure d'ete? Voulons-nous obliger les femmes a 
garder dans la forme un statut qu'elles ont deja largement 
depasse dans la realite? 
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Elles ne viennent pas a. cette tribune en mendiantes mais 
en adultes et surtout en partenaires qui savent partager 
vos joies comme vos peines, les devoirs comme les res
ponsabllites. 
Enfln, je voudrais encore dlre qu'il n'est plus temps, je 
crois, qua las fellimes aient peur des hommes et qua las 
hommes alent encore peur des femmes. L'egalite des 
droits entre hommes et femmes ne vous enlevera pas, 
Messieurs, vos prlvileges si rapidement. II coulera sans 
deute encore beaucoup d'eau dans !'Aar avant qu'une 
femme ne devienne directeur de banque, siege dans de 
nombreux conseils d'adminlstratlon ou soit proposee 
comme conseiller federal. Comme il aura fallu des decen
nles pour obtenlr le droit de vote, ii an faudra d'autres 
pour vous enlever queiques prerogatlves, plus partlculiere
ment celles auxquelles vous tenez le plus. Et puisque j'al 
le prlvllege de m'adresser a des hommes intelllgents sous 
cette coupole, je voudrais ieur demander de donner 
l'exemple, de se montrer liberaux et comprehensifs et non 
pas egoistes et retrogrades, et d'accepter comme i'a 
fait le groupe radical le contre-projet du Conseil federal 
avec generosite et sans l'affalbllr. C'est apres tout une 
Image du citoyen suisse qua vous allez donner icl, c'est 
une page d'histoire aussi qua vous allez marquer, je vous 
demande de ne pas l'oubiler. 

Mme Bacclarlnl: Je n'ai pas !'Intention de me livrer a une 
conference sur la conditlon feminine en Suisse, ni de trai
ter icl tous las arguments an faveur des principes d'egallte 
entre hommes et femmes. Les arguments pour et contre 
ont ete largement etudies et avec objectivite dans le mes
sage qul nous occupe. Pour cela, je rends hommage au 
Conseil federai. Permettez-moi tout simplement quelques 
considerations. 
Je faisais partie du comite qui a lance en 1975 l'initlative 
en dlscussion. Je suis membre de la commisslon du Con
seil national presldee par Mme Füeg. J'ai soutenu et vote, 
en commisslon, ie contre-projet pour les motifs sulvants. 
Le contre-projet propose, seien mon avls, une norme 
constltutlonnelle claire, lapidalre, qui affirme tous las prin
cipes contenus dans !'Initiative: i'egalite jurldlque entre 
hommes et femmes, l'egalite des droits et des devoirs 
dans la famille, l'egailte de remuneratlon pour un travall 
egal ou de valeur egale, l'egalite des drolts et des 
chances dans l'lnstructlon et le travaii. Je suis convaincue 
qua la proposition du Conseil federal nous donne l'occa
slon aujourd'hui de presenter soft a. la Suisse soit a 
l'etranger une Image d'un Parlament prudent, serfeux, 
mais an mäme temps liberal, ouvert a une conceptlon de 
via moderne et a des princlpes de justice qul regnent an 
droit national et en droit international. Las discussions 
pendant las travaux de la commission ont porte essen
tleilement sur deux points: premierement, le delal d'appil
cation, deuxiemement l'egalite de salaire pour un travail 
egal. Sans vouioir entrer dans la quereile juridlque a pro
pos du deiai d'appilcation, je me permets d'exprimer ma 
confiance que I'artlcle constitutionnel tel qua le propose 
ie Conseil federal ne demeurera pas lettre morte et qua 
ses princlpes seront reallses, et ca pour la simple raison 
qua deja maintenant des reformes legislatives dans ca 
sens sont en preparation. A titre d'exemple, je citeral, 
d'une part, la reforme du droit de ia famille - en particulier 
du droit matrimonial - d'autre part la reforme du regime 
de Ia mere. 
En ce qul concerne le deuxieme point, l'egalite de sa
iaires, je tiens a rappeler - et l'orateur qui m'a precedee 
l'a deja fait - que la Suisse a ratifie ie 25 octobre 1973 la 
convention internationale n° 100, et encore qua cette 
egalite des salaires est actueilement realisee en grande 
partie pour le personnel de ia Confederation et des can
tons. 
En conclusion, je soulignerai encore un argument, sur 
lequel je suis peut-etre legerement en desaccord avec 
Mme Aubry. Notre vote d'aujourd'hui, un vote que je qua-

1ifle, tout comme eile, d'historique, n'est pas un vote 
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seulement pour !es femmes. En effet, voter le contre
projet, voter pour l'egalite entre hommes et femmes, cela 
ne signifie pas seiJlement decider en faveur des femmes 
mais en faveur et pour Ie bien de notre societe tout en-

. tiere, une societe meilleure, une societe ou l'on pourra 
encore mieux realiser les principes d'egalite entre les ci
toyens, qu'ils solent hommes ou femmes. 

Zlegler-Solothurn: Die Volksinitlative «Gleiche Rechte für 
Mann. und Frau» ist insofern positiv zu bewerten, als sie 
die Gleichwertigkeit der Geschlechter und vor allem das 
Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Ar
beit» in der Verfassung verankern will. Wegen teilweise un
genauer Formulierungen und der zu kurzen Frist für die 
Verwirklichung aller Postulate der Initiative ist der klare 
und prägnant formulierte Gegenentwurf eindeutig vorzuzie
hen; 
Die mit dem Gegenentwurf angestrebte Gleichstellung von 
Mann und Frau, vor allem in Familie, Ausbildung und Ar
beit, hat nichts mit Gleichmacherei zu tun; d. h. der physi
sche und psychische Unterschied zwischen Mann und 
Frau lässt sich nicht einebnen. Auf diesem Unterschied 
beruhen echte lebenswerte. Wir wollen nicht eine Nivellie
rung und Gleichschaltung, sondern die rechtliche Gleich
stellung von Mann und Frau. Eine famlllengerechte Gesell
schaftspolitik setzt voraus, dass die Frau als gleichwertig 
anerkannt wird und dass auch entsprechende Folgerun
gen gezogen werden. 
Die Rolle der Frau hat In den letzten Jahren und Jahr
zehnten zweifellos eine Aufwertung erfahren, doch ist die 
Idee der Partnerschaft von Mann und Frau noch nicht 
überall zum Durchbruch gekommen. Mit der beantragten 
Verfassungsrevision wäre ein grosser Schritt In Richtung 
mehr Gerechtigkeit getan, doch Ist damit der Gedanke der 
Gleichbehandlung und Gleichberechtigung noch nicht in 
allen Bereichen verwirklicht. Dazu haben auch der Gesetz
geber und nicht zuletzt die berufliche und familiäre All
tagspraxis noch viel beizutragen. 
Die Expertenkommission für die Totalrevision der Bundes
verfassung hat mit Recht festgestellt, es sei eine stossen
de und durch nichts zu rechtfertigende Unglelchbehand
lung gleicher Sachverhalte, wenn Frauen für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit durchschnittlich fast ein Drittel weni
ger bezahlt wird als Männern. Es Ist deshalb nicht mehr 
als recht und billig, dass diese offensichtlich ungerechte 
Behandlung der erwerbstätigen Frau durch eine klare und 
direkt wirksame Verfassungsbestimmung beseitigt wird. Es 
lässt sich nicht bestreiten, dass die heutigen Rechtsgrund
lagen für die Behandlung der Frauenprobleme nicht mehr 
durchweg der Lebenswirklichkeit entsprechen. Sie ent
sprechen nicht mehr dem Leben der Frau, wie es sich in 
der modernen Gesellschaft abspielt. So haben die zuneh
mende berufliche Ausbildung der Töchter und die Tatsa
che, dass sich viele verheiratete Frauen zur Entlastung 
des Familienbudgets zum Miterwerb veranlasst sehen, zu 
einer vermehrten Beteiligung der Frauen am wirtschaftli
chen Leben geführt. 
Es darf festgestellt werden, dass das Prinzip «Gleicher 
Lohn für glelchwertlge Arbeit» in den staatlichen Betrieben 
und Verwaltungen, aber auch in weiten Bereichen der Wirt
schaft, bereits verwirklicht Ist. Doch gibt es leider immer 
noch stossende Ungleichheiten. Diese raschmöglichst zu 
beseitigen, Ist ein Akt der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit 
ist über volkswirtschaftliche Bedenken zu stellen. Die vor
geschlagene Verfassungsnorm wird - gleich wie die EG
Richtlinie über die Lohngleichheit - den Gesinnungswan
del beschleunigen, der In Richtung «Gleiche Verteilung von 
Aufgaben und Verantwortung zwischen Mann und Frau 
auch in der Wirtschaft» hinzielt. Es ist höchste Zeit, in die
ser Frage einen mutigen Schritt zu tun. Das erwartet vor 
allem auch die Junge Generation. Ich befürworte den Ge
genentwurf. 

Allenspach: Ich möchte versuchen, in den zur Verfügung 
stehenden fünf Minuten drei Punkte hervorzuheben. 
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1. Initiative und Gegenvorschlag gehen vom Grundsatz 
aus, dass für Mann und Frau gleiches Recht gelten soll. 
Diesem Grundsatz ist beizupflichten und der Aufnahme in 
die Verfassung zuzustimmen. Im wirtschaftlichen Bereich 
kann dieser Grundsatz aber keine Irgendwie geartete Pari
täts- und Quotenansprüche enthalten; denn mit derartigen 
Quoten- und Paritätssystemen würden nicht gleiche Rech
te, sondern Sonderrechte geschaffen. 
Gleiches Recht Im wirtschaftlichen Bereich bedeutet, dass 
nicht das Geschlecht entscheiden soll über Anstellung, 
Beförderung, Entlassung oder ül'>er Löhne, sondern dass 
die Fähigkeiten, die Eignung, die Persönlichkeitseigen
schaften und auch der persönliche Einsatz, kurz: auf einen 
Nenner gebracht, dass die Leistung entscheiden soll. Der 
Grundsatz «Gleiches Recht für Mann und Frau im wirt
schaftlichen Bereich» ist damit ein klares Bekenntnis zum 
Leistungsprinzip und damit auch zum Leistungslohn. Ich 
begrüsse ~s, dass wir mit Initiative oder Gegenvorschlag 
indirekt das Leistungsprinzip für den wirtschaftlichen Be
reich in der Verfassung verankern. 
Das Leistungsprinzip lässt sich allerdings In der Wirtschaft 
nicht absolut verwirklichen; denn es würde zu Härten und 
manchmal geradezu zu menschlichen Tragödien führen. 
Der Grundsatz der gleichen Rechte für Mann und Frau 
sollte deshalb auch im wirtschaftlichen Bereich nicht ab
solut verfochten werden; eine Ueberbetonung dieses 
Grundsatzes könnte zur Folge haben, dass die Gleichbe
rechtigungsprinzipien auch Im Verhältnis von Jung und alt, 
oder von ledig und verheiratet strikter angewandt würden. 
Das von der Kommissionspräsidentin angerufene Gerech
tigkeitsprinzip müsste wohl auch auf diesen Ebenen ver
mehrt berücksichtigt werden, wenn der Lohnglelchhelts
grundsatz Mann und Frau absolut und undifferenziert 
durchgesetzt würde. 
2. Es wäre eine Illusion zu glauben, mit der Annahme 
eines Verfassungsartikels und auch der darauf fussenden 
Gesetzgebung seien die faktischen Ungleichheiten wegge
wischt. Solange die gesellschaftlichen Anschauungen sich 
nicht ändern, besteht die Gefahr, dass mit Verfassungsarti
kel und Gesetzgebung Illusionen erweckt werden. Solange 
beispielsweise In Betrieben Frauen auch von Frauen als 
Vorgesetzte abgelehnt werden - und derartige Fälle gibt 
es noch sehr oft -, solange besteht keine Chancengleich
heit im Beruf, auch wenn diese Chancengleichheit als 
Grundsatz in der Verfassung verankert wäre. Es braucht 
einen Prozess des Umdenkens, und dieser Prozess des 
Umdenkens benötigt Zelt. Die Gesetzgebung kann diesen 
Prozess vielleicht etwas beschleunigen, sie darf Ihm aber 
nicht so weit vorauseilen, wenn sie realistisch bleiben will. 
Aus diesem Grunde ist die Uebergangsbestimmung der 
Initiative, wonach Innert fünf Jahren die erforderliche Aus
führungsgesetzgebung zu erlassen sei, abzulehnen und 
damit glelchzeltlg auch die Initiative. Der Gegenvorschlag 
ist hier ungleich realistischer. 
3. Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Verfassungs
grundsatzes gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit von Mann und Frau dürfen im privatwirtschaftlichen 
Bereich nicht überschätzt werden. Wissenschaftlfche Un
tersuchungen zeigen, dass es relativ wenige gleiche oder 
gleichartige Arbeitsplätze gibt, die unterschiedslos von 
Mann und Frau besetzt werden. Im Mitteilungsblatt der 
eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, Nummer 2 
dieses Jahres, ist eine solche Untersuchung publiziert 
worden und dort heisst es wörtlich: «Männer und Frauen 
sind relativ selten an gleichartigen Arbeitsplätzen beschäf
tigt.» Selbst bei diesen, vergleichbaren Arbeitsplätzen sind 
die Lohnunterschiede nur teilweise geschlechtsbedingt. 
Die erwähnte Untersuchung unterstreicht dies deutlich. 
Auch der Bundesrat hat dies in der Beantwortung der In
terpellation Morf bestätigt. Er führte unter anderem aus, 
dass die bestehenden Lohnunterschiede bei den Durch
schnittslöhnen nicht in erster Linie auf eine Diskriminie
rung der Frauen zurückzuführen sind und dass auch bei 
einem klagbaren Anspruch nach wie vor beträchtliche Dif-
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ferenzen Im Durchschnittslohn bestehen bleiben. Ein klag
barer Anspruch mag vielleicht dazu führen, dass eine be
achtliche Anzahl von . Arbeitsplätzen vom Richter überprüft 
werden mOsste. Die Zahl der Arbeitsverträge, die daM 
aber wirklich geändert werden mOssten, Ist Im Vergleich 
zu den rund 2 Millionen Einzeldienstverträgen doch eher 
gering. Und gering wird gesamthaft gesehen auch der ma
terielle Umfang der Aenderungen sein. Die Differenz bei 
den statistisch ausgewiesenen Durchschnittslöhnen wird 
sich nicht wesentlich verringern. Das zeigen auch alle Er
fahrungen, die man Im Ausland gemacht hat. Die Einfüh
rung des Prinzips des gleichen Lohns für gleichwertige 
Arbeit wird, wenn dieses Prinzip sinnvoll und nicht überzo
gen angewendet wird, keine wirtschaftliche Revolution be
deuten und gesamtwirtschaftlich kaum zu einer untragba
ren Belastung führen. Meine Bedenken basieren also nicht 
auf der Befürchtung, dieses Prinzip sei wirtschaftlich un
tragbar, meine Bedenken basieren auf der Art und Weise, 
wie dieses Prinzip rechtlich angewendet werden soll. Dar
auf wird man in der Detailberatung bei der Behandlung 
der verschiedenen Anträge Im Detail zurOckkommen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
lci le debat sur cet ob/et est interrompu 
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Mme Chrlstlnat: Lorsqu'en decembre 1978 je m'etais ele
vee contre la prolongation d'une annee du delai sur !'ini
tiative populaire, c'est parce que j'en avais pressenti le 
double but: retarder le plus possible la discusslon sur 
!'initiative et surtout donner le temps au Conseil federal de 
preparer un contre-projet qui a ete visiblement eiabore 
sous la pression du Vorort et des autres milieux patronaux 
dont le feminisme ne va pas jusqu'au porte-monnaie. Le 
contre-projet, a vrai dlre, aurait deja pu ätre soumis aux 
Chambres l'annee derniere mais chacun sait qua lorsqu'il 
s'agit des femmes, la coutume est de les faire attendre. Eh 
bieni alles rlsquent d'attendre encore iongtemps pulsque 
!'initiative a ete affublee d'un contre-projet et que, de plus, 
elie est reniee aujourd'hui par celles qui l'ont adoree hier. 
Ce revirement est pour ie moins etonnant. Elle raste mal
gre tout une banne initiative. La refuser, c'est faire une 
politique de petits pas, de tout petits pas, et contrlbuer 
ainsi a maintenir des salaires feminlns de 30 pour cent 
Interieurs a ceux des hommes, seien las resultats d'une 
recente enquäte. 
Je. reconnais bien volontiers qu'a premiere vue ie texte du 
contre-projet ne differe pas beaucoup de celul de !'initia
tive, mais vous me permettrez neanmoins de relever qu'li 
est fondamentalement different sur un point precls et lm
portant: le delai de cinq ans. Or, sans delai, nous risquons 
de nous trouver volontairement ou non dans la mäme si
tuation qu'avec l'assurance-maternite. Nous l'attendons 
depuls trente-clnq ans et II a fallu, pour esperer la voir se 
reaiiser un Jour, une initiative parlementaire de notre an
cienne collegue Mme Nanchen, initiative actueliement ge
lee par une commlsslon du Conseil national, et une Initia
tive populaire dont l'lssue est encore lncertaine. Voila ce 
que certains optlmistes appellent lyriquement «l'impetuosi
te du torrent feminin» lorsqu'li ne s'aglt que d'un tout petlt 
ruisseau que l'on fait serpenter pendant de longues an
nees pour qu'II n'allle pas trop vite. 
Eh blenl les femmes en ont assez de ce Jeu de cache
cache. Elias l'ont ciairement dit l'autre samedl sur la place 
du Palais federal. Elies ont revendlque en chantant mais, 
si rien ne se fait, certains lendemains pourraient bien 
chanter faux. 
S'il est vrai que les travallleuses suisses ne se sont jamais 
mises en greve pour revendiquer un saiaire egal, ii n'est 
pas certain qu'elies continueront d'avoir la mäme attltude. 
L'histolre nous apprend qu'en 1917 des femmes n'ont pas 
hesite a descendre dans la rue pour protester contre le 
rencherlssement. II ne taut donc pas trop tlrer sur la cor
de ·car la patlence a des limites. 
Une chose est certaine: les defenseurs du contre-projet 
ne connaissent absolument pas la condltion ouvriere femi
nine et ceci explique cela En revanche, en ce qui me 
concerne, je sais de quoi je parle car j'ai ete ouvriere 
d'usine. Je n'ai aucune honte a le rappeler, bien au con
traire, je ne l'ai jamais oublie. Je considere par conse
quent de mon devoir de defendre toutes celles qui ont 
besoin d'etre defendues et aidees, qui nous font confiance 
et qui comptent sur notre solidarlte. 
Le Parlament suisse, par rapport a d'autres pays, com
prend .un nombre de femmes relativement eleve, gräce 
surtout a l'electorat socialiste qui a envoye aux Chambres 
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dix femmes sur vingt-quatre elues. Faisons donc la de
monstratlon que notre presence est utiie ä la cause des 
femmes en votant !'Initiative. C'est pourquoi je demande 
aux elues des partis bourgeois, qui semblent s'ätre fait 
pieger par leurs coliegues mascuiins, d'entrainer leurs 
partis respectifs ä accorder ä nos meres, ä nos smurs, ä 
nos filles, a toutes les femmes ces droits tant attendus et 
qu'elies devront attendre encore longtemps si !'Initiative 
est abandonnee au profit du contre-projet. 
Si, pour .certaines, la lutte pour l'egalite des droits est un 
«hobby», pour d'autres en revanche elle est indispensable. 
Je pense en partlculier aux meres chefs de familie qui 
exercent des professions typiquemeilt feminines telies que 
vendeuses, manceuvres, manutentionnaires, avec des sa
laires derlsolres. Avec l'adoptlon du contre-projet, il n'y a 
pas de victoire feminine. Mäme sl vous chciisissez le con
tre-projet sans retouche, il devra encore passer le cap du 
Conseil des Etats. Or vous savez comme moi que la gene
rosite, taute relative, du Conseil national est presque regu
lierement battue en breche par la Chambre haute. La re
cente chute de la motion Füeg vlent de nous en donner 
une demonstration ectatante. Par consequent, sl deja au 
National nous balssons les bras, les Etats feront le raste 
et nous n'aurons plus qu'ä nous mettre ä genoux pour 
ramasser les miettes. Le patronat, largement et puissam
ment represente dans cette encelnte, a dejä montre le 
bout de l'oreille. Les propositions Lüchlnger et Linder, 
ainsl que les declarations de M. Allenspach, de jeudi der
nier, sont visiblement des manceuvres de derniere heure 
dont le seul but est d'attenuer la portee- de i'egalite entre 
hommes et femmes en la rendant pratiquement inope
rante. 
Cheres collegues - je m'adresse une derniere fois aux 
femmes - ce n'est s0rement pas cela que vous vouliez 
lorsqu'en 1975 vous lanciez i'lnltlative dans un mouvement 
d'enthousiasme. Alors, dites comme mol oul a !'initiative 
populaire et non au contre-projet qul n'est qu'un miroir 
aux alouettes. 

Nussbaumer: Ich bekenne mich grundsätzlich zum Vor
schlag des Bundesrates und lehne die initiative wegen 
undifferenzierter Gleichmacherei bezüglich der Rechte 
und Pflichten von Mann und Frau in der Familie ab. Aus 
der Sicht des Kindes und der Jugendlichen müssen einige 
Betrachtungen zur Rollenverteilung von Mann und Frau in 
der Familie angestellt werden. 
In der Botschaft Seite 69 heisst es: «Viel hängt nämlich 
davon ab, ob die Direktbeteiligten sich entsprechend dem 
Gleichheitsgebot zu verhalten gewillt sind.» Unsere Wirt
schaft bietet sehr wenig Möglichkeiten zur Teilarbeit, die 
einen möglichst ausgeglichenen Einsatz von Mann und 
Frau für Erziehung und Hausarbeit einerseits und Berufs
tätigkeit anderseits gestatten würden. Wegen der engeren 
Bindung zwischen Mutter und Kleinkind wird der Frau, 
abgesehen von Hausmännerfamilien, immer eine grössere 
zeitliche Beanspruchung in der Erziehung zugedacht. Eine 
Verankerung gleicher Rechte und Pflichten beider Ehegat
ten In der Verfassung könnte für die Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen in unsern Familien negative Folgen 
nach sich ziehen. Es ist leider eine Tatsache, dass sich 
viele Frauenzeltschriften und zuweilen auch die Massenme
dien im Verächtlichmachen der Nur-Hausfrau-Arbeit über
bieten. Die Arbeit einer Frau an einem Fllessband oder 
irgendeine andere Berufstätigkeit werden von diesen Krei
sen höher bewertet als die Arbeit als Mutter, als Erziehe
rin und Heimgestalterin. 
Mir scheint, man vergesse vor lauter Gleichmacherei zwei 
Dinge: 
1. Die Ernährer und Erzieher einer Familie sind in diesem 
Lande gegenüber Personen, die nur für sich selber sorgen 
müssen und ungehindert einer Berufstätigkeit nachgehen 
können, bezüglich Entlöhnung und Besteuerung und Ach
tung stark benachteiligt. Dies ist leider so, obschon in Ar
tikel 34quinquies der Bund im Rahmen der ihm zustehen-

17-



Egalite des droits entre hommes et femmes 

den Befugnisse und der Verfassung die Bedürfnisse der 
Familie zu berücksichtigen hat. Wahrscheinlich müsste un
ser Lohnsystem im Sinne vergrösserter Haushaltungszula
gen und eher stagnierender Männerlöhne - es ist unpopu
lär das zu sagen - eine allmähliche Aenderung erfahren. 
2. Die Auswirkungen der Gleichmacherei auf die Kinder 
werden in all jenen Familien negativ sein, deren Eltern 
egoistisch nur auf ihr Recht pochen, um sich von den Auf
gaben des Hauses dispensieren zu können. Die Zahl der 
Kinder, die von vollzeitlich arbeitenden Eltern allein gelas
sen werden, nimmt ständig zu. Anstelle der geordneten 
Mahlzeit am Familientisch tritt die Tanksteilenverpflegung 
am Kühlschrank. Es ist richtig, wenn für Kinder jener El
tern, die beide für die Ernährung der Famiile berufstätig 
sein müssen, Horte eingerichtet werden; wenn aber Eltern 
aus Flucht vor Erziehung und Hausarbeit die Kinder dem 
Hütedlenst oder sich selbst überlassen, dann führt mehr 
Elternrecht zur Vernachlässigung der seelischen Be
treuung unserer Jugend. Kinderhorte können keine Mutter 
ersetzen. 
Wollte man nach dem Text der Volksinitiative die Familien
rechte und Pflichten in der Verfassung verankern, so 
müsste der Schutz der Jugend auch auf Verfassungsstufe 
geregelt werden. Unsere Verfassung schützt Pflanzen und 
Tiere, vom Schutz der Kinder vor Vereinsamung ist nir
gend die Rede! Zahllose Kinder leiden unter Angstzustän
den und verlieren die Lebensfreude, weil ihre Eltern nur 
noch darauf ausgehen, sich selbst zu verwirklichen und 
für die Kinder keine Zeit mehr haben. 
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Familie 
ist zu begrüssen, wenn darunter mehr Treue und Verant
wortung füreinander und mehr Geborgenheit für die Kin
der verstanden wird. Mit dem Gegenvorschlag des Bun
desrates wird es möglich, die Gleichberechtigung der Frau 
als Mutter und Erzieherin, aber auch als Miternährerin der 
Familie mit Hilfe der Gesetzgebung zu verwirklichen. 

M. Brelaz: On ne peut aujourd'hui souhaiter maintenir plus 
longtemps des cltoyennas de deuxieme categoria. C'est 
pourquoi il m'apparait, au point de vue du droit, que l'ega
lite entre hommes et femmes dolt etre realisee aujourd'hui 
et ceci dans las meilleurs delals possibles. 
SI. nous examinons maintenant las deux projets qul nous 
sont soumis, a savoir !'initiative populaire et le contre
projet, nous nous apercevons que, sur le fond, ceux-ci ne 
different quasiment an rien - quoi qu'II an ait ete dlt jus
qu'a maintenant - si ca n'est sur une nuance, a savolr le 
probleme de l'egalite des chances qui serait certalnement 
une bonne chosa a inscrire dans la constltutlon, mais qui, 
sur le plan pratique, est malheurausament la chose la plus 
floue et peut-etra la plus dlfflclle a realiser. 
Par contre, la grande differance qui a ete soulignea ici 
reside dans le delai. Etant moi-mema plus jeuna qua cer
talns artlcles constltutionnels non encore reallses, je suls 
d'emblee enclin a ma mefier de solutlons de ca genre qui 
na comporteralent pas de delai ou en tout cas de garan
tlas serieuses. A ce propos, la motion da la commission 
semble certainamant interessante, mais malheureusement, 
una motlon n'a pas le poids d'una dispositlon constitutlon
nalle. II m'apparait ansuite qu'un delai de clnq ans. etant 
donne l'ampleur et la masse da legislatlons a changer, est 
paut➔tre realista mais, il faut le reconnaitre, extreme
ment )uste. C'est pour cetta raison qua ja vous invite - si 
l'on n'arrive pas a obtenir da delai - a soutenir !'initiative 
et sl l'on parvient a en obtenlr un, a soutenir la contre
projet et ca, mema avec un delal da huit ans, selon !es 
propos da M. Mülller-Aargau, l'autre jour; en effet, un de
lai da huit ans serait malgre tout propre a donner una soli
de confianca aux auteurs da !'initiative. Nous devons en 
l'occurrence - ja comprands qua !es initlants soient peut
etra un peu meflants - eviter que cet article constltutlonnel 
ne reste trop longtemps une flaur a la boutonniere de no
tre constitution federale et n'entre pas assez töt dans les 
actas. 
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Enfln, en ca qui concerne !es amendements qul visent a 
rendra impossible tout retralt de !'initiative, c'ast-a-dire a 
garantlr la securite de la situatlon actuelle, ja vous invite a 
las rafuser, caci atln da randre possible la presentation 
d'un sauf projet devant le peuple, car l'on connait la dlffl• 
culte qu'II y aura a faire passer ca projet an votatlon po
pulalre. 

Euler: In dar Botschaft des Bundesrates wird zugegeben, 
dass die Schweiz in bezug auf die Verwirklichung der Ge
schlechtergleichheit dem internationalen rechtlichen Stan
dard offenslchtllch hintennach hinkt. Die bundesrätliche 
Erkenntnis, dass die Schweiz auf diesem Gebiet nach
hinkt, führt aber nicht zu der notwendigen Konsequenz. in 
diesem Falle nämlich der Gutheissung der Initiative. Der 
Gegenvorschlag hat meines Erachtens lediglich verbale 
Funktion. So kommentierte denn auch der «Tages-Anzel• 
gar» vom 15. November 1979 den Gegenvorschlag als 
einen „schlag ins Gesicht der Frauen». 
Lassen Sie mich zwei Argumente herausgreifen. Erstens 
zur Fristsetzung dar Ausführungsbestimmungen: In dar 
Botschaft wird gesagt: .. indem die Initiative den Gesetzge
bungsauftrag auf fünf Jahre befristet, unterschätzte sie die 
Konkretlsierungsaufgaba das Gesetzgebers», und dass die 
Misstrauensbekundung in der Uabergangsbestimmung unc 
gerechtfertigt sei. Ich muss sagen, die Mlsstrauensbekunc 
dung ist leider gerechtfertigt. Denken wir an die Mutter
schaftsvarslcherung, denken wir an das Umweltschutzge-, 
setz die Jahre, ja Jahrzehnte auf sich warten !lassen. Ofc 
fanbar Ist die Lobby dar Miltter und Umweltschützer nicht 
gross genug. Andererseits, wenn wesentliche wirtschafts
politische Interessen tangiert werden könnten, läuft die Ge
setzesmaschinerie von Verwaltung und Gesetzgeber er
staunlich rasch. Beispiel Atomgesetz: 1975, unter dem Ein
druck und Druck der Kalsaraugstar Besetzung, arbeitet 
eine Expertenkommission, 1977 erscheint die Botschaft, 
die Vernehmlassung braucht nur ein paar Wochen. 1978 
verabschiedeten die Räte In einer Sondersession die 
Atomgesetzrevislon: schneller geht es nicht! Ohne Frist
setzung nützt auch ein Gegenvorschlag zur Initiative «Glei
che Rechte» nichts, eröffnet meines Erachtens nur der 
Trölerei Tilr und Tor. 
Es ist ein zentrales Anliegen der Initiative, dass dar Grund
satz «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit„ nicht nur beim 
Staat als Arbeitgeber, sondern auch im privatrechtlichen 
Bereich gelten soll. Nun befürchte ich aber, dass der 
Grundsatz «Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit» gemäss Gegenvorschlag im Unverbindlichen blei
ben und nicht zur konkreten Anwendung kommen wird. 
Die Feststellung der Kommission und des Bundesrates, 
dass die Drittwirkung auch ohne Verfassungsbestimmung 
gegeben sei, überzeugt nicht. Man kann die Frage der 
gleichen Entlöhnung mit Formaljurlsterel vielleicht hinaus
schieben, aber man kann sie nicht verhindern. Das Hin
ausschieben verschafft nur zusätzliche politische Bela
stungen, die uns teurer zu stehen kommen als eine gute 
Lösung haute. Darum ist die Initiative dem Gegenvor
schlag vorzuziehen. 
Noch etwas: Unklar bleibt vor allem für den juristischen 
Laien, warum die Formulierung der Initiative „Gleicher 
Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit„ im Text des 
Gegenvorschlags nicht aufgenommen wurde. Im Gegen
vorschlag wird nur von «gleichwertiger" Arbeit gespro
chen, im Kommentar in der Botschaft zum Gegenvorschlag 
aber wiederum mit der lnitiativformulierung «gleiche oder 
gleichwertige Arbeit». Darum eine Frage an die Kommis
sion und an den Bundesrat - zuerst die Kommission -: Hat 
die Kommission diese Ungereimtheit oder Diskrepanz ge
prüft? Und auch von bundesrätllcher Seite her wäre ich 
für eine klare Antwort dankbar. 

Mme Vannay: Lorsque le 4e Congres feminin suissa 
däcida. la 18 janvier 1975, pendant l'Annee interna
tionale de la femme, da lancer une initiative populaire 
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pour enfln etabllr an droit l'egalite entre hommes et 
femmes, un immense espoir naquit chez . toutes celles et 
tous ceux que preoccupe ca grave probleme. 

Enfln, on allait, en Sulsse aussl, mettre en appllcation cer
talnes dlspositlons contenues dans la Declaratlon univer
selle des droits de l'homme ainsi qua dans la Convention 
europeenne des droits de l'homme. La Jouissance des 
memes droits, l'egallte entre las sexes allaient etre inscrit 
comme prlnclpe de base dans notre constitution federale 
et devenir effectlves dans notre pays aussi. Si de nom
breuses citoyennes et de nombreux citoyens ont manifeste 
leur volonte d'aboutir rapidemerit a cette egalite des droits 
entre hommes et femmes en signant !'initiative, lls atten
dent aujourd'hui de nous qua nous approuvions · cette ini
tiative et qua nous en reallsions les buts le plus vite pos
slble. C'est donc blen evidemment pour l'lnltiative qua je 
plaide. Mais l'egallte des droits, qu'est-ce que c'est? C'est 
d'abord l'affaire de tous, des hommes comme des femmes, 
et, faute de temps, je dlrai surtout ca qua ce n'est pas. Ce 
n'est pas une revendlcatlon de la saufe femme, ca n'est 
pas une revendlcation qui voudrait qua la femme fasse 
tout ce qua falt l'homme et comme il le fait lul. La femme 
n'a pas du tout envle de slnger l'homme, de le prendre 
comme un modele a lmiter. L'egalite des droits n'lmpllque 
donc pas la slmilltude, la non-differenciation. En effet, ne 
serait-11 pas tout a fait stupide, sous pretexte d'egallte des 
drolts, de revendiquer par exemple la meme longevlte 
pour las hommes et pour las femmes? SI las statlstlques 
nous apprennent qua l'esperance de via est de 70 ans 
pour las hommes alors qu'elle est de 76 ans pour les 
femmes, las femmes ne vont pas demander de mourlr a 70 
ans sous pretexte d'egalltel Dans le domaine de l'AVS, il 
en est de meme. Certalns brandissent deja l'epouvantail 
an faisant croire aux femmes qua, si !'Initiative est admise, 
alles n'auront plus drolt a la retraite a 62 ans. Mais pour
quoi? Pourquoi, une fois pour toutes, ne pas abalsser 
l'äge de la retraite des hommes et introduire la retraite a 
la carte, la flexibllite de l'äge de la retraite? Ce sont fa 
deux revendlcatlons essentielles pour nous. 

Dans un autre domalne encore, il convient de se poser 
quelques questlons fondamentales a l'adresse surtout de 
tous ceux et meme de celles qui dlsent: «Puisqu'elles veu
lent etre egales aux hommes, alors qu'elles fassent du 
servlce mllltaire obllgatolre comme las hommes.» Deman
dons-nous donc ca qu'est la defense nationale. Est-ce 
vralment ce qul se fait et se prevolt aujourd'hui au De
partement mllltaire? Permettez-moi d'en douter. La defen
se d'un pays passe avant tout par la justice sociale et 
economique Interieure, par le maintien d'un environne
ment saln, par des relations exterieures basees sur la paix 
et la Justice et non sur la force et l'oppression. Ces no
tions de defense nationale, peut-ätre pas tres habituelles 
dans cette salle, m'amenent evidemment a rejeter le ser
vice mllltalre sous pretexte d'egailte des droits et des de
volrs entre cltoyennes et citoyens. De plus, le fait pour 
nombre de femmes de mettre au monde des enfants, de 
les elever, de tenir un manage et de faire toutes ces tä
ches d'entretlen non reconnues comme productlves alors 
qu'elles le sont eminemment, tout cela donc est blen un 
service rendu par las femmes a la communaute nationale 
tout entlere et Justlfle aussi le fait de ne pas entrer an 
mattere sur un service militaire obligatoire pour las 
femmes. 

La questlon n'est donc pas de demander a la femme de 
faire du service militaire obllgatoire, mais d'accorder a 
l'homme le meme droit qua la femme a deja dans ca do
malne, celul de pouvolr cholsir de faire ou de ne pas faire 
de service militalre. II faut, au nom meme de l'egalite, qua 
l'homme alt lui aussl cette possibillte de choix. 

Pour conciure, je dirai qua, s'ii est absolument necessaire 
d'affiner nos notlons sur l'egalite entre las hommes et las 
femmes, il est surtout urgent de realiser cette egalite dans 
notre pays. 

Mesdames et Messieurs, dans vos discours politiques. 
dans vos ecrits; dans vos journaux de parti, vous parlez 
souvent des droits de l'homme, vous condamnez ceux qui 
ne les respectent pas. Eh bienl aujourd'hui, soyons cohe
rents et faisons chez nous ca que nous exigeons des au
tres, pas dans dix ans, pas dans vingt ans, mais tout de 
suite. 

LDchlnger: Es ist ein liberales Grundanliegen, dass die 
Frau ihre Begabungen frei und voll entfalten kann, und 
dass ihr kein Tätigkeitsfeld verschlossen ist, zu weichem 
sie ihre persönlichen Fähigkeiten und ihre persönliche 
Neigung drängen. Der volle Abbau aller Rechtsnormen 
und Gewohnheiten, welche die Frau diskriminieren, ist ein 
elementares liberales Ziel. Ich bekenne mich daher voll 
und ganz zur grundsätzlichen Forderung der Gleichheit 
von Mann und Frau. 
Ich bin aber gleichzeitig der Ueberzeugung, dass dieses 
Ziel in einer freiheitlichen Gesellschaft in erster Linie auf 
dem Wege der freiwilligen Weiterentwicklung erreicht wer
den muss, durch eine freie Ueberzeugungsarbeit möglichst 
Vieler in den Familien, in den Betrieben, ln den Städten 
und Dörfern und überall da, wo die Entfaltungsmöglichkei
ten der Frau eingeengt sind. Die Rechtsetzung muss da in 
Funktion treten, wo diskriminierende Rechtsnormen beste
hen. In zwei entscheidenden Bereichen Ist diese Revi
slonsarbeit ja schon mitten im Gang: im Familienrecht und 
bei der AHV. 
Es Ist nun aber bei der Frauenrechtsbewegung noch eine 
ganz andere Tendenz festzustellen: Diese Aktionsrichtung 
will zum Beispiel durch staatliche Massnahmen verschie
denster Art erzwingen, dass Männer in möglichst gleicher 
Zahl in typischen Frauenberufen und Frauen umgekehrt in 
typischen Männerberufen tätig sind. Wunsch- und Zielbild 
dieser Tendenz ist eine Gesellschaft, in welcher sich Mann 
und Frau halbtags in der Hausarbeit und in der Kinderbe
treuung ablösen und in der übrigen Zeit je einem eigenen 
Beruf nachgehen. In einem Aufsatz in der Zeitschrift 
«Frauenfragen» des letzten Jahres hat eine bekannte Ber
ner Frauenrechtlerin über 50 staatliche Massnahmen auf
gezählt, welche solche und andere uniformierende Aende
rungen In der ganzen Schweiz einführen sollen, also im 
Haslital und im Prättlgau ebenso sehr wie in Basel und In 
Genf. Mit der Forderung nach einem solchen Schwall 
staatlicher Massnahmen kann man sich nun als Liberaler 
doch nicht ganz Identifizieren. Und hier - nicht im Ziel der 
Gleichberechtigung - liegt der tiefere Grund für die unter
schiedliche Haltung der Sozialdemokraten in dieser Frage. 
Ich sage das ohne jede Spitze, einfach zur Klärung der 
Positionen. Uns Freisinnigen sind die .Frauen sicher eben
so lieb wie sie es den Sozialdemokraten sind, und wir neh
men ihre Anliegen ebenso ernst, aber wir suchen einfach 
nicht jedes Heil und jede Lösung aller Probleme nur im 
Staat 
Für mich persönlich Ist es etwas durchaus Selbstverständ
liches, wenn sich im Einzelfall der Mann und nicht die 
Frau um Haushalt und Kinder kümmert, sofern sich das 
aus der besonderen Konstellation einer Ehe ergibt und 
sofern beide · Ehepartner dieser Lösung zustimmen. Aber 
Ich lehne es ab, dass der Staat mit einer grossen Zahl von 
neuen Gesetzen und Subventionsmassnahmen in dieser 
Richtung in die freie Gestaltung der Familie und der Ge
sellschaft eingreift, über das hinaus, was wir mit dem neu
en Eherecht verwirklichen wollen. 
Ich verstehe den vom Bundesrat als Gegenvorschlag un
terbreiteten Verfassungsartikel, dem ich grundsätzlich zu
stimme, als Auftrag für die Aufhebung von Rechtsnormen 
und Rechtsverhältnissen, welche die Frau diskriminieren. 
Aber der neue Verfassungsartikel bildet keine Grundlage 
für eine Gesetzes- und Subventionsmaschinerie, welche 
aktiv nicht die Gleichheit und die Freiheit der Frau, son
dern die starre Gleichschaltung von Mann und Frau be
treiben. Für mich ist die vielfältige Andersartigkeit der 
Frau ein grosser Reichtum dieser Welt. Es ist nicht Aufga-
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be des Staates, diese Andersartigkeit aufzuheben und die
sen Reichtum zu zerstören. 
Noch ein -Letztes: Es ist in einzelnen Vernehmlassungen 
gefordert worden, dass man im neuen Verfassungsartikel 
die tatsächlich vorhandenen Unterschiede zwischen Mann 
und Frau ausdrücklich vorbehalten müsse. Ich bin der 
Meinung, dass das nicht notwendig ist, denn Rechtsgleich
heit bedeutet. dass Gleiches gleich und Ungleiches un
gleich behandelt wird. Die Berücksichtigung bestehender 
Ungleichheiten - zum Beispiel der Mutterschaft - ist daher 
im Gegenvorschlag des Bundesrates stillschweigend vor
behalten. Indem der Gegenentwurf den Gesetzgeber· mit 
der Erfüllung der Rechtsgleichheit von Mann und Frau 
beauftragt, Ist sichergestellt, dass die Wertung tatsächli
cher Ungleichheiten zwischen Mann und Frau In Ueberein
stlmmung mit dem allgemeinen Volkswillen geschieht. Wir 
dürfen in dieser Frage nicht abstrakten Dogmen nachja
gen, sondern müssen in enger Tuchfühlung mit dem Volk 
iegiferieren. · 

Braunschweig: Ein wesentlicher Punkt, weshalb ich mich 
für die Volksinltfatlve und nicht für den Gegenvorschlag 
einsetze, Ist die Chancengleichheit. Diese ist in der Volks
initiative ausdrücklich erwähnt, fehlt aber im Gegenvor
schlag. Das halte ich für entscheidend, denn die Chan
cengleicheit bildet eine Voraussetzung für die Gleichstel
lung In der Ausbildung, im Beruf, in der Berufsausübung 
und auch für die Lohngleichheit. 
Weitere Punkte: In der Volksinitiative ist das Ziel der 
Gleichstellung in der Familie besser formuliert und deutli
cher zum Ausdruck gebracht als im Gegenvorschlag. Das
selbe - die Volksinitiative sei wesentlich konkreter - lässt 
sich auch in bezug auf Schul- und Berufsbildung und An• 
stellung und Berufsausübung sagen. 
Der wesentliche Unterschied in der Debatte - das zeigte 
sich schon in der Kommission - bestand in der Fristanset
zung, der Uebergangsbestimmung. Die einen wollen mit 
dem Verzicht auf eine Frist die Gleichstellung auf sehr 
lange Zeit verzögern; mit ihnen will ich mich in diesem 
Moment nicht auseinandersetzen. Aber Ich nehme jene 
sehr ernst, die sagen: «Wir wollen, dass die Gleichberech
tigung Mann/Frau sehr bald realisiert wird, aber wir wollen 
in der Verfassung keine Frist nennen ... 
Dem sind zwei, drei Ueberlegungen entgegenzuhalten: Da 
ist zunächst die Rechtssicherheit, die vor allem durch eine 
Frist gewährleistet ist. Ausserdem geht es bei dieser Frist 
von fünf Jahren, welche die Voiksinitiatlve vorsieht, oder 
von acht Jahren nach unserem Minderheitsantrag, um eine 
gewisse Prloritätensetzung. Es ist mir wichtig, die Frage 
der Priorität einer Frist zu beantworten, und Herr Massy 
hat am letzten Donnerstag in der Debatte eindeutig erklärt, 
die Gleichstellung habe nicht erste Priorität. Wir wollen 
jedoch, dass sie erste Priorität erhält. 

Ein drittes Argument für die Frlstansetzung hat sich in 
dieser Debatte durch alle jene Votanten ergeben, die aus
drücklich in Verzögerungstaktik machten. Herr Lüchinger 
wäre wesentlich überzeugender gewesen, wenn er uns 
hätte sagen können: Wir haben auf dem Wege der freien 
Vereinbarung dies und jenes erreicht. Aber die Initiative 
ist ja u. a. gerade deshalb entstanden, weil auf dem Wege 
der freien Vereinbarung zu wenig erreicht werden konnte -
Herr Lüchinger -. deshalb müssen wir nachhelfen. Sie 
sollten also bei Ihren Leuten etwas einflussreicher sein, 
dann könnten Sie hier überzeugender sprechen. (Verein
zelter Beifall) 

Dasselbe gilt gegenüber Herrn Allenspach, der letzten 
Donnerstag erklärte: Es braucht Zeit. Spüren Sie die vor
handene Ungeduld nicht? In einem Punkte möchte ich Sie 
aber beruhigen, Herr Allenspach; Sie befürchteten einen 
absoluten Grundsatz. Davon war nicht die Rede. Wir legi
ferieren hier und treiben nicht Philosophie. Deshalb wird 
auch nicht von einem absoluten Grundsatz gesprochen. 
Wenn demnach dereinst eine Frau Direktorin des Arbeit
geberverbandes sein wird - mit Ihnen oder nach Ihnen -, 

dann muss sie nicht mehr verdienen als Sie heute; wir 
denken in der Lohngleichheit wirklich nicht an einen abso
luten Grundsatz. 
Herr Massy sprach davon, dass nichts überstürzt werden 
solle. Herr Ogl schliesslich hat geradezu ein Loblied auf 
die Langsamkeit gesungen - ausgerechnet der Direktor 
des Ski-Verbandes, der für schnelle Abfahrten verantwort
lich ist, singt hier das Ued .der Bedächtigkeit, der Behut
samkeit; da versteht man natürlich einiges in Sachen Ski
sporti 
Eine Frage an Herrn Bundesrat Furgler: Wenn Sie hören, 
wie viele Bremser hier im Saale sind, wie wollen Sie ange
sichts dieser Tendenzen Ihr Gesetzgebungsprogramm 
durchsetzen, das Sie uns in der Kommission so überzeu
gend erläutert haben? Sie wissen, dass diese Zurückhal
tung auch im Volke vorhanden ist. Sollten Sie als Antwort 
nicht Ihre bisherige Opposition gegen die Fristansetzung 
aufgeben? 
Ich darf Sie noch an etwas anderes erinnern: In der Kom
mission habe ich bereits erklärt, der erste Teil der Bot
schaft bis ungefähr Seite 63 sei ausgesprochen dyna
misch; er setzt sich sehr lebhaft mit der normativen Kraft 
des Artikels 4 .der Bundesverfassung auseinander. Dieser 
Tell der Botschaft Ist echt Bundesrat Furgler, wie er leibt 
und lebt, wie er laboriert und legiferiert. Aber dann kom
men Seite 63 und folgende; da werden Sie plötzlich zu
rückhaltend, vorsichtig, ängstlich und unbestimmt, wenn 
es um konkrete Fragen geht. (Glocke des Präsidenten we
gen Ablaufes der Redezeit) Diesen Zwiespalt habe ich 
bedauert. ich wäre dankbar, wenn Sie den Widerspruch 
erläutern könnten. (Beifall auf der Tribüne) 

Frau Blunschy: Der Kulturstand eines Staates lässt sich 
unter anderem daran messen, wie dieser Staat die Minder
heiten, die sozial benachteillgten Bevölkerungsgruppen 
und die Frauen behandelt. So gesehen ist unser Kultur
stand durchaus noch verbesserungsfähig. Es Ist unbestrit
tene Tatsache, dass die Frauen wegen ihrem Geschlecht 
Nachteile in Kauf nehmen müssen. Ich möchte die bereits 
zitierten Beispiele nicht wiederholen. 

Die zur Rechtfertigung angeführten angeblichen Verschie
denheiten zwischen Mann und Frau sind - abgesehen von 
den physiologischen Unterschieden - nicht naturbedlngt, 
sondern die Folge kultureller Einflüsse. Zum Glück hat 
sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Ich den
ke insbesondere an Erziehung und Ausbildung, die jedem 
Menschen, gleich welchen Geschlechts, die Entfaltung der 
individuellen Fähigkeiten garantieren sollen und damit den 
Weg für die Gleichberechtigung ebnen. Für welchen Beruf 
jemand geeignet ist, hängt nicht vom Geschlecht, sondern 
von den individuellen Fähigkeiten ab. Das wird heute so
gar im Bergdorf anerkannt. So hat kürzlich die schwyzeri
sche Gemeinde Muotathal im Amtsblatt Inseriert, sie suche 
einen Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin. 
Die Verankerung des Grundsatzes der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in der Verfassung ist die logische Wei
terentwicklung des Gedankens der Rechtsgleichheit, wie 
er festgehalten ist im geltenden Artikel 4 der Bundesver
fassung, der bekanntlich mit sturer Gleichmacherei nichts 
zu tun hat. Es geht darum, dass jeder Mensch, ob arm 
oder reich, ob Mann oder Frau, Anspruch darauf hat, bei 
gleichen Voraussetzungen vom Gesetz gleich behandelt zu 
werden. 
Die Volksinitiative ist mit einer Uebergangsbestimmung 
versehen, die undurchführbar ist. In einer Referendumsde
mokratie müssen wir damit rechnen, dass gegen ein Ge
setz das Referendum ergriffen wird. Das Volk kann nein 
sagen, und dann muss die ganze Arbeit wieder von vorne 
begonnen werden. Bei grossen Gesetzgebungen ist in die
sem Fall die Fünfjahresfrist nicht einzuhalten. Aber auch 
die Formulierung des Anliegens selbst ist Im Gegenvor-. 
schlag besser und klarer. Der Gegenvorschlag darf aber 
nicht mit wenn und aber verbunden werden. Die lnitiantin
nen sollen das Volksbegehren zurückziehen können in der 
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Ueberzeugung, dass ihren berechtigten Anliegen durch 
den Gegenvorschlag Rechnung getragen wird. 
Am meisten Schwierigkeiten scheint gewissen Kreisen die 
gleiche Entlöhnung für Mann und Frau bei gleichwertiger 
Arbeit zu bereiten. Die Schweiz ist dem Internationalen 
Uebereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit beigetreten. Was gestützt auf diese Konvention im 
öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis beim Bund und in 
den. Kantonen möglich geworden Ist, sollte auch beim pri
vatrechtlichen Arbeitsverhältnis verwirklicht werden kön
nen. Vorausgesetzt ist ja Immer gleichwertige Arbeit. 
Leider ist zurzeit der durchschnittliche· Ausbildungsstand 
der Frauen weniger hoch als derjenige der Männer. Das 
erklärt zum Teil die unterschiedlichen Löhne. Es wird die 
Zeitspanne einer ganzen Generation brauchen, bis die 
gleichen Ausbildungschancen, wie sie zu Recht verlangt 
werden, sich für die Frauen im Erwerbsleben und in der 
Entlöhnung voll auswirken werden. Es gibt auch Frauen, 
die wegen Betreuungsaufgaben In der Familie ihre Berufs
tätigkeit eine Zeitlang unterbrechen. Bei Wiederaufnahme 
der Berufstätigkeit müssen sie je nach Beruf manchmal 
vorübergehend eine Lohneinbusse in Kauf nehmen, genau 
gleich wie der Mann, der seine berufliche Karriere unter
brochen hat, was allerdings weniger häufig vorkommt. 
All das erklärt, warum auch nach Annahme der Verfas
sungsbestimmung nicht mit einem untragbaren Anstieg 
der Lohnkosten für die Arbeitgeber zu rechnen ist. Die 
gleiche Entlöhnung findet ihre Schranke in der objektiven 
Gleichwertigkeit der Arbeit. Wo aber die Gleichwertigkeit 
der Arbeit gegeben ist, liegt schon heute eine krasse Un
gerechtigkeit vor, wenn Frauen zu Dumpinglöhnen ange
stellt werden. Ungerechtigkeiten sind eines Rechtsstaates 
nicht würdig. 
Ich bitte Sie, dem unveränderten Gegenvorschlag zuzu
stimmen. 

M. Forel: Tout a ete dit sur les aspects juridique, soclai 
et economique de cette initiative. Permettez-mol nean
moins queiques refiexions en ma quaiite de medecin qui 
est depuis toujours passionne par las probiemes socioio
giques et qui a ete pendant plus de trente ans et raste 
non seuiement le confident d'un grand nombre de gens, 
mais qui a ete appeie a connaitre leurs probiemes ies 
plus Journailers, qui sont souvent ies plus difficiies a sur
monter et a supporter. 
Une premiere observation de nature psychoioglque s'im
pose, je crois, a la lecture du message, comme a celie de 
ia presse d'lnformation, non feministe. Las auteurs de Ja 
plupart des artlcies insistent sur le fait qua le Conseil fe
derai ne «s'oppose pas» a i'egaiite des droits entre 
hommes et femmes; certains precisent meme qua le Con
seil federal ne s'oppose «pas du tout» a une teile egaiite. 
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais tout de 
mäme ... Entre i'etat d'äme, Ja mentaiite qui fait qu'on n'est 
pas oppose a cette egaiite et i'etat d'äme de celui qui y 
est favorable, qui la propose et qui est profondement con
vaincu qu'eile est une täche noble et indispensable sur le 
plan de ia justice en general, II y a une profonde diffe
rence que M. Furgier, consefiier federai, avec son esprit 
intuitlf bien connu, reconnaitra,sans peine. 
Dans le debat actuel, on a beaucoup trop i'impression qua 
l'Homme - avec un H - condescend a accorder a Ja 
femme - qui garde un petit «f» - un certain nombre de 
droits et qu'li daigne abandonner un certain nombre de 
ses prerogatives. Certains d'entre vous se souvlennent 
peut-etre que ceiul qui vous parie s'etait montre tres 
agressif face a la mentaiite du sexe dit fort lors du debat 
d'ii y a queiques annees sur le probleme de i'interruption 
de grossesse. En gros, il disait: «L'homme seduit et la 
femme subit.» 
Je tiens a le dire tres ciairement, les hommes et ras 
femmes qui se battent vraiment pour obtenir qua l'egaiite 
des droits entre hommes et femmes entre dans las faits et 
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non seuiement dans un texte, devront faire des efforts con
siderabies sur eux-memes, sur leur propre mentalite pour 
y arriver. Las hommes devront comprendre qu'en parta
geant avec las femmes certaines de leurs prerogatives, ils. 
feront faire a notre pays un pas important dans la voie de 
la democratie et de la iiberte. De meme, les femmes, 
beaucoup trop de femmes qui acceptent passivement leur 
etat de subordination a l'egard des hommes devront pren
dre conscience de leurs nouveiles responsabilites et de 
leurs nouveaux droits. 
Tout cela ne sera pas facile et ne se fera pas d'un Jour a 
l'autre; nous en sommes parfaitement conscients. Mais 
refuser de fixer un delai pour le realiser legaJement ou 
tout au moins constitutionnellement, c'est faire preuve 
d'une espece de mauvaise volonte qua je deplore. Un de
lai de cinq ans est utoplque si on n'est simplement pas 
contre, mais c'est un deiai realiste si on est resolument 
pourl 
J'ai dlt que la realisation de l'egaiite des droits entre 
l'homme et la femme demande une preparation psychoio
gique. Permettez-moi de vous donner un exempie, qui ne 
figure du raste pas dans le message. imaginez la difflcuite 
qu'il y aurait par exempie, lors d'un marlage, a faire ac
cepter par le futur mari qua sa femme garde son nom de 
fllle, si elle le desire. Ce serait ia un droit parfaitement 
legitime que las femmes ont du raste dans certains pays, 
mais lndiscutablement tres difficilement admis par nos 
hommes. 
Un mot encore sur un point essential, qul est peut-etre le 
plus important du message. Je veux parler du principe «A 
travail egal, salaire egal». C'est certainement le point ie 
plus controverse par ie patronat, qui se verrait obilge, dans 
le delai de cinq ans, d'augmenter Ja plupart des salaires 
feminins d'un quart, voire d'un tiers. Dans ce domaine 
aussi, ii y aura des barrieres psychoioglques a iever. 
Beaucoup d'hommes trouvent normal, helas, qu'iis solent 
mieux payes qua las femmes et ils auront une reaction de 
jaiousie, pour ne pas dire de frustration, en constatant qua 
le contenu du sachet de paie de Jeur compagne est egal, 
voire superieur au contenu du leur. II faudra faire com
prendre a ces hommes qua l'idee d'lnegaiite de salaire 
pour un travaii egal est non seuiement parfaitement in
juste, mais qua cette inegaiite est en fait une concurrence 
desavantageuse et deloyale qui s'exerce A leur propre de
trlment et dont ies seuls beneflclaires sont ies patrons. 
Je vous ai dit au debut de mon interventlon que la grosse 
difficuite a iaquelle se heurte la realisation de ce projet 
dans las faits est d'ordre psychologique et j'en suis ln
tlmement persuade. L'essentiel de Topposition viendra 
beaucoup plus des hommes qua des femmes. II n'en raste 
pas moins vrai qua cette reaiisatlon sera un grand pas en 
avant face aux droits democratiques de ia femrile surtout 
et du monde du travail en generai. A mon avis, ce pas doit 
etre franchi dans un delai raisonnabie. C'est ia raison 
pour iaqueile je vous invite a voter !'initiative teile 
qu'eile est presentee et a engager des maintenant la lutte 
psychoiogique pour que l'egalite entre ie plus rapidement 
possibie dans nos mceurs et dans nos cceurs, et surtout 
dans nos cceurs d'hommes. 

Frau Meier Josi: Wenn es einen Verfassungssatz gibt, den 
alle Bürger dieses Landes kennen, ist es der Anfang von . 
Artikel 4: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich.» 
Seiner Sprengkraft verdanken wir seit 1848 die grössten 
Fortschritte auf dem Weg der Gerechtigkeit, soweit Ge
rechtigkeit überhaupt durch Recht verwirklicht werden 
kann. 
Gestützt auf diesen Satz haben Frauen von jeher auf der 
Gesetzesstufe in allen Bereichen gleiche Rechte wie die 
Männer verlangt und sie werden es, falls hier oder draus
sen die heute vorgeschlagene moderne Formulierung nicht 
durchdringt, unbeirrt weiterhin tun. Sie werden diesem 
Satz notfalls auch beim Richter zur nötigen, bisher fehlen
den Dynamik verhelfen. 
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Das Gebot der Gleichheit und Gerechtigkeit beinhaltet be
kanntlich, dass nicht nur Gleiches gleich, sondern dass 
auch Ungleiches ungleich behandelt wird. Die Frauen neh
men es daher nicht nur hin, sondern empfinden es als 
völlig selbstverständlich, wenn sie im direkten Zusammen
hang mit der Möglichkeit - oder noch mehr mit dem Ereig
nis -. Kinder zu gebären, vom Recht anders behandelt 
werden als der Mann. Sie sind aber in der ganzen Welt je 
länger, desto weniger gewillt hinzunehmen, dass dieser 
biologische Unterschied in einer Ueberzahl von Lebens
verhältnissen, die nichts mit ihm zu tun haben, nur Alibi ist 
für Ungleichbehandlungen. In unserer arbeitsteiilgen Ge
sellschaft haben Mütter im Schnitt ein bis zwei Kinder, 
die um 40 herum aus ihrem Verantwortungsbereich ent
schwinden. Die Frauen haben dann bis 60 noch die Hälfte 
ihrer Aktivitätsperiode und die Hälfte ihrer ganzen Lebens
erwartung vor sich. Bel grob drei Vierteln der Frauen 
spielt also der biologische Unterschied altersmässlg ent• 
weder noch keine oder keine mehr oder gar nie eine 
rechtliche erhebliche Rolle. Es ist höchste Zeit, grund
sätzlich abzugrenzen, wann und wo dieser Unterschied 
erheblich genug ist für eine rechtlich ungleiche Behand• 
lung. Der Klärungsauftrag aus der Verfassung Ist für viele 
bevorstehende Gesetzesrevisionen aktuell, besonders im 
Famillen- und Sozialrecht 

Jede Zeit sucht nach aktuellen Formulierungen des 
Gleichheits- und Gerechtigkeitsgebotes. Wenn vor 1848 die 
Diskriminierung durch Geburt, die Vorrechte einzelner Fa• 
milien im Vordergrund standen, so sind es heute die unge
rechten Behandlungen von Frauen. Louise Rinser spricht 
nicht umsonst vom «unterentwickelten Land Frau». Im Vor
dergrund stehen aber auch Diskriminierungen von Auslän
dern. Mir wäre es daher lieber gewesen, wir hätten in 
einer heutigen Revision von Artikel 4 gleich den Schritt 
von den Bürgerrechten zu den Menschenrechten gewagt 
Wenn nämlich klar wird, dass nicht nur alle Schweizer, 
sondern alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, ist für 
die Sache der Frau manches gewonnen. Das Bessere ist 
aber bekanntlich der Feind des Guten. Es wird daher rich
tig sein, wenn wir das heute in unserem Land aktuellste 
Diskrfminierungsproblem anpacken, eben jenes der Frau
en. Das tun Initiative und Gegenvorschlag. 

Die Wahl des Textes messe Ich an drei Kriterien: Ver
spricht der Text wirkliche Fortschritte zum Ziel der Gleich• 
berechtigung hin? Führt er innert einer angemessenen 
Zeit, innert einer messbaren Zeit zu sichtbaren und fühlba• 
ren Erfolgen? Taugt er unter referendumstaktfschen Ge
sichtspunkten? 

Wer glaubt, die Formulierung der Initiative vermöge innert 
fünf Jahren alle gesetzgeberischen Tendenzen zu behe
ben, hat entweder die Verdauungsfähigkeit der Referen
dumsdemokratle überschätzt, oder aber die sogenannten 
Ausführungsbestimmungen auf so wenig beschränkt, dass 
dem Richter zu viele Verwirklichungsaufträge auf einmal 
aufgebürdet werden. Die Gangart des Gegenvorschlages 
ist da richtiger, weshalb wir auf ihn eintreten und ihm zu
stimmen sollten. Er verlangt von uns als Gesetzgeber, suk
zessive und umfassend die Diskriminierung zu beseitigen. 
Er gibt den Richtern Gelegenheit, in Einzelfällen Massar
beit zu leisten. Er fordert dort zum sofortigen Handeln al
ler auf, wo die Diskriminierung am grössten ist, nämlich 
bei den Löhnen für gleichwertige Arbeit im privaten Sek
tor. Wir werden auf die unverhältnismässigen Aengste, die 
dort bestehen, im Lichte vergleichbarer Gerichtserfahrun
gen im Ausland, besonders in der EG, anlässlich der De
tailberatung zurückkommen. 

Zu wünschen ist aber jetzt schon. dass diese vermeintli
chen Schwierigkeiten uns den Blick auf das Grundproblem 
nicht vernebeln. Zu wünschen ist vor allem, dass eines 
nicht vergessen wird: Die Vertragsfreiheit gehört zwar zu 
unseren wichtigen Freiheiten, aber Freiheiten sind nicht zu 
verwechseln mit der Freiheit schlechthin. Diese haben alle 
Menschen, heute besonders Frauen, nur dort, wo der 
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Grundsatz der Gleichheit und Gerechtigkeit über jenen 
der Vertragsfreiheit gestellt wird. 

M. Moral: Unanimite sur le princlpe, dlvergences sur les 
moyens, c'est une des impressions que je retiendrai de ca 
debat Hefasl une fois de plus. f'ecart semble grand entre 
ta theorie et la pratlque. entre les dlscours et la realite. M. 
Allenspach, qui n'est pas n'importe qul du cöte patronal. a 
bien indlque, jeudl dernler, tes reserves qu'il met a l'ac
ceptatlon du prfncipe de f'egalite. Sa declaratlon, son in
terpretation tres restrictfve, signifient tres clairement que 
le patronat helvetlque va tout mettre en muvre pour entra
ver, pour retarder la reafisatlon de f'egalite demandee. 
Des fors, les cralntes emises lci quant ä la suppression du 
delai me semblent tout ä falt justlflees. 
J'ai ete frappe egalement. dans ce debat. par certaines 
contradlctlons. Je m'adresse a vous, Madame Aubry, par
ce que vous avez refeve. par exempie, a juste titre, que 
des saiaires feminins sont souvent inferieurs de 30 pour 
cent aux salaires mascufins pour des travaux egaux. Vous 
avez refeve, avec raison, que f'egallte falt peur aux milleux 
de notre economie. Vous avez eu raison de constater que 
trop peu de femmes ont recours ä f'appul des syndlcats. 
bien que sur ce point je compte un peu sur vous, Ma
dame, pour que vous demandiez a vos amis polltlques de 
ne pas mettre trop d'entraves a cefles quf souhaitent se 
syndlquer. Mais comment se fait-11, Madame Aubry, 
qu'apres avoir denonce tant d'injustices, vous puissfez, en 
un tournemain, et avec tant de conviction, prendre positlon 
pour ce contre-projet qui va permettre, longtemps encore, 
toutes ces injustfces? 
Je m'etonne aussi que Mme Bacclarinl, apres avolr fait 
partle du comlte qui a fance !'Initiative, change soudain de 
cap et decfare dfafre entiere confiance au Conseil fitde
ral». Le Conseil fitderal nous a foumi de nombreuses 
preuves qu'il est incapable d'agir rapidement, sans la 
pression de delais imperatifs. 
II est donc facile d'ätre pessimistes, surtout quand, de 
sucroft, cela fait blen l'affalre des mllleux de notre econo
mie. Est-il interdlt d'ätre une fofs optlmiste? Je suis per
suade que fa realisatlon de f'egallte entre les hommes et 
les femmes, dans un delai de cinq ans, pourrait ätre la 
grande realisation de cette decennfe. Notre administration 
est capable de suivre le rythme qu'on lui imposera, mais 
encore faut-il vouloir, faut-il fixer des objectlfs precis. Je 
crois qu'en soutenant cette initiative, nous ferons le neces
saire pour que, dans les cinq ans a venfr, soit realisee 
f'egafite souhaitee par tant de femmes et soient suppri
mees tant d'lnjustfcas. 

Füeg, Berichterstatterin: Es ist erfreulich, wieviel Goodwill 
dem Anliegen der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
entgegengebracht wurde, auch wenn die Meinungen ein
ander zum Teil diametral gegenüberstanden, so dass man 
feststellen musste, dass man unter Gleichberechtigung tat
sächlich Verschiedenes verstehen kann. Die Detailbera
tung wird dann zeigen, ob es sich bei vereinzelten Votan
ten nur um Vorschusslorbeeren gehandelt hat 
Die meisten sind davon ausgegangen, dass die Stellung 
der Frau die schlechtere sei. Das stimmt leider noch in 
den meisten Fällen. Aber es muss der Ehrlichkeit halber 
beigefügt werden, dass sich die Gleichberechtigung 
in gewissen Fällen auch zugunsten des Mannes auswirken 
kann. wenn die Frau gleichberechtigte Partnerin werden 
will. Vereinfacht ausgedrückt stellt sich die Frage: Wer 
passt sich wem an? Nur so gesehen kann uns die Gleich
berechtigung die annähernd gerechte Gesellschaftsord
nung bringen, die wir uns wünschen. 
Um hier an das Votum von Herrn Ogi und andere anzu
knüpfen: Wenn wir natürlich primär den Familienvater für 
den finanziellen Unterhalt der Familie als prädestiniert an
sehen - ich weiss, das entspricht einer Meinung, die heute 
vor allem auch bei den älteren Generationen noch vorwie
gend Gültigkeit hat -, so muss doch gesagt werden, dass 



16. Juni 1980 N 

gerade diese Auffassung die Wurzel der Diskriminierung 
de·r Frauen auf dem Arbeitsplatz darstellt. Ich gebe nur ein 
Stichwort: Doppelverdienerin. Nachdem die jungen Frauen 
durch immer bessere berufliche Ausbildung durchaus in 
der Lage sind - wenn sie es wollen, in Vereinbarung mit 
ihrem Partner unter Umständen natürlich mit Unterbrü
chen, die wir alle aufgrund der gottlob bestehenden biolo
gischen Unterschiede eben in Kauf nehmen müssen -, 
auch zur wirtschaftlichen Existenz der Familie beizutragen, 
so dürfen wir doch nicht als allgemein gültig behaupten, 
es sei nun wirklich nur der Mann, der für den Unterhalt 
der Familie aufkommen müsse. 
Die Revision des Familienrechtes, die im Ständerat zur 
Diskussion steht, geht erfreulicherweise in der Richtung, 
dass es Sache der Partner sein soll, zu entscheiden, wer 
für den Familienunterhalt aufkommt, auch wenn das im 
Normalfall bestimmt noch längere Zeit der Mann sein wird. 
Eine andere Frage ist es - ich bitte Sie, das nicht zu ver
wechseln -, nach welchen Kriterien die Einkünfte des Al
leinstehenden und des, ich sage jetzt einmal: Familien
vaters oder der Familienmutter - es gibt ja auch Mütter, 
die arbeiten müssen - bemessen sein sollen. Diese Frage 
sollte unabhängig von der erbrachten Leistung am Arbeits
platz betrachtet werden. Das ist eine Frage, die sich im 
Zusammenhang mit Kinderzulagen, Sozialleistungen, also 
Haushaltszulagen, eventuell mit Steuererleichterungen 
stellt. 
Es wurde immer wieder gesagt, die Initiative wolle die 
völlige Gleichmacherei. Ich stehe nicht hinter der Initiati
ve, aber ich glaube nicht, dass sie, sollte sie Erfolg haben, 
die völlige Gleichmacherei verwirklichen will. In den Zie
len geht der Gegenvorschlag gleich weit wie die Initiative. 
In der Form Ist die Initiative anders. Deshalb lehnen wir 
sie ab, nicht weil wir in der Kommission der Ansicht wa
ren, dass die Initiative die Gleichmacherei wolle und der 
Gegenvorschlag nicht. 

Verschiedentlich wurde auch gesagt, die Initiative sei kla
rer, sei einfacher. Ich möchte doch auf den Umstand hin
weisen - das hat Josl Meier gut gemacht -, dass es ein
fach problematisch ist, Grundrechte einführen zu wollen, 
die nicht direkt anwendbar sind, wie zum Beispiel Im Be
reich der Familie, der Arbeit und in der Erziehung. Das 
sind die Gründe, weshalb die Kommission mehrheitlich die 
Initiative abgelehnt hat, weil wir der Ansicht waren, auf 
diese Welse würde man dem Volk Sand in die Augen 
streuen. Man würde dann glauben, ein Grundrecht zu ha
ben, das aber gar nicht praktikabel ist. 

. Das gleiche gilt für die Frist. Sie wäre eine sogenannte 
/ex lmperfecta. Es gäbe keine Sanktionen um diese Frist 
durchzusetzen. Sie würde uns nichts nützen, wenn wir sie 
hätten. Im Gegenteil, wir würden Gefahr laufen, diese al
lenfalls noch mit einem obligatorischen Referendum ver
längern zu müssen. Ich glaube, dass das Gründe sind, auf 
die wir in der Detailberatung noch zurückkommen werden, 
Gründe genug, auch die Frist abzulehnen. Auch die Frist 
bewirkt nicht - das muss gesehen werden -, dass unsere 
Postulate, hinter denen wir alle stehen, schneller vorange
trieben würden. 
Ich glaube, Herr Lüchinger, dass keine Rede davon sein 
kann, dass man mit staatlichen Zwangsmassnahmen die 
Gleichberechtigung verwirklichen und geselischaftspolltl
sche Veränderungen anstreben will. Ich verstehe Sie na
türlich, dass Sie die gesellschaftspolitische Auffassung von 
Frau Haller nicht teilen. Sie stehen da offenbar diametral 
auf dem Gegenpol; aber es ist nun einmal unser aller 
Recht, es ist üblich bei uns, Meinungen und Vorstellungen, 
wie man sich vielleicht eine Gesellschaft vorstellt, auch 
wenn eine entsprechende Meinung eine Mehrheit nicht 
teilt, zu äussern. Es darf aber nicht davon ausgegangen 
werden, dass hinter der Initiative diese Meinung, diese 
gesellschaftspolitischen Vorstellungen stünden. Ich glau
be, dass das etwas zu weit gegangen wäre. Vereinzelt mag 
das sein. Aber es ist diesen Personen so unbenommen, 
wie andern, die vielleicht eher konservativer denken. 
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Zusammenfassend möchte ich sagen, dass das Erhalten 
der Vielfalt zwischen Mann und Frau - das wurde ja im
mer wieder in Frage gestellt, weil wir Angst haben vor der 
Gleichmacherei - auch in den anvisierten Zielen, wie sie 
die Initiative und vor allem natürlich der Gegenvorschlag 
in der akzeptablen Form anstreben, ermöglicht wird. Sie 
werden bewirken, dass sich Mann und Frau eher In ihrer 
Eigenart entwickeln können, wenn sie sich als gleichbe
rechtigte Partner gegenüberstehen. 

Ich möchte nun noch die Frage von Herrn Euler beantwor
ten. Er wollte wissen, weshalb wir in der Kommission den 
Text vereinfacht haben in bezug auf das Lohngleichheits
prinzip. In der Initiative steht, dass Mann und Frau An
spruch haben auf «gleichen Lohn für gleiche oder gleich
wertige Arbeit», und wir haben im Gegenvorschlag nur 
noch für «gleichwertige Arbeit» aufgenommen. Wir waren 
in der Kommission der Meinung, dass «gleichwertig» wei~ 
tergeht als «gleich». Was «gleich» ist, ist nach der Ansicht 
der Kommission sicher auch «gleichwertig». Hingegen ist 
«gleichwertige Arbeit» unter Umständen nicht ganz genau 
«gleiche Arbeit». Gleichwertig umfasst also immer auch 
gleich. Wir haben also den Begriff «gleichwertig» gewählt, 
weil er umfassender ist. 

M. Cottl, rapporteur: Aucun intervenant n'a emis d'ob
jections sur l'lntroductlon du principe general: egallte des 
droits entre hommes et femmes dans la constltutlon. Tous 
!es orateurs ont reconnu l'opportunite, voire la necessite, 
d'un nouvel article constitutionnel, en partlculier !es porte
parole des partis qui ont exprime une volonte claire a cet 
egard. Je pense a Mme Segmüller, a Mme Jaggl, a tous 
ceux qui ont parle au nom des partis. 

S'il est vrai que !es partls sont les vehicules par lesquels 
l'actlon individuelle devient publlque, on peut bien dlre 
que leur consentement est le consentement d'une grande 
partie de nos concitoyens. On reconnait aussi, mais non 
tout le monde, l'effort que le gouvernement et le parle
ment ont fait pour promouvoir l'egalite. II y a cepen
dant des divergences d'un autre type. Le Parti soclaiiste, 
par l'intermediaire de Mme Jaggi, considere le contre
projet avec mefiance, avec pessimisme. «II y a des Suis
ses qui sont plus egaux que !es autres, on l'a vu, lorsqu'il 
s'est agl d'accorder le droit de vote aux femmes. On le 
voit aujourd'hui, quand il s'agit de reconnaitre l'egalite 
des droits entre hommes et femmes.» Ce sont !es mots de 
MmeJaggi. ' 

Je pense que le pessimisme de Mme Jaggi, auquel s'ajou
te celui de Mme Christinat, de M. Fore! et de M. Moral, 
n'est pas fonde. II y a des volontes concordantes sur la 
question essentielle. II est vrai que la commission a vote 
par 17 voix contre O le contre-projet et qua 6 voix se sont 
portees sur !'initiative. Personne, au sein de la commis
sion, n'est donc en faveur du statu quo. II y a, il est vral, 
differentes opinions quant aux priorites et si Mme Masca
rln donne une priorite absolue au probleme de l'egallte, 
M. Massy considere, quant a lui, qu'en dehors du domaine 
legislatif en voie d'ätre modifie, la täche qui releve du nou
vel artlcle n'est pas de premiere priorite et qu'il ne faut pas 
bouleverser les priorites deja fixees. M. Ziegler-Soleure, 
pour sa part, rappelle la politique de ia famiile qui exlge 
au prealable la reconnaissance des droits de la femme. 
Les discours se diversifient encore lorsqu'il est question 
des droits de la femme dans ia famille, en matiere d'edu
cation, de formation professionnelle, ainsi que pour l'ac
ces a l'empioi ef a i'exercice d'une profession - allneas 2 
et 4 de l'article 4bis de !'initiative et deuxieme phrase du 
contre-projet. En ce qui concerne la substance, la diffe
rence est, de l'avis de la commission et a mon avis per
sonnel, insignifiante, ca qui a permis d'aiileurs a 
Mme Bacciarini, par exemple, d'opter pour le contre-projet 
apres avoir ete parmi celles qui ont soutenu !'initiative. Un 
realisme a suivre dans le but d'eviter !es degäts d'un dou
ble non en votation. 
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Le texte du contre-projet, tel qu'il a ete approuve par Ja 
commlssion, me semble plus clair. II y a la un mandat spe
clflque au leglslateur, lors que, dans le texte de !'Initiative, 
le mandat falt defaut et des problemes se posent. S'aglt-il 
de garantles qua chacun peut faire valolr devant les trlbu
naux en tant qu'un drolt indlviduef? N'afflrme-t-on pas 
plutOt des principes qui necessitent en partle ou totale
ment une nouvelle legislatfon? De certains cOtes, on critl
que le falt que, dans le contre-projet, on ne parle pas 
d'egalite de chances - M. Braunschweig. Du polnt de vue 
constltutlonnel et legislatlf, je crois qu'on ne peut pas at
tendre beaucoup en ce qul conceme les chances. Elles 
peuvent dlfflcilement ressortlr d'une legislatlon, alles se 
donnent plutöt a l'interleur de la vie du pays, dans la fa
mllle, a l'ecole, dans le travail. 
Acceptez le prlncipe de l'egallte, et la base serait donnee 
pour que tout lndlvidu, hemme ou femme, puisse s'epa
nouir et joulr des memes chances. 
La ou surglssent las prlncipales divergances, c'est sur le 
principe du salaire egal pour un travali egal ou de valeur 
egale. En sol, une formulation tres simple et clalre, II s'aglt 
d'un droit subjectlf que les partlculiers pourralent faire 
valoir directement an justice. Certalns imaglnent des diffl
cultes pour· les juges dans l'appreclatlon des elements sur 
lesquels le Jugement doit se baser. On craint de dlmlnuer 
Ja llberte de commerce et d'lndustrie. II y aurait le danger 
de faire de l'egalitarisme, de la "Gleichmacherei», mals il 
y a aussl un autre danger, celul de perpetuer une injusti
ce. II s'aglt ici d'un choix politique. L'egalltarlsme, c'ast 
d'ailleurs une mauvaise egalite. Voicl une nouvelle meflan
ca, voicl un nouveau pessimisme, qul vlent d'un autra cOte 
qua ceiui que je citais en commeni;ant. NI le pessimisme 
ni la meflance n'ont Jamais ete de bons conseillers. Nous 
ne devons pas renoncer a un artlcle constitutionnel juste 
de peur qu'il soit mal applique ou mal concretisa par le 
legislateur. L'imperatif constitutlonnel ast clalr, de com
prehenslon aisae, il se base sur la prestation. C'est la pres
tatlon, evaluae dans sa portae economique, qul determl
ne Ja salaire. Ca n'est pas le sexa qul determine l'egallte 
da salaire. En drolt publlc. le juge a deja applique le prin
cipa et il l'a utillse dans un ou pluslaurs arrets, il n'y a 
aucune ralson qu'il na puissa le faire en drolt prive. Dans 
beaucoup de cas - je diral meme dans la plupart des cas 
- le juge sera a meme de declder sans autre interventlon 
du legislateur. Accordons-lui cetta possibilite. Le legisla
teur sera d'alileurs appele a intervenlr lorsque ce sera 
necessalre. II n'y a pas de raison pour retarder un acte de 
justlce. Je rappelie, d'ailleurs M. Allenspach an a donne 
les raisons, que les consequences pour l'economie privee 
ne dolvent pas etre surestimaes. En effet, le nombre de 
postes de travail egaux ou similaires est relativement peu 
important 
En ce qui concerne la disposltlon transitoire, je conflrme 
la prise de positlon de la commission. Elle consldera qua 
le mandat constitutlonnel ou legislatif est durable. La rOle 
du legislateur est d'adapter las lois existantas, d'adopter 
de nouvelles lois et de tenir campte du principe de l'egall
te entre les sexes lors de l'elaboration de chaque nouvel 
acta leglslatlf. II n'y a donc pas de ralsons de fixer un de
lal. D'ailleurs, las craintes qul ont ete exprimees au cours 
de la discussion et qui ont inclte certains de nos colle
gues a demander l'lntroduction de cette dispositlon transl
toire dans la constitutlon, sont infondaes, la motlon, qui est 
acceptee par le Conseil federal, constituant une garantie 
suffisante. Le peuple, le parlement et le gouvernement ont 
en malns las moyens de concretlsar le mandat constitu
tionnel qua nous sommes en train d'eiaborar. 

Bundesrat Furgler: Keiner - keine Frau, kein Mann - in 
diesem Saale glaubt, denkt, der Mann wäre mehr wert. 
hätte mehr Rechte als die Frau. Wer an seine Mutter 
denkt, wer an seine Frau denkt, wer an die Tochter denkt, 
ist dieser Uaberzeugung. Und wenn ich die mehrstündige 
Debatte richtig interpretiere, so ist trotz unterschiedlichen 

Lösungsversuchen, über die wir noch sprechen müssen, 
der Wille, dieser Ueberzeugung Nachachtung zu verschaf
fen, vorhanden. Eine Feststellung, die von zentraler Be
deutung ist für unseren Staat. Wenn wir von der Person 
ausgehen, vom freien Menschen, einmalig in seiner Würde, 
dann begreift man, dass die Expertenkommission für die 
Vorbereitung einer neuen Bundesverfassung zu dieser 
Rechtsgleichheit folgendes formuliert hat: «Alle Menschen 
sind vor dem Gesetze gleich»; der Satz, den schon un
sere Vorfahren 1848 - es war eine Tat - in die Verfassung 
aufgenommen haben. Ich Zitiere weiter: «Niemand darf 
wegen seiner Herkunft, seines Geschlechtes, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner sozialen Stellung, seiner weltan
schaulichen oder politischen Ueberzeugung oder Meinung 
benachteiligt oder bevorzugt werden.» Und dann das Ali
nea. das Sie im Gegenvorschlag des Bundesrates finden: 
"Mann und Frau sind gleichberechtigt Das Gesetz sorgt für 
ihre Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und 
Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn 
für gleichwertige Arbeit.» 
Ich bin persönlich überzeugt, dass fast alle Krisen, die uns 
in dieser Welt so Sorge bereiten, auch die kriegerischen 
Auseinandersetzungen, letzten Endes ihre Ursache im 
Verstoss gegen diese so eindeutigen Grundrechte des 
Menschen haben. Diese Rechte, diese Einmaligkeit der 
Persönlichkeit, hat nicht der Staat Ihnen und mir zuer
kannt. Das haben nicht Sie als Eltern Ihren Kindern zuge
standen. Das ist dem Menschen wesenseigen. Und so 
scheint es mir sehr am Platz, neben vleltägigen Debatten, 
die wir über Finanzfragen und anderes mehr führen 
müssen, uns auch mit solchen Grundproblemen des staatli• 
chen Seins auseinanderzusetzen. 
L'etat de droit, l'atat de justlce - wie steht es in unserem 
Rechtsstaat mit der Gerech~gkeit? Wir nehmen nach un
serer Ueberzeugung vom Rechtsstaat an, dass es zu den 
Zielvorstellungen einer rechtsstaatlichen Regierung, ei
nes Parlaments und eines Volkes gehören müsse, dass 
man nach der Gerechtigkeit strebt. Ja, wir gehen so weit, 
dass wir zwei Axiome voraussetzen: die eigenen 
Handlungen sollen gerecht sein - das gilt für die Regie
rungen ebenso wie für das Parlament -. und von den 
staatlichen Institutionen im Bund, in den Kantonen und In 
den Gemeinden erwarten wir, dass sie die Wahrung der 
Gerechtigkeit für die Bürger, für die Menschen in diesem 
Staat, sichern; dementsprechend werden unsere Leistun
gen gewogen, vielleicht da und dort zu leicht befunden. 
Das gilt für uns gemeinsam, weil ja der Staat in seiner 
Eigenschaft als Gesetzgeber, Verfassungsgeber, zusam
men mit dem Volk gleichsam sich selbst dem Postulat un
terstellt, dass alle seine Handlungen gerecht sein sollen: 
im Bereich der Gesetzgebung, im Bereich der Gesetzesan
wendung. Da bleibt uns, jeder Generation, in jeder 
Legislaturperiode die Frage übertragen: Was ist gerecht, 
was Ist ungerecht? 
Wenn ich die ersten Sätze richtig empfunden habe, die 
Debatte richtig deute, dann verspüren wir heute in unse
rem Staat, bezogen auf das Verhältnis von Mann und Frau, 
noch Ungerechtigkeiten, die es zu beheben gilt. Mir 
scheint, der Augenblick sei gekommen, da wir es wagen 
können, den Kompass der Gerechtigkeit für unser Ge
meinschaftsleben so zu richten, dass - der Bundesrat hofft 
es - der Gegenvorschlag zum Erfolg geführt wird. 
Ich möchte gleich im voraus meiner Ueberzeugung Aus
druck geben, dass wir einander nichts unterstellen sollten. 
Wenn Herr More! abgrundtief überzeugt war, dass der 
Bundesrat nichts Rasches zu Tage fördern könne, dann ist 
das seine persönliche Auffassung, die ihm selbstverständ
lich freisteht. Ich darf nur beifügen: Sie ist falsch. Wenn er 
dem ganzen Arbeitgeberkreis unterstellt, er hätte aus den 
Worten von Herrn Allenspach genau gehört, dass die Ar
beitgeber alles daran setzen würden, um die Gleichbe
rechtigung der Geschlechter nicht Wirklichkeit werden zu 
lassen, unterstellt er ihnen etwas, das zumindest in die
ser Debatte nie gesagt worden ist. Mir scheint, dass wir 

., ; 

.:....4-



16. Juni 1980 N 685 Gleiche Rechte für Mann und Frau 

uns alle miteinander, wo immer wir stehen, an ein Wort 
von Kant erinnern sollten, damit wir neue Früchte an die
sem Baum der Eidgenossenschaft wachsen lassen und 
dann in der Ernte auch einbringen können, jenen Satz: 
«Der Mensch kann nicht gut genug vom Menschen den
ken... Mir scheint, dass, wenn wir so verfahren, auch un
terschiedliche Standpunkte in dieser Debatte gewogen 
und letzten Endes einer gemeinsamen Lösung zugeführt 
werden können. 
Grundidee ist, dass wir Männer uns an ein altes russi
sches Wort erinnern wollen - so einfach es klingt, so 
sehr hat es Auswirkungen auf das, was wir tun wollen -: 
«Jeder Mann Ist der Sohn einer Frau»; also haben wir 
Männer doch ohne Zweifel eine sehr direkte Beziehung 
zum Thema, das uns hier. anvertraut ist; und in ähnllcher 
Welse - deshalb habe Ich das BIid gewagt - verhält es 
sich mit dem Recht: Das Recht verhält sich zur Gerechtig
keit tatsächlich wie ein Sohn zu seiner Mutter. Und der 
Rechtsstaat muss sich an dem messen lassen, wie er aus
gebildet ist. 

Zur Gleichmacherei - um auch das gleich vom Tisch zu 
wischen -: hier gilt das Wort, das die Regierung des Stan
des Waadt letztes Frühjahr ,In so klarer Welse einem Be
richt vorangestellt hat, Ich zitiere: 
«Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur !es af-
faires federales. · 
Initiative federale pour l'egalite des droits entre hommes 
et femmes. En ce qu'ils (les deux sexes) ont de commun, 
ils sont egaux. En ce qu'ils ont de different, ils ne sont pas 
comparables. 
Jean-Jacques Rousseau, 
Emile ou De l'educatlon, livre V» 
Mich hat das beeindruckt. Das bewahrt uns tatsächlich 
davor, in falscher Richtung zu operieren; aber wir erken
nen daraus auch, dass es uns gelingen kann, die - glück
licherweise trotz Anerkennung dieser gleichen Rechte 
bestehenden - Wesensunterschiede slnnvoli zu bewahren. 
Mann und Frau heute: Frau Füeg und. Herr Cottl haben in 
ihren Ausführungen derart klar auf diese tatbeständliche 
Situation hingewiesen, dass Ich mich ganz knapp fassen 
kann. Es gibt - niemand kann diese bestreiten - heute 
rechtllche Unterschiede, die dem Gleichheitsgebot wider
sprechen. Ich erinnere an die Verfassung, an das Familien
recht, an das Strafrecht, an das Steuerrecht, an das Ar
beitsrecht, an die Sozialversicherung. Es gibt· daneben fak
tische Ungleichheiten, die uns auch beschäftigen müssen. 
Ich denke an das, was hier mehrfach angesprochen wor
den Ist mit Bezug -auf unterschiedliche Rollen in Erziehung 
und Ausbildung, In der Berufsbildung, wo die Wahlfreiheit 
der Frauen beschränkt Ist. Es gibt Unterschiede - wer 
möchte es bestreiten? - im Erwerbsleben, vor allem im Be
reich der Entlöhnung. Darüber werden wir noch sprechen 
müssen, denn dort, wo eine Frau auch für gleichwertige 
Arbeit weniger erhält als wir Männer, besteht eine Un
gerechtigkeit. Es käme hier im Parlament niemandem in 
den Sinn, Männer und Frauen verschieden zu entlöhnen; 
es wird niemandem in den Sinn kommen, wenn einmal 
eine Frau in den Bundesrat einzieht, ihr weniger Gehalt zu 
geben als den Herren Kollegen. Und wenn ich an viele 
Berufe auch In der Privatwirtschaft denke: überall, wo von 
einer Frau Gleichwertiges erbracht wird, ist es für mich 
eine Selbstverständlichkeit, dass sie Anspruch auf gleiche 
Entlöhnung hat. Ich hoffe zuversichtllch, dass dies auch 
Ihr Standpunkt ist Ich verzichte, um nichts zu wiederho
len, auf Beispiele, die von unseren verehrten Kommis
sionssprechern und vielen Intervenienten vorgetragen wor
den sind. 
Demzufolge war es für uns alle keine Ueberraschung, als 
Bestrebungen auf Beseitigung dieser Ungleichheiten ein
geleitet wurden. Ich sprach eingangs vom Entwurf zu einer 
revidierten Verfassung. Ich erinnere an das Bürgerrecht, 
das In Revision ist Ich darf auch an ein Urteil des Bun
desgerichts vom 12. Oktober 1977 erinnern, wonach das 

Lohngleichheitsprinzip im öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis von Verfassungs wegen zu beachten Ist (Ausfluss 
von Artikel 4 BV, Ich komme darauf noch kurz zu spre
chen). Ich darf auch daran erinnern, dass der Bundesrat 
es seit 1961• ablehnt, in Gesamtarbeitsverträgen Bestim
mungen allgemeinverblndflch zu erklären, die für Männer 
und Frauen unterschiedliche Lohnansätze für gleichwer
tige Leistungen vorsehen. Ich darf ferner daran erinnern, 
dass wir miteinander und mit dem WIiien des Volkes we
sentliche Teile des Familienrechts bereits revidieren konn
ten. Ich denke an das Kindesrecht und hoffe, dass die 
jetzt vor den Räten befindliche Vorlage über das Eherecht 
zügig vorankomme. Schlfessflch erinnere Ich an die Kran
kenversicherung und an die 10. AHV-Revlsion, wo die Stel
lung der Frau ebenfalls ver:bessertwerden soll. 
Ich fasse diese Aspekte der faktischen und der rechtli
chen Ungleichheiten wie folgt zusammen: Ein Blick auf die 
Verhältnisse im Bund und In den Kantonen lässt erkennen, 
dass sich ein Wandel in Richtung auf eine umfassende 
Gleichberechtigung von Mann und Frau abzeichnet Und 
ein· Blick über die Grenzen unseres Landes hinaus lässt 
andererseits keine Zweifel darüber offen, dass die rechtli
chen Möglichkeiten zu dieser Gleichberechtigung bei uns 
noch nicht voll ausgeschöpft ·sind. Ich füge aber sogleich 
bei: Wir sollten uns nicht masochistischer Tendenzen be
fleissen, denn gar manche andere Staaten haben Bestim
mungen in ihren Verfassungen, die sie nicht verwirklichen; 
für uns mag das eine Lehre dafür sein, das, was wir ge
schriebenes Recht werden lassen, dann auch zu verwirk
lichen. 
Nun ein Wort zur Initiative, auch nur ein knappes Wort, 
weil ja hier die Standpunkte vor allem von den Vertretern 
der Sozialdemokratischen Partei und von den Vertretern 
der PdA/PSA und POCH sehr klar vorgestellt worden sind 
und weil Frau Füeg und Herr Cotti Ihrerseits bereits dazu 
Stellung genommen haben; ich meinerseits möchte auf 
Wiederholungen verzichten. Ich darf vor allem auf zwei 
Punkte aufmerksam machen: Der vorgeschlagene Artikel 
(Abs. 1) der Initianten verbietet im Prinzip jede rechtliche 
Differenzierung nach dem Geschlecht. So weit, so gutl 
Aber er enthält zwei Schwachstellen, die ich ganz kurz in 
Erinnerung rufen muss. 
Die erste Schwachstelle betrifft die Absätze 2 bis 4: «Mann 
und Frau haben die gleichen Rechte und Pflichten in der 
Familie. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen 
Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit» (auf diesen 
Satz werde ich noch zurückkommen). «Mann und Frau 
haben Anspruch auf Gleichbehandlung und Chancen
gleichheit in Erziehung, Schul- und Berufsbildung sowie 
bei Anstellung und Berufsausübung». Diese Absätze wek
ken beim Bürger, den es betritft, Hoffnungen, die nie
mand in dieser Art und Weise erfüllen wird. Denn es han
delt sich nach dem WIiien der Initianten - das haben wir 
in der bisherigen Debatte gehört - um Bestimmungen, die 
vom Bürger unmittelbar angerufen und vom Richter und 
von der Verwaltung unmittelbar angewendet und durchge
setzt werden sollen. Die Bestimmungen garantieren mit 
anderen Worten einen subjektiven Rechtsanspruch, der 
vom einzelnen gerichtlich soll durchgesetzt werden können, 
ohne dass der Gesetzgeber zuerst aktiv wird. Ich frage 
Sie: Ist das praktikabel? Sind Verwaltung und Richter da
zu in der Lage? Der Bundesrat Ist überzeugt, dass das 
Problem der Gleichberechtigung der Geschlechter in den 
Bereichen, in denen es um die Veränderung des Familien
rechts, um die Veränderung der Sozialgesetzgebung und 
die Chancengleichheit in Erziehung, Schul- und Berufsbil
dung geht, gar nicht ohne Gesetzgeber gelöst werden 
kann, dass es also nicht Aufgabe von Verwaltung und 
Richter ist, die führende Rolle zu übernehmen. Die Nor
men sind· so unbestimmt, dass sie den Richter und die 
Verwaltung im Einzelfall zu primär politischen Werturteilen 
zwingen und damit überfordern. Noch einmal erinnere ich 
Sie an das Familienrecht, an den Bereich der Erziehung, 
an die Bildung. Solche Werturteile müssen Ihnen als Ge-
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setzgeber vorbehalten bleiben. Daraus folgt, dass die Ab· 
sätze 2 bis 4 ihrem Wortlaut nach unter Umständen mehr 
versprechen, als sie konkret zu bieten vermögen. Das wol
len wir nicht. 
Ich habe es bereits gesagt, füge es aber als Klammer 
noch einmal bei: Ueber das Lohngleichheitsprinzip sind 
wir einig. Wir werden das Problem nachher kurz beleuch
ten. 
Die zweite Schwäche, die wir in dieser Initiative erkennen, 
ist die Befristung des Gesetzgebungsauftrags. Entgegen 
der Auffassung mancher, die hier gesprochen haben - ich 
denke vor allem an Madame Christlnat. an Monsieur Bre
laz, an Herrn Euler, an Herrn Braunschweig, auch an 
Herrn Forel -, ist der Verzicht auf eine Frist nicht die Ka
pitulation des Bundesrates vor der Schwierigkeit der Auf
gaben. Keineswegs! Wir wollen nur dem Rechtsstaat in 
seiner demokratischen Ausgestaltung Rechnung tragen. 
Wenn ich Ihnen heute eine Frist von fünf Jahren verspre
che: Wir alle arbeiten zügig, wie Sie, Herr Braunschweig, 
anerkennend sagten - allerdings nur bis zur Seite 63 der 
Botschaft! Ich gehe noch etwas weiter mit dem «zügig»·-, 
wenn dann das Volk gegen ein Gesetz, das wir beschlos
sen haben, das Referendum ergreift und die Vorlage in 
der Abstimmung verwirft, dann bleibt Ihnen und uns in der 
Regierung gar nichts anderes übrig, als in gut demokrati
scher Weise das Thema neu aufzugreifen- und um eine 
Lösung zu ringen. 
Ich glaube, wir haben den Beweis nicht erst morgen anzu
treten, sondern wir haben ihn bereits angetreten, dass wir 
das, was wir wollen, auch in die Tat umzusetzen bereit 
sind. Noch einmal Stichwort Familienrecht, noch einmal 
Stichwort Sozialrecht; ferner werden die kantonalen Ge
setzgebungen zu revidieren sein. Unser Bundesstaat ist 
eben gelegentlich etwas Kompliziertes, was uns aber nicht 
hindern soll, ihn so zu reformieren, wie Recht und Gerech
tigkeit es verlangen. 
Mit anderen Worten: Der befristete Gesetzgebungsauftrag 
ist sehr problematisch. Wir haben es schon in dar Kom
mission gesagt - und das Ist ja auch der Inhalt Ihrer Mo
tion -, dass wir zusammen mit allen zuständigen Stellen -
dazu gehört auch die Eidgenössische Frauenkommission -
zunächst einen Katalog der raformbedürftlgen Normen so
wie ein Rechtsetzungsprogramm aufstellen und hernach 
gemeinsam ans Werk gehen. Ich darf Herrn Forel in die
sem Zusammenhang sagen, dass wir uns einer Reform 
nicht nur nicht widersetzen, sondern dass wir überzeugt 
sind, dass Korrekturen vorgenommen werden müssen. 
Sie werden mir, meine Damen und Herren Vertreter der 
Initianten, sicher nicht widerlegen können, dass dieser 
Standpunkt des Bundesrates der Wlrkllchkeit unserer di
rekten Demokratie entspricht Also glauben wir, besser 
und - auch aus der Sicht der Frauen - zweckmässlger zu 
handeln, wenn wir nur jene Rechte direkt aus der Verfas
sung ableiten, die man wirklich ableiten kann - dazu ge
hört der gleiche Lohn für gleichwertige Arbeit -, und dass 
wir in den anderen Bereichen den Weg der Gesetzgebung 
beschreiten und auch gemeinsam erfolgreich zu Ende füh
ren wollen. 
Gegenentwurf ja oder nein? Ich möchte mich dagegen 
verwahren, dass- man dem Bundesrat unterstellt, sein Ge
genentwurf sei eine Art Alibiübung. Hier hat vielleicht Herr 
Euler nicht die ganz glücklichen Worte gefunden, als er 
unsere Absicht zu ergründen versuchte. Wenn man unsere 
Botschaft liest und wenn man auch die Arbeiten misst, die 
bereits geleistet sind, dann kann man nämlich nicht zu 
einem solchen Fehlurteil kommen. Dann kann man nicht 
schreiben, unsere Gegenantwort sei «ein Schlag ins Ge
sicht der Frauen». 

Ich glaube, jener Artikelschreiber - das soll auch bei 
Journalisten gelegentlich, allerdings selten, vorkommen -
hat sich getäuscht. Ich zitiere unseren Entwurf: «Mann 
und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre 
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Ar
beit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn 
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für gleichwertige Arbeit.» Wo soll da ein Schlag ins Ge
sicht der Frau geführt werden? 
Im Gegensatz zur Initiative möchte der Bundesrat den 
neuen Artikel über die Gleichberechtigung der Geschlech
ter nicht als eigene Verfassungsbestimmung (4bis), son
dern als Ergänzung zum Schlüsselartikel 4 einbauen, näm
lich als Absatz 2 von Artikel 4. Damit wird der innere Zu
sammenhang auch optisch sichtbar. 
Ein Wort zur Tragweite: Der erste Satz deckt sich mit dem 
ersten Satz der Initiative. Er besagt, dass Mann und Frau 
in allen Rechts- und Lebensbereichen und auf allen staat
lichen Ebenen gleich zu behandeln sind. Eine Ausnahme 
rechtfertigt sich nur dort - und da herrscht unite de doc
trlne -, wo der aus dem Geschlecht sich ergebende biolo
gische oder funktionelle Unterschied eine Gleichbehand
lung nicht zulässt. Darüber haben die anwesenden Damen 
viel prägnanter gesprochen, so dass ich keine weiteren 
Sätze beizufügen brauche. 
Der Bundesrat hat sich in diesem Zusammenhang ernst
haft überlegt, ob er der Bundesversammlung nicht bean
tragen sollte, den 1971 in die Verfassung aufgenommenen 
Absatz 4 von Artikel 74 nunmehr fallen zu lassen. Es han
delt sich hier um den Vorbehalt zugunsten der kantonalen 
Autonomie im Bereich der politischen Rechte - ich denke 
hier vor allem an meine lieben Freunde aus den Nach
barständen, den beiden Appenzell -, damit der Grundsatz 
der Geschlechtergleichheit- auch hier verwirklicht werde. 
Der Bundesrat hat von einem Streichungsantrag abgese
hen, weil er - wie schon 1957 und 1970 - noch heute der 
Auffassung ist, dass es mit unserer föderativen 
Staatsstruktur unvereinbar wäre. das Frauenstimmrecht 
kraft Bundesrecht auch in Kantons- und Gemeindeangele
genheiten einzuführen oder die Kantone kraft Bundesrecht 
zur Einführung zu zwingen. Die Kantone - das ist Respekt 
vor ihrer Autonomie - sollen hier weiterhin autonom blei
ben. In den erwähnten Kantonen ist die politische Gleichbe
rechtigung der Geschlechter ohnehin nur noch eine Frage 
der Zeit. Ich legte aber Wert auf diese Feststellung, weil 
Ich aus beiden Kantonen befragt worden bin, ob denn mit 
der neuen Verfassungsbestimmung die Autonomie der 
Kantone beschädigt, geschädigt, betroffen, getroffen wür
de. 
Der zweite Satz unseres Gegenvorschlags beauftragt den 
Gesetzgeber aller staatlichen Ebenen, die Gleichberechtl• 
gungsziele zu verwirklichen. Auch darüber wurde so viel 
von den Kommissionsprechern vorgetragen, dass ich hier 
nichts beizufügen brauche. 
Der dritte Satz garantiert einen individuairechtllchen, ge
richtlich durchsetzbaren Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit Der Anspruch gilt im öffentlichen 
Recht wie im Privatrecht. Ich darf hier mit Bezug auf das 
Wort «gleichwertig» als Antwort auf Herrn Eulers Frage 
sagen, dass der Bundesrat diesen Begriff wählte, weil er 
in der Lohngleichheit an einen leistungsorientierten, dyna
mischen Arbeitsvergleich dachte. und nicht an einen sta
tisch formalen. Ich lege Wert auf diese Feststellung. Das 
hat wiederum mit « Trölerei" - um das Wort von Herrn Eu
ler aufzugreifen - gar nichts zu tun, denn dieser Satz wird 
sofort wirksam. Die Kommission hat sich sehr lange darü
ber unterhalten, ob die Drittwirkung des Lohngleichheit
prinzips in der Verfassung ausdrücklich Erwähnung finden 
soll. Sie hat die Frage dann aber verneint. nach Auffas
sung des Bundesrates mit Recht. Dazu muss ich aber ein 
paar Worte sagen, weil von einzelnen Rednern - ich denke 
an Herrn Ogi - die Frage aufgeworfen worden ist, wie sich 
denn diese Drittwirkung in der Praxis auswirken werde. 
Vorerst zum Begriff: Drittwirkung liegt vor, wenn eine Ver
fassungsbestimmung nicht nur zwischen dem Staat und 
seinen Bürgern, sondern auch unter den Bürgern 
Rechtswirkung entfaltet. Die Frage, wieweit Grundrechten 
Drittwirkung zukommt, ist weaer in der Lehre noch in der 
Praxis abschliessend beantwortet worden. Sicher ist - ich 
möchte es einmal negativ umschreiben -, dass sich nicht 
alle Grundrechte in gleicher Weise auf die Beziehungen 
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unter Privaten auswirken. Daher sollen die staatlichen Or
gane dort für eine sinngemässe Anwendung der Grund
rechte unter Privaten sorgen, wo der Sinngehalt der 
Grundrechte eine solche Drittwirkung verlangt. Diesem 
Grundsatz wird schon heute nachgelebt. 
Nun möchte ich die Frage stellen und beantworten: 
Kommt dem neuen Artikel über Gleichberechtigung der 
Geschlechter diese Drittwirkung zu? Ich habe die Frage 
bereits bejaht und bejahe sie noch einmal. Ich nenne als 
Beispiele den Bereich der Familie: Das Familienrecht ge
hört bekanntlich zum Privatrecht, und das Privatrecht re
gelt Im Prinzip die Beziehungen unter den Privaten, nicht 
die Beziehungen zwischen dem Staat und dem Bürger. 
Auch in den Bereichen der Ausbildung und der Arbeit ist 
das Verhältnis unter den Privaten viel stärker betroffen als 
das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Freilich ergibt 
sich aus dem Verfassungstext nichts über die konkrete 
Ausgestaltung der Drittwirkung in den einzelnen Berei
chen. Dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam als Ge
setzgeber unterziehen. Noch einmal Stichwort: Familien
rechtsreform. 
Wie verhält es sich aber beim Lohngleichheitsprinzip? Die 
Drittwirkung gilt selbstverständllch auch hier. Ich möchte 
sogar weiter gehen- und sagen: Soweit das Lohngleich
heitsprinzip Im neuen Verfassungstext steht, hat es 
ausschliessllch Drittwirkung, das helsst, gilt es aus
schllessllch unter Privaten. Warum? Weil das Bundesge
richt im Jahre 1977 entschieden hat, dass im öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis, also im Verhältnis zwi
schen Staat und Bürger, die Lohngleichheit schon aus Arti
kel 4 SV abgeleitet werden könne; für das privatrechtliche 
Dienstverhältnis reiche indessen Artikel 4 BV nicht aus. 
Mit andern Worten: Für die Lohngleichheit Im öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis brauchten wir gar keinen 
neuen Verfassungsartikel; dort genügt der bestehende Ar
tikel 4. Die Lücke muss nur im privatrechtlichen Dienstver
hältnis geschlossen werden. Daher der letzte Satz im Ge
genentwurf des Bundesrates. 
Was nun viele von ihnen stört - ich denke an die Herren 
Lüchinger und Linder -, Ist der Gedanke, dass aus dieser 
ganz lapidaren Formulierung In unserem Gegenentwurf di
rekte Ausprüche abgeleitet werden können, ohne dass 
noch eine Zwischenstufe im Gesetzesbereich geschaffen 
wird. Hören Sie den Satz noch einmal: «Mann und Frau 
haben Anspruch auf gleichen Lohn_ für gleichwertige Ar
beit.» Jedermann - Ich wage es zu behaupten - kann die
sen Satz Interpretieren. Freilich wird in einem konkreten 
Arbeitsverhältnis die Frage auch einmal vom Richter ge
stellt und beantwortet werden müssen, was denn gleich
wertige Arbeit sei. Aber davor dürfen wir nicht Angst ha
Es scheint mir eine merkwürdige Logik, wenn man sagt: 
Weil die Frage gelegentlich schwierig zu beantworten ist, 
wollen wir diesen Satz nicht in die Verfassung aufnehmen. 
Wir sind uns ja gewohnt, Schwieriges zu meistern. Und Ich 
vertraue auch den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, 
dass sie dank den partnerschaftlichen Beziehungen in der 
Lage sind, diese Norm mit Leben zu füllen. Und ich ver
traue auch auf die Gerichte. 
Bei dieser klaren Rechtslage haben wir die Frage, ob dem 
Lohngleichheitsprinzip die Drittwirkung noch ausdrücklich 
beigefügt werden müsse, verneint. Die Frage ist übrigens 
auch von Professor Müller, der zitiert wurde, verneint wor
den. Professor Müller erklärte lediglich, eine ausdrückli
che Erwähnung sei wünschbar (nicht «nötig»). Er sagte: 
«Wenn der Zusatz auch überflüssig sein mag, wie der 
Bundesrat in seiner Botschaft implizit argumentiert, könnte 
er doch die zukünftige Diskussion über die Auslegung von 
vorneherein entlasten.» 
Ein Wort noch zur direkten Anwendbarkeit des Lohn
gleichheitsprinzips. Direkt anwendbar ist eine Verfas
sungsnorm dann, wenn sie keiner vorgängigen Konkreti
sierung durch den Gesetzgeber bedarf. Sie ist so konkret, 
dass sie vom Richter oder von der rechtsanwendenden 
Verwaltungsbehörde direkt für einen Einzelfallentscheid 

herangezogen werden kann. Das ist der Fall beim Lohn
gleichheitsprinzip. Dieser Ausspruch ist leicht quantifizier
bar. Eine gesetzgeberische Konkretisierung drängt sich a 
priori nicht auf. Aendert sich an dem, was ich sagte, auch 
nur ein Jota, wenn wir den lapidaren Satz, wie er im Ver
fassungstext steht, noch In so und so viele einzelne Geset
ze einfügen? Man kann das zwar tun, Ins OR, in das Ar
beitsgesetz, In viele andere Gesetze. Aber konkreter, ein
leuchtender wird das Prinzip dadurch nicht. 
Abschliessend möchte Ich die Drittwirkung und die direkte 
Anwendbarkeit an drei Beispielen illustrieren: Eine Verfas
sungsnorm kann Drittwirkung entfalten, ohne dass sie 
auch direkt anwendbar Ist; Ich erwähne die Geschlechter
gleichheit Im Bereich des Famlllenrechts. Umgekehrt kann 
eine Verfassungsnorm direkt anwendbar sein, ohne dass 
sie auch Drittwirkung entfaltet; ich erwähne das Doppel
besteuerungsverbot. Und schliessllch gibt es Verfassungs
normen, die sowohl direkt anwendbar sind als auch Dritt
wirkung entfalten; denken Sie an das Lohngleichheitsprin
zip. 
Ich bedanke mich, dass Sie dfeser rechtlichen Problematik 
so viel Aufmerksamkeit schenken. Aber es musste darge
stellt werden, damit man die Initiative und den Gegen
vorschlag messen und nacher wirklich auch en connais
sance de cause entscheiden kann. 
Nun spürte ich - und dazu erlaube ich mir noch ein paar 
Gedanken vorzutragen -, dass viele von Ihnen befür.chten, 
dass die Vertragsfreiheit allzu sehr betroffen werde. Soll 
man mit einem neuen Verfassungssatz in Verträge eingrei
fen? Es gibt eine gewisse Rangordnung der Werte. Ich 
persönlich werte die Vertragsfreiheit sehr hoch. Auch in 
unserem Staat Ist sie In der ganzen Rechtsordnung sehr 
hoch veranschlagt. Aber wir dürfen nicht den Fehler bege
hen und erschrecken, wenn durch ein übergeordnetes 
Verfassungsprinzip - hier durch die Gleichberechtigung 
der Geschlechter - auch gewisse Auswirkungen auf die 
Vertragsfreiheit entstehen. Bereits Artikel 19 des Obllgatio
nenrechtes hat eine Schranke aufgestellt: «Der Inhalt 
des Vertrags kann innerhalb der Schranken des Gesetzes 
beliebig festgestellt werden.» Der Bundesgesetzgeber hat 
übrigens eine ganze Reihe von Schranken errichtet. Ich 
denke an das Mietrecht, ich denke an das Abzahlungs
recht, ich denke an das Arbeitsvertragsrecht, ich denke an 
das Versicherungsvertragsrecht, vor allem an die vielen 
zwingenden Bestimmungen. Nach der Praxis des Bundes
gerichts dürfen sogar die Kantone die Vertragsfreiheit 
durch kantonales öffentliches Recht einschränken. Bei al
lem Verständnis, das ich Jenen entgegenbringe, welche 
die Vertragsfreiheit zu Recht zur Diskussion gestellt haben 
und sie hochhalten wollen, muss ich sagen: Wir tasten 
diese Vertragsfreiheit in ihrem Wesenskern nicht an, wenn 
wir die Verfassung mit ihren entscheidenden Prinzipien 
staatsrechtlich mit einem noch höheren Stellenwert verse
hen. 
Zur Praxis: Es wurde von einzelnen Herren (ich bin um 
das Votum des Herrn Allenspach sehr froh, weil man ihm 
sicher nicht vorwerfen kann, er hätte in bezug auf kon
krete Arbeitsverhältnisse nicht eine ausserordentlich gros
Praxis) die Meinung vertreten, dass Tausende von Verträ
gen gleichsam von Rechts wegen geändert würden. Das 
ist natürlich nicht der Fall. Wenn ein konkreter Vertrag 
dem neuen Lohngleichheitsprinzip tatsächlich wider
spricht, so wird er dadurch nicht einfach ungültig, sondern 
bloss anfechtbar. Das bedeutet, dass - nach dem norma
len Lauf der Dinge - zunächst zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerin das Gespräch aufgenommen wird. Führt 
dieses für die Arbeitnehmerin nicht zu einem befriedigen
den Ergebnis, so steht ihr der Rechtsweg offen, das heisst 
sie kann den Vertrag beim Richter anfechten. 
Ich habe mich auch im Ausland umgesehen. Sie wissen, 
dass beispielsweise im ganzen EG-Bereich, also immerhin 
in den uns umgebenden wichtigen ln_dustriestaaten, das 
Lohngleichheitsprinzip bereits praktiziert wird. ich erwäh
ne etwa die Richtlinien des EG-Rates vom 10. Februar 
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1975, ferner den Grundsatzentscheid des Gerichtshofs der 
Europäischen Gemeinschaften von 1976 in Sachen De
frenne gegen Sabena. worin das Lohngleichheitsprinzip 
als direkt anwendbar und klagbar erklärt wird, und zwar 
Im gesamten Bereich der Europäischen Gemeinschaften. 
Das Lohngleichheitsprinzip gehört also zu den Grundlagen 
der europäischen Gemeinschaften und erstreckt sich in 
seiner Geltung auf alle Arbeitsverhältnisse sowohl des öf
fentlichen als auch des privaten Rechtes. 
Als wir der Frage nachgingen, welches bisher die prakti
schen Auswirkungen waren, stlessen wir auf den vor einem 
Jahr veröffentlichten Bericht. der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften, worin festgestellt wird, dass 
das Prinzip noch In keinem Mitgliedstaat komplett reali
siert werden konnte und dass relativ wenige Fälle der 
Lohndiskriminierung vor Gericht gezogen wurden. Eine 
Ausnahme bildet bloss Grossbritannlen, wo 1976 und 1977 
etwa 2500 Elnzelfälle gerichtlich beurteilt werden mussten. 
Mit andern Worten: übertriebene Befürchtungen sind un
begründet 
Darf ich meine Ausführungen schliessen? Das Lohngleich
heitsprinzip ist ein klarer, neuer Verfassungssatz, direkt 
anwendbar, und kann von unserer Industriegesellschaft 
verkraftet werden. Es würde mir nicht als gerecht erschei
nen, nur weil gewisse Schwierigkeiten damit verbunden 
sind, das Unrecht weiter bestehen zu lassen. Und Sie den
ken vermutlich - ich hoffe es - gleich. Obschon es uns 
gewisse Anstrengungen kosten wird, wollen wir sie mit 
Blick auf die Gerlchtlgkelt auf uns nehmen! 
Wir haben somit allen Grund, unseren Rechtsstaat an der 
Idee der Gerechtigkeit zu messen. Die Erfahrungen unse
rer Tage zeigen uns, dass wir als Staat nur überleben, 
wenn wir dem Recht verpflichtet bleiben, in allen Belan
gen. Das gibt uns auch die Mögllchkeit, sehr deutlich 
Uebergriffe sogar fremder Staaten abzulehnen. Wir werden 
das bei anderer Gelegenheit noch sichtbar machen. Wenn 
Ich das In Zusammenhang gebracht habe mit der Gerech
tigkeit, so weil es mir als ganz wesentlich erscheint, un
sere Ueberzeugung, wonach Mann und Frau, weil sie in 
der personalen Würde gleich sind, gleichberechtigt sein 
sollen, jetzt zu verwirklichen. Diese Gleichberechtigung ist 
für uns selbstverständlich. Wenn dem aber so ist, dann 
ziehen wir auch die Konsequenzen! 
Ich ersuche Sie aus diesen Gründen, dem Gegenvorschlag 
des Bundesrates gemäss Antrag Ihrer Kommission zuzu
stimmen. 

Bundesbeschluss - Arr4te federal 

Eintreten ist obligatorisch 
L' entree en matlere est acquise de p/ein droit 

Präsident: In Anbetracht der vorgerückten Zeit möchte ich 
Ihnen beantragen, hier die Sitzung zu unterbrechen und 
die Detailberatung erst morgen in Angriff zu nehmen. Sie 
sind einverstanden. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obiet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.45 Uhr 
La seance est /evee a 19 h 45 

Elfte Sitzung - Onzfeme seance 

Dienstag, 17. Juni 1980, Vormittag 

Mardl 17 Juin 1980, matln 

8.00 h 

Vorsitz - Presidence: Herr Flsaher-Weinfe/den 

79.076 

Gleiche Rechte fUr Mann und Frau. 
Volksinitiative 
Egaflte des droits entre hommes et femmes. 
Initiative popuiaire 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 677 hiervor - Voir page 677 ci-devant 

Detailberatung - Discussion par artlc/as 

Tltel und Ingress, Art. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition da /a aommlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Bäumlin, Braunschweig, Ganz. Jaggl, Rubl, Vannay) 

Hauptantrag 
Art.2 
Streichen 

Eventualantrag 
Abs.2 
Die Bundesversammlung schlägt vor, die Bundesverfas
sung wie folgt zu ergänzen: 

Art. 4 Abs. 2 
Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für 
ihre Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und 
Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn 
für gleichwertige Arbeit 

Uebergangsbestlmmungen Art. 14 
Die zur Verwirklichung von Artikel 4 Absatz 2 Sätze 1 und 
2 der Bundesverfassung erforderlichen Ausführungsbe
stimmungen sind innert acht Jahren vom Inkrafttreten an 
gerechnet zu erlassen. 

Antrag Lüchinger 

Abs.2 
Die Bundesversammlung schlägt vor, Artikel 4 der Bundes
verfassung durch Absätze 2 und 3 zu ergänzen. Sie lauten: 

7 8 
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2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt 
für ihre Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung 
und Arbeit. 
3 Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit. Das Gesetz kann die Wirkung dieses 
Grundsatzes auf den privaten Einzelarbeitsvertrag ordnen. 

Antrag Under 
Abs.2 
Die Bundesversammlung schlägt vor, Artikel 4 der Bundes
verfassung durch Absätze 2 und 3 zu ergänzen. Sie lauten: 
2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt 
für ihre Glelchstellung, vor allem In Familie, Ausbildung 
und Arbeit. 
3 Am 'gleichen Arbeitsplatz haben Mann und Frau An
spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Leistung. Das 
Gesetz regelt die Wirkung dieses G,rundsatzes auf privat
rechtliche Arbeitsverhältnisse. 

Antrag Koller Arnold 
Abs.2 
Die Bundesversammlung schlägt vor, Artikel 4 der Bundes
verfassung durch Absätze 2 und 3 zu ergänzen. Sie lauten: 
2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt 
für ihre Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung 
und Arbeit. 
3 Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit. Nach fünf Jahren vom Inkrafttreten an ge
rechnet gilt dieser Grundsatz auch für privatrechtliche. 
Verhältnisse. 

Antrag Mascarln 
Uebergangsbestimmungen Art. 14 

Erforderliche Ausführungsbestimmungen zu Artikel 4 Ab
satz 2 sind innert acht Jahren vom Inkrafttreten an ge
rechnet zu erlassen. 

Art.2 
Proposition de la commlsslon 

Ma/orite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorlte 
(Bäumlin, Braunschweig, Ganz, Jaggl, Rubl, Vannay) 

Proposition princlpa/e 
Art.2 
Blffer 

Proposition eventuelle 
Al.2 
L'Assemblee federale propose de completer la constitution 
federale comme il sult: 

Art. 4 al. 2 
L'homme et la femme sont egaux en droits. La loi pourvoit 
a l'egallte, en partlculler dans les domaines de la famille, 
de l'lnstructlon et du travall. Les hommes et les femmes 
ont droit a un salalre egal pour un travail de valeur egale. 

Dispositions transitoires Art. 14 

Les dlspositlons d'executlon necessalres a la reallsatlon 
de l'artlcle 4, 3e alinea, 1 re et 2e phrases, de la constltu
tion federale doivent Eitre edictees dans les huit ans des 
l'entree en vlgueur de cet article 

Proposition Lüchlnger 
Al.2 
L'Assemblee federale propose que l'article 4 de la consti
tutlon federale soit complete par un 2e et un 3e alinea 
dont la teneur est la suivante: 

2 L'homme et la femme sont egaux en droits. La lol as
sure leur egallte, en partlculier dans les domaines de la 
famille, de la formation et du travalt. 
3 L'homme et la femme ont droit a une remuneratlon 
egale pour un travail de valeur egale. La lol peut regler 
l'applicatlon de ce prlnclpe au contrat individual de tra
vail. 

Proposition Under 
A/.2 
L'Assemblee federale propose que l'article 4 de la consti
tutlon federale solt complete par un 2e et un 3e allnea 
dont la teneur est la suivante: 
2 L'homme et la femme sont egaux en droits. La lol pour
voit a l'egallte, en partlculier dans les domalnes de la 
famllle, de l'instructlon et du travall. 
3 Au m6me poste de travall, l'homme et la femme ont 
drolt a une remuneratlon egale pour une prestation de 
valeur egale. La loi regle l'appllcation de ce princlpe aux 
relations professionnelles de droit prive. 

Proposition Koller Arnold 
A/.2 
L'Assemblee federale propose que l'artlcle 4 de la consti
tutlon federale solt complete par un 2e et un 3e allnea 
dont la teneur est la sulvante: 
2 L'homme et la femme sont egaux en drolts. La lol pour
volt ä l'egalite, en particulier dans les domaines de la 
famllle, de l'lnstructlon et du travail. · 
3 Les hommes et les femmes ont droit a une remuneration 
egale pour un travail egal. Ce prlnclpe est egalement 
appllcable aux relatlons professionnelles de drpit prlve 
cinq ans apres l'entree en vlgueur des nouvelles dlsposl
tlons. 

Proposition Mascarln 
Dispositions transitoires art. 14 

Les dlspositlons propres a assurer l'executlon de l'arti
cle 4, 2e allnea, doivent Eitre edlctees dans les huit ans 
des l'entree en vigueur de cet artlcle. 

Bäumlln, Sprecher der Minderheit: Ich spreche für die 
sozialdemokratische Kommissionsminderheit und möchte 
unsern Hauptantrag begründen. Um Sie nicht übermässig 
lange hinzuhalten, werde Ich auch unsern Eventualantrag 
kurz begründen, um so mehr als ich später als Fraktions
sprecher In einem andern Zusammenhang nochmals kurz 
auftreten muss. 
Ich gestehe vorweg ein, dass auch der Gegenvorschlag 
des Bundesrates seine Tugenden hat. Es ist das Gebot der 
juristischen und politischen Redlichkeit, das einzuräumen. 
Vor allem Ist es so, dass auch der Gegenvorschlag den 
Anspruch auf gleichen Lohn begründet, und zwar unmittel
bar kraft Verfassungsrecht direkt anwendbar, wie das ge
stern eindringlich bestätigt worden ist. Das ist uns wichtig. 
Soweit mein Zugeständnis, mein Kompliment. 
Nun hat aber der Gegenvorschlag einen entscheidenden 
Mangel. Dieser Mangel besteht eben darin, dass es sich 
um einen Gegenvorschlag handelt. Hätte der Bundesrat 
mit dem Elan, den wir gestern auch mündlich vernommen 
haben, vor zwei, drei Jahren oder wann immer aus eigener 
Initiative das vorgeschlagen, was wir jetzt haben, wäre es 
gewiss so, dass alle Leute, die für die Geschlechtergleich
heit eintreten, sehr zufrieden gewesen wären. Sie hätten 
diese oder jene Detailkritik angebracht, aber im ganzen 
wären sie dankbar und zufrieden gewesen. Nun ist aber 
die Situation eine andere. Was hier vorgeschlagen wird, 
wird uns als Gegenvorschlag beantragt, unter dem Druck 
einer Initiative, die an und für sich das Problem der Ge
schlechtergleichheit auch gut löst. Es besteht nun die Ge
fahr, dass der Gegenvorschlag der Initiative ihren Erfolg 
vereiteln könnte. Mit unserem ehemaligen Ratskollegen, 
dem jetzigen Ständerat und Staatsrechtler Aubert bin Ich 
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der Meinung, dass allzu oft Gegenvorschläge hauptsächlich 
oder nebenbei formuliert worden sind, um eine Initiative 
zu Fall zu bringen. Ich hebe hervor, dass ich wirklich nicht 
meine, In unserem Fall bestehe das Motiv des Gegenvor
schlages darin, der initiative zu schaden. Aber auf die 
subjektiven Motive kommt · es In der Politik leider manch
mal nicht sehr an; entscheidend ist das objektive Resultat: 
und im objektiven Resultat dürfte es eben wirklich so sein, 
dass der Gegenvorschlag die Initiative schwer in Frage 
stellt 
Angesichts dieser Sachlage bin ich der Meinung, dass wir 
eine klare Entscheidungsmaxime zum Problem der Gegen
vorschläge begründen müssen. Diese Maxime lautet: 
Wenn eine Volksinitiative vorliegt, die einen gut vertretba
ren Regelungsvorschlag bringt, Ist auf einen Gegenvor
schlag zu verzichten. Zu verzichten ist erstens auf alle 
taktischen Spielchen und zu verzichten ist zweitens auch 
auf einen übertriebenen Perfektionismus, der es, vielleicht 
subjektiv ehrlich, noch besser machen möchte als die In
itianten, noch besser freilich bloss in der Theorie, weil es 
in der Praxis sehr wohl so herauskommen kann, dass das 
vermeintliche Beste das Bessere zu Fall bringt Zurückhal• 
tung ist also insbesondere so lange am Platz, als wir nicht · 
die Möglichkeit des doppelten Ja haben. So lange wir die
se Möglichkeit nicht haben, halte Ich es für schwer ver
tretbar, einen Gegenvorschlag zu präsentieren, wenn die
ser Gegenvorschlag so nahe bei der Initiative liegt, wie 
das hier schliesslich doch der Fall ist 

Ich charakterisiere nun kurz den Gegenvorschlag und vor 
allem die initiative. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, die 
gestern hervorgehoben worden sind; ich will darauf nicht 
zurückkommen. Der Anspruch auf gleichen Lohn nach 
Verfassungsrecht ist das Wichtigste. Nun aber zu den Un
terschieden: Soweit es nicht um den Anspruch auf glei
chen Lohn geht, beschränkt sich der Gegenentwurf auf ein 
Gesetzgebungsprogramm, d. h., die direkte Anwendbarkeit 
der Verfassung wird abgelehnt. Aus dieser rigiden Rege
lung könnte sich sogar ein Rückschritt gegenüber dem 
heute geltenden Verfassungsrecht ergeben. Ein einfaches 
Beispiel: In einer öffentlichen Primarschule wird der fakul
tative Mathematikunterricht so angesetzt, dass die Mäd
chen ihm zum voraus nicht folgen können, weil gleichzei
tig das obligatorische Handarbeiten stattfindet. Dieses Bei
spiel habe ich nicht einmal frei erfundenl Nach meiner 
Auffassung könnte das Bundesgericht heute hier aufgrund 
des bestehenden Verfassungsrechts korrigierend eingrei
fen. Aber wie ist es nach dem Text, den der Gegenvor
schlag nun bringt? Da würde ich meinen, ein solcher Ent
scheid, wie er heute möglich wäre, ginge zum mindesten 
gegen den Wortlaut des vorgeschlagenen neuen Verfas
sungstextes. Der Gegenvorschlag überträgt die Konkreti
sierung dem Gesetzgeber, womit die direkte Korrektur 
durch den Richter ausgeschlossen wird. 
Der Gegenvorschlag will ein blasses Programm. Umge
kehrt ist die Initiative so formuliert. dass sie Ansprüche 
begründet, und dies meines Erachtens mit Recht. Freilich 
wissen die Initianten selber, dass das nicht genügt. Sie 
wissen, dass die Gesetzgebung noch hinzukommen muss, 
dass also der Erlass von Ausführungsgesetzen nötig ist. 
Der Richter kann nicht ein neues eheliches Güterrecht 
produzieren und dergleichen mehr. Aber immerhin in 
einem bestimmten Umfang dürfte nach dem lnitlatlvtext 
die direkte Anwendung der Verfassung möglich sein. Auch 
in der Botschaft wird eingeräumt: «Direkt aus der Verfas
sung ableitbar und gerichtlich durchsetzbar dürften am 
ehesten Ansprüche sein, die leicht zu quantifizieren und 
zu verwirklichen sind.» Als Beispiel nennt die Botschaft 
nun aber ausschliesslich den Anspruch auf gleichen Lohn; 
es gibt aber andere, problemlose Beispiele. Generell wür
de ich sagen, dass eine direkte Anwendung dann möglich 
ist, wenn zur Verwirklichung der Geschlechtergleichheit 
nicht ein eigentliches Gesetzgebungswerk nötig ist, wenn 
vielmehr eine punktuelle Einzelkorrektur genügt. Denken 
Sie an mein Beispiel des Mathematikunterrichts, an Be-

stlmmungen über die Zulassung zu Ausbildungsgängen 
oder Berufen, wenn dort Unterschiede je nach Geschlecht 
gemacht werden. Gewiss ist nicht in jedem Detail zum 
voraus vamg klar, wo und wie die Gerichte - in letzter 
Instanz das Bundesgericht - zu einer direkten Anwendung 
der Verfassung kämen. Wer aber die Möglichkeit herauf0 

beschwart, unsere Gerichte würden in übertriebener dyna0 

mischer Gesellschaftsveränderung machen, der hat entwe
der von der Realität unseres Gerichtswesens keine Ah
nung oder macht in purer Polemik. 
Mit Recht will die Initiative Ansprüche formulieren. Kann 
man ihr daraus den Strick drehen, wie die Botschaft das 
tun wlil? Kann man sagen, hier würden unberechtigte 
Hoffnungen geweckt, und deshalb sei die Sache abzuleh
nen? Ich wende dagegen folgendes ein: 

1. Es muss gerade darum gehen, Verfassungsrecht zu 
schaffen, das wenigstens teilweise, nämlich dort, wo keine 
weitere Gesetzgebungsarbeit nötig ist, direkt anwendbar 
ist. 
2. Auch soweit ein blasses Rechtsetzungsprogramm be
. steht, darf von einem Anspruch in einem weiteren Sinne 
gesprochen werden, nämlich im Sinne eines verbindlich 
und dringlich betrachteten Rechtsetzungsprogrammes. 
ccAnspruch• ist dann die einprägsame Formulierung des 
besonders verpflichtenden Programms. 
3. Ich welss, dass viele Juristen meinen, man kanne 
scharf und säuberlich zwischen Programm und subjekti
vem Recht oder Anspruch unterscheiden. Wer so denkt, 
sollte sich vlellelcht durch Ulrich Scheuner, einen der an
gesehensten deutschen Staatsrechtslehrer der älteren 
Generation, belehren Jassen: «Die Grundrechte der Franzö
sischen Revolution wie diejenigen der deutschen frühkon
stitutionellen Verfassungen stellen im allgemeinen keine 
Proklamation individueller Rechte von alsbaldiger rechtli
cher Anwendung dar, sondern sie enthalten Programme 
der sozialen Aenderung und Gesetzgebung.» Also auch 
mit den sogenannten klassischen Freiheitsrechten ist es so 
gewesen, dass sie zwar als Ansprüche in pathetischer Form 
formuliert worden sind, als subjektive Rechte mit wirkli
chen Anspruchscharakter aber nur unvollkommen und erst 
allmählich durchgesetzt werden konnten. Wie hätte sich 
zum Beispiel die Handels- und Gewerbefreiheit durchset
zen kannen, wenn nicht der Gesetzgeber zuerst ein gros
ses Programm bewältigt hätte, indem nämlich die rechtli
chen Rahmenbedingungen für die freie Marktwirtschaft 
erst begründet worden sind? Gleiches gilt für die Eigen
tumsgarantie. 
Ich will hier keinen rechtshistorischen Vortrag halten. 
Doch behaupte ich: Auch die sogenannten klassischen 
Freiheitsrechte sind zum Teil noch heute Programm, ins
besondere dort. wo es um den Schutz gegen private 
Uebermacht geht. Der Angestellte, der Arbeiter ist macht
los, wenn ihn sein Arbeitgeber entlässt, nur weil ihm seine 
politische Meinung nicht behagt. In den Rechts-Erklärun
gen, auch in den klassisch-liberalen, hat es immer grossen 
Glanz und viel Pathos gegeben, und dennoch hat bis 
heute die Realität des Alltags den Proklamationen 
immer nur unvollkommen entsprochen. So bleibt das Pro
grammatische; es gehört auch zu den klassischen Frei
heitsrechten. Trotzdem haben wir keine Scheu, von 
Ansprüchen zu sprechen. 
Kurz zur Befristung. Die Sozialdemokraten unterstützen 
die Initiative. Mit der dort vorgeschlagenen Frist im Sinne 
eines Eventualantrages, d. h. für den Fall, dass die Initiati
ve abgelehnt wird, kommen wir mit einer neuen Fristenbe
stlmmung und schlagen hierfür acht Jahre vor. Diese Frist 
ist wichtig. Selbstverständlich wissen auch wir, dass das 
Problem der Geschlechtergleichheit ein Dauerproblem, 
eine dauernde Aufgabe, ein dauernder Prozess ist. Gleich
wohl kann die Frist sinnvoll sein. Den Initianten zu unter
stellen, sie verlangten, alle heute und in Zukunft für die 
Geschlechtergleichheit erforderlichen oder wünschbaren 
Bestimmungen seien innert einer bestimmten Frist zu er-
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lassen, heisst nichts anderes, als den Willen der Initianten 
ad absurdum zu führen und ist keine besonders feine Art 
der Kritik. Fairerwelse müssen wir die Initiative In dem 
Sinne verstehen, der Ihr vernünftigerweise zukommen 
'kann. Es geht doch darum, die wirkllch wichtigen Proble
me innert einer bestimmten Frist zu lösen: eheliches Gü
terrecht, bestimmte Ungleichheiten in der Sozialversiche
rung usw. 
Man hat von einem ungerechtfertigten Misstrauen der Ini
tianten gesprochen. Zugegeben, die Initianten hegen ein 
gewisses Misstrauen. Aber, sollen wir hier wiederum ver
suchen, ihnen einen Strick daraus zu drehen? Ist das 
Misstrauen nicht begründet? Denken wir an unerfüllte Ge
setzgebungsaufträge unserer Verfassung. Wie lange hat es 
bei der AHV gedauert? Bel der Mutterschaftsversicherung 
sind wir noch nirgends angelangt! Wie lange wird es noch 
dauern, bis wir ein wlrkllch gutes Umweltschutzgesetz ha
ben? Wie steht es mit der Korrektur der kalten Progres
sion bei der Wehrsteuer, wozu ebenfalls ein verpfllchten
der Verfassungsauftrag besteht? Ich verstehe das Miss
trauen. Daher sollten wir nicht darauf ausgehen, die Ini
tianten zu bestrafen. Die Frist ist nichts anderes, als ein 
verfassungsrechtlicher und politischer Auftrag zu mög
lichst raschem Handeln. 
Der Eventualantrag sieht eine Frist von acht Jahren für 
den Fall vor, dass der Gegenvorschlag angenommen wird. 
Als Kommentar ist noch folgendes hervorzuheben: Wir ver
langen die Ausführungsgesetzgebung nur für die Sätze 1 
und 2, nehmen also ausdrückllch die Ausführungsgesetz
gebung für den gleichen Lohn aus, in der Meinung, dass 
hier die direkte Anwendbarkeit der Verfassung gelte. Das 
ist uns wichtig. Wir wollen dieses Prinzip der unmittelba
ren Wirkung der Verfassung nicht verwässern oder verun
klaren, Indem wir zugleich eine Ausführungsgesetzgebung 
verlangen. 

Die Kommission hat in einem Hearing mit den Frauen 
gesehen, wie wichtig diesen die Frist ist, allenfalls auch 
eine Frist von acht Jahren. Man hat gesagt, dies sei die 
Wahrheitsprobe für die Ernsthaftigkeit unseres Willens, et
was zu tun. Man hat der Sorge Ausdruck gegeben, dass 
man ohne eine Frist die Prioritäten immer wieder anders 
setzen werde. Deshalb ist dieser Frist zuzustimmen, allen
falls im Sinne des Eventualantrages, wenn Sie der Initiati
ve nicht zustimmen wollen. 

Ich fasse zusammen: Die Initiative schlägt einen Verfas
sungstext vor, der voll geeignet ist, den Grundsatz der 
Geschlechtergleichheit schrittweise zu verwirklichen. Sie 
bringt echte und im Sinne des Gerechtigkeitsprinzips drin
gende Neuerungen, sie bringt sie teils unmittelbar, Insbe
sondere in bezug auf die Lohngleichheit. Die Einwendun
gen, die In der Botschaft und sonst von Gegnern der 
Initiative vorgetragen werden, wiegen nicht schwer genug, 
um dieser gerechtfertlgterweise einen Gegenvorschlag ge
genüber zu stellen. Verzichten wir auf einen Perfektionis
mus, der es, wie ehrlich immer, noch -besser machen will, 
der Sache aber schliesslich Schaden anzurichten droht. 
Reden wir nicht nur von der Partnerschaft von Mann und 
Frau, lasst uns einen entschiedenen Schritt tun, um mehr, 
spürbar mehr, zu verwlrklichenl Es ist nicht einmal ein 
besonders mutiger Schritt, der uns von den Initianten zu
gemutet wird. Wir sollten diesen Schritt für einen selbst
verständlichen halten. Ich bitte Sie daher, auf einen Ge
genvorschlag. zu verzichten und die Initiative Volk und 
Ständen zur Annahme zu empfehler-i, allenfalls, im Falle 
einer Ablehnung, unserem Eventualantrag zuzustimmen, 
der den Gegenvorschlag durch die Einführung einer Frist 
von acht Jahren ergänzen möchte. 

Lüchinger: Ich möchte Ihnen meinen Abänderungsantrag 
zum Gegenvorschlag des Bundesrates begründen. 

Ich unterstütze ebenfalls den Grundsatz, dass Mann und 
Frau für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn erhalten. 
Ich glaube auch - und das ist eine auf einer ganz ande
ren Ebene liegende Frage -, dass wir versuchen sollten, 
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das allgemeine Lohnniveau typischer Frauenberufe zu he
ben. Ich denke etwa an das Lohnniveau der Verkäuferin
nen. Beim Grundsatz der gleichwertigen Entlöhnung von 
Mann und Frau stellt sich aber die Frage, ob wir dieses 
Ziel über staatliche Massnahmen und staatlichen Zwang 
erreichen müssen, oder ob es nicht doch mögllch Ist, 
das Anliegen durch freie Ueberzeugung auf dem Ver
tragswege zu realisieren. Obwohl es der Gegenvorschlag 
nicht ausdrücklich bemerkt, soll nach Auffassung des 
Bundesrates und der Kommission der letzte Satz des 
Gegenvorschlages - auch ohne gesetzliche Ausgestal
tung - sofortige Drittwirkung für private Arbeitsverhältnis
se haben. Was helsst das? Wenn eine Frau glaubt, 
dass sie wegen ihrer Geschlechterzugehörigkeit einen ge
ringeren Lohn erhält als ein Mann in gleicher Funktion, 
so kann sie unmittelbar den Richter anrufen und verlan
gen, dass ihr Arbeitsentgelt auf die Lohnhöhe des Man
nes gebracht wird. Das Gleiche kann im umgekehrten Fall 
natürlich auch ein Mann tun. Es gibt ja auch Frauenberu
fe mit Lohnvorteilen, zum Beispiel den Beruf der Sekre
tärin. {Heiterkeit auf der Tribüne) Das Gericht muss dann 
beurteilen, ob wirklich eine geschlechtsbedingte Lohn
diskriminierung vorliegt. Um das entscheiden zu können, 
muss das Gericht auch andere Kriterien der Lohnfestset
zung in seine Erwägungen einbeziehen und muss sie be
werten, vor allem das Moment der Leistung, aber auch 
Kriterien wie diejenigen der Zuverlässigkeit, der Fähigkeit 
zur Teamarbeit, der Arbeitsplatztreue usw. Was bisher dem 
freien, direkten Lohngespräch zwischen Arbeitnehmer so
wie der koliektiwertraglichen Abmachung vorbehalten war, 
soll künftig vom Richter entschieden werden können. 
Für mich ist das ein weiterer Abbau der freien Verant
wortung des einzelnen oder umgekehrt, ein weiterer Stein 
im stetigen Ausbau der staatlichen Einflussnahme in Im
mer mehr Lebensbereiche. Sie sehen also, dass ich mei
nen Antrag nicht etwa mit wirtschaftlichen Argumenten 
begründe, wie das- Frau Mascarin prophezeit hatte. Für 
mich ist es eine Frage des liberalen Credos. 
Wie wird es nun praktisch aussehen? Wir wissen das 
nicht, denn die anzuwendende Rechtsnorm besteht Ja nur 
aus einem einzigen kurzen Satz. Alles weitere wird dem 
Richter überlassen. Die bundesrätliche Botschaft hat die
ser ganzen Frage nur einen einzigen, ganz kurzen Ab
schnitt gewidmet, die Ziffer 533. Ich empfehle Ihnen, die
se Ziffer durchzulesen. Sie werden nämlich feststellen, 
dass sich dieser Abschnitt durch eine maximale Unklar
heit und Unsicherheit auszeichnet, ganz im Gegensatz zu 
den gestrigen Ausführungen unseres hochverehrten Herrn 
Bundesrat Furgler. 
Ich glaube, man kann wegen dieser Unsicherheit .der 
Botschaft unserem Bundesrat keinen Vorwurf machen. 
Wenn man nämlich ehrlich ist, muss man anerkennen, 
dass man zu dieser Frage gar nicht mehr sagen kann. 
Der Bundesrat" weiss ja nicht, was die Richter schliess
lich aus diesem einzigen Satz alles machen werden. Ihre 
vorberatende Kommission hat sich mit der Interpretation 
dieses einzigen Satzes fast gar nicht befasst und daher 
dem Richter auch keinerlei Auslegungsmaterialien und 
Interpretationshilfen geliefert. Obwohl ich es selbst für 
unzulässig halten würde, scheint die Botschaft die Mög
lichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Gerichte die Be
weislast umkehren und vom Arbeitgeber verlangen, dass 
er im Falle einer unterschiedlichen Entlöhnung von Frau 
und Mann in gleichwertiger Funktion den Nachweis da
für erbringt, dass dieser Unterschied durch andere als 
geschlechtsspezifische Momente begründet ist, zum Bei
spiel eben durch eine unterschiedliche Leistung. Die Be
wertung der Arbeitsleistung wird damit dem Betrieb ent
zogen und in die Kompetenz des Richters gelegt, da wo 
der Richter angerufen wird. 

Ein wesentliches Moment des Rechtsstaates bilden die 
Rechtssicherheit und die Rechtsgewissheit. Beides ist 
durch den letzten Satz des Gegenvorschlages nicht ge
währleistet. Und weil dieser Satz durch das Bundesgericht 
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unter Umständen ausserordentllch grosszüglg interpre
tiert wird, kann er zu einer untragbaren Einmischung des 
Richters in die wirtschaftliche und unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit führen. Ich begreife andererseits 
die lnitlantinnen der Volksinitiative, dass sie sich nicht 
einfach mit einer leeren Deklamation zu dieser Frage be
gnügen wollen. Darum habe ich auch in meinem Antrag 
die Kompetenz des Bundes vorgesehen, dem Grundsatz 
der Lohngleichheit Drittwirkung für private Arbeitsverhält
nisse zu verleihen. Aber das soll auf dem ordentlichen 
Gesetzeswege geschehen. 
Diese Lösung hat zwei Vorteile. Zum ersten erhalten 
Arbeitgeber und Gewerkschaften Gelegenheit, zu bewei
sen, dass sie das Prinzip des gleichen Lohnes für gleiche 
Arbeit von Mann und Frau freiwillig - auch ohne gesetz
liche· Zwangsmittel - verwirklichen wollen und verwirkli
chen können. Da möchte ich mich an Herm Braunschweig 
wenden und ihm sagen, dass wir in dieser Sache nun 
nicht einfach den Schwarzen Peter herumreichen sollten, 
wie er es gestern getan hat Ich glaube, dass wir gemein
sam für dieses Ziel arbeiten sollten. Es sind ja nicht nur 
die Arbeitgeber, welche sich etwas wenig für die Gleich
heit des Lohnes von Mann und Frau eingesetzt haben, 
Herr Braunschweig, sondern auch die Gewerkschaften. 
Ich habe dieses Jahr in Zürich der 1.-Mai-Kundgebung 
beigewohnt, und da hat, wie man mir sagte, erstmals in 
der Geschichte der zürcherischen Gewerkschaftsbewe
gung, auch erne Frau sprechen können. Diese Frau hat 
erklärt - Herr Leuenberger war anwesend -, die Frauen 
würden das Schlusslicht der Gewerkschaften bilden. Ich 
glaube also, Herr Braunschweig, dass wir uns auf allen 
Seiten an die Brust klopfen sollten, und dass wir gemein
sam für dieses Ziel auf vertraglicher Basis eintreten soll
ten. Die Tatsache aber, dass der Bund ohne eine freiwil
lige Verwirklichung der Angleichung der Löhne von Mann 
und Frau dieses Zlel durch die Gesetzgebung erzwingen 
kann. wird einen positiven Druck auf die Sozialpartner 
ausüben. Persönlich bin ich der Ueberzeugung, dass die 
Verwirklichung der Lohngleichheit von Mann und Frau nur 
noch eine Zeitfrage ist Ich glaube, dass wir schon in un
gefähr zehn Jahren dieses Problem gar nicht mehr haben 
werden, dass es dann freiwillig gelöst sein wird, also 
ohne Gesetz. 
Ich habe von zwei Vorteilen einer gesetzlichen Regelung 
gesprochen. Der zweite Vorteil besteht darin, dass der 
Gesetzgeber dem Richter genauere Anweisungen für die 
Rechtsprechung geben kann und dass damit Rechtssicher
heit und Rechtsgewissheit garantiert bleiben. Dass mein An
trag nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist. mögen Sie 
der Tatsache entnehmen, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland - wo ja ein direkt anwendbarer Verfassungs
satz und das direkt anwendbare EWG-Recht besteht, von 
dem Herr Bundesrat Furgler gestern gesprochen hat - die 
ganze Frage auch durch Gesetz konkretisiert wurde. Ich 
kann mich zwar mit Einzelheiten dieser Konkretisierung 
nicht einverstanden erklären, aber ich möchte Ihnen mit 
dem Hinweis zeigen, dass man auch dort eine gesetzge
berische Ausgestaltung über die Direktanwendung der 
Verfassung hinaus für notwendig erachtet hat. 
Nun noch einige Erläuterungen zum konkreten Text mei
nes Antrages. Es wäre auch denkbar und vertretbar ge
wesen, mein Anliegen viel kürzer zu fassen, zum Beispiel 
mit den beiden Sätzen: «Mann und Frau sind gleichbe
rechtigt Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung, vor 
allem in Familie, Ausbildung, Lohn und Arbeit.» Als Jurist 
ist man aber versucht, die Dinge möglichst klar zu sagen. 
Allerdings passiert es einem dann manchmal, dass man 
sie stattdessen komplizierter macht. Für mich ist es 
selbstverständllch, dass für Satz 2 des Gegenvorschlages, 
insbesondere für die Gleichstellung in der Familie, die 
Drittwirkung gelten muss, allerdings erst gestützt auf eine 
gesetzliche Regelung. Das ergibt sich aus der Natur der 
Sache. Nur beim Lohn hat die Drittwirkung für mich pro
blematische Aspekte, und darum soll die Lohngleichheit 
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nach meinem Antrag in einem separaten Absatz 3 von 
Artikel 4 der Bundesverfassung geregelt werden. 
Des weiteren will mein Vorschlag nicht hinter die heutige 
Rechtssituation bezüglich der öffentlich-rechtlichen Ar
beitsverhältnisse zurückgehen. Hier hat Ja das Bundesge- · 
rlcht in seinem bekannten Neuenburger Entscheid den 
Lohnglelchheltsgrundsatz anerkannt. Diese Rechtspre-, 
chung des Bundesgerichtes soll auch künftig Bestand ha~ 
ben. Darum behält Absatz 3 meines Antrages die Gesetz
gebung nur für die privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse 
vor. 
Mit dem Vorbehalt von Artikel 31 der Bundesverfassung 
In meinem ursprünglichen Antrag wollte ich klarstellen, 
dass die neue Verfassungsnorm keine Grundlage fQr ge
nerelle Lohnfestsetzungen In grossen Betrieben oder in 
ganzen Branchen bietet, auch keine Grundlage für Ein
griffe in das Kollektlwertragsrecht oder In den Arbeits
markt Gestützt auf die neue Norm sollen Lohnkorrektu
ren im Elnzelfall vorgenommen werden können. Ich habe 
nun aber in der letzten Woche festgestellt, dass dieser 
Vorbehalt von Artikel 31 der Bundesverfassung statt Klar
heit weitherum Unsicherheit hervorgerufen hat Man hat 
mehr hinter diesem Vorbehalt vermutet, als darin einge
schlossen war. Darum habe ich einen korrigierten Antrag 
eingebracht, in welchem Ich durch den Hinweis auf den 
privaten Einzelarbeitsvertrag klargestellt habe, dass gene
relle Eingriffe in die Wirtschaft und in den Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind. 
Noch einige Bemerkungen zur Abgrenzung meines Antra
ges zum Antrag von Kollege Linder, den ich ebenfalls 
für sehr vertretbar halte. Wir liegen ja im Grunde nicht 
weit auseinander. Auch Kollege Linder sieht eine gesetz
liche Regelung nur für die privatrechtlichen Arbeitsver
hältnisse vor. Die Beschränkung auf Lohnkorrekturen im 
Einzelfall bringt er damit zum Ausdruck, dass er Lohn
gleichheit am gleichen Arbeitsplatz verlangt, was aller
dings noch eine Nuance enger ist Mein Antrag - und 
darin unterscheiden wir uns - sieht für eine Gesetzgebung 
die Kann-Formel vor. Mit dem Wörtchen «kann• wird das 
Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck gebracht Der Staat 
soll nur eingreifen, wenn die Sozialpartner diese Frage 
nicht freiwillig lösen. Praktisch sehe ich das so, dass 
der Bundesrat in etwa fünf Jahren das BIGA beauftragt, 
eine umfassende Erhebung über die tatsächliche Verwirk
lichung des Grundsatzes des gleichen Lohnes für Mann 
und Frau durchzuführen. Ergibt diese Erhebung, dass mit 
einer freiwilllgen Erfüllung des Grundsatzes in absehbarer 
Zeit nicht gerechnet werden kann, dann muss der Gesetz
geber tätig werden. Im anderen Falle aber können wir 
auf die Produktion von neuen Gesetzesparagraphen ver
zichten. 
Zu Herrn Koller, der uns gestern abend auch noch einen 
Abänderungsantrag vorgelegt hat, möchte ich folgendes 
sagen: Ich behaupte nicht, aber ich glaube in aller Be
scheidenheit, Herr Koller, dass ich das Prinzip der Subsi
diarität, das Ihnen und mir ebensosehr am Herzen !legt, 
im konkreten Fall besser erarbeitet und erfüllt habe als 
Sie. Wenn wir in fünf Jahren feststellen, dass angesichts 
der freiwilllgen Fortschritte auf dem Gebiete der Lohn
gleichheit staatliche Massnahmen nicht nowendlg sind, 
dann kann nach meiner Lösung auf staatliche Massnah
men verzichtet werden. Aber nach Ihrem Antrag muss 
dann der Staat von Verfassungs wegen eben trotzdem 
staatliche Massnahmen ergreifen. 
Zum Schluss noch einige referendumspolitlsche Ueberle
gungen. Man hat mir gesagt und wird es vielleicht heute 
wieder tun: Die Gutheissung meines Antrages könnte zur 
Folge haben, dass die Initiative nicht zurückgezogen wird. 
Dann könnten angesichts unseres immer noch geltenden 
unglücklichen Abstimmungsverfahrens in der Volksab
stimmung sowohl die Initiative wie der Gegenvorschlag 
verworfen werden. Eine solche Konsequenz würde auch 
ich bedauern. Ich bin aber nicht bereit, unter der Dro
hung einer solchen Verfahrensweise der lnitlantinnen auf 
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einen Antrag zu verzichten, den ich persönlich für richtig 
halte. Dieser Antrag ist alles in allem betrachtet nicht so 
einschneidend, dass man deswegen den Rückzug der 
Initiative ablehnen dürfte. 
Im übrigen dürfen Sie sich In dieser Frage nicht durch 
die In der Oeffentlichkeit geäusserten Meinungen täu
schen lassen. Es gibt im Volk eine stille, schlummernde 
Opposition gegen diese Initiative und auch gegen den 
Gegenvorschlag, eine Opposition, die wahrscheinlich sehr 
viel beträchtlicher ist als es den Anschein hat. Wenn wir 
den Karren überladen und es in der Volksabstimmung 
zu einer organisierten Opposition kommt, dann könnte 
auch der Gegenvorschlag des Bundesrates für sich allein 
unter Umständen keine Mehrheit finden. 
Mein Antrag kann einen wichtigen Teil dieser bestehen
den latenten Opposition abbauen. Darum besteht kein 
Grund, meine verehrten Damen, dass Sie mich jetzt dann 
steinigen. 

Linder: Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass die 
zentrale Frage Im lnltiativtext und im Gegenvorschlags
text die Lohngleichheit von Mann und Frau Ist. Ich setze 
mich grundsätzlich für diese Lohngleichheit ein. Ich weiss 
zwar, dass sie vielerorts bereits realisiert Ist. Dort, wo dies 
aber noch nicht der Fall ist, Ist es an der Zeit, dass dieses 
Relikt der ungleichen Lohnbehandlung beseitigt wird. Ver
gleiche Ich nun die Texte der Initiative mit dem Text des 
Gegenvorschlages, so glaube ich, dass aus Gründen der 
Klarheit und der Einfachheit der Gegenvorschlag unbe
dingt zu bevorzugen ist. Er lässt nämlich rein Deklamato
risches auf der Seite, reine Erklärungen, die Im Grunde 
genommen zu keinen weiteren Erfolgen führen. Das lässt 
er auf der Seite und hält das Wesentliche fest. 
Allerdings glaube ich, dass auch dieser Gegenvorschlag 
letzten Endes in gewissen Punkten unpräzis ist und des
halb auch ungenügend. Herr Bundesrat Furgler hat ge
stern mit aller Deutlichkeit auf den bestehenden Artikel 4 
der Bundesverfassung hingewiesen. Dieses hervorragende 
und lapidare Gleichheitsbekenntnis «Alle Schweizer sind 
vor dem Gesetze gleich» - es gibt in der Schweiz keine 
Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Ortes, der 
Geburt, der Familien und Personen - erfasst ohne Zwei
fel auch die Gleichberechtigung der Frau, obwohl nur 
vom «Schweizer» gesprochen wird. Aber es Ist anerkannt 
und unbestritten, dass damit Frau und Mann gemeint sind. 
Besser und kürzer kann man dieses Gleichheitsbekenntnis 
an sich nicht fassen. 
Was nun heute beantragt wird, ist eine Verdeutlichung 
dieses Bekenntnisses, quasi um alle Zweifel für alle Zeiten 
aus der Welt zu schaffen. 
Ich habe gegen diese Verdeutlichung ,an sich nichts ein
zuwenden; sie hat allerdings den Vorteil aller solcher 
Korrekturen kurzer Verfassungsbestimmungen, dass sie 
neue Fragen aufwerfen. Denn Ich bin der Meinung: Wenn 
wir schon verdeutlichen, dann müssen wir uns auch präzis 
ausdrücken. «Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit» lässt In einem gewissen Grade Im Ungewissen, 
was gemeint ist. Ich will mich verdeutllchen: Die Schweiz 
ist punkto Lohn kein einheitliches Wirtschaftsgebiet. Auch 
die Männer haben von West nach Ost nicht die gleichen 
Lohnansprüche, und von Süd nach Nord auch nicht. 
Wenn wir schon in die Verfassung korrigierend und ver
deutlichend eingreifen, dann müss~n wir uns davor hüten, 
Unsicherheiten einzufügen, die :unter Umständen bei der 
Rechtsprechung zu sehr grossen Schwierigkeiten führen 
könnten. Wenn wir schreiben: Gleicher Lohn für Mann und 
Frau in der ganzen Schweiz, so könnte man sagen, dass 
eine Frau in der Ostschweiz auf einem ganz bestimm
ten Arbeitsplatz für den an sich völlig analogen Arbeits
platz in der Westschweiz, den ein Mann einnimmt, den 
gleichen Lohnanspruch haben könnte. 
Wir müssen darauf achten, dass wir die sehr verschieden
artigen Wirtschaftsverhältnisse, auch Gesamtarbeitsver
tragsverhältnisse, in der ganzen Schweiz berücksichtigen. 
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Deshalb glaube ich, brauchen wir eine Präzisierung auf 
den Arbeitsort. Ich bin nicht der Meinung, dass die Ini
tiative oder auch der Gegenvorschlag an sich davon 
ausgehen, es· könne keine solchen Differenzen geben. 
Aber dann muss eben auch der Text genau sagen, was 
gemeint ist. Die regionalen und örtlichen Verhältnisse 

· spielen naturgemäss eine Rolle. Wenn man eine allgemein 
gültige Lösung präzis treffen will, so muss die neue Ver
fassungsbestimmung einen Hinweis auf den jeweiligen 
Arbeitsort enthalten. Ich beantrage Ihnen deshalb, in den 
Verfassungszusatz diesen Hinweis auf die Gleichheit des 
Arbeitsplatzes aufzunehmen. Gleiche oder gleichwertige 
Arbeit visiert im übrigen die Arbeitsgattung an. Beabsich
tigt Ist meines Erachtens allerdings die gleiche Entlöh
nung der Frau für die gleiche Arbeitsleistung, die ein 
Mann erbringt, und umgekehrt. Wir müssen daher, wenn 
wir schon die Verfassung präzisieren, die Gleichartigkeit 
der Arbeitsleistung in den Text aufnehmen. Im übrigen 
haben Sie bereits meinem Antrag entnommen, dass ich 
im weiteren weitgehend den Vorschlägen von Herrn 
Lüchinger folgen kann. Gemäss meinem Vorschlag wird in 
Absatz 2 der Grundsatz festgehalten, und die Detailvor
schrift der gleichen Lohnberechtigung gehört in den Ab
satz 3. Dort gehört auch der Verweis auf die Gesetzge
bung hin, welche die Durchsetzung der neuen Verfas
sungbest!mmung auf die privatrechtilchen Arbeitsverhält
nisse regeln soll. Allerdings würde ich nicht die Kann
vorschrift, sondern das Obligatorium vorziehen, und Ich 
möchte auch nicht allzu eng auf den Einzelarbeitsver
trag beschränkt bleiben. 
Mein Antrag berücksichtigt somit im Grundsatz die Anlie
gen des Herrn Lüchlnger, präzisiert aber, was wir heute 
unter ·Gleichartigkeit von Mann und Frau verstehen. Ich 
muss mich bei dieser Gelegenheit dagegen verwahren, 
dass verschiedentlich alle Wünsche und Anträge, die gu
ten Willens sind, um In guter Meinung vorgeschlagene 
Texte zu verbessern, einfach diffamiert werden als Ver
langsamungsmanöver oder repressives Verhalten. Ich 
glaube, wir haben alle die Pflicht, wenn wir solche Kor
rekturen an der Verfassung - es ist nicht irgendeine Ver
ordnung, sondern ein Eingriff in die Verfassung - vorneh
men und darüber debattieren, dass wir uns allesamt Mühe 
geben, die beste Lösung zu finden. Es kann nicht sein, 
dass derjenige, der als erster mit einem Vorschlag 
kommt, die Weisheit endgültig für sich gepachtet hat. In 
der Tat geht es mir bei meinem Antrag um die gesetzge
berische Genauigkeit. Und wenn wir- schon den an sich 
hervorragenden Gleichheitsartikel (Art. 4) in der Bun
desverfassung erweitern, so dürfen wir keine neuen Un
sicherheiten und Ungenauigkeiten in die Verfassung 
hineintragen. Es lohnt sich, sich hier einzusetzen; deshalb 
bitte ich Sie um Gutheissung meines Antrages. 

Koller Arnold: Mein Antrag deckt sich grundsätzlich mit 
dem Gegenvorschlag des Bundesrates und der Mehrheit 
der Kommission. Er unterscheidet sich nur in der Frage 
der Durchsetzung des Lohngleichheitsgrundsatzes. Ich 
werde daher meine Ausführungen auf diesen Punkt kon
zentrieren. 
Das Ziel, die Verwirklichung des Lohngleichheitsgrundsat
zes zwischen Mann und Frau, ist unbestritten. Es ist ein 
Gebot der Gerechtigkeit. Dennoch scheint es mir wert, 
einige Ueberlegungen darüber zu machen, auf welchem 
Wege dieses Gebot realisiert werden soll. Denn einmal ist 
die faktische Unglelchbehandlung zwischen Mann und 
Frau immer noch recht beträchtlich. Die Durchschnittslöh
ne sind nach der Botschaft bei den Frauen ein Drittel 
niedriger als bei den Männern. Wie viele Einzelfälle vom 
neuen Lohngleichheitsgebot betroffen sind, kann uns heu
te niemand mit Sicherheit sagen. Sodann schlägt uns der 
Bundesrat einen neuen Weg der rechtlichen Durchsetzung 
dieses Gebotes vor. Er empfiehlt, dass Absatz 2 Satz 2 
(Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit) sogenannte unmittelbare Drittwlr-

.... 
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kung auch unter den Privaten haben soll. Meines Wissens 
ist es aber seit 1874 das erstemal, dass in den Materialien 
ausdrücklich eine sogenannte unmittelbare Drittwirkung 
eines Grundrechtes vorgesehen wird. Das ist zweifellos 
Grund genug, sich über diese Frage einige Gedanken zu 
machen. 
Dabei möchte ich zur terminologischen Klarstellung noch 
festhalten, dass es hier allein um die Frage der sogenann~ 
ten unmittelbaren Drittwirkung von Grundrechten geht, al
so um Jenen Tatbestand, wonach eine Verfassungsnorm 
direkt als zwingende Zivilrechtsnorm auch das Verhältnis 
der Bürger untereinander regelt Die sogenannte mittelba
re Drittwirkung ist . nämflch praktisch unbestritten. Diese 
mittelbare Drittwirkung besagt einfach, dass der Gesetzge
ber die Grundentscheidungen der Verfassung, auch wenn 
er Privatrecht erlässt, beachten und dass auch der Zivil
richter die Grundentscheidungen der Verfassung bei der 
Konkretisierung von Ermessensbegriffen und von General
klauseln berücksichtigen muss. 
Hier geht es also allein um das Problem der sogenannten 
unmittelbaren Drittwirkung von Grundrechten. Diese unmit
telbare Drittwirkung ist vorerst nicht unproblematisch, weil 
sich die zentralen Unterschiede von öffentflchem und pri
vatem Recht zu überdecken drohen. Im öffentlichen Recht, 
wo der Staat dem Bürger mit sogenanntem rechtlichem 
Mehrwert gegenübertritt, dominieren naturgemäss das Le
galitäts- und das Gleichheitsprinzip. Diese führen zwar zu 
der uns bekannten Schwerfälligkeit und auch zu einem 
gewissen Schematismus der Verwaltung. Nun sind es aber 
gerade diese Eigenschaften, welche dem Bürger Im Berei
che des öffentlichen Rechts den sichersten Schutz gegen 
die staatliche WIiikür geben. Demgegenüber zeichnen sich 
das Privatrecht und die Privatautonomie durch Flexibilität, 
Einzelfallgerechtigkeit, Anpassung an die konkreten Um
stände des einzelnen Falles aus. Im Privatrecht können wir 
uns daher über Grundsätze hinweg setzen, die der Staat 
unbedingt einhalten muss. Wie das Beispiel des Kloster
gelübdes zeigt, kann ich privatrechtlich Gewissensbindun
gen eingehen, zu denen mich der Staat öffentlich-rechtlich 
nie verpflichten könnte. Ich darf im Rahmen der Vertrags
freiheit Verträge abschllessen mit wem ich will und mit 
stets wechselndem Inhalt, währenddem der Staat aufgrund 
seiner Machtstellung zur Gleichbehandlung aller Bürger 
verpflichtet ist Wenn die unmittelbare Drittwirkung der 
Grundrechte daher ganz allgemein Schule machen sollte, 
würden die Privatautonomie und die Eigenständigkeit des 
Privatrechtes in ihrem Wesen getroffen. 
Nun mag man einwenden, diese Ueberlegungen seien viel
leicht als ein allgemeines. Bedenken berechtigt, aber hier 
bei der unmittelbaren Drittwirkung des Lohngleichheits
prinzips gehe es ja nur um die rasche Realisierung eines 
überfälligen Gerechtigkeitsgebotes. Man hat auch gesagt, 
im Privatrecht seien zwingende Schranken nach dem be
kannten Artikel OR 19 nichts Neues. Aber gerade weil die 
ganze Privatrechtsgeschichte unseres Jahrhunderts durch 
eine ständige Zunahme zwingender Schranken der Privat
autonomie gekennzeichnet ist, müssen wir, wenn wir neue 
Schranken einführen, mit Bedacht vorgehen, wenn wir 
nicht eines Tages Gefahr laufen wollen, dass wir tatsäch
lich die Privatautonomie übermässig eingeschränkt haben, 
so dass sie nicht mehr funktionsfähig ist! 
In diesem Zusammenhang ist folgendes zu bedenken. Die 
unmittelbare Drittwirkung des Lohngleichheitsprinzipes 
führt mit der Annahme des Gegenvorschlages zu einer 
obrigkeitlichen Abänderung einer Vielzahl bestehender Ar
beitsverträge. Wie viele das sind, ob Hunderte oder Hun
derttausende, können wir mit Sicherheit nicht sagen, ist 
aber im Grunde genommen auch gar nicht entscheidend. 
Hier geht es wirklich um das Prinzip. Wollen wir wirklich, 
dass durch Verfassungsbestimmungen direkt in bestehen
de Verträge, die im Vertrauen auf die Vertragsfreiheit ge
schlossen worden sind, eingegriffen wird? Verlangt der Re
spekt vor der Privatautonomie nicht mindestens, dass wir 
den Privaten, wie wir das im Privatrecht regelmässig tun, 
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beim Erlass neuen zwingenden Rechts mindestens eine 
Uebergangsfrlst öffnen, während der die Privaten Gelegen
heit haben, ihre Verträge den neuen Gerechtigkeitsforde
rungen anzupassen? Eine solche Uebergangsfrist drängt 
sich um so mehr auf, als andernfalls bei sofortiger, unmit
telbarer Drittwirkung des Lohngleichheitsgrundsatzes eine 
beträchtliche Rechtsunsicherheit entstünde und wohl auch 
die Gerichte überfordert würden. Natürlich wissen wir 
nicht, wie viele Frauen von diesem neuen Recht dann auch 
tatsächlich prozessual Gebrauch machen werden. Aber 
wenn wir unseren Frauen neue Rechte verleihen, sollen sie 
eben auch das Recht haben, diese prozessual durchzuset
zen. 
Ob und welche Arbeitsverträge und mit welch neuem In
halt durch die Annahme des Gegenvorschlages aber abge
ändert werden, wissen wir verlässlich erst nach dem Ent
scheid durch den Richter. Hier kommt zum Tragen, was 
Herr Bundesrat Furgler gestern angetönt hat: es eignen 
sich nicht alle Grundrechte gleich zu dieser unmittelbaren 
Drittwirkung. Grundrechte, die auf ein Untertassen gehen, 
eignen sich hierfür entschieden besser als positive Lei
stungspflichten. Ich nenne das Beispiel der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. Hierzu hat das Bundesgericht schon im 
Jahre 1878 feststellen können, dass die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit auch unter den Bürgern, Im konkreten · 
Fall zwischen Mann und Ehefrau, gilt Der Lohngleichheits
anspruch geht nun aber nicht auf ein Unterlassen, son
dern auf eine positive Leistung. Er ist also ein Grundrecht, 
das zu den Sozialrechten gehört. Diese bedürfen aber 
auch im öffentlich-rechtlichen Bereich regelmässig der 
Ausführung durch den Gesetzgeber. Weiter ist zu beach
ten, dass unser geltendes Obllgatlonenrecht im Artikel 343 
für Arbeitsstreitigkeiten bis zum Betrag von 5000 Franken 
den Kantonen ein einfaches und rasches Verfahren vor
schreibt, das kostenlos ist und den Richter erst noch an
hält, den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Eine 
solche Bestimmung fördert natürlich die Prozessfreudig
keit, und es besteht aber die Gefahr der Ueberlastung und 
Ueberforderung der Gerichte. 
Nun wird gesagt, der Lohngleichheitsgrundsatz sei derart 
klar, dass seine Anwendung dem Richter keine Schwierig
keiten bereiten werde. Ich bin auch diesbezüglich nicht so 
sicher, und zwar vor allem wegen des Begriffes der gleich
wertigen Arbeit. Dieser Ausdruck stammt aus dem be
rühmten Uebereinkommen Nr. 100 der Internationalen Ar
beitsorganisation aus dem Jahre 1951. Es kommt nicht 
von ungefähr, dass im EWG-Vertrag im Jahre 1957 dieser 
Begriff bewusst vermieden und durch den Begriff der glei
chen Arbeit ersetzt worden ist. Denn der Begriff der glei
chen Arbeit, den ich in meinen Antrag aufgenommen ha
be, ist eindeutiger. Gleiche Arbeit ist nämlich Arbeit - dar
über ist man sich heute intematlonai rechtlich einig - mit 
gleichen Tätigkeitsmerkmalen nach Quantität und Qualität. 
Demgegenüber umfasst der Begriff der gleichwertigen Ar
beit auch den Tatbestand der gleichen Arbeit, ist aber 
mehrdeutig, weil er daneben auch unterschiedliche Tätig
keiten umfasst, die gleich zu bewerten sind. Wann unglei
che Arbeiten aber gleichwertig sind, kann selbst anhand 
modernster Arbeitsplatzbewertungsmethoden nie eindeutig 
festgelegt werden, und diesbezüglich wäre der Richter 
zweifellos überfordert. Er müsste durch den Gesetzgeber 
konkretisiert werden. Ich möchte daher sehr empfehlen. 
den klareren Begriff der «gleichen Arbeit» in den Text 
aufzunehmen. Dabei ist vollständig klar, dass wir am Lei
stungslohnprinzip ohnehin festhalten wollen. 
Nun wird weiter argumentiert, was den EG seit der Ent
scheidung Defrenne recht sei, sollte künftig auch der 
Schweiz billig sein. Dabei wird aber übersehen, dass der 
Lohngleichheitsgrundsatz auch in den Europäischen Ge
meinschaften erst nach Ablauf einer Uebergangsfrist von 
vier Jahren, nämlich auf den 1. Januar 1962, voll wirksam 
geworden ist. Und auch danach war die Meinung, dass 
dieser Lohngleichheitsgrundsatz vor allem durch den Ge
setzgeber realisiert werden soll, zum Beispiel durch die 
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Richtlinie 75/117. Der Europäische Gerichtshof hat seine 
berühmte Entscheidung Defrenne erst 14 Jahre später er• 
lassen, als es mit der Realisierung des Gleichheitsgrund• 
satzes auf dem normalen Wege der Gesetzgebung nicht 
recht vorwärts ging. Dabei ist auch zu beachten, dass der 
Europäische Gerichtshof angesichts der Lähmung des Ge
setzgebers in den Europäischen Gemeinschaften eine 
ganz andere Rolle hat, als das die Gerichte bei uns haben. 
Er Ist in den EG heute oft noch der einzige Motor zur Rea• 
fisierung des EWG-Vertrages, und man hat daher zu Recht 
vom ocEuropa der Richter» gesprochen. 
Aus all diesen Einsichten und Bedenken schlage ich Ihnen 
vor, die unmittelbare Drittwirkung des Lohngleichheits• 
grundsatzes von einer Uebergangsfrist von fünf Jahren 
abhängig zu machen. Damit erreichen wir meiner Meinung 
nach drei Vorteile: Erstens erhalten die Privaten die Mög
lichkeit, aber auch die Pflicht, ihre Arbeitsverträge dem 
neuen Recht anzupassen, und die Privaten sind aufgrund 
ihrer Sachnähe hiezu auch viel besser geeignet als der 
Richter. Ich glaube, diese Sachnähe und das Subsidlarl• 
tätsprinzlp verlangen, dass wir den Privaten diese Gele
genheit geben. Damit bezeugen wir zugleich unseren Re• 
spekt vor der Privatautonomie und vor den im Vertrauen 
darauf abgeschlossenen Verträgen. 
Der zweite Vorteil besteht darin, dass wir uns in aller Ru• 
he noch einmal überlegen können, ob es nicht zweckmäs• 
siger wäre, auch diesen Lohngleichheitsgrundsatz auf dem 
normalen Wege der Gesetzgebung zu realisieren. Es gibt 
nämlich noch einige offene und delikate Fragen, wie zum 
Beispiel etwa die Frage der Lohnnachzahlungen beim 
Austritt aus einer Firma, dann die Frage, welche Lohnbe
standteile vom Gleichheitsgrundsatz genau erfasst sind, im 
weiteren die Beweislastverteilung, der Schutz vor Entlas• 
sungen als Reaktion auf Klagen usw. Ich glaube, dass 
es sich durchaus lohnt, sich doch noch einmal zu 
überlegen, ob es nicht auch aus präjudiziellen Gründen 
richtiger ist, den Weg der Gesetzgebung zu beschreiten. 
Schfiesslich - und das Ist der Vorteil meines Antrages für 
die lnitiantinnen - gibt er ihnen die Gewissheit, dass der 
harte Kern des Lohngleichheitsprinzips, wenn der Gesetz• 
geber untätig bleiben sollte, nach fünf Jahren doch durch• 
gesetzt würde, und zwar eben durch die Zivilrichter. Dieser 
harte Kern könnte meiner Meinung nach durchaus analog 
zum Entscheid Defrenne umschrieben werden; er umfasst 
alle Diskriminierungen, die ihren Ursprung unmittelbar in 
Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen haben sowie den 
Fall, dass weibliche Arbeitnehmer für die gleiche Arbeit im 
gleichen privaten und öffentlichen Betrieb ein ungleiches 
Entgelt erhalten. In dieser Gewissheit, dass dieser Lohn• 
gleichheitsgrundsatz - wenn die Privaten und der Gesetz• 
geber nicht handeln - nach fünf Jahren dann eben trotz
dem gälte, liegt meines Erachtens auch der Vorteil gegen• 
über dem Antrag des Herrn Kollegen Lüchinger, wobei ich 
ihm noch zu bedenken geben möchte, dass in dem Fall, 
wo sich die Privaten ja an diesen Lohngleichheitsgrund• 
satz halten, die zwingende Gesetzesvorschrift überhaupt 
nicht zur Anwendung kommen muss. 
Meine Damen, ich begreife langsam Ihre Ungeduld in die
ser Sache. Aber Ungeduld ist In der direkten Demokratie 
oft ein schlechter Ratgeber. Dies gilt vor allem dann, wenn 
dieser Ungeduld so wichtige Werte wie der Respekt vor 
abgeschlossenen Verträgen, die Aufgabenteilung zwischen 
Richter und Gesetzgeber und die Rechtssicherheit geop• 
fert werden müssen. Dagegen vermag meines Erachtens 
auch das Gerechtigkeitsargument nicht aufzukommen, 
denn wenn uns die Geschichte eines lehrt, so ist es dies: 
auch Gerechtigkeit realisiert sich nur in der Zeit. 

Frau Mascarln: Mein Antrag unterscheidet sich vom An· 
trag der Kommissionsminderheit folgendermassen: Falls 
Sie beschfiessen, dass eine Ausführungsgesetzgebung für 
das Lohngleichheitsprinzip nötig ist, sollen auch diese 
Ausführungsgesetze unter die Frist von acht Jahren fallen. 
In der Botschaft des Bundesrates wird einerseits betont, 
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dass die Anspruchsnorm «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» 
einen individualrechtlichen Gehalt habe und einen direkt 
gerichtlich durchsetzbaren Anspruch beinhalte; ande
rerseits wird aber auch die Konkretisierungsbedürftigkeit 
durch Gesetze auf der Gesetzesebene angeführt. Ausser
dem ist in der Botschaft sehr unklar, wie dann die· direkten 
Auswirkungen dieser Drittwirkung sein werden, zumal in 
der Schweiz ja keinerlei Erfahrung mit einer solchen Pra• 
xis besteht. Ich habe deswegen auch in der letzten Ses
sion eine Motion, die vo·n mehreren andern Ratsmitglie
dern mitunterschrieben wurde, eingereicht, welche ver• 
langt, dass der Bundesrat die nötigen gesetzlichen Anpas
sungen zur Durchsetzung des Lohngleichheitsprinzips in 
der Privatwirtschaft uns vorlegen soll. Wir werden dann 
bei der Diskussion um diese Motion noch einmal Gelegen• 
heit haben, darauf zurückzukommen. 

Ich kann zur Vereinfachung der heutigen Abstimmung fol• 
gendes sagen: Falls Sie beschllessen, die Anträge Lüchln• 
ger, Linder und Koller abzulehnen, kann ich meinen An• 
trag zugunsten des Antrages der Kommissionsminderheit 
zurückziehen. 

Barchl: Ich empfehle Ihnen, sowohl die Anträge von unse
ren Kollegen Linder und Lüchinger als auch den Antrag 
von Herrn Koller abzulehnen. Alle diese Anträge zielen im 
Grunde genommen darauf hin, die Wirkung des Prinzips 
«Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» hinauszuschie
ben, was sich kaum rechtfertigen lässt. Merkwürdigerwei• 
se haben ganz allgemein die Votanten, welche einer direk
ten sofortigen Wirkung des Prinzips skeptisch gegenüber
stehen, vor allem die Votanten der vorigen Woche, die 
Lohnunterschiede, die auf eine Diskriminierung der Frauen 
zurückzuführen sind, minimalisiert. Durch ihre Sorge, die 
Wirkung zeitlich so entfernt wie möglich aufzuschieben, 
und insbesondere durch die Voten der Herrn Lüchinger, 
Linder und Koller wurde aber das Geständnis geliefert, 
dass doch nicht unbedeutende Diskriminierungsprobleme 
bestehen. Der Antrag Koller ist ein Kind dieser merkwürdl• 
gen Haltung und lässt sich kaum durch eine logische Be
gründung rechtfertigen. Ich möchte übrigens Herrn Koller 
folgendes sagen: Wenn wir die Einschränkung der Privat• 
autonomie überall dämonlsieren, kommen wir nicht weiter. 
Wenn wir von Privatautonomie sprechen, müssen wir uns 
vergegenwärtigen, dass dabei immer zwei kollidierende 
Rechtsgüter, zwei kollidierende Rechtsinteressen vorhan
den sind. In unserem konkreten Fall ist der Respekt der 
Autonomie und der Persönlichkeitsrechte der Frauen (und 
nicht nur die Privatautonomie der Gewerbetreibenden) im 
Spiele. 
Das Votum von Herrn Allenspach hat mich gefreut Herr 
Allenspach hat als Arbeitgebervertreter anerkannt, dass 
das Prinzip des gleichen Lohnes für gleichwertige Arbeit 
keine wirtschaftliche Revolution bedeuten und gesamtwirt
schaftlich kaum zu einer untragbaren Belastung führen 
wird. 
Warum sollten wir befürchten, wie die Herren Linder und 
Lüchinger es tun, dass eine direkte, horizontale Wirkung 
ohne Konkretisierang auf Gesetzesstufe eine sinnvolle An• 
wendung nicht gewährleisten könnte? Was das öffentliche 
Dienstverhältnis anbetrifft, war doch die geltende Fassung 
von Artikel 4 BV eine genügende Grundlage, um eine sinn
volle Anwendung des Prinzips zu gewährleisten. Unsere 
Richter haben während mehreren Jahrzehnten zum Bel• 
spiel das oft umstrittene Prinzip von Treu und Glauben als 
Grundlage für eine wertvolle Rechtsfindung, die übrigens 
von der Doktrin aufgenommen wurde, sinnvoll und mass
voll angewendet. Auch andere Begriffe und Prinzipien wie 
zum Beispiel die Sittlichkeit, die Verletzung der Rechte 
der Persönlichkeit, die Uebervorteilung wurden von den 
Zivilrichtern ohne Schwierigkeit in die Praxis umgesetzt. 
Das alles, Herr Kollege Lüchinger, stützt sich auf das libe
rale Credo; das Vertrauen in die Gerichte ist sicher nicht 
eine unliberaie oder eine aiiberale Haltung. 
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In unserer Bundesverfassung finden wir übrigens ein ein
ziges Beispiel, wo der Gesetzgeber dem imperativen Ge
bot, ein Prinzip zu konkretisieren, nicht gefolgt ist Es ist 
das berühmte Beispiel des Doppelbesteuerungsverbotes. 
Das Bundesgericht hat trotzdem eine direkte Wirkung er
zwungen. Die Richtlinien, die aus der langjährigen bundes
gerlchtlichen Praxis resultiert haben, steilen ein einwand
freies Juristisches Werk dar. Cer Gesetzgeber hätte besse
res nicht tun können, im Gegenteil! Die Praxis wird beim 
Prinzip „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» zeigen, 
ob und wieweit eine Konkretisierung auf Gesetzesstufe 
von Nutzen sein wird. 
Wenn wir den Anträgen Lüchinger und Under folgen und 
den Erlass eines Gesetzes abwarten müssten, so würden 
sicher eifrige Hebammen eine so perfektionistische und 
eine so unpraktikable Regelung gebären helfen, dass dann 
die Gefahr der staatlichen Hydra aktuell werden könnte. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen nochmals, die 
Anträge Lüchingar, Under und Koller abzulehnen. 

BlwnUn: Ich habe die Aufgabe, als Sprecher der Sozialde
mokraten den Anträgen Lüchinger und Linder entgegenzu
treten. Wäre uns der Antrag von Herrn Koller bei unserer 
Besprechung bekannt gewesen, hätte ich sicher auch die
sen Antrag zu bekämpfen. Aber ich möchte mich jetzt im 
wesentlichen auf die beiden anderen Anträge konzentrie
ren. 
Sie lassen sich In ihrem Inhalt im wesentlichen wie folgt 
zusammenfassen: .. 1m Prinzip Ja - wer ist denn schon ge
gen die Gleichberechtigung? -; aber schieben wir die Sa
che einmal auf die lange Bank!• Sicher wünschen ver
schiedene Leute, dass nichts passiert Ich kann den Vor
trag von Fritz Halm, der In der «Arbeitgeber-Zeitung» 
(Nummer vom 5. Juni 1980) wiedergegeben wurde, zitieren: 
«Allenfalls würde man eine Gesetzgebung akzeptieren, die 

.gewisse Rahmenbedingungen für die Realisierung des 
Gleichheitsprinzips umschreibt» (Seite 405) Also ein Mini
mum, nichts Ernsthaftes! 
Herr Kollege Barchl hat manches von dem, was ich nun zu 
bedenken geben möchte, bereits vorweggenommen. Ich 
danke ihm und freue mich, dass in der freisinnigen Frak
tion hier in einer zum Teil anerkennenswerten Weise argu
mentiert wird. 
ich möchte aber jetzt vor allem einmal meiner grossen 
Verwunderung darüber Ausdruck geben, wie sehr oft, 
wenn es um handfeste Interessen geht, ideale Begriffe 
zitiert werden, zum Beispiel der Begriff des Rechtsstaats. 
Dieser Rechtsstaat wird dann aber sehr einseitig verstan
den als ein Rechtsstaat, der vor allem den Arbeitgeber 
schützt · · 
Es gibt aber auch ein anderes Rechtsstaatsverständnis, 
das auf die Gleichbehandlung von Leuten mit ungleicher 
Macht etwas mehr achtet, oder nehmen wir etwa die heute 
beschworene «Einzelfallgerechtigkelt•I Was helsst das? 
Diese aEinzelfallgerechtlgkelt» könnte im Klartext unter 
Umständen auch bedeuten, dass man mit den Leuten un
terschiedlich umgeht, je nachdem, ob sie mehr oder weni
ger Macht haben, um ihre Interessen zu vertreten. Und 
dann immer wieder diese Polemik gegen den staatlichen 
Zwang! Sehr oft ist es so, dass zum Schutz der gesell
schaftlich Schwächeren der Staat einen Schutz bieten 
muss, um mehr Gleichheit, mehr Freiheit als Entfaltungs
möglichkeit erst zu ermöglichen. 
Die Freisinnigen dürfen sich In diesem Zusammenhang 
einmal ruhig überlegen, was alles es an staatlichen Aktivi
täten braucht, damit ihre sogenannte freie Marktwirtschaft 
überhaupt funktioniert. Solche staatliche Leistungen wer
den gerne akzeptiert. Aber wenn dann der Staat die Frau
en ein bisschen schützen möchte, Ist das ein Eingriff in 
die Freiheit! Alles soll auf die Gesetzgebung verschoben 
werden, und manche werden hoffen, es passiere dann dort 
nicht viel. Wäre da nicht ein klares Nein ehrlicher, indem 
man einfach offen sagt: «Es ist so, wir wollen eben zum 
Beispiel eine Reservearmee von Saisonniers, und neben 
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der Reservearmee der Saisonniers wollen wir auch die 
Reservearmee der Frauen; die haben dann weniger Macht; 
sie werden die Arbeit leisten, die übrig bleibt; wir engagie
ren die Frauen vor allem dann; wann wir sie als zusätzli
che Kräfte brauchen können, und dann schicken wir sie 
auch wieder nach Hausa. Je nach den Bedürfnissen der 
Wirtschaft ändern wir auch noch die Moral: Zuweilen sa
gen wir, Frauen, die emanzipiert sind, kommen zur Arbeit, 
sie sitzen nicht einfach zu Hause. Aendern sich die Zeiten, 
spricht man von den «bösen" Doppelverdienerinnen und 
davon, die rechte Frau besinne sich wieder auf ihre Arbeit 
zu Hause und am Herd.,. Das sind Einstellungen, auf die wir 
mit dem Finger zeigen müssen. Warum sagt man aber 
nicht immer offen, was man meint? Warum immer wieder 
die schönen idealen Begriffe, die die wirklichen Interessen 
verdecken? 
Was hat der Gegenvorschlag gemäss Antrag Lüchinger, 
aber auch gemäss Antrag Linder ·im wesentlichen für eine 
Funktion? Ich darf vorweg noch etwas unterstreichen, was 
ich schon in meinem ersten Votum von heute gesagt habe: 
Es geht mir nicht darum, die subjektiven Motive der Leute 
zu durchleuchten, und ich masse mir auch nicht an, das 
zu können. ihr Landsmann, der Reformer Zwingli, Herr 
Lüchinger, hat einmal gesagt, das Herz des Menschen sei 
zu tief, als dass man es ausloten könne. Ich will die Her
zen der Freisinnigen nicht ausloten, aber Ich spreche über 
das, was ihre Anträge objektiv bewirken werden. Ein Ge
genvorschlag gemäss den Anträgen Lüchlnger und Linder 
w.äre objektiv allenfalls ein Lippenbekenntnis zum Gleich
heitssatz, der dann vielleicht auf dem Papier stände, und 
zweitens - das ist das Wichtige - käme ihm eine taktische 
Funktion zu: Div/de et impera, teile auf, um besser zu be
herrschen. Wir hätten dann Befürworter des Gegenvor
schlags und Befürworter der Initiative, die im Falle der 
Annahme dieser Anträge sicher nicht zurückgezogen wür
de, und es wäre dann sicher, dass aus der ganzen Sache 
nichts würde. 
Wir haben gestern viel in Zoologie gemacht; man könnte 
das noch fortsetzen. Nach den Anträgen Lüchinger und 
Linder bliebe dann noch so etwas wie ein Vogel, dem man 
alle Flugfedern ausgerupft hat, um ihm noch ein paar 
Schmuckfedern zu lassen; aber das wäre dann wirklich 
ein komischer Vogel. Wenn wir gemäss den Anträgen Lü
chinger und Linder einen Gegenvorschlag präsentieren 
würden, der - ich betone das - im Grunde überhaupt 
nichts Neues bringt - überhaupt nichts, was wir nicht 
auch aufgrund des geltenden Verfassungsrechts tun könn
ten, wenn wir nur wollten -, dann hätten wir eine ganz 
üble Situation. Der Gegenvorschlag wäre missbräuchlich, 
er diente nur noch dazu, die Initiative zu schädigen. Ein 
solcher Umgang mit Initiativen wird nur das politische 
Desinteresse, die Apathie, die Ablehnung vieler Leute ge
genüber dem, was wir hier betreiben, bestärken. Ich weiss, 
dass viele Leute das in Kauf nehmen in der Annahme, 
man könne dann um so besser eigenmächtig unser Land 
«managen». Aber das ist keine akzeptable Politik. Ich bitte 
Sie, ganz entschieden den Antrag Lüchinger abzulehnen, 
aber auch den Antrag Linder, der übrigens dort, wo er 
vom Antrag Lüchinger abweicht, völlig offene Türen ein
rennt, weil weder die Initianten noch der Gegenvorschlag 
davon ausgehen, es sei Sache des Geschlechtergleich
heitsartikels, dafür zu sorgen, dass im ganzen Land über
all die gleichen Löhne ausbezahlt würden. 

Frau Kopp: Ich spreche nicht im Namen der Fraktion, son
dern persönlich, und zwar zu den Anträgen Lüchinger, Lin
der, Koller und zum Eventualantrag Mascarin. Um es 
gleich vorwegzunehmen: Ich empfehle Ihnen, sämtliche 
Anträge abzulehnen, wenn auch mit ganz unterschiedli
cher Begründung und unterschiedlicher Vehemenz. 
Zum Antrag Lüchinger: Herr Lüchinger schlägt vor, einen 
Kann-Artikel in die Verfassung aufzunehmen. ich sehe den 
Sinn dieses Antrags nicht ganz ein, denn der Gesetzgeber 
kann ja so oder so legiferieren, ob wir nun diesen Verlas-
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sungsartikel haben oder nicht. Hingegen hat diese Kann
Formel einen weiteren Nachteil. Herr Lüchlnger will mit die
ser Formulierung verhindern, dass der Verfassungsartikel 
über die Lohngleichheit direkt angewendet werden kann. 
Wenn ich mir überlege, wie lange es geht, bis der Gesetz
geber tätig wird, wenn er verpflichtet ist, so wage ich mir 
nicht auszudenken, wie lang es dauern wird, wenn keine 
Verpflichtung dazu besteht, tätig zu werden. An sich Ist 
der Gedanke von Herrn Lüchinger sehr sympathisch, dass 
zuerst die Sozialpartner sich einigen sollen, und erst dann 
eine gesetzliche Regelung getroffen werden kann. Ich bin 
der Auffassung, dass dazu nun lange genug Zeit bestan
den hätte, teile aber die Auffassung von Herrn Lüchinger, 
dass diese Schuld nicht die Arbeitgeber allein, sondern in 
mindestens ebenso hohem Mass die Gewerkschaften zu 
verantworten haben. Im übrigen möchte ich auch Herrn 
Bäumlin sagen: Wenn ich mit ihm zusammen gegen die 
Anträge Lüchlnger und Linder bin, dann teile ich nicht 
seine Auffassung, dass hier nun einfach Verzögerungstak
tik betrieben wird. Dazu kenne ich insbesondere Herrn 
Lüchlnger viel zu gut, und ich welss, dass es ihm dabei um 
ernstere Anliegen geht. 
Zum Antrag Linder: Dieser unterscheidet sich vom Antrag 
Lüchlnger in zweierlei Hinsicht. Er macht zunächst eine 
Einschränkung, indem er sagt: Mann und Frau haben An

-spruch auf gleichen Lohn am gleichen Arbeitsplatz. Ich 
muss gestehen, dass ich zunächst diesem Antrag sehr 
sympathisch gegenübergestanden bin, weil er den Richter 
in seinem Ermessensspielraum eingeschränkt hätte, und 
ich habe gedacht, vielleicht könnten mit diesem Antrag 
gewisse Befürchtungen ausgeräumt werden. Bel näherem 
Zusehen muss ich allerdings sagen, dass diese Formulie
rung einen erheblichen Rückschritt, eine wesentliche Ein
engung gegenüber dem Gegenvorschlag bedeuten würde, 
denn die absolut vergleichbaren Arbeitsplätze, wie sie 
Herr Linder fprdert, gibt es fast nicht. Im französischen 
Text heisst es noch pointierter: «mäme poste de travail». 
Wenn wir diesem Antrag zustimmen, dann können wir 
nicht ganz, aber fast so gut, auf seine Realisierung ver
zichten, weil es diese absolut vergleichbaren Arbeitsplätze 
nicht gibt. Im übrigen verlangt dieser Antrag auch die Re
gelung durch ein Gesetz, also die direkte Anwendbarkeit 
schaltet er aus. 
Zum Antrag von Herrn Koller, dem ich von all diesen An
trägen an sich noch am meisten Sympathie entgegenbrin
ge. Auch er geht auf das Prinzip zurück: «Gleicher Lohn für 
gleiche. Arbeit.» Ich betrachte dies als einen Rückschritt 
aus den Gründen, die ich schon erwähnt habe; es Ist nicht 
zufällig, dass im bundesrätlichen Gegenvorschlag das Wort 
«gleich» nicht mehr verwendet wird, sondern die Gleich
wertigkeit, die es ermöglicht, verschiedene Arbeiten 
einander gleich zu setzen und gleich zu entschädigen, 
ohne dass sie identisch sind. Ich habe auch 
keine Angst davor, dass diese Gleichwertigkeit dem· 
Richter zu viele Kompetenzen einräumt, denn es existiert 
ja doch eine sehr breite Praxis der einzelnen Arbeitsplatz
bewertungen, wobei ich mir bewusst bin, dass Insbesonde
re die Arbeitsplatzbewertung bei den Dienstleistungsbe
trieben elnlgermassen schwierig ist. 

Was die Uebergangsfrlst von fünf Jahren angeht, so hätte 
ich mich dafür eingesetzt, wenn uns nicht Herr Allenspach 
ausdrücklich gesagt hätte, dass für die Wirtschaft keinerlei 
Probleme damit verbunden sind. Also sehe ich nicht ein, 
warum wir die Durchsetzung dieses Gebotes, ein Gebot 
der Gerechtigkeit, nicht sofort realisieren sollen, sondern 
erst Innerhalb von fünf Jahren. Auf die Ausführungen, die 
er in bezug auf die Drittwirkung gemacht hat, möchte ich 
dann noch zurückkommen. 
Nun zu dem Eventualantrag von Frau Mascarin, im Falle 
der Annahme des Gegenvorschlages eine Frist einzufüh
ren. Ich habe sehr viel Verständnis für diesen Antrag, leh
ne ihn aber aus zwei Ueberlegurigen ab: Die erste Ueber
legung hat bereits Herr Furgler in bezug auf die Fünfjah
resfrist vorgebracht, sie gilt ebenso für die- achtjährige 

Frist. Ich sehe nicht gern eine Bestimmung in der Verfas
sung, die wir nicht garantieren können. Die zweite Ueber
legung ist bereits im Hinblick auf die Volksabstimmung 
angestellt. Wir diskutieren ja den Gegenvorschlag oder die 
Initiative nicht hier im Rat, sondern wir werden die Vorla
ge nachher im Volk zu vertreten haben, und da ich weiss, 
wie allergisch die Kantone und die Gemeinden reagieren, 
wenn ihnen vom Bund her Fristen auferlegt werden, möch
te ich dieses Hemmnis aus dem Weg räumen. Ich bin aber 
der Meinung, dass dann in den kantonalen Parlamenten, 
genau wie das hier geplant ist, dafür gesorgt werden 
muss, dass diesen Forderungen Nachdruck verliehen wird. 

Und nun eine Bemerkung zu der vielzitierten und vlelge
fürchteten Drittwirkung: Wir haben hierüber gestern eine 
brillimte Vorlesung von Herrn Furgler und heute von 
Herrn Koller gehört, so dass es fast eine Vermessenheit 
wäre, dazu überhaupt noch etwas zu sagen. Aber Immer
hin soviel: Wir sind uns einig, dass die Grundrechte die 
Aufgabe haben, die Würde des Menschen zu schützen. 
Wenn bisher dies weitgehend nur zwischen den Individuen 
und dem Staat gespielt hat, dann ist das nicht in der 
Rechtsordnung begründet, sondern entspricht einer rein 
historischen Auffassung. Als diese Grundrechte postuliert 
wurden, sah man den einzelnen nur durch den Staat ge
fährdet. Heute drängt sich je länger je mehr die Erkennt
nis auf, dass Grundrechte auch durch ausserstaatliche 
Mächte bedroht sein können, und deshalb ist die Diskus
sion um die Horizontalwirkung entstanden. Hier möchte 
ich Herrn Bundesrat Furgler zitieren, er hat ausdrücklich 
gesagt, dass selbstverständlich nicht alle Grundrechte In 
gleicher Art und Weise eine Horlzontalwirkung entfalten 
können, sondern dass es sehr darauf ankommt, um wel
ches- Grundrecht es sich handelt. Ich teile diesbezüglich 
die Besorgnis von Herrn Koller. Wenn wir eine allgemeine 
Horizontalwirkung annehmen und dies zu einer vollständi
gen Aushöhtung des Privatrechts führen könnte, dann 
müssen wir dies auf jeden Fall verhindern, da bin Ich sei
ner Meinung. Wenn wir nun untersuchen, welche Grund
rechte sich dafür eignen, eine Horizontalwlrkung zu entfal
ten, so ist die Rechtsgleichheit wirklich das Paradebeispiel, 
das nicht nur Horizontalwirkung entfalten kann, sondern 
nach meiner Meinung diese Drittwirkung haben muss. Und 
gerade, weil wir je nach Grundrecht unterscheiden müs
sen, glaube ich nicht, dass wir ein Präjudiz schaffen, wenn 
wir nun diesem Recht die Horizontalwirkung zugestehen. 
Wir werden auch in Zukunft genau untersuchen müssen, 
wie sich das bei den anderen Grundrechten verhält. 

ich hätte noch zwei Fragen an Herrn Bundesrat Furgler, 
sie haben sich aufgedrängt, als Ich diesen Ausführungen 
zugehört' habe, die eine ist die Frage der Rückwirkung. 
Für mich ist an sich diese Frage klar, aber vielleicht dient 
es der Klärung hier im Rat, wenn Sie dazu Stellung neh
men würden. Falls der Gegenvorschlag angenommen wird, 
hat dann der Kläger ein Recht auf Aenderung des Ver
trags oder aber auf die Zahlung der Lohndifferenz? Je 
nachdem könnte man nämlich konstruieren, dass hier 
rückwirkend noch Forderungen geltend gemacht werden 
könnten. 
Eine zweite Frage, die ebenfalls in den Raum gestellt wur
de, ist die Frage der Vergleichbarkeit. Kann ein Betrieb im 
Welschland verglichen werden mit einem Betrieb der glei
chen Branche oder allenfalls einer andern Branche In 
einem andern Landesteil? Ich meine, es müsste hier ge
nau präzisiert werden, in welchem Rahmen diese Ver
gleichbarkeit überhaupt möglich ist oder nicht. · 
Zum Abschluss möchte ich Sie nochmals dringend bitten, 
dem Gegenvorschlag unverändert zuzustimmen. Sie stim
men damit nichts Revolutionärem zu, sondern Sie helfen 
damit, bestehende und stossende Ungerechtigkeiten sofort 
zu beseitigen, und Sie helfen mit, Rechtsgrundlagen zu 
schaffen für eine echte Partnerschaft In allen Lebensberei
chen, von der letzten Endes wir alle, und ich glaube, ins
besondere auch die Männer, nur profitieren können. 
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M. Carobblo: Prendo brevemente la parola a nome del 
gruppo ehe rappresento, per esprimere la nostra opposi
zlone alle proposte dei colleghl Lüchlnger, Linder et Kol
ler. II nostro gruppo, come l'hanno sottolineato a questa 
tribuna i suol rappresentantl, si e schierato a favore del
l'iniziativa e contro il controprogetto. Questa resta sostan-

. zlalmente la sua posizlone dl prlnclpio. Siamo sempre del
l'opinione ehe l'iniziatlva e piu chlara e precisa e meglio 
adatta a gettare le basl per affrontare e risolvere il proble
ma della discriminazione e della disuguaglianza della don
na in tutti i campl. Dlsuguagllanza ehe tuttl dlcono a paro
le dl volar combattere. 
Tuttavia, dobbiamo prendere atto ehe, com'era facile pre
vedere del resto, per un settore dl queste Parlamento, in 
partlcolare per i rappresentantl degll amblantl padronall, 
anche il controprogetto, pur nella sua forma moderata. e 
ancora inaccettablle in partlcolare per quanto concerne 
il principio della parita salarlale per un lavoro di valore 
uguale. E' in questo sense ehe vanno le proposte dei col
leghi Lüchinger e Linder in partlcolare. Si tratta evidente
mente dl proposte ehe mirano a svuotare ulteriormente di 
contenuto e dl portata il controprogetto governatlvo ehe e 
gla, secondo noi, insufflclente. E se possibile mirano a 
creare le premesse perche lnlzlatlva e controprogetto siano 
messi in votazione lnsieme e qulndl respintl tuttl e due. 
La discussione ehe sl e svolta In questl gioml sulla qu• 
stlone dell'uguagUanza uomo-donna ha chiaramente mo
strato ehe il problema della parita dl salario per un lavoro 
di valore uguale e uno dei nodl centrali del problema. Dal
ia sua soluzione dlpende il giudizio sulla vera volonta poli
tica dl realizzare finalmente in Svizzera l'uguaglianza fra 
uomini e donne in tuttl i campi. Altri, duranta il dibattito 
d'entrata in materia, hanno gla sottolineato quali sono le 
discriminazionl dl cul purtroppo e sempre vittlma in Sviz
zera la donna. E' stato detto ehe In media, a parita di lavo
ro, il salario della donna e del 30 per cento inferiore a 
quelle degll uomini. Ora un tale stato dl cose non e piu 
accettabile e glustlficato da nessun punto dl vlsta. Nostro 
compito dl legislatorl e qulndl dl chlaramente esprimere la 
volonta politlca dl modiflcare questa condizlone dl discrl
minazlone della donna sul posto dl lavoro. E' quanto l'inizia
tiva propone. Dal canto suo, il controprogetto nella forma 
presentata dal Governo, senza essere soddisfacente, lascia 
perlomeno aperta la posslbilita dl andare in tale direzione. 
Le proposte Lüchinger, Linder e Koller, pur nelle loro 
diverse sfumature, tendono per contro a creare una serle 
di ostacofi e di rinvii alla realizzazione pratlca del princi
pio della parita salariale. II colfega Lüchinger ha detto, 
metivando la sua . proposta, ehe non si tratta di una que
stione economica, ma di una questione dl principio, idea
le, di conceziene liberale. Si tratta, ha sottol!neato, di op
porsl ad un ulteriore intervento delfo Stato neglf affarl del
l'lmpresa, impedire ehe in caso di controversia sulla que
stlone si possa accedere al giudicl. Mi permetta il cellega 
dl dirgfi ehe appunto questa sua posizione di principio, 
cosiddetta ideale, e l'espressione concreta degfl interessi 
economici ehe egll rappresenta e difende. Che cosa te
mono infattl coloro ehe si oppongono su queste punte sia 
all'iniziativa sia al controprogetto? Temono cencretamente 
le conseguenze materiafi defl'applfcazione del principio 
parita di trattamento per lavoro uguale. La loro scelta, e 
gia l'ha richiamato il collega Bäumfin, in realta rispende 
alla tradizionale concezione secondo cul la denna deve 
centlnuare a rappresentare, sul posto di lavoro, manedo
pera di riserva da impiegare a condizioni salariali inferior!. 
Ora e evidente ehe noi non posslamo accattare une tale 
impestaziene. Percio rifiutlamo il tentativo ehe si vuole 
attuare attraverso l'introduzione della disposizione. secon
de la quale il problema dovra essere essenzialmente rego
lato per via contrattuale, di rendere inefflcace il principio 
della parita salariale, dl restare cioe alle affermazioni di 
principie senza effetto pratico. La donna da troppo tempo 
attende ehe le sia fatta giustizia in fatto dl trattamento 
safariale. Ha gia aspettato troppo. Ecce perche, riaffer-

mando il nostro appoggio all'iniziatlva, ci opponiamo nel 
caso in cui si optasse per il controprogetto, alle proposte 
Lüchinger, Linder e Koller ehe vi invito a respingere. 

Frau Morf: Im Lauf der Diskussion war sicher einiges zu 
hören von Ratskolleginnen und -kollagen, das schön, sinn
voll, aufmunternd und sogar gut war. Aber man musste 
sich auch sehr viele Peinlichkeiten anhören. Diese Liste 
der Peinlichkeiten gipfelte heute in den drei Anträgen Lü
chinger, Linder und Koller. Aber diese Liste begann für 
mich mit der allergrössten Peinlichkeit bereits letzte Wo
che und schon zuvor: mit der Uncle-Tom-Mentalität man
cher Frauen. Ich weiss nicht, ob Sie diesen Begriff ken
nen. Harriet Beecher, eine amerikanische Autorin, schrieb 
im letzten Jahrhundert ein Buch, •Uncle Toms Hütte». Seit
her kennt man diesen Begriff. Uncle Tom ist ein Farbiger, 
er sagte: Mein Master - das Ist der Arbeitgeber dieser Far
bigen gewesen -. der hat schon recht, die Situation für uns 
ist gar nicht so schlimm. Das war so im letzten Jahrhun
dert. Aber wir hatten auch bei uns in der Schweiz immer 
wieder Uncle Toms. Auch im letzten Jahrhundert. Zum 
Beispiel Schweizer Männer des letzten Jahrhunderts. Als 

·sie das Stimm- und Wahlrecht bekommen sollten, sagten 
damals auch viele von ihnen: Ach was, wir brauchen die
ses Stimm- und Wahlrecht gar nicht. unsere hohen und 
gnädigen Herren machen ihre Sache schon recht 
Das war also im letzten Jahrhundert, und jetzt haben wir 
die neuste Welle an Uncle Toms; es sind eigentlich Tan
ten, jene Frauen nämlich, die nicht einsehen wollen, dass 
es die schlimmsten Auswirkungen auf uns alle hat und 
haben wird, auf Männer und auf Frauen, wenn sie sich mit 
ihrer menschenunwürdigen Stellung In der Gesellschaft 
abfinden und zufrieden geben. 
Peinlich war auch das Ablenkungsmanöver Richtung Fünf
jahresfrist, das der Peinlichkeit der heutigen drei Anträge 
vorausging. Man versuchte eine Weile - auch in der Kom
mission war das so - die ganze «gleiche Rechte-Debatte» 
an dieser in der Initiative geforderten Frist aufzuhängen, 
also vom Wesentlichen abzulenken. Man sagte: Eine Fünf
jahresfrist zum Anpassen der Gesetze Ist doch unreali
stisch. Man hat uns allerdings in anderen Zusammenhän
gen auch schon ganz anderes gesagt Aber hier war es 
nun offenbar unrealistisch. 
Wir kamen diesen «Bedenklern„ bereits in der Kommission 
entgegen wie die Teppichhändler. Wir fragten zum Bei
spiel: Wieviel Zelt wollt Ihr denn? Sechs, sieben, acht Jah
re? Wer bietet mehr? So konnte man den Bluff damals 
aufzeigen. Auch Richard Bäumlins Antrag wird diesen 
Bluff aufzeigen. Niemand bietet nämlich mehr. Niemand 
will auf irgendeine Frist eingehen. Die Uncle Tems sagen 
kühl: Gleichberechtigung für Frauen ist ein immerwähren
der Prozess, ist ein Dauerprozess. Man sollte nicht so un
geduldig sein. Man hätte auch ehrlich sagen können: Die 
gewünschte Frist ist auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu 
verschieben. 
So sind wir nun heute endlich beim besonders peinlichen 
Kern der Sache angelangt, beim gleichen Lohn für gleich
wertige Arbeit Selbstverständlich ist auch hier im Saal 
niemand - oder sagen wir: fast niemand - offen dagegen. 
Aber man versucht mit allen Mitteln, die Durchsetzung 
dieses wichtigen Grundsatzes zu verhindern. Ich habe nun 
lange genug in diesem Saal gesessen; ich bin nicht er
staunt darüber, das muss ich feststellen. Wann ist hier 
schon je zugunsten von mehr Gerechtigkeit auf Privilegien 
freiwillig verzichtet worden? Etwa bei der Krankenversi
cherung, wie wir das eben gehabt haben? Hier geht es 
um das Privileg, mit Frauenlöhnen Männerlöhne zu drük
ken, mit billiger Frauenarbeit Profit zu machen. Also um 
handfeste Interessen. Alles andere ist Augenwischerei. 
Schöne Worte und juristische Spitzfindigkeiten sind hier in 
diesem Zusammenhang genau so peinlich wie bei allem 
Vorhergehenden. Halten wir uns also an die Tatsachen. 
Diese Tatsachen sind: Man hat erstens eine Initiative vor
gelegt für gleiche Rechte für Mann und Frau. Man hat 
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zweitens einen Gegenvorschlag präsentiert, was man im
mer tut, wenn man eine Initiative bodigen will, entweder 
bodigen in der Abstimmung oder bodigen, Indem man die 
Initianten dazu zwingt, sie zurilckzuziehen. Zuletzt macht 
man nun drittens einige Anträge - die Anträge Lüchinger, 
Linder, Koller -, die auch noch dem Gegenvorschlag die 
letzten Zähne herausbrechen sollen. Man versucht, auf 
Gesetzesstufe hinunter zu retten, was so zu retten wäre. Man 
hofft auf Gesetzgeber, die dann in Kommissionen, und auf 
Verbände, die bereits in den Vernehmlassungen das Gan
ze so verwässern werden, dass es wieder akzeptabel wird, 
das heisst, dass der gleiche Lohn gar nicht so gleich wird, 
wie vorgesehen. Dass also wieder einmal Gesetze ge
schaffen werden und Recht geschaffen wird ohne Gerech
tigkeit. Und Recht ohne Gerechtigkeit ist nur formales 
Recht. Man tobt sich im Formalen aus, schiebt vor sich 
hin, verwässert und möchte, dass alles beim alten bleibt. 
Jen·en Männer.n, die für Gerechtigkeit sind, und jenen 
Frauen, die nicht an Uncle-Tom-Mentalltät leiden, möchte 
ich jetzt sagen (und es ist ein schwacher Trost, wenn man 
ungeduldig ist): Die Zelt arbeitet für uns! Wir sind trotz 
allen Verhlnderungsmanövern, wie zum Beispiel bei diesen 
Anträgen, ohnehin bald reif für solche Selbstverständlich
keiten (für mich sind es seit langem Selbstverständlichkei
ten). Der Grundsatz «Gleicher Lohn für gleichwertige Ar
beit» entspricht bereits weltweit einem International ge
wordenen Grundsatz. Man Ist überall an der Arbeit, ihn zu 
verwirklichen. Man wird auch in der Schweiz nicht darum 
herumkommen, das zu tun. Das Lohngleichheitsprinzip war 
zum Beispiel bereits im Versalfler Vertrag 1919, es war In 
der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 
von 1946 verankert. Es ist in der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der UNO, die am 10. Dezember 1948 
deklariert wurde, in der Konvention Nr. 100 und in 
der Konvention Nr. 111 der Internationalen Arbeitskon
ferenz von 1958, lm Römer Vertrag der EWG von 1957, In 
Richtlinien des EG-Rates von 1975, in der Europäischen 
Sozialcharta von 1961 und im Internationalen Wirtschafts
und Kulturrechtspakt der UNO-Generalversammlung 
von 1966 enthalten. Ueberall da ist dieses Prinzip be
reits verankert. Die Herren Lüchinger und Linder sollen 
mit Ihren rückwärtsführenden Anträgen ruhig ein bisschen 
strampeln und gegen den Genossen Trend boxen. Wir 
werden alle - fast alle - erleben, dass es ein Schatten
boxen war. Den schönsten, treffendsten Beweis dafür hat 
unser Kollege Koller eben erst mit seinem Antrag für eine 
Frist auf Gesetzesebene erbracht. Er sagte: Selbstver
ständllch, das Lohnglelchheltsprinzip ist unbestritten, nur 
wollen wir es noch nicht heute und auch nicht morgen 
und nicht übermorgen. Er welss, dass diese «Katastrophe» 
des gleichen Lohns für Frauen ohnehin auf uns zukommt. 
Aber er möchte sie wenigstens noch für längere Zelt -
so lange wie möglich - hinausschieben. Ich danke Herrn 
Koller für diesen Beweis der Richtigkeit meiner Prognose. 
Ich danke auch Herrn Bundesrat Furgler für seinen ge
stern der Privatwirtschaft gespendeten Trost, man könne 
das alles durchaus verkraften, was man hier mit dem Ge
genvorschlag vorhabe. Das alles werde sich gar nicht so 
schlimm auswirken. 
Ich möchte Sie aber bitten: Machen Sie doch bei diesen 
peinlichen Spielen nicht mit. Stimmen Sie für die Initiative( 
Und stimmen Sie auf jeden Fall gegen diese drei Anträge 
Linder, Lüchinger und Kollerl 

Frau Uchtenhagen: Ich durfte seinerzeit den Frauenkon
gress präsidieren, der diese Initiative diskutiert und ange
nommen hat, und Ich stehe nach wie vor zu dieser Initiati
ve. Ich möchte Sie daher ebenfalls bitten, die Anträge Lin
der, Koller und Lüchlnger abzulehnen. 
Da die meisten Argumente sehr gut - vor allem auch von 
Frau Kopp, aber auch von Herrn Bäumlln - vorgebracht 
worden sind, möchte ich ein paar andere Sachen sagen, 
die ich nicht vorbereitet habe. Ich war letzte Woche abwe
send, habe also nur einen Teil der Debatte gehört, war 
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aber dann doch recht beeindruckt, wie schön und gut ge
sprochen wurde. Sicher hat Herr Bundesrat Furgler sich 
enorm Mühe gegeben, uns den Gegenvorschlag gut zu 
präsentieren. Ich muss sogar sagen, dass ich sprachlich 
den Gegenvorschlag besser finde. Wenn man ihn nicht 
verwässert, könnte dies effektiv dazu führen, dass die ln
itlantlnnen ihre Initiative zurückziehen. Wenn er aber ver
wässert wird, dann werden sehr wahrscheinlich beide Tex
te zur Abstimmung kommen - dann haben wir gar nichts. 
Am meisten Eindruck hat mir gemacht, dass Herr Furgler 
voll und ganz die Ansicht vertritt, dass der Gleichheitsan
spruch für Lohn auch mit Drittwirkung gegeben ist. Trotz
dem habe Ich noch ein gewisses Misstrauen. Erstens ein
mal wissen wir, wie unterschiedlich die Interpretation der 
Materialien erfolgt. Es gibt auch hier Modeströmungen. 
Zeitweise nimmt man die Materialien als Basis, und dann 
handkehrum gilt das wieder nicht mehr. Ich habe es zum 
Beispiel beim Drogengesetz erlebt, dass drei Monate nach 
Annahme des Drogengesetzes ein Bundesgerichtsent
scheid gefällt wurde, der sagte: Das kann der Gesetzgeber 
gar nicht so gemeint haben. Aber er hatte es so gemeint( 
Das Misstrauen, das Ich habe, ist sicher auch darauf zu
rückzuführen, dass Ich sehr, sehr lange für das Frauen
stimmrecht gekämpft habe. Ich habe mit 17 Jahren zum 
erstenmal in einer Grossveranstaltung dafür gekämpft. Es 
sind Hunderte von Einsätzen gewesen, immer wieder zum 
gleichen Thema. Die Gegner waren alle immer sehr lieb. 
Man erkannte sie meistens daran, dass sie uns Frauen 
ganz besonders liebten, ganz besonders lobten; das war 
dann der Einstieg, um eben zu sagen, dass wir an diesem 
besonders schönen Platz bleiben sollten. 
Deswegen glaube ich, dass man hier nun ganz klar Stel
lung beziehen sollte, nicht mit schönen Worten, ich habe 
lieber einen holprigen Text als einen einwandfreien, der 
uns aber tatsächlich etwas gibt. Wenn nun die Verwässe
rung kommt, wie die Herren das vorschlagen, dann bin ich 
sehr enttäuscht. Ich will nicht auf die juristischen Argu
mente eingehen, sondern Sie darauf aufmerksam machen, 
dass man ja mit einer Verfassungsänderung die Welt nicht 
mit einem Schlag verändert. Ich habe auch während der 
ganzen Zeit, in der ich für das Frauenstimmrecht gekämpft 
habe, nie gedacht, dass mit Annahme des Frauenstimm
rechtes quasi alle Probleme gelöst würden. Wir Frauen 
haben noch einen sehr weiten Weg zu geh·en, und wir 
müssen diesen Weg gemeinsam mit den Männern gehen. 
Für diesen langen Emanzipationsprozess gibt es eben 
nicht nur rechtliche, sondern es sind da auch psychische 
und psychologische Schwierigkeiten. Wir Frauen· müssen 
uns eine eigene Identität «erkämpfen», nicht gegen etwas, 
nicht gegen den Mann, sondern mit ihm, und das er
schwert die Sache sehr. Die Emanzipation wird zudem 
erzwungen durch Sachzwänge, zu einer Zeit, wo alles im 
Fluss ist, wo es keine allgemein verbindlichen Leitbilder 
mehr gibt. Wir Frauen stossen da auf ähnliche Schwierig
keiten wie unsere Jugendlichen. Sich in einer solchen 
pluralistischen und «fluiden» Welt zurecht zu finden und 
eine eigene Identität zu ver..virklichen, ist psychologisch 
gesehen kein leichtes Unterfangen. Der Mann wird natür
lich auch verunsichert, was die Sache zusätzlich er
schwert. Wir haben also sehr viele Probleme zu lösen, 
auch Im psychischen und psychologischen Bereich, und 
wir brauchen da auch die Mitarbeit des Mannes. Wir kön
nen nur partnerschaftlich diese Probleme angehen. 
Für mich ist dieser Gleichheitsartikel eine wichtige Vor
aussetzung, aber er ist nur ein Bestandteil. Ich möchte Sie 
bitten, diesen Schritt zu wagen. Nachher brauchen wir die 
Hilfe aller. Denn eine der Schwierigkeiten besteht ja darin, 
dass wir alle ständig eine Wahl treffen. Wir richten uns 
irgendwo ein im Leben. Je nachdem wie man gewählt hat, 
sucht man auch eine Rechtfertigung. Dieses «Eingerichtet
sein» reisst Gräben auf. Wir müssen auch diese Gräben 
überbrücken, indem wir den Freiheitsraum für die einzel
nen Menschen so gross gestalten, dass man die Möglich
keit hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Genau dieser Frei-
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heitsraum ist heute noch zu klein. Wenn es uns gelingt, in 
der Verfassung die Gleichheit zu verankern, dann ist ein 
erster kleiner Schritt getan, um diesen Graben zu überwin• 
den. 
Ich möchte Sie also sehr bitten, die Anträge der Kollegen 
Under, Ulchlnger und Koller abzulehnen, denn ich glaube, 
das wäre eine sehr grosse Enttäuschung für alle jene 
Frauen, die sich seit Jahrzehnten dafür eingesetzt haben, 
dass sie als Partner der Männer anerkannt werden. 

M. Petltplerre: Je souhalte, comme plusleurs de ceux qul 
ont parle avant mol, qua le contre-projet ne soit pas modl
fl6, qu'II solt adopte tel quel, qu'II soit soumis au peuple 
dans son texte original intact. 
La contre-projet contlent trois normes, essentlellement: 
l'afflrmatlon du principe general de l'egalite des sexes, le 
mandat au legislateur de preciser ce principe dans tous 
las domalnes ou sa concretlsation dlrecte par la justlce ou 
l'adminlstratlon est dlfflcilement imaginable sans trop d'ln
securlte jurldlque, et enfln l'egalite des salalres pour un 
travall de vateur egale; cette troisleme regle, on l'a dit icl, 
sera d'appllcatlon immediate et donnera en outre un droit 
subjectlf aux salaries de sexe feminin dans les rapports 
de drolt prlve. 
Le Conseil federal a en effet estime que catte question 
avait attelnt un degre sufflsant de maturite pour qua le 
pas de l'application immediate soit franchi. Sur ce point -
c'est lmportant de le dlre - le contre-projet va plus loin 
qua l'lnltlatlve. 
Nous avons les trois amendements de MM. Lüchlnger, 
Under et Koller, sur lesqueis j'aimerais revenir raplde
ment. 
L'amendement de M. Lüchlnger peut avoir deux sens, ä 
mon avis: il pourrait slgnifler qua le prlncipe de l'egalite 
des salaires s'appllque dlrectement mais qu'on peut libre
ment legiferer pour le concretlser ou non. Si tel etait son 
sens, cet amendement ne me gineralt pas. Je crains qu'il 
n'ait un autre sens, ä savoir qua le prlncipe de l'egallte de 
rämuneratlon ne serait pas appllcable immediatement, 
qu'il n'y aurait pas mandat au legislateur d'agir, ce dernier 
restant llbre d'intervenir ou pas. Le rlsque est alors evi
dent qua le principe reste iettre morte fort longtemps. 
L'amendement propose par M. Under me semble, lui, tout 
a fait clair. L'egalite des salaires ne peut pas s'apptlquer 
entre partlcullers aussl longtemps qu'on n'a pas legifere, 
mais II y a un mandat au legislateur de legiferer. 
Enfln, l'amendement de M. Koller, qui veut qu'on attende 
clnq ans, introduit une sorte de disposition transitoire 
dans le corps meme de la constitution. II enleve en realite 
au contre-projet ca qu'ii a de plus substantlel, manlfeste
ment, aujourd'hul, pour une duree de cinq ans. Les pro
blemes se poseront-iis de maniere si differente dans cinq 
ans? Est-ce que vraiment, s'li n'y a pas un prlncipe de 
droit posltlf lnscrit dans la constitutlon, il y aura des pro• 
gras teis qua dans cinq ans l'application du principe de 
l'egallte de remuneration ne posera plus de probleme7 
J'en doute. Je crois qua nous sommes arriväs ä un point 
ou ce prlncipe de l'egallte des salaires doit ätre non seu
lement afflrme - c'est bien - mais doit passer sans atten
dre dans le droit posltlf. Dans son message, le Conseil 
federai nous dit que ce probleme a atteint un degre de 
maturite sufflsant. Une grande partle du chemin est deja 
faite. Les conventions coliectlves - vous l'aurez lu dans le 
message - ont tres largement reconnu le principe de 
l'egaiite de remuneratlon. 
Qu'en est-il des lors de la legisiation d'executlon? Elle 
peut, si le legislateur l'estlme necessaire, intervenir pour 
donner des elements de concretisatlon, mais il taut qu'elie 
Je fasse sans amendement au contre-projet du Conseil 
federal. II faut qu'elie intervienne avec, au apres, l'entree 
en vigueur du principe. Nous en sommes au point oll il 
faut, a mon avis, reconnaitre l'lmportance, dans la polltl
que constitutionnefle, du principe de l'egalitä des salaires; 
et, une fois reconnue l'importance de ce principe, il n'est 
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pas satisfaisant de vouloir en subordonner l'appllcation a 
l'existence d'une legislatlon d'exäcution. 
Je ferai remarquer qu'en Allemagne federale, le principe 
de l'egalite generale des sexes a pu ätre applique par las 
juges de la Räpublique fädäraie sans qu'il en resulte de 
grands drames pendant taute la päriode Oll l'on n'avait 
pas pu concretiser ces principes dans la loi. Je ne vois 
pas pourquoi on ne pourrait pas attendre des Juges suis
ses la meme actlvlte et la meme capaclte dans le domaine 
limlte de l'egallte de remuneratlon. 
Enfln - ca n'est plus une questlon de droit - ii exlste un 
rlsque certain: sl l'appllcatlon immediate est retlree du 
contre-projet, qu'il devient en deflniUve pratiquement „in
sipide», il est evident qu'alors l'affrontement de ce contre
projet devenu «insipide• et de !'Initiative est inevitabie, et 
l'issue de cet affrontement pourrait ätre un double non. 
On ne peut pas affirmer qua ce que veut la majorite de la 
population suisse, c'est retomber au statu quo en matlere 
de däveioppement du principe de l'egaiite des sexes. 
C'est pourquoi je vous invlte a rejeter les trols amende
ments Under, Ulchlnger et Koller, a voter le contre-projet 
du Conseil federal intact afln que nous fassions avancer la 
solution de ce probleme. 

Allenspach: In der Eintretensdebatte habe ich die verfas
sungsmässige Verankerung des Grundsatzes der Lohn
gleichheit betorwortet und lediglich Bedenken bezüglich 
der vorgeschlagenen Art· und Weise angemeldet, wie die
ser Grundsatz in die Praxis umgesetzt werden soll. Diese 
Bedenken sind bis heute in der Diskussion noch nicht- aus
geräumt worden. 
Herr Bundesrat Furgler hat in der Eintretensdebatte darauf 
hingewiesen, dass die Vertragsautonomie nicht absolut 
sei. Dem ist durchaus zuzustimmen. Der Lohn aber ist im 
Arbeitsvertragsrecht ein wesentlicher Vertragsbestandteil. 
Wenn sich die Vertragsparteien nicht über die Höhe des 
Lohnes einigen können, gilt üblicherweise der Arbeitsver
trag als nicht zustande gekommen. Mit der direkten Dritt
wirkung wird also nicht ein beliebiger Punkt des Arbeits
vertrages berührt, sondern dessen Hauptbestandteil. Der 
Richter hätte also das Recht, den Lohn, den Hauptbestand• 
teil des Arbeitsvertrages, festzusetzen. Und das ist keine 
Kleinigkeit. 
Eine solche Einschränkung der Vertragsautonomie sollte 
aus grundsätzlichen, rechtlichen und praktischen Gründen 
nicht ohne Not und nicht in beliebigem Umfange und vor 
allem nicht ohne klare gesetzliche Abgrenzungen vorge
nommen werden. Die Vertragsfreiheit sollte auch hier In 
den Schranken der Gesetzgebung gelten, und klare 
Schranken haben wir bis heute noch nicht Art, Umfang, 
Folgen und Verfahrensfragen sind weder klar beschrieben 
noch transparent gemacht. Die Botschaft ist in dieser Be
ziehung, so ausführlich und gut sie in andern Bereichen 
ist, sehr dürftig. Da der Verfassungssatz von der Lohn
gleichheit für Mann und Frau für gleichwertige Arbeit sehr 
allgemein ist, die Botschaft über die Interpretation und die 
Konkretisierung dieses Grundsatzes praktisch nichts aus
sagt, würde dem Zivilrichter eine sehr weitgehende Verfas
sungsinterpretationsaufgabe übertragen. Niemand in die
sem Saale kann heute mit Sicherheit sagen, wie der Rich
ter diese Interpretation vornehmen wird. Wir werden Dut
zende verschiedener Interpretationen haben, da wegen 
der Streitwertgrenze die meisten Verfahren nie bis zum 
Bundesgericht gelangen werden. Diese Direktanwendung 
des Verfassungsrechtes durch den Zivilrichter ohne Aus
führungsgesetzgebung müsste im Arbeitsbereich zu einer 
Verunsicherung der Vertragspartner und zu einer meines 
Erachtens bedenklichen Rechtsunsicherheit führen. Diese 
Auffassung und diese Bedenken werden auch von einer 
Reihe namhafter Juristen geteilt. Ich verweise auf eine Rei
he von Publikationen, die in den letzten Wochen erschie
nen sind, nicht zuletzt auf den Artikel von Professor Be
renstein, eines sicher unverdächtigen Zeugen. 

!J rl 
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Es ist innerhalb gewisser Grenzen immer ein Ermessens
entscheid, was gleichwertige Arbeit bedeutet. Das haben 
alle jene erfahren, die je mit Arbeitsplatz- und Persönlich
keitsbewertungssystemen zu tun hatten. Herr Professor 
Koller hat dies in seinem Votum auch ausdrücklich bestä
tigt. Die Vertragsparteien wissen, wenn der Gegenvor
schlag, so wie er Ist, angenommen würde, beim Abschluss 
eines Arbeitsvertrages nicht, wie weit das Ermessen des 
Richters geht. Das bedeutet, dass auch kein Arbeitgeber 
sicher ist, ob der von ihm abgeschlossene Arbeitsvertrag 
rechtskonform Ist, selbst wenn er sich die grösste Mühe 
gegeben hat, den WIiien des Verfassungsgesetzgebers zu 
vollziehen. Und kein Rechts- oder Personalberater ist in 
der Lage, dem Arbeitgeber mit Sicherheit zu bestätigen, dass 
ein bestimmter Arbeitsvertrag nicht angefochten werden 
könne. Diese Unsicherheit fördert meines EFachtens In kei
ner Weise das Vertrauen in den sonst immer so hochge
prlesenen Rechtsstaat Schweiz. 
Viele Fragen sind noch offen. Ich möchte einige dieser 
Fragen konkret stellen. Frau Kopp hat. - obwohl sie die 
Anträge Linder und Lüchlnger ablehnt - selbst solche Fra
gen gestellt und damit zugegeben, dass unzweifelhaft eine 
Rechtsunsicherheit besteht. 
Ist meine Annahme richtig, dass aufgrund des. Gegenvor
schlages nur ein individuelles Klagerecht möglich ist, 
nicht etwa ein kollektives? Kann der Richter jeweils nur 
ein einzelnes Arbeitsverhältnis bezüglich Gleichwertigkeit 
vergleichen, niemals aber ganze Lohngruppen? Kann er 
nur einen Einzelarbeitsvertrag abändern, nicht aber dem 
Betrieb bestimmte Lohnsysteme vorschreiben? Muss der 
Richter die von den Sozialpartnern im Betrieb ausgearbei
teten Arbeitsplatz- und Persönlichkeitsbewertungssysteme 
akzeptieren? 
Ist meine Annahme richtig, dass die Arbeitnehmerin pri
mär die Beweislast dafür zu tragen hat, dass Ihre männli
chen Kollegen besser entlöhnt werden, obwohl sie beim 
gleichen Arbeitgeber gleiche oder gleichwertige Arbeit 
verrichtet? Die Kommissionspräsidentin hat in einem Zei
tun!isartikei ganz deutlich geschrieben, dass die klagende 
Arbeitnehmerin die Gleichwertigkeit ihrer Arbeit beweisen 
müsse. In vielen Fällen - hat sie weiter ausgeführt - werde 
dies nur durch eine Arbeitsplatzbewertung möglich sein. 
Darf man also davon ausgehen, dass die Arbeitnehmerin 
die Beweislast zu tragen hat? 
ist meine Annahme richtig, dass die Rückwirkung generell 
und speziell bei Klagen nach Beendigung eines Arbeitsver
hältnisses auf Lohnnachforderungen wegen ungleicher 
Entlöhnung grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass mit 
andern Worten der Richter den Arbeitsvertrag nur in Zu
kunft und nicht rückwirkend abändern kann? 
Erst wenn diese Fragen aktenkundig bejaht sind, könnte 
ich mich zum Gegenvorschlag tel quel bekennen. Wenn. 
aber keine eindeutige Antworten möglich sind, wofür ich 
niemandem einen Vorwurf mache, bin ich der festen 
Ueberzeugung, dass nur das Gesetz die Wirkung des 
Grundsatzes auf privatrechtliche Arbeitsverhältnisse 
rechtsgenügend regeln kann. Herr Braunschweig hat ge
stern in diesem Rat in seinem Votum etwas Gescheites 
gesagt; er sagte, wir seien dazu da, um zu legiferieren und 
nicht um zu philosophieren. Ja, legiferieren wir in dieser 
Frage als Parlament, als Gesetzgeber, und überlassen wir 
die Rechtsetzung nicht dem Richter. Deshalb möchte ich 
Sie bitten, den Anträgen der Herren Linder und Lüchinger 
zuzustimmen. Dabei trete ich dem Vorwurf entgegen, ich 
wollte damit nur eine Verzögerung herbeiführen. ich will 
diese Frage nicht auf die lange Bank schieben. Ich wäre 
durchaus bereit, falls Sie die Anträge Lüchinger und Lin
der gutheissen, auch dem Antrag Mascarin bezüglich der 
Fristsetzung für diese von mir geforderte Ausführungsge
setzgebung zuzustimmen. 

Mme Deneys: Parmi les points qui ont donne lieu a d'in
nombrables deciaratlons de princlpe sur l'egalite des 
hommes et des femmes, un seui constituerait une veritable 

Innovation: c'est la fixation dans le contre-projet - puis
qu'il sembie devoir l'emporter - d'un delai qui doit permet
tre d'adapter la legisiation dans les domaines de· ia fa
milie, de l'instruction et du travail. II y a en effet dans ce 
pays une categorie de femmes qul attendent de nous plus 
que des professions de foi car alles se trouvent dans une 
situation Oll les discours ne sont d'aucune utilite. Je veux 
parler des femmes qui assument seules ia responsabillte 
de chef de famille. Elles representaient en 1970 ie 10 pour 
cent environ des menages avec enfants. Ce pourcentage 
est toutefois nettement plus eleve dans les grandes agglo
merations. Concretement, on peut se rendre compte qu'un 
enfant sur cinq (a. peu pres} vit, pour l'essentiel, du revenu 
de sa mere. II faut de plus signaier que, entre 1960 et 
1970, le nombre des menages famiiiaux dont le chef est 
une femme a passe de 53 800 a. 69 900, soit une augmenta
tion de pres de 30 pour cenl Les menages prives dont le 
chef est une femme comprennent en moyenne trois per
sonnes. Cela signifie qua la piupart des femmes seuies 
assument ia charge de deux enfants, en quoi elles ne se 
distinguent pas de la piupart des famliles du pays, mals en 
plus des problemes que rencontrent de nombreuses 
femmes exerc;:ant une activite professionnelle (frais de gar
de des enfants, coQt plus eieve de i'ailmentation, recours 
indispensable a. certaines prestations de services} alles se 
trouvent confrontees a. des difficuites qui · tiennent a ieur 
situation particuliere puisque toutes n'ont pas la «chance» 
d'ätre veuves. Par exemple, alles se trouvent toujours en
core aux prises avec la difficulte de recouvrer les pen
sions allmentaires fixees, faut-il le rappeler, en fonctlon du 
revenu de l'ex-conjoint mais sans tenir compte des be
soins reels lies a l'education des enfants. 

Sur le plan des revenus, on l'a dlt, les salaires sont infe
rieurs de 25 a. 30 pour cent a. ceux des hommes. Dans la 
region Oll j'habite, le revenu mensuel moyen des femmes 
qui s'adressent au Service cantonal de recouvrement et 
d'avances des contributions d'entretlen s'eleve a. 1500 
francs, montant auquel on peut ajouter 200 ä 300 francs 
lorsqu'il s'agit de femmes employees de bureau. L'eventail 
des professions exercees en priorite par les femmes nous 
indique clairement que la plupart de celles qui elevent 
seules un ou des enfants ont des revenus tres bas et, 
dans une certaine mesure, aleatoires puisque, Jusqu'icl, 
seuls dix cantons se sont preoccupes du recouvrement 
des pensions alimentaires et encore l'ont-lls fait de ma
niere fort precautionneuse pour leur budget. 

Eiever seule deux enfants avec 2000 francs par mois lmpll
que une serie de privatlons, de renoncements et l'lmpossl
bilite de satisfaire des besoins eiementaires. Cette situa
tlon est d'autant plus penible qu'il s'y ajoute un sentlment 
de culpabilite de ia part du parent seul, qui souhaite par 
dessus tout que ses enfants vivent comme les autres. 

Je vous rappelle que nous legiferons avant tout pour 
celles et ceux qui ont besoin d'une legislation. Au lleu de 
chercher toutes sortes de mesures pour aider les familles 
les plus defavorisees, nous devons en prämier lleu suppri
mer des inegalites de traitement en matiere d'emploi et de 
saiaire. Les deux sont indissociables. Ce qui est vrai de 
l'egalite de salaire, valable immedlatement en fonctlon du 
principe inscrit dans la constitution, dolt ätre vrai aussi 
des conditions de travail. II faut par consequent que des 
changements rapides interviennent dans l'enseignement, 
dans l'orientation et la formation professionnelles et dans 
la legislation du travail. II faudra notamment evlter que de 
nouveaux secteurs d'actlvite puissent etre consideres 
comme des domaines reserves aux femmes et qu'il soit 
possible, par ce biais, de continuer a sous-estimer les 
qualites habituellement recherchees chez ies travail
leuses: la minutie, Ja conscience du travail bien fait, l'ac
ceptation d'un travail repetitif et routinler. II s'agira egale
ment de mettre fin aux dlscriminations actuelles, qui per
mettent de ranger les emplois reserves en priorite aux 
femrnes dans les emplois sous-retribues, sans quoi ie prin-
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cipe du salaire egal a travail egal ou de valeur egale raste 
toujours vlde de sens. 
Que se passera-t-il si le texte que nous mettons sur pied 
ne comporte pas de delai d'execution? Eh blenl il ne se 
passera rienl Un petit exemple vecu. recemment. Dlvorcee 
en 1969, j'al la garde de mes deux enfants et J'assume la 
puissance parentale. Fonctionnaire depuis quinze ans, j'al 
droit a ca titre au versement d'allocatlons famillales. Mon 
ex-mari est egalement fonctlonnalre. Or, la semalne der
niere, Je rl!<;ois de la calsse cantonale de compensatlon 
une enveloppe qul m'est adressee, contenant un questlon
naire a completer et a retoumer a la calsse en vue de 
determiner le drolt a l'allocation de formation profession
nelle de M. W. Deneys, c'est-a--dlre mon ex-marl. Cela falt 
onze ans qua je me debrouille saufe avec mes enfants et 
c'ast mol qui remplirai le questlonnaire, c'est mol qul la 
signerai. Pourtant, pour une institutlon etatique d'un can
ton qui ne se veut pas partlculierement retrograde, je 
n'existe pasl Mäme si man ex-marl se moquait de ses 
obligations comme de ses premieres chaussettes, c'est a 
lui qu'on reconnait d'abord et essentiellement un droit. 
Ceia, voyez-vous, est intolerable. Les femmes qul assu
ment la charge de chef de famille en particulier ne peu
vent pas attendre que l'etat de droit corresponde, dans 
vingt ans ou dans cinquante ans peut-tltre, a leurs obllga
tions. Je vous invite donc a appuyer Ja propositlon visant a 
i'lnscription d'une disposition transitoire flxant un deJal 
pour Ja reallsation de l'artlcJe 4, dans le sens indlque par 
M. Bäumlin. 

Keller: Wer mit dem Anliegen der Gleichberechtigung 
ernst machen will, aber aus Gründen der Durchführbarkeit 
nicht hinter dem Text der Initiative stehen kann, der muss 
einen Gegenvorschlag unterstützen, der nicht in einem 
unüberwindbaren Inneren Abstand zur Initiative steht Die
ses Erfordernis erfüllt der Gegenvorschlag des Bund!!Sra• 
tes und der Kommission. Dieser Gegenvorschlag bietet 
das bei realistischer Betrachtung Mögliche und bleibt, ge
messen an der Initiative, dennoch gehaltvoll. Hauptelement 
dieses Brückenschlages zwischen Initiative und Gegenvor
schlag, gewissermassen das Widerlager hüben und drü
ben, ist der Satz «Mann und Frau haben Anspruch auf 
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit». Diese klare Fest
stellung sollte man nicht zurücknehmen, hinter diese deut
lich markierte Aussagelinie darf man nicht zurückweichen! 
Mit Blick auf das tatsächlich vorhandene Lohngefälle zwi
schen Mann und Frau - es wurde hier mehrmals darge
stellt - wäre ein Zurückweichen ungerechtfertigt; mit Blick 
darauf, dass der direkten Anwendbarkeit des Satzes nichts 
im Wege steht, wäre es zudem auch unangemessen. Und 
mit dem Blick auf den entscheidenden Abstand, den man 
damit zur Initiative schüfe - denn es würde doch eine arge 
Verwässerung bedeuten -, wäre es auch unklug. Deshalb 
sollte man die Anträge Lüchinger und Linder ablehnen. 
Beide verlangen ja eine vorgängige Konkretisierung des 
Lohngleichheitsprinzips durch den Gesetzgeber. Was aber 
als Menschenrecht unbestritten ist und auf der Grundlage 
der Verfassung unmittelbar angewendet werden kann, darf 
nicht auf den Weg des Gesetzes, der in diesem Fall ein 
Umweg ist, verwiesen und damit auch verzögert werden. 
Deshalb kann man in diesem Zusammenhang auch den 
Antrag Koller, der diese Verzögerung ebenfalls beinhaltet, 
nicht unterstützen. Nähme man diese Vorschläge an, dann 
dürfte niemand erstaunt sein, wenn die Initiative nicht zu
rückgezogen wird. Lehnt man aber Anträge dieser Art ab, 
so liegt in der Form des Gegenvorschlags ein faires Ange
bot vor, auf das die Initianten mit gutem Grund ein
schwenken könnten und sollten. 

Frau Segmüiler: Ich spreche im Namen der Frauen der 
CVP-Fraktion zu einigen Aspekten der Lohngleichheit und 
diesbezüglichen Anträgen. 

Wir möchten auf dem Boden der Realität bleiben und 
folgendes festhalten: Die Erwartungen vieler Frauen sind 

zu gross. Die Zahl der wirklich vergleichbaren Arbeitsplät
ze ist nicht so gross, wie man glaubt. Es handelt sich 
einzig darum, eine Frau im gleichen Betrieb nicht deshalb 
schlechter zu bezahlen und damit zu bestrafen, weil sie 
eine Frau ist. Unbestritten bleiben Lohnabstufungen nach 
Ausbildungsgrad, Dienstalter, Qualität und Quantität der 
erbrachten Leistung. Dies gllt im ganzen EGQRaum; es wird 
dies auch ausdrücklich festgehalten, gerade von alt Bun
desrichter Berenstein, von Herrn Allenspach in seinem 
jüngsten Artikel im «Zentralblatt für Staats- und Gemeinde
verwaltung», Nr. 5, vom Mai 1980. Die notwendigen Lohn
korrekturen dürften sich daher in einem für die Wirtschaft 
vertretbaren und rasch realisierbaren Rahmen halten. So
gar Herr Allenspach hat dies ja bestätigt. 
Wie steht es mit den Befürchtungen auf Arbeitgeberseite? 
Ich wollte es genau wissen und habe in den letzten Tagen im 
Kanton St Gallen bei Arbeitgebern verschiedenster Bran
chen. gelernte und ungelernte Arbeitskräfte betreffend, so
wie bei Arbeitsgerichten eine kleine Umfrage gemacht. 
Ueberall wird «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit„ als 
Forderung erkannt. der sich auch die Schweiz heute 
nicht mehr entziehen kann; da gehe ich mit Frau Morf 
einig. Herr Lüchinger hat ja bestätigt, dass es sich nur 
noch um eine Zeitfrage handelt. Auch Herr Linder sagte: 
Es ist an der Zeit. 
Man ist sich also allgemein bewusst, dass es keine Pio
niertat, sondern bloss ein Angleichen an den internationa
len Standard bedeutet. Die Privatwirtschaft welss, spä
testens seit 1978, was da auf sie zukommt. Zumindest 
im Kanton St. Gallen bricht also deshalb keine Panik unter 
A,rbeitgebern aus. 
Braucht es daher eine aufschiebende Inkraftsetzung, ge
wissermassen eine Schonfrist von fünf Jahren für die Wirt
schaft? Halten wir uns vor Augen, dass bis zur allfäillgen 
Inkraftsetzung der neuen SV-Bestimmungen sowieso noch 
mindestens ein Jahr vergeht; eine Schonfrist von weiteren 
fünf Jahren dient höchstens als Alibi, weitere fünf Jahre 
nichts zu tun. Ohne Frist aber besteht eine echte Chance, 
dass die Löhne, wo nötig, tatsächlich rasch angepasst 
werden, und zwar bevor geklagt wird. Arbeitgeber und 
Arbeitsgerichte im Kanton St. Gallen haben mir gesagt, 
eine vor Arbeitsgericht geschützte Klage würde denn doch 
als «Toiggen" im Reinheft und als dem Image der Firma 
abträglich empfunden. So weit will man es weitherum 
doch nicht kommen lassen. 
Was die Förderung der Prozessfreudigkeit der Frauen be
trifft: Auch die Einführung des kostenlosen einfachen Ver
fahrens im Kanton St Gallen vor einigen Jahren hat nur 
vorübergehend zu einer Welle von Klagen geführt. Die Ar
beitsgerichte bei uns teilen also diese Befürchtungen von 
Herrn Koller nicht. Hingegen hat man mir gesagt: Wenn 
man sich in andern Kantonen vor Ueberforderung der Ge
richte fürchte, dann hapere es bei den Verfahren. An allzu 
vielen Orten gebe es noch keine wirklich einfachen Ver
fahren, sondern es werde noch immer das reguläre Ver
fahren, das bis zu sechs Monaten dauern könne, durchge
führt. Wenn die Forderung nach «gleichem Lohn für 
gleichwertige Arbeit» als gerecht erkannt wird, so sollte 
sie auch baldmöglichst verwirklicht und nicht auf eine 
lange Bank von fünf Jahren geschoben werden. Das Mass 
der Wirtschaft sollte auch hier der Mensch sein. Die Frau
en der CVP beantragen Ihnen daher, auf eine Verwässe
rung des Gegenvorschlages durch eine Frist oder einen 
Verweis auf die Gesetzesebene zu verzichten. Wir betrach
ten es als unnötig und möchten nicht den Rückzug der 
Initiative gefährden, auf die Gefahr hin, ein doppeltes Nein 
heraufzubeschwören. 

M. Grobet: Hier soir, M. le conseiller federal Furgler. non 
sans une certaine demagogie, declarait que personne, 
dans cette salle, n'etait oppose au principe de l'egalite 
des droits entre las hommes et las femmes. Personnelie
ment, je ne partage pas une vue aussi optimiste des 
choses. II est incontestable qu'aujourd'hui les femmes su-

1 



17. Juni 1980 N 703 Gleiche Rechte für Mann und Frau 

bissent d'lmportantes dlscrlminatlons dans la vle de tous 
!es Jours, des humillations invraisemblables. Elles sont 
soumises ä une tutelle de leurs maris. Je le vois tous las 
jours dans ma via professlonnelle d'avocat et sl vraiment 
les autorltes executlves et parlementaires etaient aussi 
acquises au prlnclpe de l'egalite des droits qu'on l'a dit 
dans cette salle, II y a belle lurette qua certaines des 
discrlminations las plus criantes auralent dlsparu. Or on 
voit surgir des resistances enormes chaque fois qua l'on 
essaie, In concreto, d'assurer l'egalite des droits pour les 
femmes. Je ne parleral pas de la lutte, qul n'est du raste 
pas terminee, en faveur du suffrage feminin, mals me bor
neral ä prendre des exemples peut-6tre molns fondamen
taux mais tout aussl frappants. 
Prenons, par exemple, la batallle assez recente dans ce 
Parlament, pour l'egallte des cotlsatlons en matlere d'as
surance-maladle, ou la batallle qul est menee au nlveau 
de certains cantons et le sera devant ce Parlament pour 
que la femme puisse slgner la declaratlon flscale avec son 
marl et accede, par vole de consequence, au dossler fis
cal puisque - vous le savez - nous vivons sous le reglme 
du marl, substltut flscal de sa femme. Je deute fort que la 
suppression de cette flctlon allle sans autre. On verra 
egalement las resistances qui apparaitront lors de la revi
sion du code clvil suisse et sl, ä cette occaslon, verltable
ment, toutes !es dlscrimlnatlons ä l'egard de la femme ä 
!'Interieur du marlage, dlsparaitront. Non, la suppression 
des discrlminatlons n'ira pas sans une lutte acharnee et je 
suls convalncu que de nombreux milieux, certalnement 
sournoisement, continueront, comme c'est ie cas lorsqu'II 
s'agit de defendre des prlvlleges, de s'opposer ä cette 
egalite des droits. Cheque fois qua des privileges sont 
supprimes, on constate qua ceux les beneficiaires 
s'opposent d'une fac;:on ou d'une autre a cette suppression. 
II faudra qua des femmes fassent preuve de courage, 
comme ca fut le cas ä Neuchätel pour porter un litige 
devant le Tribunal federal ou aux Etats-Unis lorsque cer
taines femmes ont plalde devant des Juridictions pour faire 
respecter leurs droits car, helasl nous vivons dans une 
societe qul est dominee par les rapports de force et ces 
rapports ne prennent pas fin d'eux-mämes, mäme lorsque 
des lois ont ete adoptees. 
J'en vlens aux proposltlons Linder, Lüchinger et Koller 
qui, preclsement, visent ä remettre an cause, certes d'une 
maniere astucieuse, car eile n'est pas trop voyante, ca 
principe de l'egalite teile qu'elle est affirmee a travers 
!'initiative dont nous discutons. 
II faut analyser ces trois proposltlons sur le plan juridique 
pour volr exactement ä quol alles conduisent. Je tiens a 
rappeler qu'elles s'lnscrlvent dans le cadre du contre
projet; personnellement, je raste fidele a !'Initiative, mais 
puisque nous debattons du contre-projet, il faut, par voie 
de consequence, examiner ces trols propositlons. 
Le contre-projet a prevu qu'en ca qui concerne les do
maines de la famille, de l'lnstructlon et du travall, l'egalite 
doit etre consacree par la loi et non pas simplement ä 
travers un principe constitutionnel. SI on peut admettre 
qua la loi doit regler ces domaines-lä, dans la mesure oü 
des dispositions existent dejä qui consacrent un certain 
nombre d'lnegalltes et qu'II est, par voie de consequence, 
preferable que la lol soit modlflee afln, precisement, qu'il 
n'y ait pas contradlctlon entre des dlspositlons de droit 
public et des princlpes constitutionnels, ce qui pourrait 
entrainer une insecurite juridlque, il en est tout autrement 
dans le domaine de l'egalite des salalres. En effet, ici, il 
n'y a pas besoin de modifier des dispositions qui exlste
raient dans la lol. Je comprends l'habilete de MM. Lüchin
ger et Linder qui consiste ä dlre: «Puisque l'on propose 
de modlfier la loi en ce qui concerne les domalnes de 
l'instruction, du travail et de la famille, eh bien! faisons de 
meme pour les salaires.» Eh bien! non, pour les salaires, 
cette question n'est pas, aujourd'hui, regle par la loi. Ce 
n'est pas la loi qui consacre des inegalites de traitement, 
c'est la pratique. Par voie de consequence, il suffit d'affir-

mer un prlncipe d'egallte pour que les personnes qul sont 
vlctimes de discrlminations puissent l'invoquer et obtenir 
satisfactlon devant les juridictlons. 
Je rappelle que, dans notre drolt suisse, il y a deja un 
certain nombre de prlncipes fondamentaux de caractere 
constitutlonnel qul permettent ä des citoyens de faire va
loir leurs droits devant les tribunaux; il s'agit d'un certaln 
nombre de llbertes et de garantles constitutionnelles que 
je rappellerai: l'egallte de traltement devant la loi, l'lnter
dlctlon de l'arbitralre, le prlncipe de la banne foi, le prln
cipe de la proportionnalite, la liberte de commerce et de 
l'industrle sl chere ä certains milleux de ce Parlament, la 
garantle de la proprlete privee. Volta un certain nombre 
de dlspositlons de caractere constitutlonnel qul permettent 
aux citoyens de faire valolr, In concrato, leurs droits, sans 
qu'elles aient ete concretlsees ä travers las lois. Eh bienl 
en matiere de salaire, le principe est exactement le mäme: 
on peut parfaltement bien, ä travers un principe constitu
tlonnel et sans qu'II soit necessaire de legiferer, permettre 
ä chacun de faire valolr ses droits - eh ouil Monsieur 
Allenspach - jusqu'au Tribunal federal, pour autant qu'on 
veuille suivre la motlon de M. Zlegler qul veut, ä juste 
titre, abalsser le montant pour lequei on peut, en cas de 
conflit de travall, saisir la plus haute Juridictlon de notre 
pays. 
II est evident qua, lorsqu'on appllque des principes 
comme celul de l'egalite de salaire pour un travail egal ou 
de valeur egale, II est Indispensable de lalsser un tres 
!arge pouvoir d'appreciatlon au juge; il n'est de fait pas 
possible de regler cette questlon par la loi. Taut ä !'heure, 
nous avons entendu M. Allenspach, qui pretend ätre acquis 
au princlpe de l'egalite; or, quand je l'entends, Je pense 
qu'au contraire il n'est pas du tout acquls ä ca prlnclpe. 
On voit du raste son hostilite manifeste lorsqu'II pretend 
invoquer les grands princlpes de la liberte contractuelle, 
la securite Jurldique, le fait qu'II serait choquant qu'une 
clause essentielle du contrat, ä savoir le salaire, soit re
mise en cause par des juridictions, ce qui, an definitive, 
remettrait en cause l'essence meme du contrat. Mais en
fin, Monsieur Allenspach, vous etes un homme erudit, vous 
devez quand mäme connaitre les articles 20 a 31 du code 
des obiigations qui, aujourd'hui · dejä, donnent la possibill
te au juge, ä defaut d'annuler un contrat, d'en modifier 
certaines clauses. Prenons un autre exemple qui est pro
ehe de celul du droit du travail: la protectlon des loca
taires. Notre Parlament a expressement admis la possibili
te, pour le juge, de modifier le loyer. Or, s'il y a une 
clause essentielle dans un contrat de bail, c'est blen celle 
du loyer. La modlflcatlon du loyer par un juge n'entraine, 
en aucune fac;:on, l'annulation du contrat de ball. On pour
rait prendre quantite d'autres exemples comme le contrat 
de vente par acomptes qul peut ätre annule quatre jours 
apres la signature, voire ca contrat fondamental qui nous 
lle ä nos conjoints, le contrat de mariage qui peut egale
ment etre annule, sans parler de multiples causes de droit 
public qui peuvent amener l'annulation ou la modiflcatlon 
de. contrats. Par voie de consequence, le principe qua le 
juge peut modifier une clause d'un contrat est acquis 
dans notre droit depuis une tres longue date et il n'est nul 
besoin d'avoir une loi pour pouvoir donner cette faculte au 
tribunal. 

Quant ä la complexite du probleme que M. Allenspach a 
evoque, ä savoir la multlpllcite des cas, c'est la demons
tratlon mäme que ces questlons-la ne peuvent precise
ment pas etre reglees dans le cadre d'une loi et qu'il faut 
laisser un tres !arge pouvolr d'appreciatlon au juge. 
Je voudrais simplement terminer en insistant sur l'inutilite, 
sur le plan juridique, de cette lol d'application. Elle est 
d'une inutilite totale, mals elle presente evidemment un 
tres grand danger car, comme cela a ete releve tout ä 
!'heure par certains des preoplnants, si l'on accepte les 
propositions Linder et Lüchinger, le principe de l'egalite 
ne pourra pas ätre applicable dans le droit tant que cette 
loi d'application n'aura pas ete votee. Dois-je vous rappe-
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!er l'exemple de l'AVS: il a fallu vingt ans pour qua le 
principe constltutlonnel soit concretlse dans la loi. Dois-je 
vous rappeler l'assurance-maternite qui n'a Jamais ete 
concretlsee? Par vole de consequence, on pressant deja 
quelle sera la strategie de ceux qui s'opposeront in con
creto a ca princlpe d'egalite: c'est d'essayer. d'obtenlr qua 
cette loi ne soit jamais votee ou qu'elle soit retardee ad 
aeternum. 

Frau Meier Josl: Ich bitte Sie ebenfalls, alle Anträge abzu
lehnen, welche den Gegenvorschlag verwässern, abschwä
chen oder zeitlich allgemein im Verfassungstext beschrän
ken wollen. Der abgeänderte Antrag Lüchlnger Ist verfas
sungsrechtlicher Leerlauf, soweit er feststellt, dass man 
gestützt auf eine Verfassung Gesetze machen kann. Man
gels normativer Wirkung erledigt er sich damit meiner Mei
nung nach von selbst 
Der Antrag Under ist zwar in der Form verbindlicher. Aber 
in der Sache bremst er meines Erachtens die Wirkung des 
heutigen Artikels 4 der Verfassung. Nach erneuter Lesung 
des Neuenburger Entscheids stelle Ich fest, dass das Bun
desgericht Urteile für privatrechtliche Arbeitsverträge kei
neswegs ausschliesst, sondern nur aufgeschoben hat. Die 
Forderung, das Gesetz müsse die Wirkung des Grundsat
zes auf privatrechtliche Arbeitsverhältnisse regeln, paraly
siert daher den Richter mögllcherweise da, wo er heute 
noch entscheiden kannte. Das ist uns unerwünscht. 
Der Antrag Koller Ist den beiden bisherigen soweit voraus, 
als er die Klarheit des Verfassungssatzes «Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit• nicht in Abrede stellt. Soweit er den 
Begriff «gleich• für «gleichwertig» fordert, gebe ich ihm 
auch zu, dass das die Aufgabe des Richters vereinfachen 
würde. Aber Ich teile voll die Bedenken von Frau Kollegin 
Kopp, dass dann, ausser bei totaler Identität der Arbeits
plätze, über den Richter gar keine Verbesserungen mehr 
erzielt werden könnten, ganz Im Gegensatz zur bisherigen 
Entwicklung. Ich teile aber vor allem die Bedenken von 
Kollege Koller zur praktischen Durchsetzbarkeit des 
Grundsatzes nicht. Ich glaube, er fürchtet sich zu sehr. 
Fristen in der Verfassung gefallen mir ohnehin nicht. Wo 
Kollege Koller vom Aufschub Im Gebiet der EG gespro
chen hat, zieht er, glaube ich, daraus den falschen 
Schluss: Möglicherweise geht es auch bei uns sehr lange, 
bis das Bundesgericht zu einem ersten Entscheid kommt. 
Wir sollten hier auch nicht zuviel von «Drittwirkung» spre
chen. Das verwirrt nur. Es geht hier tatsächlich nicht dar
um, Grundsätze für das Verhältnis Staat/Bürger aufzustel
len, um nachher zu prüfen, wie diese Grundsätze zwischen 
den Bürgern wirken; es geht doch vielmehr um die prak
tische Frage, ob der Richter überfordert sei mit dem Satz 
«Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit». Er Ist es nicht. 
Es genügt, dazu dfe bisherige Rechtsprechung zu Arti
kel 4 BV zu lesen. Sie gibt genügend Hinweise dafür, wie 
der Gleichheitssatz oder wie ein Dlskriminierungsverbot 
auszulegen ist, besonders wenn es wartllch in der Verfas
sung steht. 
Vor allem machte ich der Auffassung widersprechen, die 
hier aufgekommen sein könnte, dass dieser klare Satz 
unmittelbar Tausende oder sogar Hunderttausende von 
Einzelverträgen aufheben würde oder verändern würde 
oder dass er rückwirken würde. Die Rechtsprechung hat 
wiederholt festgehalten, dass sogar widerrechtliche Ver
träge nur da nichtig sind, wo es das Gesetz ausdrücklich 
vorsieht. Die Einzelverträge werden also vorerst bestehen 
bleiben, selbst dort, wo sie Frauen diskriminieren. Aende
rungen von Vertragswirkungen durch den Richter kommen 
also nur in Einzelfällen in Frage. Dabei wird sich der 
Richter seiner berühmten schweizerischen Zurückhaltung 
befleissigen, er wird Sozialkomponenten der Löhne be
rücksichtigen müssen, die gerade durch dieses Diskrlmi
nierungsverbot eine neue und wünschenswerte Aufwer
tung erfahren werden. 
Nun ist bekannt: Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter 
(oder hier genauer: wo keine Klägerin ist, ist auch kein 
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Richter). Die in der Praxis wirklich vorstellbaren Fälle wer
den sich darauf beschränken, dass Frauen bei Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses auf Lohnnachzahlung kla
gen. Das wird in den unterlnstanzlichen Gewerbegerichten 
schon deswegen keine Lawine bewirken, weil meist der 
viel stärkere Arbeitgeber dem völlig alleinstehenden Ar
beitnehmer gegenübersteht Einige Bundesgerichtsurteile 
werden mit der Zeit jene Praxis schaffen, die wir nach und 
nach auch bei allen Freiheitsrechten oder bei verschiede
nen Eingriffen des öffentlichen Rechts in die Privatautono
mie Jewelis entwickelt haben. Das wird lange, lange Jahre 
erfordern, so dass auch von daher gesehen weitere Fris
ten überflüssig sind, wenn wir nicht die ganze Wirkung 
des Satzes töten wollen. 
Schllessllch bitte ich Sie nochmals, die politische Trag
weite eines unveränderten Gegenvorschlages nicht aus 
den Augen zu variieren. Nur er gibt eine echte Aussicht 
auf Rückzug der Initiative und damit auch auf eine vorläu
fige Beruhigung der Situation. Andernfalls wird der Einsatz 
um dieses Anliegen bei uns ebenso ein Dauerbrenner blei;. 
ben wie seinerzeit das Erwachsenenstimmrecht Beachten 
Sie dabei die sehr beachtenswerte Tatsache, dass bei 
allen Unterschieden die Frauen in diesem Rat einstimmig 
zum Ausdruck brachten, dass die nur geschlechtsbedingte 
Diskriminierung im Lohnbereich nicht weiter andauern 
darf. 

Leuenberger: Herr Ailenspach hat vorhin gerade seiner 
eigenen Aufforderung folgend sämtliche philosophischen 
Grundsätze, die er noch letzten Donnerstag hier vertreten 
hat, fallen lassen. Jetzt, wo es um die konkrete Ausgestal
tung des GleichheitsprinzJpes geht, hat er gezeigt, wann er 
bremsen will, nämlich dann, wenn es um die Verteilung 
des Geldes zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht. 
Jetzt platzlich wird das Hohelied der Privatautonomie ge
sungen, der Privatautonomie, die haher gestellt wird als 
das Gleichheitsprinzip, und jetzt plötzlich hat Herr Allens
pach Angst vor dem Richter, dem gleichen Richter, zu 
dem er sonst als Arbeitgeber jederzeit geht und den er für 
seine Interessen stets auch in Anspruch nehmen will. Und 
warum? Auf der anderen Ebene, bei den Arbeitgebern 
selbst, in den Verwaltungsräten, ist doch keine Rede da
von, dass eine Frau geringere Tatlernen bekäme als zum 
Beispiel Ihr Kollege, der ein Mann ist. Das Gleichheitsprin
zip soll nur dann nicht mehr geiten, wenn es um die 
andere Seite, die Arbeitnehmer geht. 
Jetzt will man uns platzllch auf Gesetze vertrasten, die 
dann dereinst zu· erlassen wären. Es ist hier schon gesagt 
worden: Diese Gesetze kannte man bei der heutigen 
Rechtslage ohne weiteres schon heute erlassen. Und wa
rum hat man das nicht getan, warum ist diesbezüglich nie 
ein Vorstoss gekommen? Weil man es ja gar nicht will! 
Und wenn Herr Lüchinger deutlich sagt. man wolle nun 
auf die freie Entwicklung auch ein wenig Rücksicht neh
men, im gleichen Votum aber selbst sagt, auch die Ge
werkschaften würden ja nicht richtig vorwärts machen mit 
ihrem Einsatz für die Gleichberechtigung der Frauen, dann 
ist es doch so, dass die Arbeitgeberseite darauf hofft, dass 
die freie Entwicklung eben gerade keine Entwicklung zu
gunsten der Frau bringt. 
Und wenn man nun das Hohelied auf die Privatautonomie 
singt, dann muss man sich doch darüber im klaren sein, 
dass die Frauen eben der ailerschwächste Teil sind. den 
es überhaupt gibt in unserer Gesellschaft, wenn es darum 
geht, irgendwelche Verträge. seien das Einzelarbeitsver
träge oder seien das Gesamtarbeitsverträge, abzuschlies
sen. Die Arbeitnehmer sind ohnehin schon der schwächste 
Teil, aber die Frauen unter ihnen sind noch der viel 
schwächere Teil. Das ist die soziale Wirklichkeit, auf die 
Sie keine Rücksicht nehmen wollen. Sie hängen einer Fik
tion nach, als ob die sogenannte freie Entwicklung uns 
irgendwie weiterbringen könnte. Wem es ernst ist mit die
sem Gleichheitsprinzip, der muss heute nicht nur zur In
itiative ja sagen, sondern er muss auf jeden Fall diese 
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Anträge Lüchlnger, Linder und Koller ablehnen. Und wenn 
er das nicht tut, dann ist er nicht ehrlich, dann sagt er in 
Wirklichkeit nein zu dem Gleichheitsprinzip. 

Relmann: Es haben verschiedene Votanten Vorwürfe an 
die Adresse der Gewerkschaften gerichtet, welche Ich 
nicht unwidersprochen lassen kann. Man findet natürlich 
für alles einen Sündenbock, wenn es darum geht, sich 
selber reinzuwaschen. Aber wenn wir auch In der Entlöh
nung die Glelchberechtlgung zwischen Mann und Frau 
wirklich wollen, dann müssen wir bereit sein, die Voraus
setzungen dazu zu schaffen. Ich verweise auf Punkt vier 
der Initiative: «Mann und Frau haben Anspruch auf Gleich
behandlung und Chancengleichheit In Erziehung, Schul
und Berufsbildung sowie bei Anstellung und Berufsaus
übung.» Ohne diese Chancengleichheit Ist es müssig, von 
gleicher Entlöhnung zu sprechen. Ich finde es deshalb 
bllllg, den Gewerkschaften. die Schuld zuzuschieben und 
im gleichen Atemzug die Initiative abzulehnen. Und Ich 
muss es als Spiegelfechterei taxieren, wenn man von 
Gleichberechtlgung spricht, ohne die Bereitschaft zu ha
ben, den notwendigen Schritt dazu zu tun. 
Seit Jahren weigere ich mich als Gewerkschaftsvertreter, 
Gesamtarbeitsverträge zu unterzeichnen, welche unter
schiedliche Tariflöhne für Mann und Frau enthalten. Aber 
das genügt nicht, weil die Voraussetzungen der Chancen
gleichheit im Beruf fehlen. Aus diesem Grund bestehen 
bei den Effektivlöhnen Unterschiede zwischen Mann und 
Frau auch dort, wo der Gesamtarbeitsvertrag nichts der
gleichen vorsieht. Wenn Sie also diese Gleichberechtigung 
in der Entlöhnung wirklich wollen, dann müssen Sie der 
Initiative zustimmen. Ich bitte Sie, das zu tun und die 
Anträge Lüchinger, Linder, Koller sowie den Gegen
vorschlag abzulehnen. 

Frau FDeg, Berichterstatterin: Ich spreche nun zu den 
Minderheitsanträgen sowie auch zu den Einzelanträgen. 
Herr Bäumlin hat die Initiative im Namen der Minderheit 
verteidigt, aber Ich habe es Ihnen bereits im Eintreten 
schon gesagt: der Gegenvorschlag ist um vieles besser, 
ich möchte mich nicht wiederholen. Eines möchte ich 
Herrn Bäumlin sagen, sofern er hier ist. In Einzelfällen 
schllesst auch der Gegenvorschlag aufgrund des ersten 
Satzes, nämlich «Mann und Frau sind gleichberechtigt», 
nicht aus, die Gleichberechtigungspostulate ohne gesetzli
che Konkretisierung zu verwirklichen. Aber, wie bereits 
gesagt, dies werden in den Bereichen Familie, Ausbildung 
und Arbeit eher seltene Fälle sein. Die Initiative spieg.elt 
trotz allen Beschwörungen von Herrn Bäumlin Grundrechts
illusionen vor. Die Minderheit möchte zudem eventualiter 
den Gegenvorschlag mit einer Frist von acht Jahren er
gänzen. Auch wenn gerade die Uebergangsfrlst für viele 
Unterzeichner der Initiative einer der wichtigsten Gründe 
war, so ist sie trotzdem abzulehnen und zwar aus folgen
den Gründen: 
1. Grundsätze der Verfassung sind für alle Behörden auch 
ohne Frist ein Imperativ. 
2. Eine solche Uebergangsfrlst wäre ein Novum. Bis heute 
hatten wir In einem ganz andern Fall nur einmal eine Frist 
in der Verfassung verankert, nämlich als die Kantone In
nert fünf Jahren den öffentllchen Primarschulunterrlcht 
einführen mussten. In jenem Fall war das Einhalten einer 
Frist durchaus realistlsch. 
3. Gerade eine achtjährige Frist birgt die Gefahr in sich, 
auch wenn sie realistischer ist als die fünfjährige Frist der 
Initiative, dass gewisse priorltäre Geschäfte auf die lange 
Bank geschoben würden, weil man ja noch Zeit hat. 
4. Eine Frist in der Verfassung wäre eine sogenannte fex 
imperfecta, weil es keine Sanktion bei ihrer Nichteinhal
tung gäbe. Vleie haben auf die unerfüllten Forderungen in 
Bezug auf den Mutterschutz hingewiesen. Zum Teil, und 
das muss einfach gesagt werden, scheiterten diese Ver
besserungen bereits im Vernehmlassungsverfahren, es war 
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also nicht immer ein Versäumnis des Gesetzgebers. Und 
dann muss auch daran gedacht werden, dass gewisse 
Forderungen, die heute gestellt werden, zum Beispiel der 
Elternurlaub, no.ch gar nicht In den Intentionen des Verfas
sungsgesetzgebers von 1945 enthalten waren. 

5. Die Gleichberechtigung muss als Dauerauftrag verstan
den werden. · 

6. Gerade eine Frist wäre eines der einfachsten Mittel für 
die Gegner jeglicher Gleichberechtigung - und solche gibt 
es eben trotz aller Beteuerungen immer noch -, im Ab
stimmungskampf den Gegenvorschlag zu Fall zu bringen, 
denn sowohl die Kantone wie die Gemeinden würden 
durch eine Frist gesetzgeberisch unter Druck gesetzt. Das 
sind die Gründe, die die Kommissionsmehrheit bewogen 
haben, auf eine Uebergangsfrlst zu verzichten und Ihnen 
eine entsprechende Motion zu überweisen. Es ist nicht 
eine Frage der Einfalt und Bescheidenheit, um mit den 
Worten von Frau Morf zu sprechen, indem· Ich jetzt auch 
als «Tante Tom» im Namen der Kommission eine Frist in 
den Uebergangsbestlmmungen bekämpfe, sondern ich tue 
dies aus juristischen und realpolitlschen Ueberlegungen. 

Zu den Anträgen Lüchinger, Linder, Kohler und Mascarin 
möchte ich mich wie folgt äussern: Die Einzelanträge ha
ben der Kommission In diesen Formen nicht vorgelegen. 
Ich versuche also die Intentionen der grossen Mehrheit 
der Kommission zu Interpretieren, die das Lohngleich
heitsprinzip als direkt anwendbares Verfassungsrecht will, 
und deshalb bitte Ich Sie, alle Anträge abzulehnen. 

Zum Antrag Lüchinger und Linder. Beide unterstützen das 
Lohnglelchheltsprinzlp. Die Anträge Lüchinger und Linder 
sind auf den ersten Blick sehr ähnlich. Beide lehnen die 
direkte Anwendbarkeit des Lohngleichheitsprinzipes Im 
Bereich der Privatwirtschaft ab. Herr Lüchlnger nun sei
nerseits statuiert eine Konkretlsierungsbefugnis des Ge
setzgebers im Bereiche der Lohngielchhelt. Dieser Auftrag 
kann in dem Sinne wenig Wirkung entfalten, als der Ge
setzgeber, wie es Herr Lüchinger vorschlägt, legiferleren 
kann, aber nicht muss. Tut er es nämlich nicht, so Ist das 
Lohngleichheitsprinzip direkt anwendbar, und ich bin nicht 
ganz sicher, ob Herr Lüchlnger das will. Auch die Be
schränkungen auf die Einzelarbeitsverträge sind problema
tisch. Nur gerade zehn Gesamtarbeitsverträge sind heute 
allgemeinverblndllch, wo das Lohngleichheitsprinzip 
bereits durchgesetzt werden kann. Bei der überwie
genden Mehrzahl der Gesamtarbeitsverträge kann heute 
das Lohngleichheitsprinzip nicht durchgesetzt werden. Der 
Antrag Lüchinger würde also nur noch die Einzelarbeits
verträge von der direkten Anwendbarkeit ausschliessen, 
und es fragt sich, ob diese Privlleglerung gerechtfertigt Ist. 
Zur Umkehr der Beweislast - was Herr Lüchinger schon 
mehrmals betont hat, möchte ich Ihm sagen -: dass nur 
durch Gesetzgebung, die Umkehr der Beweislast ermög
licht werden kann. Es ist dies nicht Sache des Richters, 
aber das weiss Herr Lüchinger als gewiegter Jurist selbst 
gut genug. Ich bitte Sie daher, in diesem Sinne den Antrag 
Lüchlnger abzulehnen. 

Zum Antrag Linder. Herr Linder sagt, dass die Männer 
auch nicht die gleichen Lohnansprüche hätten. Das 
stimmt, aber hier geht es ja um die Lohndiskriminierung 
infolge des Geschlechts. Das muss man beachten. Herr 
Linder verlangt mit seinem Antrag den Ausschluss der 
direkten Anwendbarkeit des Lohngleichheitssatzes im Be
reich der Privatwirtschaft. Das Lohngleichheitsprinzip wird 
aber zur Durchsetzung sehr wenig gesetzliche Konkretisie
rungen brauchen. Deshalb kann man sich schon fragen, 
ob es sinnvoll ist, diesen Grundsatz der Verfassung in den 
Gesetzen nochmals zu verwirklichen. Auch die gesetzliche 
Infrastruktur in den Kantonen wird keiner grossen Abände
rungen bedürfen. Ich denke da zum Beispiel an die Zivil
prozessordnungen und Arbeitsgerichte, die ja alle Kantone 
kennen. Der richterliche Konkretlsierungsprozess wird 
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wird durchaus nicht Qberfordert sein. Er hat in vielen Fäl
len (l1indestens ebenso schwierige Materien zu bewälti
gen. Sollte sich im Verlaufe dieses Prozesses der Bedarf 
an klärenden, konkreten Gesetzesnormen zeigen, dann 
sollte erst der Gesetzgeber tätig werden. Der Antrag Lin
der hat der Kommission nicht vorgelegen, aber die Kom
mission lehnt es ab, diese Direktanwendbarkeit durch vor
gängige gesetzllche Konkretisierung zu verhindern. Herr 
Under verlangt zwar eine verpfllchtende gesetzllche Kon
kretisierung, und er bezieht sie auf alle privatrechtlichen 
Verhältnisse. So gesehen wäre der Antrag konsequenter 
als der Antrag Lüchlnger. Er definiert zudem, «am glei
chen Arbeitsplatz» solle das Lohngfeichheitsprfnzfp gelten, 
aus Angst, unter verschiedenen Branchen würden Verglei
che gemacht Es wird aber nicht unter den verschiedenen 
Arbeitgebern eine Lohnangleichung erfolgen, sondern 
dieses Recht wird nur beim gleichen Arbeitgeber durch
setzbar sein. Dieses Prinzip wird auch nicht über den 
engsten Arbeitsbereich hinaus anwendbar sein. Diese Prä
zisierung «am gleichen Arbeitsplatz„ wäre äusserst gefähr
lich. 
Das Wort «gleichwertige Arbeit» wird beim Antrag Linder 
durch «gleichwertige Leistung" ersetzt Da könnte man 
sich fragen: Ist das eine Konzession an das Leistungsprin
zip? Wenn damit nicht geschlechtsspezifische Differenzie
rungen gemeint sind, sondern nur das Leistungsprinzip 
verdeutlicht werden soll, dann könnte man allenfalls dieser 
Terminologie zustimmen. Aber sie entspricht überhaupt 
nicht der gängigen Terminologie im internationalen Recht. 
Die Kommissionsmehrheit will aber - das muss ich noch 
einmal betonen - die direkte Anwendbarkeit des Lohn
gleichheitssatzes. Deshalb bitte ich Sie, auch den Antrag 
Linder abzulehnen. 

Nun zum Antrag von Herrn Koller. Er hat gesagt, es wäre 
das erstemal, dass die unmittelbare Drittwirkung in der 
Verfassung Einzug haften würde. Es wäre natürllch schön, 
wenn wir auch einmal bei einer Premiere dabei sein könn
ten. Man kann diese Rechtsauffassung nun natürllch beja
hen oder ablehnen. Aber ist es sinnvoll, diese Rechtsauf
fassung zwar zu bejahen - wie es Herr Koller tut -, aber 
um fünf Jahre aufzuschieben? Die Lohngleichheit ist ein 
Postulat der Gerechtigkeit, das hat Herr Koller auch ge
sagt Hingegen, wenn es um die Konkretisierung geht, 
dann findet man tausend Wenn und Aber. 
Die Forderung nach Lohngleichheit kommt nicht über
raschend. Seit 1973 ist dieses Postulat Bestandteff unseres 
innerstaatlichen Rechtes. für die Privatwirtschaft nicht ver
bindlich - aber freiwillig. Trotzdem haben viele Arbeitgeber -
das muss der Gerechtigkeit halber gesagt werden - die
sem Postulat Nachachtung verschafft, auch wenn es wirk
lich, leider, noch nicht überall verwirklicht ist. Man 
muss sich deshalb schon fragen: Weshalb muss der Wirt
schaft nun nochmals eine fünfjährige Frist gegeben wer
den? Die Säumigen werden diese fünfjährige Frist nicht 
benützen. und die andern tun es ja heute schon. Dann 
wird man einfach erst in fünf Jahren da stehen, wo wir 
heute sind. Verfassungsrechtlich verlangt Herr Koller näm
lich keine Aenderung, wenn Sie seinen Antrag genauer 
besehen. Er stellt nicht einmal die direkte Anwendbarkeit 
in Frage, er bejaht sie sogar, sie wird nur einfach hinaus
geschoben. Bei Inkrafttreten des Lohngleichheitssatzes 
bleiben aber alle Verträge in Kraft, es besteht dann ein
fach die Möglichkeit, das Lohnglaichheitsprinzlp gericht
lich durchzusetzen; die Verträge warden also anfechtbar. 
Die UeberprQfung solcher Verträge wird mit dem Antrag 
Koller einfach um fünf Jahre verzögert. Man müsste sich 
auch fragen: WQrda eine solche Bestimmung, wie sie Harr 
Koller beantragt, nicht eigentlich in die Uabergangsbe
stimmung gehören; ist sie, so wie er sie formuliert, nicht 
systemwidrig? Und - das muss auch gesagt werden - wie 
die Frist der Initiative, die wir mehrheitlich ablehnen, 
wäre es auch ein Novum, was Herr Koller wünscht, einen 
unmittelbar anwendbaren Verfassungsgrundsatz aufzu
schieben; auch das wäre ein Novum. Ich möchte Herrn 

Koller fragen: also weshalb aufschieben? Finanzielle Fol
gen für die Wirtschaft können es nicht sein, das hat uns 
Herr Aflenspach deutlich am Donnerstag gesagt Die Ein
schränkungen betreffend die Vertragsfreiheit - nämlich 
geschlechtsbedingte, nicht leistungsbedingte, ich möchte 
das einfach wieder einmal betonen -, Unterschiede auszu
merzen, würden einfach erst in fünf Jahren zu spielen 
beginnen. Wir würden einen der wichtigsten Rechtsgrund
sätze, nämlich die Rechtsgleichheit, der Vertragsfreiheit 
unterordnen. 
Auch der Antrag Koller hat leider der Kommission nicht 
vorgelegen. Die Kommission sprach sich aber mit überwäl
tigender Mehrheit für die direkte Anwendbarkeit des Lohn
gleichheitsprinzipes aus. Herr Koller will seinen Antrag mit 
drei Vorteilen verkaufen: Erstens hat er gesagt. die Priva
ten erhielten die Möglichkeit und die Pflicht, die Lohn
gleichheit einzuführen. Dazu ist zu sagen: die Mögllchkeit 
haben sie schon lange und die Pflicht garantiert uns der 
Antrag Koller eben auch nicht zweitens hat Herr Koller 
gesagt, es wäre zweckmässiger, den Lohngleichheitssatz 
auf dem Gesetzesweg zu konkretisieren. Es wurde ver
schiedentlich hier gesagt. dass es in vielen Fällen gar nicht 
nötig ist, und ich glaube, wir sind die letzten, die eine 
unnötige Gesetzesflut wollen. Und drittens hat Herr Koller 
zum Trost für die Frauen gesagt, es sei ja trotzdem die 
Gewissheit da, dass das Lohngleichheitsprinzlp doch spä
testens in fünf Jahren verwirkllcht und direkt anwendbar 
sein würde. Die Schweizerfrau hat bis heute grosse Ge
duld bewiesen: ich glaube, das dürfen Sie uns doch atte
stieren. Und soll das nun der Preis dafür sein, dass man 
uns noch einmal eine Wartefrist von filnf Jahren auf
brummt? Ich hoffe es nicht. ich bitte Sie, eine solche /ex 
patlenttae, wie sie Herr Koller vorschlägt, abzulehnen. 
Nun noch zum Antrag Mascarln. Frau Mascarin wird ja 
unter Umständen ihren Antrag zurückziehen, je nachdem 
wie die Abstimmungen verlaufen. Sollte sie ihn nicht zu
rückziehen, so muss man sie darauf aufmerksam machen, 
dass sie den Unterschied nicht realisiert hat, den Herr 
Bäumlfn macht, nämlich dass er den Satz 3 „das Lohn
gleichheitsprinzip», den wir in der Kommission mehrheit
lich als direkt anwendbar betrachten, von der Fristsetzung 
ausnimmt Dar Antrag von Frau Mascarin heisst nichts 
anderes, als dass auch das Lohngleichheitsprinzip erst 
durch die gesetzliche Konkretisierung, allerdings in der 
Frist von fünf jahren, zu realisieren wäre. Ich glaube nicht, 
dass Frau Mascarln das will. Zudem vermischt dar Antrag 
Mascarin. wie Qbrfgens · auch die Uebergangsbestim
mungen der Initiative, die konkretlslerungsbedürftlgen und 
die dlrektanwendbaren Normen. Auch das ist abzulehnen. 
Ich bitte Sie also auch in diesem Sinne, sofern Frau Mas
carln ihren Antrag nicht zurückzieht, den Antrag Mascarfn 
abzulehnen. 

M. Cottl, rapporteur: Je me refere, pour ce qui concerne 
la choix de ia commission an faveur du contre-projet, a 
tous las arguments qul ont ete apportes icl jeudi, hier et 
aujourd'hui. Je m'y refäre de meme en ca qui concerne 
las raisons qul ont amene la commission a rejeter las 
dlspositlons transitoires qui donneraient un delai au Con
seil federaf et au Parlament pour concretlser le principe 
constltutionnef, incluse la proposition Mascarin. 
La situatlon qui se presente est assez claire. Nous avons 
!'initiative a laquelle la commlssion oppose un contre
projet qui comprend un principa generaf: «L'homme et ia 
femme sont egaux en droit»; un mandat au legislateur 
dans las domaines de la famille, de i'instructlon et du 
travail et. enfin, l'egalite de salaire pour un travail de 
meme valeur. 
La contre-projet va meme plus loin que !'initiative parca 
qu'il ne propose pas de concretisation mais une applicabi
iite dlrecte de i'afinea 3 qui est le point sur lequel nous 
pouvons manifester une claire volonte de faire quelque 
chose immediatement, dans le domaine des rapports entre 
l'homme et la famme. Je pensa que le contre-projet, sur 
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ce point, est absolument clair et ne pose pas de questlons 
qui ne soient pas solubles pour un juge. 
Je me llmite pourtant a conslderer les propositlons qui ont 
ete faites durant les heures que nous avons consacrees a 
nous occuper de cette initiative et surtout du contre
projet. 
t.a proposition Lüchinger n'est pas clalre sur un polnt. La 
derniere phrase de l'allnea 3 propose: «La lol peut regler 
l'appllcatlon de ce prlnclpe au contrat indlvlduel de tra
vail.» On ne salt ce que ce «peut» slgnlfle, s'agit-11 d'une 
«Kann-Vorschrift»? Si donc le leglslateur ne fait rien, II n'y 
a absolument pas de posslblllte d'agir, d'accomplir des 
actes juridiques, d'obtenlr des arräts des tribunaux tradul
sant le prlnclpe de l'egallte de salalre; ou blen cela veut-il 
dlre que, si le legislateur ne fait rien, le principe trouve une 
applicatlon Immediate? Le texte n'est pas absolument 
clair, bien que la volonte de l'auteur alt ete reconnue hier 
et ce matin. 
La proposition Linder donne un mandat clair au legisla
teur. Elle suppose qua l'egalite de salaire n'est pas reall
sable sans qu'II y alt un proces de concretlsatlon. Au-dela, 
eile llmite l'applicabilite de l'egalite aux mämes lieux de 
travail. C'est une llmltation geographlque, une llmitatlon 
qul tient aux aspects par lesquels les salaires sont diffe
rents dans les diverses regions du pays, et je pense 
qu'elle n'est pas necessalre, les Juges sachant Oll et com
ment appliquer ce prlncipe de l'egallte et quels sont les 
arguments sur lesquels ils peuvent declder de l'egalite de 
salaire. 
Je ne veux pas entrer dans le detail de la proposition 
Koller qul a ete presentee avec beaucoup d'habilete, avec 
beaucoup de sagesse, avec toutes les connalssances 
qu'on reconnatt a M. Koller dans Ie domaine du droit 
constltutlonnel. Mais je pense qu'II faut en relever tout de 
mäme un defaut qul est, a mon avis, essential. Cette pro
positlon admet l'effet horizontal direct, eile admet l'appli
cabilite immediate par le particulier de ce principe, mals, 
dans Ie mäme lmperatif constltutionnel ou alle propose 
l'egalite, eile Ia leve pour une periode de cinq ans, mais 
seulement a l'egard des travailleuses qul n'auront pas la 
chance d'obtenir un consentement de la part du patron. 
Je pense qua cette propositlon produit une nouvelle ine
galite entre certaines femmes, celles qui travaillent dans 
une maison Oll le patron est comprehenslf et se met dans 
la llgne du Parlament et du Conseil federal dans la con
cretlsation du princlpe constitutlonnel, et les femmes qul 
se trouvent de l'autre cöte et ont affaire a un patron qui 
ne prend pas en conslderation Ies motifs qul nous ame
nent a inscrlre dans Ia constitutlon ce princlpe. Cette 
nouvelle inegallte ne serait-elle pas inacceptable si l'on 
considere l'esprit de l'article 4 de la constitutlon, tel qu'il 
est aujourd'hul? Je pose seulement un point d'interroga
tion. 
Je resume le polnt de vue du professeur Koller. II dlt qu'II 
faut donner aux prives la possibilite et aussi Je devoir 
d'introduire l'egalite. C'est un processus avec lequel je 
peux ätre d'accord, mais Je ne vois pas tres blen comment 
l'on peut parler d'un devolr du moment que l'on rejette la 
possibillte d'une applicatlon Immediate. En outre, M. Koller 
afflrme que, par le delai de clnq ans, on aurait la posslbill
te de proceder a une concretlsatlon sur le plan de la 
leglslatlon. Cela est vral, mals c'est aussi vral avec le 
contre-projet, tel que la commisslon vous le propose. En
suite, M. Koller dlt aussl qua l'on donne une certaine se
curite aux femmes, a savoir l'assurance qua, dans un delai 
de cinq ans, on arrivera a une solutlon favorable. Quant a 
mal, Je pense qua cette assurance on peut deja la donner 
aujourd'hul, on l'a deja partlellement donnee avec des 
volontes qui se sont concretisees par des actes Iegislatifs 
qui sont deja en vigueur, par d'autres sur lesquels on 
travaille dans las deux Chambres en ce moment et d'au
tres, encore, sur lesquels on travailie au departement. 
A ces observations, je veux repondre par une phrase qui 
est de Montesquieu: «Les lois inutlles affaibllssent les lois 
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necessaires.» II s'agit icl non seulement de la dernlere 
phrase proposee par M. Koller, mais aussi de toutes les 
propositlons qul ont ete faites dans la salle aujourd'hui. 
Montesquieu a egalement dlt que «les lois doivent ätre 
clalres pour ätre comprises... On ne peut pas souhaiter 
plus de clarte qu'II n'y en a dans le contre-projet du 
Conseil federal. Une autre afflrmatlon de Montesquleu est 
que «les lois doivent ätre peu nombreuses pour ätre con
nues». C'est aussl une reponse a ceux qul veulent une 
concretlsatlon complete avant l'appllcabilite dlrecte. 

Bundesrat Furgler: Es wurden In dieser Debatte mehrfach 
Zweifel darüber vorgetragen, ob denn die Richter In der 
Lage wären, das zur Diskussion gestellte Lohngleichheits
prinzip in die Tat umzusetzen. Darf ich, zur Beruhigung 
aller, und bevor Ich mich den einzelnen Antragstellern zu
wende, den Bundesgerichtsentscheid 103 la 517 ff., vom 
12. Oktober 19TT, in Erinnerung rufen in der Angelegenheit 
Loup gegen den Staatsrat des Kantons Neuenburg? Da
mals, wie Sie wissen, hat das Bundesgericht festgehalten, 
dass mit Bezug auf die geschlechtsunterschiedllche Ent
löhnung eine Interessante Entwicklung in Richtung «glei
cher Lohn für gleiche Arbeit», eingetreten sei. Es ent
schied, dass eine Frau im öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis heute aus Artikel 4 BV einen Anspruch auf gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit ableiten könne. Für die privat
rechtlichen Dienstverhältnisse könne Artlkel 4 BV aller
dings nicht angerufen werden. In der Begründung Ist eine 
Passage von besonderer Bedeutung, wird sie uns doch 
helfen, auch heute den richtigen Entscheid zu fällen. Das 
Bundesgericht schreibt in seinem bedeutsamen Entscheid: 
«D'apres la conceptlon jurldique actuelle, il n'est en effet 
point douteux que l'article 4 de la constltutlon garantit a la 
femme travaillant dans un service publlc la mäme remune
ration qu'a l'homme qui effectue le meme travail. Le prin
cipe de l'egalite de droit entre hommes et femmes est sl 
profondement ancre dans le sentlment jurldlque sulsse 
(preuve en soient, par exemple, les travaux de revlsion du 
droit de la famille) que l'on doit considerer actuellement 
comme constituant une violatlon de ce principe le falt 
qu'un homme et une femme travalllant dans un servlce 
public ne soient pas retrlbues de la meme fac;:on forsqu'lls 
accomplissent le mäme travall.» 
Diese Motivierung ist In zweierlei Hinsicht beachtlich. Ein
mal wird vom Rechtsempfinden, das in unserem Volk vor
handen Ist, gesprochen. Es wird sogar auf laufende Geset
zesrevisionen hingewiesen. Und dann wird festgestellt, 
dass der Gleichheitssatz in Artikel 4 BV eine solche neue 
Entscheldflndung durchaus ermöglicht. Damit wende ich 
mich den verschiedenen Anträgen zu. 
Gleich zu Beginn erkläre Ich Ihnen, dass der Bundesrat 
alle Minderheitsanträge (Bäumlin, Mascarin), aber auch 
die Anträge Linder, Lüchinger und Koller ablehnt. 
Nachdem die Kommisssionssprecher Wesentliches gesagt 
haben, kann ich mich zum Minderheitsantrag, vorgetragen 
von Herrn Bäumlin, kurz fassen. Er unterscheidet sich in 
dreifacher Hinsicht von der Uebergangsbestlmmung der 
Initiative. Einmal verzichtet er auf die ausdrückliche Er
wähnung · der Drittwirkung. Sodann verlängert er die Voll
zugsfrist von fünf auf acht Jahre. Schliesslich beschränkt 
er den Gesetzgebungsauftrag auf die ersten beiden Sätze 
des bundesrätlichen Gegenvorschlags, klammert also das 
Lohngleichheitsprinzip aus. Trotz diesen «Verbesserun
gen» - so würde ich sie nennen - lehnt der Bundesrat, 
gleich wie Ihre Kommission, eine Vollzugsfrist nach wie 
vor ab. Die Gründe habe Ich in der allgemeinen Ausspra
che darlegen dürfen; ich erwähne nur folgendes: Die Be
fristung von Gesetzgebungsaufträgen ist in unserem Staat 
sehr ungewöhnlich. Es ist keine zwingende Ueberlegung 
namhaft gemacht worden, die eine Abweichung von der 
von lf:men selbst gewollten Regel zu rechtfertigen ver
möchte. Eine Befristung Ist rechtspolitisch fragwürdig; ich 
verweise auf das Votum von Frau Kopp. Eine Befristung ist 
offensichtlich eine /ex impertecta, da eine Fristüberschrei-
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tung gar keine Sanktionen zur Folge haben könnte. Die 
Verwirklichung der Geschlechtergleichheit kann ihrer Na
tur nach gar nicht befristet sein. Eine Befristung ist zudem 
unrealistisch. Wir können, auch wenn wir ganz hart arbei.:. 
ten, das ganze Gesetzgebungsprogramm nicht gleichsam 
in einem Wurf vorlegen. Sie sehen es an der von uns 
weiss Gott wie zügig eingebrachten und vorangetriebenen, 
aber doch zeitraubenden Revision des Familienrechts. 
Schliesslich scheint es mir auch politisch falsch zu sein, 
wenn wir so tun als ob. Die Wirklichkeit legt uns nahe, das 
Vorgehen zu wählen, das der Bundesrat Ihnen in seinem 
Gegenvorschlag unte(breitet. 
Ich komme zum Antrag von Herrn Lüchlnger. Er will In 
Absatz 3 Mann und Frau den gleichen Lohn für gleichwer
tige Arbeit belassen, fährt aber dann fort: uDas Gesetz 
kann die Wirkung dieses Grundsatzes auf den privaten 
Einzelarbeitsvertrag ordnen.» Frau Füeg hat Wesentliches 
dazu gesagt. Frau Kopp hat ergänzt (Kann-Vorschrift). Mir 
scheint. Herr Lüchlnger täusche sich, wenn er glaubt, dass 
diese Formulierung vom Bundesgericht so interpretiert 
würde, wie er es gerne hätte, n.ämlich dass keine direkte 
Anwendung mehr möglich wäre. Sofern Sie nur eine Kann
Vorschrift einbringen, den Grundsatz der gleichen Entlöh
nung aber belassen, meine ich, dass unser oberstes Ge
richt trotz dieses zweiten Satzes und gestützt auf die Ver
fassung von der Möglichkeit Gebrauch machen würde, bei 
gleichwertiger Arbeit den gleichen Lohn zuzusprechen. Sie 
gewinnen also mit dem Kann-Satz nichts, denn es ist so, 
wie die beiden Votantinnen gesagt haben, dass der Ge
setzgeber - Sie, meine Damen und Herren - die Grund
idee ohnehin in beliebig vielen Gesetzen noch verdeutli
chen kann. 

Herr Lüchinger hat erneut die Problemfülle sichtbar ge
macht, die sich im Zusammenhang mit der Drittwirkung 
steilt. Bitte, vergessen Sie nicht, bevor Sie entscheiden, 
dass es eben diese Grundrechte nun einmal gibt, geben 
muss, weil sie uns Menschen eigen sind nach den Persön
lichkeitswerten, die jeder von uns hat. Vergessen sie auch 
nicht, dass es eine reichhaltige Rechtsprechung des Bun
desgerichtes zur Drittwirkung gibt. Ich erinnere Sie an 
das, was das Bundesgericht über die Religionsfreiheit mit 
Bezug auf die Wirkung auf das Verhältnis zwischen Ehe
gatten gesagt hat. Ich rufe in Erinnerung, was das Bun
desgericht über die Drittwirkung der Eigentumsfreiheit ge
sagt hat; es hat mehrfach festgestellt, dass dieses Grund
recht den Staat auch zur Abwehr privater Eingriffe ins 
Privateigentum verpflichtet, neben der Abwehr staatlicher 
Eingriffe ins Privateigentum. Ich rufe in Erinnerung, dass 
im Bereich der Handels- und Gewerbefreiheit das Gericht 
vorerst jede Drittwirkung abgelehnt hat, später, im Jahre 
1956, die Praxis provisorisch änderte, um ab 1960 definitiv 
seine Meinung, dass hier Drittwirkung bestehe, festzuhal
ten. Es führte damals aus, die schweizerische Wirtschaft 
beruhe auf freiem Wettbewerb, der auch durch private 
Abmachungen nicht ausgeschaltet werden dürfe. Diese 
Rechtsprechung wurde, wie Sie wissen, Anfang 1964 
durch das Kartellgesetz abgelöst. Ich darf Ihnen auch -
und das ist das letzte Beispiel zu diesem Fragenkomplex -
in Erinnerung rufen, dass die Frage, ob die Freiheitsrechte 
den Bürger -nicht blass gegenüber dem Staat schützen, 
sondern auch im Verhältnis unter Privaten Beachtung ver
dienen, von unserem obersten Gericht in einem sehr 
beachtenswerten Entscheid bejaht worden ist In einem 
Prozess, der die Persönlichkeitsverletzung durch die 
Presse betraf (aus dem Jahre 1965, BGE 91 II 408), wurde 
die Frage zuerst offengelassen. Vor fünf Jahren aber, im 
sogenannten «Hirschy-Entscheid» (BGE 101 IV 167) wurde 
die Frage ausdrücklich bejaht. Ich zitiere als einzige Pas
sage: «Denn auch wenn die Meinungsäusserungsfreiheit, 
die von der Praxis als ungeschriebenes Grundrecht aner
kannt wird, primär die Beziehungen zwischen dem Bürger 
einerseits und dem Staat anderseits betrifft, so müssen 
hier doch auch Wirkungen im horizontalen Verhältnis, das 
heisst zwischen den Bürgern, zuerkannt werden.» 
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Wir sollten uns also nicht vor uns selbst fürchten. Eine 
Praxis besteht. Eine sinnvolle Anwendung ist garantiert. 
Ich möchte hier vor allem die Sorge von Herrn Lüchinger, 
dass wir auch mit der Fassung des Bundesrates zu vielen 
Staatseingriffen Vorschub leisten könnten, entgegenhalten, 
dass nach meiner Ueberzeugung nicht nur der Richter, die 
gerichtlichen Institutionen, zu unserem Staat gehören, 
sondern auch der Gesetzgeber. Ist der Gesetzgeber, zu 
dem Sie gehören, nicht auch Staat? Ist der Richter weni
ger in der Lage als der Gesetzgeber, diesen so klar formu
lierten Verfassungsauftrag zu erfüllen? Ich habe Vertrauen 
zum Richter. Unsere Gerichte sind ·paritätisch zusammen
gesetzt. Vor allem in dem Bereich, um den es hier geht, ist 
die Fachkunde derart evident, dass jedes Wort mehr ein 
Wort zuviel wäre. 
Ich darf Herrn Lüchinger ferner zur verfassungsunmittelba
ren Anwendbarkeit sagen: Wenn. Sie die Klarheit des 
Textes auf sich wirken lassen, dann bestreiten Sie nach 
meiner Ueberzeugung zu Unrecht die Praktikabilität dieses 
einfachen Prinzips. Ich darf Ihnen am Beispiel der Bun
desrepublik Deutschland das, was Ich meine, sichtbar ma
chen. Die Bundesrepublik hat mit Blick auf die EG-Situa
tion - auf die Frau Füeg und die andern Sprecher bereits 
Bezug genommen und sich einlässlich geäussert haben -
folgenden Gesetzestext für das Lohngleichheitsprinzip ent
worfen: «Bel einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts des Ar
beitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart werden 
als bei einem Arbeitnehmer des andern Geschlechts. Die 
Vereinbarung einer geringeren Vergütung wird nicht da
durch gerechtfertigt. dass wegen des Geschlechts des Ar
beitnehmers besondere Schutzvorschriften gelten.» Ich 
frage Sie nun, Herr Lüchlnger, auch Herrn Linder: Ist das 
wirklich eine «Konkretisierung durch den Gesetzgeber»? 
Ist nicht das Gegenteil der Fall? Ist unser Verfassungssatz 
nicht derart eindeutig, lapidar, dass er der zuständigen 
richterlichen Instanz, aber auch - was noch viel wichtiger 
ist - den Betroffenen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wirk
lich hilft, die Gleichberechtigung der Geschlechter im 
Lohnbereich zu verwirklichen? Ich möchte beim Lärmpe
gel, der hier herrscht - gleicher Lärm für Mann und Frau -
nicht allzu lange reden, sondern sofort zum Antrag von 
Herrn Linder übergehen. 

Der Antrag Linder unterscheidet sich vom Gegenentwurf 
des Bundesrates unter anderem dadurch, dass er das 
Lohngleichheitsprinzip in einem selbständigen Absatz 3 
behandelt. Die Terminologie gibt mir zu folgenden Bemer
kungen Anlass: am gleichen Arbeitsplatz; diese Umschrei
bung ist - wie bereits gesagt worden ist - zu eng. Ich 
vermute, dass Herr Linder damit verhindern wollte - und 
das ist eine Frage, die auch Frau Kopp gestellt hat -, dass 
der Richter das Lohngleichheitsprinzip, beispielsweise 
zwischen einer Arbeitsplatzbewertung in der BBC in Ba
den und einer Arbeitsplatzbewertung bei den Ateliers des 
Charmilles in Genf oder überhaupt zwischen Westschweiz 
und Deutschschweiz, ins Spiel bringt. Ich glaube, richtig 
verstanden zu haben. Nach Auffassung des Bundesrates 
kann nur Gleiches mit Gleichem verglichen werden. Herr 
Linder hat zu Recht gesagt, dass die Verhältnisse und 
auch die volkswirtschaftlichen Strukturen in den verschie
denen Landesteilen verschieden sind. Demzufolge wird 
der Richter, sofern er dazu gezwungen ist, oder aber wer
den Arbeitgeber und Arbeitnehmer normalerweise im glei
chen Unternehmen, aber mit Blick auch auf andere Unter
nehmungen am gleichen Ort, zu dieser Frage Stellung 
beziehen müssen, wobei ich persönlich der Meinung bin, 
dass auch hier keine zusätzlichen Schwierigkeiten entste
hen. In einem Unternehmen wird man im Gespräch zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sehr leicht feststel
len können, ob die Frau, die eine wirklich gleichwertige 
Arbeit erbringt, auch den gerechten, nämlich den gleichen 
Lohn erhält wie ihr männlicher Partner, der gleich
wertige Arbeit leistet. Es ist für mich selbstverständlich. 
dass man hier nicht einfach alles über den gleichen Leist 
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schlagen kann. Man muss die Unterschiede, die zwischen 
den verschiedenen Regionen, aber auch zwischen ver
schiedenen Betriebsgruppen bestehen, gerecht auswerten. 
«Gleichwertige Leistung»: Sämtliche internationalen Ab
kommen sprechen von gleichwertiger «Arbeit». Deshalb, 
und weil dieser Begriff mit der Terminologie unseres Ar
beitsvertragsrechtes übereinstimmt, hat ihn der bundesrät
lfche Gegenvorschlag übernommen. Ich möchte Ihnen 
empfehlen, ihm treu zu bleiben und die beantragte Neue
rung abzulehnen. 
Soweit der letzte Satz von Herrn Linder im Gegensatz zum 
Antrag Lüchinger keine Kann-Vorschrift, sondern eine 
Muss-Vorschrift enthält, vermag er an der Einstellung des 
Bundesrates, der ein Dazwischentreten des Gesetzgebers 
ablehnt, nichts zu ändern. Ich habe schon gestern darge
legt, weshalb wir für die direkte Anwendbarkeit des Lohn
gleichheitsprinzips sind. Ich habe nichts beizufügen. 
Nun noch zum Antrag Koller. Herr Koller übernimmt Ab
satz 2 unverändert aus dem bundesrätllchen Gegenent
wurf, desgleichen den ersten Satz von Absatz 3. Mit dem 
zweiten Satz möchte Herr Koller erreichen, dass die Dritt
wirkung des Lohngleichheitsprinzps und dessen direkte 
Anwendbarkeit nicht sofort, sondern erst fünf Jahre nach 
Inkrafttreten des neuen Verfassungsartikels Geltung erlan
gen. Mit anderen Worten: entgegen dem, was man viel
leicht hätte glauben können, als Herr Koller seine Sorgen 
über die Direktwirkung und die direkte Anwendung zum 
Ausdruck brachte, bejaht er sowohl die Direktwirkung als 
auch die direkte Anwendung. Aber er möchte sie um fünf 
Jahre verschoben haben. Ich habe mich gefragt, ob man 
da den Antrag nicht anders hätte formulieren müssen, 
nämlich so, dass den Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
fünf Jahre Zeit gegeben werde, um die Verträge anzupas
sen. Aber Sie spüren, sobald Sie über diese Probleme 
reden, den Zwiespalt, um den wir nicht herumkommen. 
Entweder Ist es gerecht, für gleichwertigen Arbeitseinsatz 
den gleichen Lohn zu bezahlen. Dann fällt es ausseror
dentlich schwer, einer Frau, die beispielsweise noch fünf 
Jahre arbeiten kann, weiszumachen, dass die Gerechtig
keit zwar eine Anpassung ihres Arbeitsvertrages verlangt, 
dass sie es sich leider aber gefallen lassen müsse, nur 
noch zu jenen zu gehören, denen man nicht mehr helfen 
kann. Diese Frau hätte ohne Zweifel kein Verständnis für 
die Argumentation, dass die direkte Anwendbarkeit des 
klaren Verfassungssatzes eben erst nach fünf Jahren 
gelte. Ich weiss, dass Herr Koller persönlich davon über
zeugt ist, dass man sofol't mit der Anpassung beginnen 
muss. Aber ich machte an einem Beispiel sichtbar, ·dass 
seine Formul!erung zu sehr unliebsamen Nebenwirkungen 
führen kann. Ich glaube auch, dass der Standort einer 
solchen Bestimmung nicht im materiellen Verfassungstext 
wäre, sondern in einer Uebergangsbestimmung. 
Auf alles, was über die Suche nach direkten Lösungen, die 
Eingriffe in die Vertragsfreiheit gesagt worden ist - hier 
erneut vorgetragen von Herrn Koller -, bin ich gestern 
näher eingetreten. Wenn Sie hier wählen müssen, ob Sie 
den Frauen für gleichwertige Arbeit ·auch den gleichen 
Lohn zuerkennen und damit auch Eingriffe in die Verträge 
in Kauf nehmen müssen, dann glaube ich ganz einfach, 
dass Sie zur Gerechtigkeit ja sagen sollten. Ich mache 
nicht den Versuch, Sie, Herrn Koller, umzustimmen. Ich 
welss, wie sehr Sie um eine Lösung gerungen haben. Aber 
Sie begreifen, dass der Bundesrat Ihrem Antrag nicht zu
stimmen kann. Die Verschiebung um fünf Jahre erscheint 
uns nicht als gerechtfertigt. Die Achtung vor der Privatau
tonomie, die wir ebenso respektieren wie Sie, die aber 
'nicht zu einer heiligen Kuh werden darf, vermag uns nicht 
zur Zustimmung zu diesem Antrag zu bewegen. Vergessen 
wir doch die enormen Nachteile nicht, die allen entstün
den, wenn ihnen gleichsam eine Frist auferlegt würde, 
innert der sie trotz gleichwertiger Arbeit nicht. zum glei
chen Lohn kommen könnten. Hier stossen Sie zu dem vor, 
was ich gestern zu Beginn meines einleitenden Votums 
ausführte. 
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Wenn wir die Lohngleichheit - Herr Koller sprach von 
einem harten Kern - als ein Gebot der Gerechtigkeit deu
ten und wenn wir das Streben nach Gerechtigkeit für Bun
desrat, Parlament und Gerichte als den Kompass für unser 
staatlfches Handeln und für unser persönliches Handeln 
deuten, dann scheint mir die Antwort auf diese wichtige 
Frage sehr einfach zu sein. Tatsächlich ist der Mensch, 
wie Frau Segmüller sagte, auch hier als Messstab bei der 
Beurteilung dieser schwierigen wirtschaftlichen Fragen zu 
nehmen. Der Mensch, der in seiner personalen Würde -
noch einmal sage Ich es - Frau und Mann gleichberechtigt 
in unserem Staate anerkennen will, muss Mann und Frau 
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Bitte, wagen Sie den 
Schritt. 

Ich empfehle Ihnen, dem Gegenvorschlag des Bundesrates 
zuzustimmen und die anderslautenden Anträge abzuleh
nen. 

Lilchlnger: Ich glaube, es ist nach der Begründung meines 
Abänderungsantrages ganz klar, dass mein Antrag die di
rekte Anwendung des Lohngleichheitssatzes ohne Gesetz 
ausschliessen sollte. Das war meine Meinung, ganz klar. 
Nachdem nun aber Herr Bundesrat Furgler und auch die 
Kommissionspräsidentin diese Interpretation in Zweifel ge
zogen haben und darüber eine Unsicherheit entstanden 
ist, möchte ich meinen Antrag zugunsten -des Antrages von 
Herrn Linder zurückziehen. Ich glaube nämlich, es wäre 
keine seriöse Verfassungsgesetzgebung, wenn wir jetzt 
über einen Antrag abstimmen würden, über dessen Inter
pretation schon in diesem Saal Zweifel bestehen. Im übri
gen glaube ich, dass die Debatte gezeigt hat, dass diese 
ganze Frage eigentlich einer vertieften Diskussion in einer 
Kommission bedürfte; ich hoffe, dass diese Vertiefung im 
Ständerat nachgeholt wird. 

Die folgende Uebersicht wird verteilt: 
Abstimmungsplan 

Anträge. Mehrheit/Bundesrat: Gegenvorschlag. Gesetzge
bungsauftrag für generelle Gleichstellung 
Minderheit Hauptantrag: Kein Gegenvorschlag. Initiative 
annehmen 

Minderheit Eventualantrag: Gegenvorschlag. Gesetzge
bungsfrist für generelle Gleichheit 

Lüchinger: Lohngleichheitsanspruch; unter Privaten nach 
Gesetz 

Mascarin: Gesetzgebungsfrist für generelle Gleichheit und 
Lohngleichheit 
Linder: Lohngleichheit am gleichen Platz; unter Privaten 
nach Gesetz 
Koller Arnold: Lohngleichheit unter Privaten direkt aus der 
Bundesverfassung nach fünf Jahren. 

Abstimmungsordnung 
A. Bereinigung des Gegenvorschlags 
a. Materiell: 1. Linder - Lüchinger; 2. Ergebnis 1 - Koller; 
3. Ergebnis 2- Mehrheit/Bundesrat 

b. Uebergangsbestimmung: 4. Eventualantrag der Minder
heit - Mascarin; 5. Ergebnis 4- Mehrheit 

B. Definitive Entscheidung 
6. Bereinigter Gegenvorschlag = Ergebnis der Abstim
mungen 3 + 5 - Hauptantrag der Minderheit 

Le resume suivant est distribue: 
Propositions et plan de votes 
Propositions. Majorite/Conseil federai: Contre-projet. Man
dat iegisiatif pour l'egalite des droits en generai 
Minorite Proposition principaie: Pas de contre-projet. Ac
ceptation de !'initiative 
Minorite Proposition subsidiaire: Contre-projet. Delai pour 
legiferer sur l'egalite des droits en generai 
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Lüchinger: Droit a l'egalite da remuneratlon; applicable 
aux particuliers an vertu de la loi 

Mascarln: Delai pour leglferer sur l'egalite des droits an 
general et sur l'egallte de remuneration 

ündar: Egalite da remuneration pour le mime poste de 
travail; applic~ble aux particuliers en vertu de la lol 

Koller Arnold: Egallte de remuneration appficable dlrecte
ment aux particullers, en vertu de la constitution, apres un 
delal de cinq ans 

Plan des votes 

A. Mise au point du contre-projet 

a. Sur le fond: 1. Under - Lüchlnger; 2. Resultat 1 - Koller; 
3. Resultat 2 - Majorite/Conseil federal 

b. Dispositions transitolres: 4. Proposition subsldlalre mi
norite - Mascarln; 5. Resultat 4 - Majorite 

B. Decision definitive 

6. Contre-projet mis au polnt = Resultats des vota
tlons 3 + 5 - Proposition prlncipale minorite 

Präsident: Wir nehmen zur Kenntnis, dass Herr Lüchlnger 
seinen Antrag zurückgezogen hat. 

Wir schreiten nun zur Bereinigung von Artikel 2. Wir haben 
Ihnen ein Papier austeilen lassen, auf dem alle Anträge, 
die zu Artikel 2 gestellt worden sind, aufgeführt und aufge
llstet sind. Zugleich ist Ihnen auf dem gleichen Papier ein 
Vorschlag für die Abstimmungsordnung unterbreitet wor
den. ich frage Sie an, ob Sie mit dem vorgeschlagenen 
Abstimmungsmodus einverstanden sind. Dabei ist zu 
beachten, dass nun nach dem R0ckzug des Antrages Lü
chlnger die erste Abstimmung entfällt. Wir werden entge
gen den Unterlagen, die wir Ihnen ausgeteilt haben, als 
erste Abstimmung die Gegenüberstellung des Antrages 
Linder gegenüber dem Antrag Koller haben. Das andere 
bleibt gleich. Sie sind mit diesem Vergehen einverstanden. 

Erste Evantualabstimmung - Premier vote prellminaire 
Für den Antrag Linder 68 Stimmen 
Für den Antrag Koller Arnold 45 Stimmen 

Zweite Eventualabstlmmung - Deuxieme vote preliminaire 

Für den Antrag der Mehrheit 114 Stimmen 
Für den Antrag Linder 45 Stimmen 

Dritte Eventualabstlmmung - Troisieme vote prel/mlnaire 
Präsident: In der dritten Abstimmung geht es um die Be
reinigung der Uebergangsbestimmungen. Wir stellen den 
Eventualantrag der Minderheit dem Antrag Mascarin ge
genüber. 

Frau Mascarln: Aufgrund des Ergebnisses der vorange
gangenen Abstimmung ziehe ich meinen Antrag zurück. 

Präsident: In diesem Fall besteht nur noch der Mehrheits
antrag, dem wir in der dritten Abstimmung den Eventual
antrag der Minderheit gegenüberstellen. 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Eventualantrag der Minderheit 

110 Stimmen 
57 Stimmen 

Präsident: Nach dem Ausgang dieser Abstimmung entfällt 
die Uebergangsbestlmmung (Art. 14). 

Wir kommen nun zur definitiven Entscheidung. Der berei
nigte Gegenvorschlag wird dem Hauptantrag der Minder
heit (kein Gegenvorschlag) gegenübergestellt. 

Abstimmung - Vote 
Definitiv - Deflnitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 3 

Antrag der Kommission 

108 Stimmen 
56 Stimmen 
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Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Bäumlln, Braunschweig, Ganz, Jaggi, Rubi, Vannay) 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative anzunehmen. 

Art. 3 
Proposition de la commission 

Ma/oritti 
Adherer au projet du Conseil federal 

M/nor/te 
(Bäumlln, Braunschweig, Ganz, Jaggl, Rubi, Vannay) 

L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons d'accepter !'Initiative· populalre. 

Präsident: Artikel 3 wird gemäss Antrag der Mehrheit an
genommen. 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Ad 79.076 

95 Stimmen 
3 Stimmen 

MoUon der Kommission des NaUonalrates. Gleiche Rechte 
fDr Mann und Frau 
MoUon de la commlsslon du Conseil national. EgalHe des 
drolts entre hommes et femmes 

Wortlaut der Motion 
Der Bundesrat wird beauftragt, im Interesse der Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau folgende Vorkehren sofort 
an die Hand zu nehmen: 

a. einen Katalog der Mann und Frau ungleich behandeln
den Normen des Bundes und des kantonalen Rechtes auf
zustellen; 

b. ein mögllchst vollständiges Rechtsetzungsprogramm 
aufzustellen zur Beseitigung der diskriminierenden Bestim
mungen; 
c. das Rechtsetzungsprogramm nach sachlichen, zeitli
chen· und finanziellen Prioritäten zu ordnen •. 
Er wird beauftragt, alle Ihm zur Verfügung stehenden In
strumente dafür einzusetzen, worunter beispielsweise auch 
die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. 

Texte de la motlon 
Le Conseil federal est charge, dans l'inter~t de l'egalite 
des droits entre hommes et femmes, de prendre imme
dlatement les mesures suivantes: 

a. Dresser une liste des regles du droit federal et du droit 
cantonal qui traitent inegalement l'homme et la femme; 
b. Dresser un programme legislatlf aussi complet que pos
sible aux fins d'ellmlner les dlspositlons dlscriminatolres; 

c. Mettre en ceuvre le programme legislatlf seien des prio
rites tondees sur la matiere, le temps et les moyens finan
ciers. 
II est charge de mettre a contributlon a ces flns tous les 
Instruments dont il dispose, en particulier a Commission 
federale pour !es questions feminines. 

Präsident: Wir haben noch die Motion der Kommission des 
Nationalrates zu behandeln. Für eine kurze Begründung 
dieser Motion gebe ich Frau Füeg das Wort. 

Frau Ftleg, Berichterstatterin: In der Kommission haben 
wir festgestellt, wie wichtig es für die lnitlantlnnen ist. 



dass durch die Aufnahme einer Frist die Geschlechter
gleichheit beförderlich behandelt wird. Wir waren der Mei
nung, mittels einer Motion, wie Sie sie nun auf der Fahne 
finden, könnte gewlssermassen eine Signalwirkung gege
ben werden. 
Im Grunde genommen waren wir in der Kommission der 
Meinung, die Gleichberechtigung solle beförderlich behan
delt werden; aber man wollte aus den genannten Gründen 
auf eine Frist verzichten. Sollte zu einem späteren Zeit
punkt ein Geschlechtergleichheitsartikel In der Verfassung 
aufgenommen werden, so ist es uns Parlamentariern ja 
ohnehin unbenommen, in dieser Richtung tätig zu werden. 
Die Motion bezweckt Im Grunde genommen, den lnitlantln
iien eine golde Brücke zu bauen, damit sie sehen, wie 
ernst es dem Parlament ist, das Anliegen beförderlich zu 
behandeln. 

Prisldent: Herr Cottl verzichtet auf das Wort Der Bun
desrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. Wird 
sie aus der Mitte des Rates bekämpft? Das ist nicht der 
Fall; sie Ist damit überwiesen. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 1 ., 8., 10.10.180 
Seance du 
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79.076 
Gleiche Rechte fDr Mann und Frau. Volksinitiative 
Egallte des drolts entre hommes et femmes. 
Initiative populaire 

'Botschaft und Beschlussentwurf vom 14. November 1979 
(BBI 1980 1, 69) 
Message et pro]et d'arrete du 14 novembre 1979 (FF 1980 1, 73) 

Beschluss des Nationalrates vom 17. Juni 1980 
Declslon du Conseil national du 17 Juln 1980 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de /a oommlsslon 
Adherer a la proposition du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Einreichung der 
Volksinitiative· «Gleiche Rechte für Mann und Frau» ist am 
4. Kongress der Frauen in Bern am 18. Januar 1975 im 
internationalen Jahr der Frau beschlossen worden. Die 
initiative ist zustande gekommen; sie wurde am 15. De
zember 1976 mit rund 57 000 gültigen Unterschriften ein
gereicht. 
Nach Artikel 27 des Geschäftsverkehrsgesetzes hat die 
Bundesversammlung nach Einreichung einer Volksinitia
tive auf Partiairevlsion der Verfassung in Form eines aus
gearbeiteten Entwurfs innert vier Jahren darüber Be
schluss zu fassen, ob sie der Initiative, so wie sie lautet, 
zustimmt oder nicht. Diese Frist . zur Beschlussfassung 
läuft somit Mitte Dezember 1980 ab. Der Bundesrat hat 
seinen materiellen Bericht, die Botschaft über die Volks
initiative, am 14. November 1979 erstattet. Der Bundesrat 
hält fest, dass die Initiative der Vorschrift der Einheit der 
Materie entspricht und durchführbar wäre, auch wenn die 
vorgesehene Vollzugsfrist von fünf Jahren wohl unreali
stisch ist. Die Behörden von Bund, Kantonen und Gemein
den wären im Falle einer Annahme der Initiative gehalten, 
diese Frist so wenig wie möglich zu überschreiten. 
Ais erster Rat hat der Nationalrat in der Sommersession 
1980 zur Initiative Stellung genommen und beschlossen, 
sie dem Volk mit der Empfehlung auf Ablehnung vorzu
legen. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vorgeschla
gen, der Initiative einen andern Vorschlag gegenüberzu
stellen und beide Vorlagen dem Volk gemeinsam zur Ab
stimmung zu unterbreiten. Der Nationalrat hat sich diesem 
Vorgehen angeschlossen. Mit 95 zu 3 Stimmen hat er am 
17. Juni 1980 dem Beschlussentwurf zugestimmt. 
Die nationairätliche Kommission unter Frau Füeg hat dem 
Nationalrat ferner eine Motion unterbreitet, in weicher der 
Bundesrat aufgefordert wird, Vorkehren im Interesse der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau sofort an die 
Hand zu nehmen. Der Nationalrat hat diese. Motion diskus
sionsfos überwiesen. Die Kommission des Ständerates, die 
sich mit der initiative und dem Gegenvorschlag zu befas
sen hatte, hat auch diese Motion behandelt. Wenn sowohl 
Initiative wie Gegenvorschlag in einer einzigen Abstim
mung dem Volk unterbreitet werden, besteht die Gefahr, 
dass sich die Neinstimmen kumulieren, indem zu beiden 
Vorlagen wohl nein, aber nicht zu beiden Vorlagen ja ge
stimmt werden kann. Aeusserungen aus Kreisen der In
itianten kann entnommen werden, dass ein Rückzug der 
Initiative erwogen wird, wenn der Gegenvorschlag den we
sentlichen Anliegen der Initianten Rechnung trägt. 
Erlauben Sie mir vorerst eine Gegenüberstellung der In
itiative und des Gegenvorschlages: 
Man kann die Meinung vertreten, die Unterschiede seien 
nicht gross, insbesondere seien sie nicht dermassen, dass 
die Gefährdung des Volksbegehrens durch einen Gegen-
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vorschlag berechtigt wäre. Bei näherer Betrachtung stösst 
man aber doch auf einige Punkte, die eine Annahme des 
Volksbegehrens als nicht wünschenswert erscheinen las-
sen. Und weil die Grundanliegen der Initiative unsere 
Sympathie verdienen, führt uns dies zur Bejahung eines 
Gegenvorschlages. 
Das Volksbegehren sieht vor, einen neuen Artikel 4bls in 
die Bundesverfassung aufzunehmen. Dieser gliedert sich 
in vier Abschnitte, die sehr l<urz und deutlich je in einem 
Satz folgendes verfangen: erstens, dass Mann und Frau 
gleichberechtigt sind; zweitens, dass Mann und Frau die 
gleichen Rechte und Pflfchten in der Familie haben; drit
tens, dass Mann und Frau Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleiche oder gleichwertige Arbeit haben, und viertens den 
Anspruch auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit in 
Erziehung, Schul- und Berufsbildung sowie bei Anstellung 
und Berufsausübung. In einer Uebergangsbestimmung hält 
die Initiative fest, dass innert fünf Jahren nach lnrakfttreten 
dieses Artikels 4bis SV die erforderllchen Ausführungsbe
stimmungen zu erlassen sind, sowohl was die Beziehung 
zwischen Bürger und Staat als auch was die Beziehung der 
einzelnen untereinander betrifft. 
Nun kurz zum Inhalt des Gegenvorschlages. Im Gegensatz 
zur Initiative schlägt der Bundesrat vor, nicht einen neuen 
Artikel in die Bundesverfassung einzuführen, sondern den 
bestehenden Artikel 4 der Bundesverfassung mit. einem 
zweiten Absatz zu ergänzen, ein Allnea. das drei knapp 
gefasste Sätze enthalten würde. Artikel 4 BV lautet bis 
jetzt: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es 
gibt in der Schweiz keine Untertanverhältnisse, keine Vor
rechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen.» 
An diesen . bisher einzigen Abschnitt des Artikels 4 würde 
mit dem Gegenvorschlag als neues Alinea folgender Text 
angefügt: «Mann und Frau sind gleichberechtigt Das Ge
setz sorgt für ihre Gleichstellung, vor allem in Famille, 
Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.• 
Eine Uebergangsbestimmung ist beim Gegenvorschlag 
nicht vorgesehen, und damit werden zum Erlass gesetzli
cher Vorschriften keine Fristen gesetzt, wie sie für, die An
wendbarkeit dar Verfassungsbestimmung zum Teil aus
drücklich verlangt werden - nämlich für die Gleichstellung 
in den Bereichen Familie, Ausbildung und Arbeit oder für 
diejenigen Gesetze, die zwar für die Anwendbarkeit des 
letzten Satzes über die Lohngleichheit nicht ausdrücklich 
verlangt, aber vielleicht doch nötig sein werden. 
Wenn wir nun die Initiative und den Gegenvorschlag mit
einander im einzelnen vergleichen, ergibt sich folgendes: 
Dem ersten Satz der Initiative «Mann und Frau sind 
gleichberechtigt» entspricht der erste Satz des Gegenvor
schlages wörtlich. Diese programmatisch tönende grund
sätzliche Erklärung - sei sie nun in einem neuen Artikel 
der Bundesverfassung enthalten oder dem Artikel 4 beige
fügt - scheint mir das wichtigste Anliegen der Initiative zu 
sein. Die Initiative und der Gegenvorschlag stimmen hier 
wörtlich überein. 
Dem zweiten Satz in ·der Initiative «Mann und Frau haben 
die gleichen Rechte und Pflichten in der Familie» ent
spricht kein wörtlich gleicher Satz im Gegenvorschlag. Die 
Idee dieser gleichen Rechte und Pflichten in der Familie 
kommt aber auch im Gegenvorschlag mit der Formulie
rung «Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung, vor allem 
in Familie ... » deutllch zum Ausdruck. Im Unterschied zur 
Initiative stossen wir hier nun erstmals darauf, dass eine 
Deklamation in der Verfassung entweder direkt anwendbar 
ist - auch horizo.ntal zwischen den Bürgern - oder vorab 
durch Gesetze anwendbar gemacht und ausgeführt wer
den muss. 
Für die Gleichstellung in der Familie wird das Zivilgesetz
buch sorgen, dessen 5. Titel «Die Wirkungen der Ehe im 
allgemeinen» und der 6. Titel «Das Güterrecht» gegenwär
tig bei der Ständeratskommission, die Kollege Dillier prä
sidiert, in Behandlung ist. Die Initiative erweckt den Ein
druck, als ob auch die Gleichheit von Rechten und Pffich-
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ten In der Familie eventuell eine direkte Wirkung, eine Ho
rizontalwirkung, entfalten könnte. 
Allerdings schränkt die Initiative mit der Uebergangsbe
stimmung diesen Eindruck wieder ein. In der Uebergangs
bestimmung werden die erforderlichen Ausführungsbe
stimmungen für den ganzen Artikel verlangt. Aber weil 
diese Uebergangsbestimmung eine zeitliche Limite ent
hält, besteht doch die Gefahr, dass die Direktwirkung der 
Verfassungsbestimmung auch für den Bereich der Famllle 
angenommen werden könnte. Das wäre kaum möglich. 
Solange noch das jetzige Güterrecht gilt, wird beispiels
weise keine Ehefrau, gestützt auf diesen lnitlatlvtext, beim 
Richter klagen können, sie wolle nicht den ihr gesetzlich 
zustehenden Drittel am Vorschlag, sondern die Hälfte, weil 
die Verfassung sie als gleichberechtigt bezeichnet. Hier 
spielen ja so viele Elemente zusammen (Ueberlegungen 
aus dem Erbrecht. Versicherungsrecht. Fragen der einge
brachten Güter, der Mitarbeit), dass eine Horizontalwir
kung nur mit Hilfe weiterer gesetzlicher Umschreibungen 
möglich ist Der einzelne - sei es Mann oder Frau - wird, 
gestützt auf diesen Satz. keinen klagbaren und gerichtllch 
durchsetzbaren Anspruch erhalten. 
Mir scheint in diesem Punkt die Initiative zu weit zu ge
hen. Es könnte - wir werden bei der Frage. der gleichen 
Löhne noch darauf zurückkommen - eine direkte Horlzon
talwlrkung der Verfassung aus dem Satz der gleichen 
Rechte und Pflichten In der Famifle herausgelesen wer
den, wobei allerdings - ich füge es bei - die Uebergangs
bestlmmung meines Erachtens diese Horizontalwirkung 
sehr einschränkt 

In der Initiative steht als dritter Satz «Mann und Frau ha
ben Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche oder gleich
wertige Arbeit». Der Gegenvorschlag übernimmt diesen 
Satz unter Streichung der beiden Worte «gleiche oder», 
so dass nur der gleiche • Lohn für gleichwertige Arbeit 
vorgeschrieben wird; die gleiche Arbeit ist Im Gegenvor
schlag nicht erwähnt. 
Diese kleine Aenderung ist nicht ohne Bedeutung. Dass 
«gleichwertige„ Arbeit zum Vergleichen verlangt wird, be
deutet - ich glaube das - ein Hochhalten des Leistungs
lohnes, indem nicht die zugeteilte, eventuell gleiche Ar
beit herangezogen wird, sondern von gleichwertiger Arbeit 
gesprochen wird, und damit nach meinem Empfinden 
auch auf die geleistete Arbeit, auf die Leistung, abgestellt 
wird. 
Mit der Formulierung des Bundesrates wird erreicht. dass 
genau derselbe Text in die Bundesverfassung aufgenom
men würde, wie er im Internationalen Ueberelnkommen 
Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über die Gleichheit des Entgelts 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit enthalten ist. Die Schweiz hat dieses Abkommen 
am 25. Oktober 1972 ratifiziert; im Oktober 1973 ist es in 
Kraft getreten. 
!n Artikel 2 dieses Abkommens wird ausgeführt: «Jedes 
Mitglied hat mit den Mitteln, die den bestehenden Verfah
ren zur Festsetzung der Entgeltsätze entsprechen, die An
wendung des Grundsatzes der Gleichheit des Entgeltes 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit auf alle Arbeitnehmer zu fördern und, soweit es mit 
diesem Verfahren vereinbar ist. sicherzustellen.» 
Ich habe dieses Uebereinkommen - insbesondere Artikel 2 
- hier ausführlich erwähnt, weil ich glaube, dass damit im 
heikelsten Punkt unserer heutigen Debatte, nämllch in der 
Frage der direkten Horlzontalwirkung für Lohnfestsetzun
gen, vielleicht ein Weg gefunden werden kann, der auch 
auf schweizerischem Boden eine vernünftige Anwendung 
der Verfassungsbestimmung erlaubt. 
Hier, beim Vergleich von Initiative und Gegenvorschlag, 
darf wohl festgehalten werden, dass der Gegenvorschlag 
den Initianten voll entspricht. Die Streichung des Aus
druckes «gleiche Arbeit», so dass nur der Ausdruck 
«gleichwertige Arbeit» beibehalten bleibt, scheint mir eine 
richtige Straffung des Textes und keine wesentliche Aen-



7. Oktober 1980 s 547 Gleiche Rechte für Mann und Frau 

derung gegenüber der Initiative zu sein. Der Ausdruck 
«gleichwertige Arbeit» umfasst auch die «gleiche Arbeit», 
geht also weiter. 
Den eben ausgeteilten Antrag Egli, der das Wort «Arbeit» 
durch das Wort «Leistung» ersetzen will, werden wir ja 
dann in der Detailberatung noch in Betracht ziehen. 
Dem vierten Satz der Initiative, «Mann und Frau haben 
Anspruch auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit In 
Erziehung, Schul- und Berufsbildung sowie bei Anstellung 
und Berufsausübung», entspricht kein Satz des Gegenvor
schlages genau. Der Satz «Das Gesetz sorgt für Ihre 
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Ar
beit» im Gegenvorschlag ist sehr viel kürzer und enthält 
einige Begriffe, die In der Initiative vorhanden sind, über
haupt nicht. Die Worte «Chancengleichheit», «Schul- und 
Berufsbildung», «Anstellung» und «Berufsausübung» sind 
im Gegenvorschlag nicht enthalten. 
Betrachten wir diese Abweichungen einzeln: Nehmen wir 
den Ausdruck «Chancengleichheit» zuerst: Das Ist ein 
Ausdruck, der politisch ziemlich belastet Ist, aber wenig 
Aussagekraft hat. Das Wort wird In Debatten oft verwen
det. Es wird gesagt, schon bei Geburt, in einem bestimm
ten Milieu, seien bestimmte Wege In der Ausbildung ver
schlossen oder öffneten sich dann wie von selbst, je 
nachdem, ob das Milieu blldungsfreundlich oder bildungs
feindlich war. 
Die Initianten haben diesen Ausdruck bestimmt mit guter 
Ueberlegung in ihren Text aufgenommen und sind wohl 
überzeugt, die Chancengleichheit erleichtere Kindern aus 
einfachen Verhältnissen den Weg zur Universität, bilde 
eine Grundlage zur Einführung von Kindergärten auch auf 
dem Land, könne den Anteil an Arbeiterkindern an den 
Gymnasien erhöhen und so weiter, und insbesondere In 
diesem Zusammenhang könne hier die Zahl der Mädchen, 
die höhere Berufe ergreifen, vergrössert werden. 
Der Ausdruck «Chancengleichheit» weckt aber wohl uner
füllbare Hoffnungen. Die von unseren Vätern und Müttern 
ererbten Eigenschaften beeinflussen dle Möglichkeiten, Im 
Leben vorwärtszukommen, wahrscheinlich mindestens so 
stark wie das Milieu. Das beharrliche Verbessern von Sti
pendlenmöglichkeiten, von Durchlässigkeit zwischen ver
schiedenen Ausbildungswegen, die Förderung der 
Erwachsenenbildung und weiterer ähnlicher Anliegen ist 
möglich und anzustreben, auch ohne dass der zuviel ver
sprechende Begriff der «Chancengleichheit» in unsere 
Verfassung aufgenommen wird. 
Der weiter fehlende Ausdruck «Schul- und Berufsbildung» 
ist kaum mehr als eine etwas umständlichere Umschrei
bung des im Gegenvorschlag enthaltenen Ausdrucks 
«Ausbildung» und enthält nicht mehr Substanz. In diesem 
Punkt ist der Gegenvorschlag gleichwertig. 
Die Gleichbehandlung und Chancengleichheit bei «Anstel
lung und Berufsausübung», wie die Initiative sich aus
drückt, ist doch eher abzulehnen. Die Möglichkeiten, dass 
Mädchen auch Ihnen· zusagende, bis jetzt mehr von Bur
schen ergriffene Berufe erlernen, setzt sich schon ohne 
Verfassungsartikel immer mehr durch. Auch im Gegenvor
schlag mit «Gleichstellung In Ausbildung und Arbeit» wäre 
dieses Anliegen gewährleistet. 
Dass aber auch Gleichbehandlung bei der Berufsaus
übung in der Initiative gefordert wird, könnte doch zu
lasten der Frau gehen: Es gibt gewichtige Schutzbe
stilnmungen im Fabrikgesetz und anderen Erlassen, die 
durchweg zugunsten der Frau sind und bestehen blei
ben müssen. Nach dem Gegenvorschlag scheint mir das 
eindeutig möglich zu sein, weil das Gesetz für die Gleich
stellung zu sorgen hat und damit die nähere Umschrei
bung mit gesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich vor
behalten bleibt. Es geht hier - und das wird bei der Aus
legung dieser Verfassungsbestimmung immer bedacht 
werden müssen - um den Abbau von Benachteiligun
gen der Frau, nicht um den Abbau ihrer Privilegien, die 
ihr mit Recht und aus guten Gründen bisher eingeräumt 
worden sind. 

Nun zum gewichtigsten Unterschied zwischen Initiative 
und Gegenvorschlag, zum wohl einzigen fundamentalen 
Unterschied: Die Initiative setzt in einem als «Uebergangs
bestimmung» bezeichneten Abschnitt eine Frist von fünf 
Jahren; innerhalb dieser fünf Jahre vom Inkrafttreten an 
seien die erforderlichen Ausführungsbestimmungen zu er
lassen, sowohl was die Beziehungen zwischen Bürger und 
Staat als auch die Beziehungen der einzelnen untereinan
der betrifft. Der Gegenvorschlag enthält keine solche Be
stimmung und eine solche Frist. 
Erlauben Sie mir zuerst eine positive Bemerkung zu dieser 
Uebergangsbestimmung: So wie ich es beurteilen kann, 
schränkt diese Uebergangsbestimmung die Horlzontafwir
kung des übrigen fnitfatlvtextes sehr stark ein. Nach der 
Uebergangsbestimmung sind noch Ausführungen zu erlas
sen, und erst nachher wären die vier Abschnitte des vor
geschlagenen neuen Bundesverfassungsartikels 4bls an
wendbar. Man könnte sogar herauslesen, dass dieser Arti
kel nicht einmal eine Vertfkalwirkting (Staatsbürger) enthal
ten würde ohne Ausführungsgesetz. 
Nachdem nun eine grosse Debatte über die direkte, hori
zontale Wirkung einer Verfassungsbestimmung ausgebro
chen Ist, nachdem sich die Juristen darüber nicht einig 
sind, wäre es erlösend und erfreulich festzuhalten, dass 
die Initiative keine direkte Wirkung der Verfassungsbe
stimmungen über die Gleichheit von Mann und Frau auf 
horizontaler Ebene vorsieht, sondern für alle postulierten 
vier Abschnitte eine Ausführungsgesetzgebung vorbehält. 
Ich stimme insofern mit der Meinung einer Minderheit In 
unserer Kommission überein, als die initiative in dieser 
Hinsicht klare Verhältnisse schafft und spätere Streitigkei
ten vermeiden könnte. 
Der Gegenvorschlag differenziert hier: Er behält in den 
Bereichen «Famffle, Ausbildung und Arbeit» ausdrücklich 
eine Ausführungsgesetzgebung vor. Beim Lohngleichheits
prinzip hingegen fehlt ein solcher Vorbehalt, und nach der 
Botschaft und auch nach den Ausführungen des bundesrät
lichen Sprechers in den vorbereitenden Kommissionen zu 
schliessen, wird hier eine direkte Horizontalwirkung bloss 
angenommen. Ob diese deutliche Einschränkung der di
rekten Horizontafwirkung in die Uebergangsbestlmmung 
gehört oder ob sie nicht mit der gesetzten Uebergangsfrist 
quasi ablaufen würde, vermag ich nicht zu beurteilen. 
Nun enthält aber die Uebergangsbestimmung nicht nur 
diese Aussage betreffend die Notwendigkeit gesetzlicher 
Ausführungsbestimmungen, sondern auch noch eine klare 
Frist, die mit fünf Jahren dermassen kurz bemessen ist, 
dass sie uneinhaftbar wäre. 
Es ist nachfühlbar, dass die Initianten eine Frist setzen 
wollen, die den Räten «Dampf aufsetzt», die dafür sorgen 
könnte, dass die Gleichberechtigung nicht einfach zum 
leeren Prinzip ·gemacht wird, indem die Ausführungsgeset
ze verzögert oder nicht erlassen werden. In Gesprächen 
mit Initianten und mit engagierten Frauen wird immer wie
der auf das Schicksal der Mutterschaftsversicherung hin
gewiesen: Diese Verfassungsbestimmung über die Mutter
schaftsversicherung (Art. 34qulnquies, . Abs. 4) steht seit 
1945 In der Verfassung. Das Gesetz, das dort vorgesehen 
wird, ist in den verflossenen 35 Jahren nicht erlassen 
worden. 
Solche Fristen sind in der Verfassung - auch in einer 
Uebergangsbestlmmung - rechtlich fraglich. Die Gesetzge
bungsmaschinerie läuft ja auf Hochtouren. Die Initianten 
sind in der Bundesversammlung durch Frauen und Män
ner stark vertreten. Jederzeit kann mit einem parlamenta
rischen Vorstoss ein Gesetz oder eine Aenderung be
stehender Vorschriften verfangt werden. 
Vollends unrealistisch wäre aber die Annahme, dass auch 
die Kantone ihre Gesetzgebung innert fünf Jahren anpas
sen könnten. Wie Herr Bundesrat Furgler sich geäussert 
hat, darf man auch überlegen, dass die Verwirklichung ei
ner Gleichstellung der Geschlechter ihrer Natur nach gar 
nicht befristet sein kann. 
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Das Beispiel der Revision des Familienrechtes zeigt, wie 
lange solche Revisionen dauern können. Der Vorentwurf 
stammt von 1976; die Botschaft ist jetzt in Beratung bei 
uns als Erstrat Es wird noch Jahre dauern, bis diese Vor
lage fertiggestellt ist . 
Zusammenfassend lässt sich der Vergleich lnitiatlve/Gec 
genvorschlag wie folgt ziehen: 
1. Die Forderungen der Initiative werden im Gegenvor
schlag zum Teil wörtllch, zum Teil slnngemäss aufgenom
men. 
2. Die Initiative erweckt durch eine unrealistische Frist
setzung die Illusion; innert fünf Jahren könnten alle Diskri
minierungen der Frau mit gesetzlichen Vorschriften weg
gebracht werden. 
3. Mit dem Ausdruck „Chancengleichheit• in der Verfas
sung werden unerfüllbare Hoffnungen geweckt 
4. Der Gegenvorschlag ist deutlicher in der Unterschei
dung, wann eine direkte Horlzontalwirkung eintritt (näm
lich bei der Lohngleichheit) und wann dies nicht der Fall 
ist 
Der Gegenvorschlag ist darum der Initiative vorzuziehen. 
Er erfüllt die Hoffnungen und alle Anliegen der Initianten, 
ohne Illusionen zu erwecken. Wenn der Gegenvorschlag 
die Zustimmung des Ständerates erhält, gibt es meines 
Erachtens keinen Grund mehr, warum die Initiative nicht 
zurückgezogen werden sollte. 
Erlauben Sie mir noch einige Ueberlegungen dazu, ob 
überhaupt eine besondere Bestimmung über die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau in die Verfassung aufge
nommen werden soll. 
Von Gegnern beider Vorlagen wird argumentiert, beides, 
Initiative und Gegenvorschlag, seien überfIOssig, Artikel 4 
der Bundesverfassung mit der grundlegenden Bestimmung 
der Gleichheit aller Schweizer vor dem Gesetz genüge 
vollauf. Dem ist einiges entgegenzuhalten: Diese Bestim
mung galt unverändert seit Jahrzehnten. Sie genügte nicht 
einmal, um den Frauen das Stimm- und Wahlrecht einzu
räumen. Sie wird auch nicht genügen, weitere Ungerech
tigkeiten, denen die Frau ausgesetzt ist, zu beheben. 
Durch eine blasse weitergehende Auslegung dieses 
Gleichheitssatzes können die Anliegen der Initianten nicht 
erfüllt werden. · 
Die Zeiten haben sich geändert. Die Partnerschaft zwi
schen Mann und Frau ist besser geworden. Die Mitarbeit 
der Frau Im Beruf des Mannes, auch ausserhalb der Land
wirtschaft, hat stark zugenommen, die eigene Erwerbs
tätigkeit der unverheirateten und der verheirateten Frau 
ebenfalls. Sehr viel mehr Frauen als damals, als dieser 
Artikel 4 geschaffen wurde, sind selbständig oder un
selbständig in unserer Wirtschaft tätig, ausserhalb ihres 
Haushaltes. Die Frauen sind Im Geschäftsleben in den 
letzten Jahren in ganz andere Positionen vorgestossen, 
und dieser Prozess, der weitergeht. sollte Niederschlag in 
unserer Gesetzgebung finden. Zweckmässig geschieht 
dies dadurch, dass der schöne alte Satz über die Schwei
zer, die alle vor dem Gesetz gleich seien, mit dem Satz 
ergänzt wird, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. 
Dabei soll keiner Gleichmacherei das Wort geredet wer
den. Ich möchte sogar sagen: Die Frauen sollen minde
stens gleichberechtigt sein. 
Es gilt aber auch, allzu überspitzten Gleichheitsfimmel 
deutlich abzulehnen. Es kann doch keine Rede davon 
sein, dass, gestützt auf einen solchen Artikel, plötzlich ein 
Männerchor Frauen aufnehmen müsste oder ein Frauen
verein auch Männern offenstünde, damit keine Diskrimi
nierung vorliege. Eine integrale Gleichmacherei ist falsch, 
ganz besonders auch im Bereich der Familie. fch akzep
tiere gern, dass Mann und Frau in der Familie sich frei 
darüber einigen, wer dem Verdienst nachgehen soll und 
wer den Haushalt besorgt. Diese beiden mündigen Men
schen haben für ihre Entschlüsse auch die Verantwortung 
zu tragen und können diese nicht auf Sozialversicherun
gen, Mitbürger und Arbeitgeber abwälzen. 

, -
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Ein weiterer Einwand gegen einen Artikel über die Gleich
berechtigung der Geschlechter geht in der Richtung, dass 
dies den Zerfall der Familie fördere. Ich erlaube mir hiezu 
die glänzende Antwort von Frau Füeg im Nationalrat zu 
zitieren: •Es ist seltsam, dass das Wohl der Familie von 
der rechtlichen Benachteiligung der Frau abhängen soll.» 
Trotz der Gefahr, von sehr engagierten Frauenrechtlerin
nen als antiquiert abgestempelt zu werden, erlaube ich 
mir hier eine ganz persönliche Bemerkung zur Gleichbe
rechtigung der Geschlechter: Eine bevorzugte Behandlung 
der Frau wird durch einen Gleichheitsartikel nicht dahin
fallen. Die Botschaft spricht sehr nüchtern und furchtbar 
prosaisch von „den sich aus dem Geschlecht ergebenden 
biologischen und funktionalen Unterschieden», die zu be
rücksichtigen seien. Persönlich möchte ich das etwas an
ders formulieren und sagen, dass Mann und Frau als Men
schen gleichberechtigt sind. Der Frau können aber noch 
zusätzliche Rechte zustehen, die sich aus ihrem Wesen 
als Frau ergeben oder zu denen die Männer sich seit un
vordenklichen Zeiten bekennen sollten aus Höflichkeit, 
Ritterlichkeit, Rücksicht. Ehrerbietung und Uebe. 
Nun zum letzten und wohl heikelsten Punkt dieser Vorlage 
überhaupt, zur Frage, wie sich die direkte Horizontalwlr
kung des letzten Satzes des Gegenvorschlages auswir
ken wird. Wie wirkt es sich in unserem Privatrecht aus, 
wenn die Verfassung den Anspruch von Frau und Mann 
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit ausdrücklich 
enthält? Kann eine Arbeiterin, gestützt auf diesen Satz, 
beim Richter gegen ihren Arbeitgeber mit der Begründung 
klagen, das Postulat der Lohngleichheit sei in ihrem Fall 
verletzt worden? Die Botschaft behandelt diese direkte 
Horizontalwirkung nur sehr knapp. Sie stellt etwas lapidar 
fest, dieser Satz garantiere einen indlvidualrechtlichen, 
gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf gleichen Lohn 
und sei im öffentlichen Recht wie Im Privatrecht zu beach
ten. Voraussetzung für die Durchsetzbarkeit sei allerdings, 
auch nach dem knappen Text der Botschaft, "dass der 
Anspruch Justiziabel sei», das heisst, dass die anzuwen
denden Normen so konkret sind, dass sie als Grundlage 
für einen Entscheid im Einzelfall herangezogen werden 
können. Schon die Botschaft sieht dort Schwierigkeiten 
voraus, wo eine gesetzgeberische «Infrastruktur» voraus
gesetzt werden müsse, um Kompetenz- und Verfahrens
fragen zu lösen. 
Mir scheint, die Debatte hier im Ständerat sollte mithelfen, 
etwas mehr Klarheit in diese direkte Horizontalwirkung 
des Lohngleichheitsgrundsatzes zu bringen und dessen 
Anwendbarkeit so zu umschreiben, dass weder die private 
Vertragsfreiheit in einem wichtigen Punkt des Dienstver
tragsrechtes ausgehöhlt noch dem Zivilrichter eine Aufga
be überbunden wird, die zu lösen er nicht Imstande sein 
kann. Dieser Satz darf weder Vertragsfreiheit und Rechts
sicherheit noch Treu und Glauben ungebührlich ein
schränken. 
Es ist unbestritten, dass die öffentliche Hand in ihren Be
soldungsreglementen keinen Unterschied wegen des Ge
schlechtes machen darf. Eine Primarlehrerin hat Anspruch 
auf denselben Grundlohn wie ein Primarlehrer. Bei Beam
tenlöhnen, die sich nicht in der gleichen Art nach Lei
stung richten können wie Im privaten Recht, sind die Ein
stufungen rechtsglelch vorzunehmen; sie eignen sich für 
Quervergleiche besser und bllden für eine direkte hori
zontale Anwendung kaum grössere Schwierigkeiten. Auch 
das Urteil des Bundesgerichtes vom 12. Oktober 1977, 
betreffend die Neuenburger Lehrerin, wird denjenigen Ver
waltungen Beine machen, die Frauenlöhne noch diskrimi
natorisch kleiner angesetzt haben als Männerlöhne. Die 
vertikale Anwendung (also zwischen der öffentlichen Hand 
und dem Bürger) ist bereits heute gegeben; dafür braucht 
es keine Verfassungsbestimmung. Erlauben Sie mir eine 
Zwischenbemerkung: Dieser bereits heute feststehende 
Anspruch im öffentlichen Dienstverhältnis würde eigenarti
gerweise durch die Initiative gefährdet, weil man da her
auslesen könnte, dass auch die Beziehungen zwischen 
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Bürger und Staat erst noch in Ausführungsbestimmungen 
zu regeln sind. 
Ganz anders verhält es sich bei der Privatwirtschaft, In 
der Industrie, im Gewerbe, In den privaten Büros. Die Ver
gleichbarkeit der Löhne ist hier weit schwieriger. Der 
letzte Satz des Gegenvorschlages würde eine direkte An
rufung des Richters zulassen. Nicht grundlos wird be
fürchtet, der Richter sei überfordert, um gestützt auf 
diesen einzigen Satz festzustellen: Bleibt der Leistungs
lohn vorab massgebend? Sind Sozialzulagen, Alterszula
gen zu berücksichtigen? Könnte eine Besoldung eines 
Mannes angefochten werden, wenn ihm sein Arbeitgeber 
aus sozialen Erwägungen mehr zahlt, als er zu leisten im
stande ist? Können die privaten Lohnabmachungen, die ja 
oft mündlich, ohne Formalitäten abgeschlossen werden, am 
nächsten Tag durch den Arbeitnehmer selber in Frage ge
stellt werden? Verstösst das nicht wider Treu und 
Glauben? 
Es stellen sich bei der Annahme sehr viele Fragen. Diese 
neue Bestimmung setzt einen deutlichen Verweis - und 
das Ist, glaube ich, richtig - in der Richtung, wie sich Wirt
schaft und Gesellschaft bereits Jetzt frei entwickelt haben. 
Der Bundesrat hat seit Jahren keine Gesamtarbeitsverträ
ge mehr genehmigt, die Besoldungsunterschiede wegen 
des Geschlechtes machten. Mir scheint auch im Bewusst
sein der Bevölkerung der Grundsatz, dass gleichwertige 
Arbeit gleich zu bezahlen sei, ob durch Mann oder Frau 
erbracht, kaum bestritten. Doch Ist Jede Lohnverhandlung 
auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. 
Die sehr differenzierten Lohnfestsetzungen in Gesamt
arbeitsverträgen und in den einzelnen Dienstverträgen 
berücksichtigen die Leistung, die Erfahrung, die Konjunk
turlage, die Belastbarkeit des Betriebes, die Konkurrenz
fähigkeit, den Willen zum Durchhalten in schwieriger Zelt 
und so weiter. Zu diesen vielen Gründen, die es gibt, kom
men ja dann noch die sozialen Ueberlegungen: Soll der 
ältere Familienvater weniger verdienen, weil er nicht mehr 
die Spannkraft der Jugend hat? Kann der Richter dessen 
Lohn mit demjenigen einer jungen Frau vergleichen? 
Der Entscheid einer Geschäftsleitung, einen jungen Mann 
für die Beförderung ins mittlere Kader zu berücksichtigen, 
statt einer jungen Dame, braucht durchaus keine Diskrimi
nierung der Frau zu sein, sondern ein vertretbarer Füh
rungsentscheid. 
An Herrn Bundesrat Furgler sind In der Nationalratsdebat
te Fragen gestellt worden, die zum Teil aus zeitlichen 
Gründen nicht alle beantwortet worden sind. ich möchte 
hier sechs Fragen wiederholen und hoffe, Herr Bundesrat 
Furgler könne uns helfen, dl.e Wirkung dieses Verfas
sungssatzes auf das einzelne Lohnverhältnis besser zu 
überblicken. Ich stelle sechs Fragen: 
1. Ist eine Vergleichbarkeit Im Sinne dieses Lohngleich
heitsgesetzes Innerhalb eines bestimmten Betriebes oder 
in einer bestimmten Gegend oder Branche gegeben? 
2. Sind die sozialen Komponenten vom Vergleich auszu
nehmen? Oder anders gefragt: Welche Lohnbestandteile 
sind im Vergleich zu erfassen? 
3. Besteht nur ein individuelles oder auch ein kollektives 
Klagerecht? 
4. Welche Rückwirkung auf bereits abgeschlossene Ver
träge kann diese Bestimmung haben? 
5. Welche Fristen sind einzuhalten? 
6. Ist es richtig anzunehmen, dass die Beweislast bei der 
klagenden Partei liegt? 
Ich wäre dankbar, wenn Herr Bundesrat Furgler seine 
Meinung zu diesen Fragen hier darstellen könnte. Ich 
kann mir nämlich nach einem Rückzug der Initiative, mit 
dem Jen rechne, bei der Volksabstimmung eigentlich nur 
einen Grund für eine fundierte, politisch wirksame Kritik 
an der Vorlage vorstellen, nämlich die Kritik all jener, die 
den Wert der Vertragsfreiheit, der Rechtssicherheit hoch
halten wollen und die diese Werte sowie Treu und Glau
ben durch übermässlge richterliche Eingriffe in freie Ver-
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einbarungen gefährdet sehen. Und diese Kritik käme nicht 
nur von der Arbeitgeberseite. An freien Vertragsverhältnis
sen und an der Möglichkeit, besondere persönliche Fähig
keiten auch in Lohn umzusetzen, sind gerade auch 
tüchtige Arbeitnehmer äusserst interessiert. Der Unter
schied zu den Besoldungsordnungen der Beamten muss für 
die Privatwirtschaft im Interesse des Arbeitgebers und des 
Arbeitnehmers erhalten bleiben. 
Abschliessend halte ich fest, dass die Rolle der Frau Im 
letzten Jahrzehnt besser anerkannt wordeff Ist, Ihre Mit
arbeit auch ausserhalti der Familie ist bedeutender ge
worden, und Ihre Selbständigkeit, ihre Unabhängigkeit, ihre 
Stellung als gleichberechtigte Partnerin sind im Bewusst
sein unseres Volkes nun viel stärker verankert, und unsere 
Frauen werden Immer selbständiger. Die neuen Generatio
nen werden die gesetzlich fixierten Rollenvertellungen als 
antike Relikte belächeln, wie wir schon die politische 
Gleichberechtigung, die ja vor kaum zehn Jahren erst er
stritten worden ist, nicht mehr wegdenken können. Erst 
die grundsätzliche Gleichberechtigung, die Anerkennung, 
dass Mann und Frau als Menschen völlig gleichberechtigt 
sein müssen, erst diese Grundlage wird auch zulassen, 
dass sich Unterschiede frei entfalten können. Mit dieser 
Basis, Frau und Mann als Menschen gleichberechtigt anzu
erkennen, wird die Möglichkeit geschaffen, die wirklich 
bestehenden Unterschiede gegenseitig als gleichberech
tigte Partner anzunehmen. 
Unsere Gesellschaft, unsere Familien und unsere Betrie
be, aber auch die Gesetzgebung In Gemeinde, Kanton und 
Bund werden in dieser Richtung, die wir mit Aufnahme 
eines Artikels auf Geschlechtsgleichheit In die Bundesver
fassung einschlagen, welterschrelten. Sie werden diesen 
Schritt honorieren und weitergehen In Richtung auf mehr 
Gerechtigkeit. Der Abbau aller Rechtsnormen, aber auch 
aller Gewohnheiten, welche die Frau diskriminieren, ist 
ein schönes Ziel. 
Die Kommission hat Initiative, Gegenvorschlag und Motion 
beraten. Sie schlägt vor, dem Bundesbeschluss zuzu
stimmen, das heisst die Initiative mit dem Antrag auf Ver
werfung dem Volk vorzulegen und den Gegenvorschlag 
zur Annahme zu empfehlen. 
Die Motion des Nationalrates empfiehlt die Kommission 
mit 7 zu 3 Stimmen zu überweisen. 
Ich ersuche den Ständerat, auf den Bundesbeschluss als 
Ganzes einzutreten sowie in der Gesamtabstimmung dem 
Bundesbeschluss in Uebereinstlmmung mit dem Beschluss 
des Nationalrates zuzustimmen und die Motion zu über
weisen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19 Uhr 
La seance est levee a 19 heures 
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Präsident: Wir haben gestern das sehr interessante und 
ausführliche Eintretensreferat unseres Kommissionspräsi
denten angehört und kommen nun zur Eintretensdebatte. 
Ich erteile das Wort unserem Vizepräsidenten. Herrn Heftl. 
Er wünscht sich erst zu äussem, wenn der Herr Oeparte
mentsvorsteher anwesend ist. 

Dobler: Offenbar auf Wunsch des Vizepräsidenten habe 
ich das Wort erhalten. damit er nachher besser kontern 
kann. 
Ich bin für Ablehnung der Initiative und befürworte den 
Gegenentwurf von Bundesrat und Nationalrat. Die Ini
tiative ist einerseits mangelhaft, anderseits ist ihre 
Uebergangsfrist unrealislerbar. Sie gewährt Ansprüche in 
Bereichen, die normativ wenig Gehalt aufweisen. Dies be
trifft insbesondere die gesellschaftlichen Bereiche von Ehe 
und Familie. Es ist weder möglich noch wünschbar, die in
neren Angelegenheiten von Ehe und Familie restlos zu nor
mieren. Die kompromisslose Gleichverteilung von Rechten 
und Pflichten, wie sie in der Initiative formuliert Ist, führt 
zu einer Gleichmacherei, nicht aber zu einem verantwor
tungsbewussten Miteinander zum Wohle der Gemein
schaft. 
Strikte Befolgung des Gleichheitsgrundsatzes müsste der 
Willkür Tür und Tor öffnen. Bezeichnend hiefür ist die 
Rechtsentwicklung in der Europäischen Gemeinschaft. 
Dort wurden Rechtsverletzungsverfahren gegen bestimmte 
Staaten wegen nichtkonformer Durchsetzung des Gleich
heitsgrundsatzes eingeleitet. Felgende Beispiele mögen 
zeigen, wohin die undifferenzierte Behandlung von Mann 
und Frau führen kann. 
Die EG-Kommission beanstandet, dass vorhandene Miss
stände mit den EG-Richtlinien nicht vereinbar seien: In 
Frankreich gebe es zum Beispiel ein Gesetz aus dem Jah
re 1975, das für gewisse Beamtenpositionen geschlechts
spezifische Vorschriften enthalte. Italien billige nur den 
Frauen. aber nicht den Männern einen Schwangerschafts
urlaub von drei Monaten nach der Geburt eines Kindes zu. 
Irland und Grossbritannien ihrerseits hielten Vorschriften 
aufrecht, nach denen der Hebammenberuf hauptsächlich 
oder ausschliessiich den Frauen vorbehalten ist. 
Die Initiative ist mit einer Uebergangsfrist versehen, die 
den Gesetzgeber beauftragt, innert fünf Jahren alle not
wendigen Anpassungen vorzunehmen. Der Konkretisie
rungsauftrag an den Gesetzgeber steilt einen Dauerauftrag 
dar, der als dynamischer Prozess auch in der Zukunft, 
dem gesellschaftlichen Wandel entsprechend, vollzogen 
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werden muss. Er lässt sich also nicht innert einer be
stimmten Frist abschliessend erfüllen. Zudem wäre- der 
Gesetzgeber auch zeitlich überfordert, wenn er derart 
schwerwiegende Revisionen in so kurzer Zeit beraten und 
allenfalls noch durch ein Referendum führen müsste. 
Demgegenüber trägt der Gegenvorschlag den berechtigten 
Anliegen der Initianten Rechnung. Er hat" den Vorteil, klar. 
systematisch gegliedert zu sein und auch den Zusammen• 
hang der Geschlechter - Gleichbehandlung mit dem allge-, 
meinen Gleichheitsgrundsatz von Artikel 4 der Bundesver• 
fassung - offensichtlich zu machen. Ausserdem trennt der 
Gegenvorschlag klar zwischen den Bereichen, In denen 
indlvidualrechtllche Ansprüche gewährt werden können. 
weil sie direkt Justizlabel sind, und den anderen. Dies trifft 
für die Lohngleichheit und jene Bereiche zu, die erst nach 
der Konkretisierung durch den Gesetzgeber die Gleichbe
handlung von Mann und Frau sicherstellen. Der Gegenvor
schlag enthält schliessllch auch keine Uebergangsbestim• 
mung, die ihn belastet und die gesetzgebenden Behörden 
in Zeitnot bringt. 
Zum Problem der Lohngleichheit, das offenbar In der Ein
tretensdebatte auch zur Diskussion steht: Als wohl am 
stärksten umstrittenes Element im Gegenvorschlag ist 
Satz 3 zu betrachten, der Mann und Frau für gleichwertige 
Arbeit den Anspruch auf gleichen Lohn gewährt. Dieser 
Satz 3 ist unter Privaten direkt anwendbar. d. h. der Rich
ter wird bei der Beurteilung eines privatrechtlichen Ar
beitsverhältnisses prüfen können, ob dem Grundsatz der 
Lohngleichheit Nachachtung verschafft worden ist 
Die verschiedentlich ernobenen Bedenken bezüglich der 
Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes durch den Richter 
kann ich nicht teilen. Vorweg ist doch wieder einmal fest• 
zuhalten, dass nicht alles und jedes gesetzlich geregelt 
werden soll. Der Souverän zeigt dies bei jeder Gelegen• 
heit. Vielmehr gilt es doch, die dritte staatliche Gewalt. die 
Justiz. in Kompetenz und Funktionen aufzuwerten. Ob nun 
der Grundsatz der Lohngleichheit in der Verfassung oder 
im Gesetz verankert ist, ist für die Rechtsanwendung nicht 
relevant. Es geht hier schflessllch um den Stellenwert des 
Richters. Die Fortentwicklung des Rechts durch Interpreta
tion ist und bleibt Aufgabe des Richters. Es ist unbestrit
ten, dass er hiezu durchaus fähig ist. Der Rechtsfindung 
durch den Richter ist überdies auch in andern Sparten 
weiter Spielraum gegeben. Ich verweise in diesem Zusam
menhang lediglich auf Artikel 41 ff. OR {Schadensberech
nung) und auf Artikel 142 ZGB (Zerrüttungsfaktor der Ehe). 
Diesen und andern Bestimmungen kann der Richter kon
kret sehr wenig entnehmen. 
Der Systematik gemäss Gegenvorschlag Bundesrat/Natio
nalrat kann keine substantielle Kritik erwachsen. Eine 
Analyse seines Wortlauts und seiner Tragweite führt zum 
Schluss. dass der Grundsatz der Gleichberechtigung der 
Geschlechter in dieser Form sachgerecht und überzeu
gend in der Bundesverfassung verankert werden kann. 

Heftl: Die heutige Vorlage, Initiative und Gegenvorschlag, 
stehen unter dem Titel «Gleiche Rechte für Mann und 
Frau ... Auch ich bekenne mich zur Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, und ich glaube, dass dies die meisten tun. 
Das mag dazu führen. dass viele, sei es der Volksinitiative 
oder dem Gegenentwurf, zustimmen, ohne sich eingehen
der mit Verfassungstext und Botschaft zu befassen. So 
leicht dürfen wir aber die Sache nicht nehmen. Das Stu
dium der Botschaft zeigt, wenn auch oft etwas verdeckt, 
dass im Grunde genommen nicht nur die Gleichberechtl• 
gung gewollt, sondern auch eine Gleichmacherei ange
strebt wird. Zwischen Initiative und Gegenvorschlag be
steht dabei kein wesentlicher Unterschied. Auch aie Bot
schaft macht in ihren massgebenden Teilen keinen sol
chen. Das Studium der Botschaft hat mich dazu geführt, 
Ihnen vorzuschlagen, Volk und Ständen keinen Gegenent
wurf vorzulegen, sondern nur, wie wir es pflichtig sind, die 
Initiative, und zwar mit dem Antrag auf deren Ableh• 
nung. 
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Ich beantrage Ihnen daher, mit der Minderheit, Streichung 
von Artikel 2 des Bundesbeschlusses. Allerdings dürften 
Meine Gründe andere sein als die der unter der Minder
heit aufgeführten Kolleginnen und Kollegen. Demzufolge 
ist dann bei Artikel 3 der Hinweis auf den Gegenvorschlag 
zu streichen. 
Die Botschaft unterscheidet zwischen rechtlichen und fak
tischen Ungleichheiten. Zunächst zu den ersten, welche in· 
der Kommissionsberatung im Vordergrund standen. Es 
wurde auf Militärdienst und Zivilschutz, Steuerrecht, Straf
recht, Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Bürgerrecht und 
Familienrecht sowie auf gewisse kantonale Bestimmungen 
hingewiesen. 
Zum Militärdienst und Zivilschutz: Es trifft zu, dass dazu 
nur der Mann verpflichtet isl Dieser Unterschied ist aber 
auch von Frauenseite gewollt. Man könnte sich höchstens 
fragen, ob die Vorlage nicht durch einen Zivildienst für 
Frauen zu ergänzen wäre. Es fällt auf, dass in den vorge
schlagenen Texten wohl von gleichen Rechten, aber nicht 
auch von gleichen Pflichten gesprochen wird. Das zeigt, 
dass es nicht nur um die Gleichberechtigung, sondern 
auch um eine gewisse Sonderstellung der Frau geht, und 
zwar über den auch in der Botschaft anerkannten biologi
schen Unterschied hinaus. 
Zum Steuerrecht: Was hier beanstandet· wird, beruht auf 
fiskalischen Ueberlegungen oder schafft Erleichterungen 
für die Steuerbehörden. Es wäre dem Bundesrat ein leich
tes, selber Abhilfe zu schaffen oder die entsprechenden 
Vorschläge zu unterbreiten. Gegen den hauptsächlichen 
Stein des Anstosses, die gemeinsame Besteuerung der 
Ehegatten, lässt sich von der Gleichberechtigung aus 
nichts einwenden. Hiermit hätten wir uns in anderem Zu
sammenhang zu befassen. 
Was Strafrecht, Arbeitsrecht und Sozialversicherung be
trifft: Die hier vorhandenen Ungleichheiten sind zumeist 
gerade von Frauenseite gewünscht worden, meines Erach
tens zu Recht. Wer hier etwas Ungereimtes sieht, dürfte 
eher von übertriebenem Dogmatismus geleitet sein als 
von gesunder Vernunft. Letzterer haben wir aber die Stel
lung unseres Landes zu verdanken, und dies gerade, weil 
die· Mehrzahl von Männern u n d Frauen sich von ihr 
haben feiten fassen. Auch bei der Sozialversicherung war 
es möglich, neue Wünsche von selten der Frauen zu be
rücksichtigen, wobei im Interesse der Sozialwerke selbst
verständlich auch die finanzfelle und wirtschaftliche Trag
barkeit beachtet werden muss. 
Das Familienrecht wurde namentlich im Nationalrat und 
dessen Kommission als Hauptbastion der Ungleichheit be
trachtet. Als von der Bundesversammlung erlassenes Ge
setz ging es Artikel 4 der B1Jndesverfassung vor. Wie steht 
es heute? Ihre Kommission berät eine Vorlage, deren aus
gesprochenes Ziel es bildet, Ungleichheiten auszumerzen. 
Sogar die weiblichen M.tgfieder erklärten, ihre Wünsche 
seien mit dieser Vorlage erfüllt. Und niemand, auch der 
Departementschef nicht, war der Ansicht, diese Vorlage 
widerspreche der heutigen Bundesverfassung und erforde
re eine Verfassungsänderung, wie wir sie jetzt behan
deln. 
Gewiss entspannen sich - und werden sich auch künftig -
tiefgehende Diskussionen In der Kommission. Aber nicht 
die vorgeschlagene Gleichberechtigung Ist umstritten; es 
sind dies andere Punkte. Auch unter dem Grundatz der 
Gleichheit kann nämlich das Eherecht mehr auf die Ehe
und Familiengemeinschaft oder mehr in entgegengesetzter 
Richtung ausgestaltet werden. Und weil Departement und 
Bundesrat bisweilen eher nach der zweiten Richtung 
ziehen, können wir nicht immer mit fliegenden Fahnen 
folgen. 
Beim Bürgerrecht werden wir um eine spezielle Regelung, 
die übrigens in Vorbereitung· sein soll, nicht herumkom
men. Denn hier spielen die Familieneinheit und die inter
nationalen Verhältnisse hinein. 
Und schflesslich zu gewissen kantonalen Bestimmungen, 
die angeblich Aergernis erregen: Sie sind gesamthaft ge
sehen unbedeutend, und ich bin überzeugt, dass sie faf-
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ien, sobald es die betreffenden Frauen selber wünschen. 
Wenn die Befürworter der heutigen Vorlage mit solchen -
ich hoffe, niemanden zu verletzen - folkloristischen Zügen 
argumentieren, so würde das nur zeigen, dass es an be
achtlichen Argumenten fehlt. 
Weiteres über die ungleichen Rechte von Mann und Frau 
wurde nicht vorgebracht. Somit ergibt sich, dass schon im 
heutigen Zustand die Rechtsgleichheit gegeben Ist oder 
vor ihrer Verwirklichung steht. Einer Verfassungsänderung 
bedarf es dazu nicht. 
Nun wenden aber die Botschaft und unser Herr Kommis
sionspräsident ein, der heutige Gleichheitsartikel der Bun
desverfassung - es Ist dies Artikel 4 -, welcher nicht nur 
die Gesetzgebung betrifft, sondern auch die ebenso wichti
ge Rechtsanwendung, sei es durch Verwaltung oder Ju
stiz, beziehe sich nicht oder nicht genügend auf die 
Gleichberechtigung der Frau. 
Nach der Botschaft beinhaltet der heutige Artikel 4 ledig
lich ein Wlllkürverbot und verfahrensrechtliches Fairness
prfnzlp. Auf Seite 62 der Botschaft steht: «Mann und Frau 
sollen künftig in gleicher Welse an den Werten teilhaben, 
die die Bundesverfassung garantiert und die in der Gesell
schaft für die Selbstverwirklichung des Menschen als we
sentlich angesehen werden.» Diese unbestrittene Maxime 
soll gemäss Botschaft bis jetzt durch Artikel 4 noch nicht 
garantiert sein, und es bedürfe dazu des neu vorgeschla
genen Absatzes 2. Schon vor dreissig Jahren wäre sowohl 
eine Studentin wie ein Student beim Examen durchgefal
len, wenn sie oder er dem geltenden Artikel 4 der Bundes
verfassung eine derart einschränkende fnterpretatfon ge
geben hätte, wie es nun plötzlich die Botschaft tun will. 
In Theorie und Praxis steht längst fest: Artikel 4 Ist nicht 
bloss ein Wiflkürverbot und Fairnessgebot, er hat eine viel 
grössere Tragweite und bezieht sich auch voll auf die 
Rechte der Frau. Ich möchte dazu keine eigenen Bemer
kungen machen, sondern unseren verehrten Kollegen 
Aubert zitieren: «La drolt decoulant de l'artlcfe 4 appar
tlent ä. tous les ätres humains. C'est ,ein Menschenrecht', 
comme on le dit en allemand.» Und schon in den vierziger 
Jahren schrieb Giacomettl: «Die Idee der Rechtsgleichheit 
entspringt nämlich denselben Quellen wie der Gedanke 
der individuellen und der politischen Freiheit. Er beruht 
ebenfalls gleich den ersteren auf der Vorstellung der all
gemeinen Würde des Menschen als vernunftbegabtes We
sen, denn diese allgemeine Würde des Menschen kommt 
allen Individuen zu. Dem Wesen des Menschen muss da
her eine allgemeine Menschengleichheit entsprechen.» 
Die Botschaft und auch unser Herr Kommissionspräsident 
haben nur zwei Argumente dagegen vorgebracht:. Artikel 4 
habe nicht ermögllcht, den Frauen das Stimmrecht einzu
räumen, und habe auch nicht zur Aufhebung eines kanto
nalen Entscheides geführt, welcher den Frauen die Advo
katur versagte. Im ersten Punkt ist das Bundesgericht 
ziemlich ausnahmsweise der historischen lnterpretatlon 
gefolgt, was In diesem Fall zum mindesten vertretbar war, 
und durch Volksabstimmung wurde dann diese Situation -
welche vorher auch die Literatur je nachdem als Ausnah
me oder Verstoss von bzw. gegen Artikel 4 bezeichnete -
bereinigt. In der zweiten Sache hat das Bundesgericht 
schon Anfang der zwanziger Jahre seine Praxis revidiert. 
Andere Bundesgerichtsentscheide, wie dieser erste Ent
scheid bezüglich Advokatur, die der Frau gegenüber unge
recht gewesen wären, konnten nicht zitiert werden. 
Somit ergibt sich, dass Artikel 4 bereits die Rechtsgleich
heit der Frau berücksichtigt und die Interpretation in der 
Botschaft nicht zutrifft. Wer gestützt auf diese sein Urteil 
gebildet hat - ich nehme an, dies treffe auch auf den Bun
desrat zu -. liess sich über den wahren Inhalt von Artikel 4 
täuschen. 
Warum nun aber die vorliegende Verfassungsänderung, 
nachdem gleiche Rechte für Mann und Frau bereits heute 
gewährleistet sind? In diesem Fall kann sie doch nur 
einen Zweck haben, nämlich dass noch etwas anderes 
eingeführt werden soll als nur die Rechtsgleichheit. 
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Ole Botschaft behandelt die sogenannten faktischen Un
gleichheiten sehr eingehend. Die Frauen seien In Behör
den und Aemtern prozentual untervertreten, an Berufs
schulen und höheren Lehranstalten sei der Prozentsatz 
der weiblichen Absolventen geringer als der der männli
chen. es gebe zahlreiche typische Männer- und typische 
Frauenberufe. Letztere sollen angebllch schlechter bezahlt 
sein. Teilzeitarbeit komme bei Frauen mehr als bei Män
nern vor. In den leitenden Steifen unserer Unternehmen 
treffe man nur wenige Frauen an. Sodann herrsche noch 
weitgehend das traditionelle Rollenverständnis, wonach 
der Mann · In erster Linie dem Erwerb nachgehe und die 
Frau vor allem den Haushalt führe und die Kinder be
treue. 
Wir dflrfen festhalten, dass sich die Stellung der Frau in 
den letzten . Jahrzehnten ständig gewandelt hat. Dies er
folgte im Zug der gesellschaftlichen Entwicklung und, von 
der Wegräumung von Rechtsungleichheiten abgesehen, 
nicht durch staatliche Anordnung. Auch noch im neuen 
Eherecht wird den Ehegatten die Freiheit belassen, das 
von den lnltlantlnnen und der Botschaft - ich glaube, nicht 
zuwelt zu gehen, wenn Ich sage - kritisch betrachtete tra
ditionelle Rollenverständnis beizubehalten. Soll das nun 
ändern? Soll künftig der an sich unaufhaltsame gesell
schaftliche Wandel durch staatliche Anordnung statt der 
natürlichen Entwicklung gemäss erfolgen? Wie müsste 
sich das abspielen? Bel Berufsbildung und Studium, für 
Berufswahl und Besetzung von leitenden Stellen sowie in 
Aemtern und Behörden wären wohl Quoten oder einfach 
Parität für Mann und Frau festzulegen. Bezüglich der Rol
lenverteilung In der Famille llesse sich wohl über Ganz
tagsschulen und Horte eingreifen, wie das übrigens die 
Botschaft selber antönt, auch Vorschriften über Teilzeitar
beit kämen hiezu in Frage. Bewunderer der schwedischen 
Verhältnisse können da ihre wahre Freude bekommen. Da
bei würde dies alles nicht nach mehrheitlichem Wunsch 
der Betroffenen und den sachlichen Gegebenheiten ent
schieden, sondern nach Qbergeordnetem Rechtsprinzip. 
Im allgemeinen hütet sich die Botschaft ausdrücklich zu 
sagen, dass wir mit einem eben umrissenen Programm 
konfrontiert werden. Aber zwischen den Zeilen geht das 
auf Schritt und Tritt hervor. Auf Seite 67 heisst es vielsa
gend, der vorgeschlagene neue Absatz 2 trage den Keim 
zu Ueberraschungen in sich. Offenbar soll der Gesetzge
ber künftig nicht mehr vorausschauen, sondern sich über
raschen lassen. Cer neue Verfassungsartikel ist ein Auf
trag an den Gesetzgeber. Nachdem einerseits die gesetzli
chen Aspekte der Gleichberechtigung praktisch gelöst 
sind oder zum mindesten In Lösung stehen und anderer
seits die Botschaft stets darauf bedacht Ist, die rechtliche 
Gleichbehandlung mit der faktischen zu verbinden, kann 
sich dieser Auftrag doch nur darauf beziehen, auf dem 
Gesetzgebungsweg in der vorerwähnten Weise auch die 
faktische Gleichheit verwirklichen zu wollen und damit von 
den gleichen Rechten zur Gleichmacherei fortzuschreiten. 
Anders hätte auch die Vorlage kaum eine Bedeutung, und 
wir könnten beim derzeitigen Verfassungstext bleiben. 
Wohl beschwichtigt die Botschaft auf Seite 73, das Ge
schlechtergleichheitsgebot habe nichts mit Gleichmache
rei zu tun. Aber aus den vorgehenden Sätzen und auf Sei
te 60 geht hervor, dass sich das einzig auf den Schutz 
schwangerer Frauen und stillender Miltter sowie auf die 
Mutterschaftsversicherung bezieht. 
Schliessllch möchte ich noch auf ein bisher unbeachtetes, 
aber sehr wichtiges Moment hinweisen. Im zweiten Satz 
des neuen Absatzes 2 wird plötzlich nicht mehr von 
Gleichberechtigung, sondern von Gleichstellung gespro
chen, also von etwas anderem. Damit sind Welchen ge
stellt, und zwar anders, als man heute wahrhaben will. 
Die Mitglieder des lnitiativkomitees betrachten ihre Initiati
ve als logische Folge des Frauenstimmrechtes. Heisst das, 
dass sich zumindest die lnitiantinnen nicht damit be
gnügen wollen, mit den Männern zusammen eine staatli
che Gemeinschaft zu bilden, sondern eine Sonderbehand-

Jung erstreben? ich zitiere aus den Ausführungen einer 
der lnitlantlnnen: «Mein Ziel, eine feministische Gesell
schaft, in der Frau und Mann ungeachtet ihres Geschlech• 
tes, frei von allen Rollenzwängen, im beruflichen und pri
vaten Leben eigene Wege zur Selbstverwirklichung gehen 
können o • ·" Was ist diese feministische Gesellschaft? Wo 
bleiben Rücksicht auf Familie und Allgemeinheit? 
Nachdem Ich auf das lnitiatlvkomitee zu sprechen kam, 
ein kurzes Wort zu Initiative und Gegenvorschlag. Oie In
itiative geht weiter als der Gegenvorschlag, wenn sie aus
drücklich Chancengleichheit sowie Anstellung und Berufs
ausilbung erwähnt. Allerdings lassen hier beide Texte 
einen gewissen Interpretationsspielraum offen. Cer Gegen
entwurf geht weiter als die Initiative, Indem er offenbar 
sogleich und unbeschränkt die Elnklagung der Lohnparität 
gestattet, was man auch als Drittwirkung bezeichnet So
dann setzt die Initiative dem Gesetzgeber eine fünfjährige 
Frist, während der Gegenentwurf darauf verzichtet, aller
dings das Gebiet des Gesetzgebers zugunsten der Kogni
tion des Richters einschränkt. 
Es wäre für mich auf Anhieb gar nicht so einfach zu sa
gen, ob ich - wenn Ich wählen müsste - der Initiative oder 
dem Gegenvorschlag den Vorzug geben sollte. Das dilrfte 
zeigen, dass - entgegen der Auffassung des Herrn Kom
missionspräsidenten und meines Vorredners - kaum 
grundsätzliche Unterschiede bestehen. Cer Gegenvor
schlag schafft einzig insofern etwas Verwirrung, als er den 
Eindruck erwecken könnte, er bilde eine Mittellösung, was 
aber - wie gesagt - nicht zutrifft. 
Zum Anspruch auf gleichen Lohn bei gleichwertiger Ar
beit, welcher Anspruch direkt beim Richter eingeklagt wer
den könnte: Ole Botschaft äussert sich zu den Auswirkun
gen dieser Bestimmungen nicht eingehend. Oas wurde 
schon in der Kommission empfunden, und der Herr Kom
missionspräsident hat dem gestern deutlich Ausdruck ge
geben. An einer Stelle bemerkt die Botschaft, Frauenlöhne 
seien bisweilen um einen Viertel, ja sogar bis um einen 
Drittel tiefer als vergleichbare Männerlöhne. An anderer 
Stelle spricht die Botschaft aber nur von 10 Prozent, und 
in der Kommission erklärte der bundesrätllche Sprecher 
das letztere für richtig. Dabei ist aber anzunehmen, dass 
auch diese Differenz meistens durch die Art der Arbeit 
und von der Arbeitsleistung her begründet ist 
Ich will nicht missverstanden werden. Sicher ist die Lohn
gleichheit anzustreben. In den meisten Fällen wird das 
getan oder Ist es bereits verwirklicht. Aber bringt der 
durch die Verfassungsänderung angestrebte Weg nicht 
mehr Nachteile als Vorteile? Denn wie würde sich die 
Drittwirkung praktisch ausnehmen? Eine Frau findet, sie 
sei schlechter bezahlt als ein männlicher Mitarbeiter. Sie 
erhält vom Richter eine gewisse Erhöhung. Nun findet 
aber ein zweiter Mann, jetzt sei er schlechter bezahlt als 
diese Frau, und geht auch zum Richter. Und so lässt sich 
das Spiel immer weiter treiben; denn die Gerichtsurteile 
selber haben eben Drittwirkung. Und wenn einer dieser 
Arbeitnehmer für vermehrte Leistung eine Zulage erhält 
kann das Ganze von neuem losgehen. Wer sagt uns heute, 
ob der Richter nur innerhalb des Betriebes, nicht auch 
innerhalb der Branche, Region oder gar des ganzen Lan
des vergleicht? 
Ferner ist der Diskussion Im Nationalrat und der Ableh
nung des Antrages Koller zu entnehmen, dass dem Recht 
auf gleichen Lohn bestehende Abmachungen, seien es 
einzel- oder gesamtvertragliche, vorausgehen. Was werden 
da die Gewerkschaften noch für eine Bedeutung als Ver
handlungspartner haben? Wie kann der Unternehmer sei
ne Preise noch kalkulieren, wenn er über einen so wichti
gen Bestandteil seiner Kostenstruktur, wie es Löhne und 
Saläre sind, derart im unklaren gelassen wird? Ich glaube, 
es könnte einem heute sogar einfallen, einen Unternehmer 
als Wlrtschaftskrimineilen zu betrachten, wenn er über sei
ne Personalkosten derart ungenügend im Bild ist, wie er 
es in vielen Fällen aufgrund der Verfassungsänderung sein 
müsste. Womöglich kommt dem Anspruch auf gleichen 
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Lohn Rückwirkung zu. Aber selbst wenn das nicht der Fall 
Ist, denke man an die Zeit, weiche Prozesse benötigen 
und dadurch die Sache in der Schwebe bleibt. 
ist es - nicht zuletzt auch im Interesse der Arbeitnehmer 
und der Gesamtheit - nicht besser, wenn unsere Unter
nehmen ihre Zelt statt zum Prozessieren zum Produzieren 
und Verkaufen verwenden? Wie kann der Richter über
haupt näher beurteilen, welche Arbeit gleichwertig ist, wie 
sich die Leistungen einzelner Leute voneinander unter
scheiden und weiche Differenzen somit gerechtfertigt· 
sind? Die sich ergebende Ueberlastung der Gerichte sei 
nur am Rande erwähnt. 
Es gibt heute sicher Fälle, da zwischen einem Mann und 
einer Frau unberechtigte Lohnunterschiede bestehen. Es 
Ist aber ebenfalls sicher: wenn wir nun die Richter ein
schalten, so werden slch mindestens ebensoviele unbe
rechtigte Zustände wie bei der heutigen Situation einstel
len. Das ist kein Vorwurf an die Richter, sondern liegt in 
der Natur der Sache. Es gibt eben Verhältnisse, die kaum 
justlziabel sind. 
Der Bundesgerichtsfall der Lehrerin: dort war das einfach, 
dort bestand eine bestimmte Besoldungskategorie. in der 
Privatwirtschaft verhält es sich anders. Uebrigens würden 
sich auch im öffentlichen Dienst Probleme ergeben, so
bald es zum Beispiel um eine Sonderzulage oder um die 
Einreihung in verschiedene Stufen geht, zum Beispiel dar
um, dem Staat einen wichtigen Beamten zu erhalten. 
ich finde es richtig, dass gestern auch unser Herr Kom
missionspräsident auf diese Momente hinwies und darüber 
besorgt war. Er verlangte durch Fragen an den Herrn De
partementsvorsteher Zusicherungen, wie diese Drittwir
kung gehandhabt werde, und wies darauf hin, dass man 
die Rechtssicherheit und Treu und Glauben nicht ausser 
acht lassen dürfe. 
Der Herr Departementsvorsteher kann aber solche Erklä
rungen gar nicht verbindlich abgeben; denn wie Absatz 2 
zu handhaben Ist, wird nach unserer Verfassungsvorlage 
Sache des Richters sein. Dieser hat primär vom Verfas
sungstext auszugehen, weicher keinerlei Präzisierungen 
enthält. Abgesehen davon hat sich der Herr Departements
vorsteher Im Nationalrat über die vom Herrn Kommissions
präsidenten genannten Punkte bereits weitgehend geäus
sert, und zwar gesamthaft in ablehnendem Sinne. Die Be
gründung der Ablehnung der Anträge Koller und Linder -
überhaupt die Ablehnung dieser Anträge - besagt diesbe
züglich genug. Dabei wurde immer wieder die Gerechtig
keit angerufen. Könnte aber diese angebliche Gerechtig
keit nicht zum Deckmantel für Ungerechtigkeiten werden? 
Ich möchte nicht nur an die bekannte Sentenz tlat Justitia 
pereat mundus erinnern, sondern auch darauf hinweisen, 
dass es im allgemeinen nicht der Gerechtigkeit entspricht, 
das eine dem andern aufzuopfern, sondern beidem ge
recht zu werden. Und vor allem muss man wissen, was 
noch justlzlabei ist und was nicht; und wenn gegen dieses 
unumstössliche Moment angerannt wird, dann wird die 
Gerechtigkeit zur Illusion. Die Gerechtigkeit kann es auch 
niemals erlauben, Treu und Glauben, das Hauptprinzip des 
schweizerischen Rechtes, und die Rechtssicherheit, uner
lässliches Prinzip des demokratischen Rechtsstaates, zu 
übergehen. 
Es wurde auch auf die Vertragsfreiheit hingewiesen. Wenn 
man schon - wie auch die Botschaft - sagt, die Eigen
tumsfreiheit sei ein Grundrecht, dann gilt das auch für die 
Vertragsfreiheit. Richtig, man kann die Vertragsfreiheit ein
schränken. Aber wenn man sie so weitgehend, In einem so 
wichtigen Punkt und in so unsicherer Weise einschränken 
will wie hier, dann wird die Vertragsfreiheit an sich ausge
höhlt. 
Zu den Beispielen des Auslandes: ich bedaure, dass die 
Botschaft nicht etwas präziser auf sie eingegangen ist, 
denn meist geht es dort nicht um privatrechtliche Kla!Jen, 
sondern um Gesamtarbeitsverträge und ähnliche Rechtsfi
guren. Ausser von England haben wir denn auch kaum 
viele Beispiele gerichtlicher Klagen, sei es, weil dies aus 

rechtlichen oder aus praktischen Gründen nicht möglich 
ist. Auch die massgebende internationale Abmachung gibt 
keinen direkten Rechtsanspruch, wie Seite 37 der Bot
schaft zu entnehmen ist. Sodann ist bekannt, dass man es 
in der Schweiz liebt, bestehende Rechtsmittel auch auszu
nutzen. 
Und nun möchte ich ganz allgemein etwas fragen: Diese 
ausländischen Staaten, weiche uns der Bundesrat als Vor
bild hinstellt, haben die nicht eine viel grössere Arbeitslo
senzahl und eine viel grössere Inflation als wir? Will man 
solches In Kauf nehmen? Jedenfalls würde sich die heuti
ge Vorlage für unsere Wirtschaft nicht verantworten las
sen, wobei ich namentlich an den Aufwand, an Zeit, Mühe 
und Kosten für die notwendig werdenden Rechtsverfahren 
denke. 
Es wurde In der Kommission - gestatten Sie, dass Ich in 
unserem Rate darauf hinweise - bei der Drittwirkung von 
Absatz 2 auch darüber diskutiert, ob sie noch ausdrück
lich zu erwähnen sei. Das wurde dann von selten des Bun
desrates als überflüssig abgelehnt Die Folge davon wird 
sein, dass andere Verfassungsbestimmungen, die bis jetzt 
der Drittwirkung entbehren, nun. auch solche erhalten kön
nen, wobei darüber nicht der Gesetzgeber, sondern der 
Richter entscheiden wird. Das kann zu eingreifenden Aen
derungen führen; worüber bis Jetzt nur Andeutungen ge
macht wurden. Um nicht länger zu werden, begnüge ich 
mich mit diesem Hinweis. 
Anlässlich der bereits erwähnten Volksabstimmung über 
die p011tischen Rechte der Frauen haben diese erklärt, es 
sei ihr Wunsch und ihre Absicht, gemeinsam mit den Män
nern am Aufbau unseres Staatswesens mitzuarbeiten. Die 
vorliegende Verfassungsänderung dürfte Schwierigkeiten 
in der Praxis sowie niemandem helfende Grundsatzstrei
tigkeiten verursachen, was dem Aufbau unseres Landes 
nicht förderlich Ist. Ich hoffe, dass sich bei der Abstim
mung über die heutige Vorlage die Mehrheit der Frauen 
Ihrer seinerzeitlgen Versprechen erinnern wird. 

Frau Ueberherr: Die sozialdemokratische Fraktion unter
stützt die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Mann und 
Frau» und beantragt Ihnen, die Initiative ohne Gegenvor
schlag der Volksabstimmung zu unterbreiten. 

Der Bundesrat, die Mehrheit des Nationalrates und nun 
auch eine Mehrheit unserer vorberatenden Kommission 
lasten der initiative zwei Hauptschwächen an, nämlich 
zum einen, dass sie Bestimmungen enthalte, die vom ein
zelnen Bürger direkt angerufen werden könnten, und zum 
andern, dass sie dem Gesetzgeber für den Erlass der er
forderlichen Ausführungsbestimmungen blass fünf Jahre 
Zeit geben wolle. Eine derartige Verankerung von subjekti
ven Rechtsansprüchen in der Verfassung würde Jedoch -
so die Argumentation - Richter und Verwaltung zu primär 
politischen Werturteilen zwingen und damit überfordern, 
ferner sei die in der Uebergangsbestimmung vorgesehene 
Frist problematisch und in ihrer Kürze unrealistisch. 
Zur Skepsis gegenüber einer verfassungsmässlgen Veran
kerung von subjektiven Rechtsansprüchen im Zusammen
hang mit dem Postulat nach Gleichberechtigung von Mann 
und Frau ist zunächst einmal zu sagen, dass Ja auch der 
Gegenvorschlag des Bundesrates, zumindest in einem 
Punkt, eine direkt anwendbare Bestimmung vorsieht, näm
lich den Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige 
Arbeit. Ich bin sicher, dass diese Bestimmung noch vor 
wenigen Jahren vom Bundesrat mit den genau gleichen 
Argumenten bekämpft worden wäre, wie sie nun mit Bezug 
auf die Absätze 2 und 4 der Initiative vorgebracht werden. 
Zur Erhärtung dieser These verweise ich auf die Debatte 
im Nationalrat und auch auf die Verhandlung unserer vor
beratenden Kommission, wo tatsächlich vereinzelt auch 
die verfassungsmässlge Verankerung des Anspruchs auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit Immer noch als nicht 
praktikabel bezeichnet wurde. 
ich darf hier die Antwort von Herrn Bundesrat Furgler zi
tieren, mit der er diesen Bedenken im Nationalrat entge-

(3 
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gentrat, und Ich meine, dass seine Worte auch in bezug 
auf die übrigen Postulate der Initiative bedenkenswert 
sind. Er sagte nämlich: •Es scheint mir eine merkwürdige 
Logik. wenn man sagt, weil die Frage gelegentlich schwie
rig zu beantworten ist, wollen wir diesen Satz nicht in die 
Verfassung aufnehmen. Wir sind uns Ja gewohnt. Schwieri0 

ges zu meistem, und ich' vertraue auf Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, dass sie dank den partnerschaftlichen Be-, 
zlehungen in der Lage sind, diese Norm mit Leben zu fülc 
len, und ich vertraue auch auf die Gerichte.» 
Natürlich ist niemand so naiv zu glauben, dass bei einer 
Annahme der Initiative alle Probleme In bezug auf die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau direkt durch den 
Richter gelöst werden könnten. Selbstverständlich wären 
umfangreiche Anpassungsarbeiten auf Gesetzesebene er
forderlich. Die lnitlantlnnen sehen ja dafür ausdrücklich 
eine Frist vor. Ich glaube aber doch, dass Verfassungsbe
stlmmungEfn, wonach Mann und Frau die gleichen Rechte 
und Pflichten in der Famllle - ich verweise hier auf Ab
satz 2 des lnitlatlvtextes - und Anspruch auf Gleichbe
handlung und Chancengleichheit in Erziehung, Schul- und 
Berufsbildung sowie bei Anstellung und Berufsausübung -
hier verweise Ich auf Absatz 4 des lnltiatlvtextes - hätten, 
in gewissem Umfang zum Vorteil der vielen in diesen B&
reichen heute noch benachteiligten Frauen direkt ange
wendet werden können. Ich würde auch hier auf die Ge
richte vertrauen. Insbesondere das Postulat nach Chane 
cengleichheit sollte nach meiner Ansicht unbedingt in die 
Verfassung aufgenommen werden. In bezug auf die 
Gleichstellung der Frau innerhalb der Familie sind wir ja 
mit der Revision des Familienrechts bereits auf guten We
gen. Wir haben allerdings von unserem Präsidenten ge
stern gehört, dass es sicher noch Jahre dauern wird, bis 
die Revision in Kraft treten wird. 

In bezug auf die Chancengleichheit verweise ich in diesem 
Zusammenhang auf eine OECD-Konferenz vom April die
ses Jahres, an welcher auch die Schweiz vertreten war. 
Die Konferenz war der Frauenarbeit gewidmet und schloss 
ihre Beratungen mit einer einstimmig verabschiedeten Er
klärung ab. Eindeutige Uebereinstlmmung bestand unter 
anderem darin, dass die Durchsetzung des Anspruchs auf 
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit nicht genüge, son
dern dass zusätzlich Massnahmen ergriffen werden müss
ten, mit denen der Beschränkung der Frauenarbeit auf 
bestimmte Wirtschafts- und Berufszweige sowie auf gering 
bezahlte und untergeordnete Stellungen entge-gengewlrkt 
werde. 
Eine Analyse der OECD. zeigt, das wurde an dieser Konfe
renz klar, dass diese Beschränkung weit verbreitet ist, und 
dies trotz intensiven Bemühungen der Regierungen der 
OECD-Under, Diskriminierungen zu verbieten und den 
Frauen Lo.hn- und Chancengleichheit zu sichern. An der 
Konferenz wurde festgestellt. dass diese Beschränkung 
aus vielschichtigen wirtschaftlichen und sozialen Kräften 
resultiert und dass zur Erzielung weiterer Fortschritte ein 
Gesamtkomplex von integrierten Massnahmen verwirklicht 
werden muss. Grosses Gewicht wurde anlässlich der 
OECD-Konferenz den gesetzgeberischen Massnahmen bei
gemessen, und gerade die Annahme der vorliegenden In
itiative böte in dieser Hinsicht eine ganz besondere Hilfe 
für die Verwirklichung der Chancengleichheit. 
Ich möchte hier etwas an die Adresse von Herrn Heft! ein
flechten. Die OECD-Konferenz ist ein Wirtschaftsgremium, 
und an dieser Konferenz. an dar ich selber auch teilnahm, 
waren Arbeitsminister vertreten. Ich hörte von keiner Sei
te, Herr Heft!, dass die Frauen - was Sie den Frauen mit 
Ihrem Votum unterschoben haben - an der Inflation und 
an der Arbeitslosigkeit bestimmter Länder schuld wären. 
Ich muss mich an dieser Stelle nicht materiell zur Initiative 
äussern. Ich habe anlässlich der Kommissionsarbeit den 
Eindruck gewonnen, dass nicht nur der Präsident der Kom
mission, sondern vor allem auch Herr Bundesrat Furgler, 
aber auch viele Mitglieder der Kommission die faktischen 
Diskriminierungen der Frauen kennen. Ich möchte hier 

Herrn Bundesrat Furgler für seine guten, klaren und objekc 
tiven Ausführungen, die er in der Kommission gemacht 
hat, danken. Ich bin überzeugt, dass ich auf die Anwürfe 
von Herrn Heftl nicht eintreten muss, dass das Herr Bunc 
desrat Furgler von seiner Seite aus sicher viel besser ma
chen wird. 
Abschilessend noch ein Wort zu der in der Initiative vorge-, 
sehenen Uebergangsfrlst von fünf Jahren: Ich habe Ver
ständnis für die Frlstansetzung und für das darin zum Ausc 
druck kommende Misstrauen. Denn wie ist es anderen 
Verfassungsbestimmungen ergangen, bei denen keine 
Frist zu ihrer Realisierung auf Gesetzesstufe vorgesehen 
war? Auch ich möchte - wie gestern der Kommissionsprä
sident - auf die Mutterschaftsverslcherung hinweisen, auf 
die wir heute noch warten. Ich meine Jedenfalls, dass es 
unfair wäre, den lnitlantlnnen aus ihrer berechtigten Skep
sis heraus einen Strick zu drehen. 
Wie bereits eingangs erwähnt, empfiehlt Ihnen die SP
Fraktlon die Initiative zur Annahme. 

Stefner: Ich bin für Eintreten auf den Gegenvorschlag, 
aber mit einem Aenderungsantrag zu Artikel 2, den Sie 
ausgeteilt erhalten haben. Ihr Einverständnis vorausge
setzt, möchte ich aus Gründen der Verhandlungsökonomie 
diesen Antrag sogleich begründen, damit nachher dazu 
Stellung genommen werden kann. 
Darf ich sagen, dass auch ich ursprünglich der Meinung 
war, dass der bisherige Artikel 4 der Bundesverfassung für 
die umfassende Gleichberechtigung bereits sorge? Die 
Behandlung der Materie für die Arbeit in der Kommission 
machte mich indessen unsicher. Und ich muss - wenn 
auch ohne Begeisterung - einsehen, dass das jetzt zur 
Diskussion stehende Anliegen grundsätzlich berechtigt ist. 
Wohl wiegen die Argumente des Herrn Heftl auch für mich 
gewichtig, allein ich stehe zu meiner, In der Kommission 
bereits abgegebenen Zustimmung zum Gegenvorschlag. 
Und nun zu meinem Antrag. Sie ersehen daraus, dass ich 
im Grundsatz ein Anliegen einiger Sprecher im Nationalrat 
aufnehme, in Form und Inhalt allerdings anders. Damit 
bemühe ich mich, die Problematik der verfassungsrechtll
chen Verankerung der Lohngleichheit und deren Folgepro
bleme auf Gesetzesebene aufzuzeigen und einen Weg zu 
suchen, der solche Mängel aus dem Wege räumt. Nun darf 
ich Sie bitten, unter dem Titel •Aeussere Systematik" Artfc 
kel 2 Absatz 2 des nationalrätlichen Gegenvorschlages mit 
meinem Antrag zu vergleichen. Sie sehen, dass ich den 
ersten Satz «Mann und Frau sind gleichberechtigt» als 
allgemeines Gleichbehandlungsgebot der Verfassung un
verändert übernehme. Der zweite Satz der Vorlage ver
weist die Gleichstellung in Familie, Ausbildung und Arbeit 
in die Kompetenz des Gesetzgebers, während der dritte 
Satz der Vorlage wiederum wie Satz 1 reines und direktes 
Verfassungsrecht ist und die Lohngleichheit für gleichwer
tlge Arbeit regelt 
Nach meinem Antrag werden diese Sätze 2 und 3 ohne 
materielle Aenderungen in einem einzigen zweiten Satz 
vereinigt. Dies hat zur Folge, dass auch die Lohngleichheit 
im dritten Satz durch den Gesetzgeber zu konkretisieren 
ist, wie der Bereich Familie, Ausbildung und Arbeit im vor
herigen Satz. 
Eigentlich erstaunt es mich, dass im Werdegang der Vorla
ge dies nicht früher und klarer zutage getreten ist. Allein 
schon der Begriff «Arbeit• sowohl im zweiten wie im drit
ten Satz verlangt doch gleiche gesetzgeberische Behand
lung, denn die Entlöhnung ist ein Element des Arbeitsver
hältnisses. Femer kommt mir in meinem Bestreben der 
Wortlaut der Botschaft auf Seite 75 oben zu Hilfe: «Der 
letzte Satz garantiert, im Gegensatz zum zweiten Satz, 
einen indlvidualrechtllchen, gerichtlich durchsetzbaren An
spruch auf gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit und ist im öffentlichen Recht wie im Privatrecht zu 
beachten. Voraussetzung für die gerichtliche Durchset
zung ist allerdings, dass der Anspruch justiziabel sei, d. h. 
dass die anzuwendenden Normen so konkret sind, dass 
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sie als Grundlage für einen Entscheid im Einzelfall heran
gezogen werden können. Schwierigkeiten sind vor allem 
dort nicht auszuschllessen, wo eine gesetzgeberische ,In
frastruktur' vorausgesetzt werden m!JSS, um Kompetenz
und Verfahrensfragen zu lösen.» 
Und hier eben möchte ich mithelfen. Vielleicht - darf ich 
mir erlauben, das zu sagen, Herr Bundesrat? - liegt des 
Rätsels Lösung darin, dass sich der Gegenvorschlag mit 
dem Revisionsentwurf zu einer neuen Bundesverfassung 
wörtlich deckt, wovon man sich offenbar nur ungern 
trennl Ich müsste dies ablehnen, allein schon wegen der 
wesentlichen zeitlichen Differenz Im Reifeprozess der bei
den Vorlagen. 
Und wenn Ich schon den Zeltbegriff anschneide: ich bin mir 
durchaus bewusst, dass mein Antrag den Nachteil einer 
zeitlichen Verzögerung Im Bereich der Lohngleichheit zur 
Folge hätte. Auf lange Sicht - und dies Ist doch Bestand
teil der Gesetzgebung - gibt es aber meines Erachtens 
keinen andern Weg - vor allem aus Gründen der Rechtssi
cherheit - von der in der Folge noch die Rede sein wird. 
Schon manche Euphorie endete nüchtern. 
Ich habe bereits das analoge Vorgehen einiger Antragstel
ler im Nationalrat erwähnt Dort wurde lediglich auf die 
Wirkung Im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis Gewicht ge
legt, wo bekanntlich Vertragsfreiheit herrscht, offenbar in 
der Meinung, dass die Lohngleichheit im öffentlichen 
Recht ohnehin problemlos sei. Tatsächlich existiert diese 
Lohngleichheit praktisch In der Bundesverwaltung und 
teilweise auch in übrigen Verwaltungen. Dazu kam noch 
das viel zitierte Urteil des Bundesrichte.rs vor genau drei 
Jahren, mit dem die Rechtsprechung für die lohnmässige 
Gleichbehandlung von Frau und Mann im Lehrerberuf 
bahnbrechend gewirkt hat. 
Ich bin nun aber nicht der Meinung, dass der Richter Ge
setzesrecht schaffen und demnach mit dem verfassungs
mässigen Gesetzgeber in Konkurrenz treten darf. Die Ar
beit des ordentlichen Gesetzgebers hat einen verfassungs
mässig vorgeschriebenen Werdegang und unterliegt be
züglich Aenderung einer ganz bestimmten Ordnung, wäh
rend in der Gerichtspraxis der allenfalls tröstliche Begriff 
«Aenderung der Rechtsprechung» notorisch Ist, beispiels
weise wegen einer· anderen Zusammensetzung des Gerich
tes. Damit will ich sagen, dass auch in der heutigen Vorla
ge umfassend legiferlert werden soll, nicht nur für den 
Teilbereich des Privatrechtes. 
Zurück zur Hauptfrage: Warum bedarf auch die Lohn
gleichheit für gleichwertige Arbeit - dritter Punkt der Vor
lage - der näheren Konkretisierung durch den Gesetzge
ber? Meine Antwort: Weil falsche Hoffnungen geweckt 
werden, weil man den effektiven Verhältnissen in der Pra
xis nicht gerecht wird, weil der Richter überfordert und 
damit der Rechtsunsicherheit Tür und Tor geöffnet wird. 
Ich weiss, dass !eh mich mit diesen Feststellungen in Ge
gensatz zu unserem verehrten Herrn Kollegen Dobler 
steile. 
zum Beweis will ich aus der Fülle offener Fragen - es sind 
gegen 20 - in aller Kürze folgende acht Beispiele auswäh
len; sie überschneiden sich zum Teil mit dem «Sechser
katalog» des Kollegen Hänsenberger von gestern abend: 
1. Vergleichbarkeit in welchem Bereich? Innerhalb des 
Betriebes, eines Kantons, einer Region, einer Branche? In 
Unternehmen mit mehreren Betrieben gesamthaft für alle? 
Wie, wenn der Hauptsitz In Zürich ist und Betriebe Im Wal
lls und Bündnerland bestehen? Wie regelt sich hier die 
Vergleichbarkeit? 
2. Was helsst gleichwertige Arbeit ohne den Wertmassstab 
Lohn? Sie wissen, dass es in der Praxis eine grössere 
Anzahl von Qualifikationsmögllchkeiten gibt; was gilt nun 
im Einzelfall? Sind etwa arbeitswissenschafttlche Gutach
ten nötig? 
3. Wie wird verglichen bei verschiedenartiger Entlöhnung? 
Wir kennen den Monats-, den Stundenlohn, wir kennen die 
Zeitvorgabe und den Stücklohn. Wie wird verglichen? 

4. Wie ist ein Anspruch geltend zu machen? Mit direkter 
Klage ans Gericht oder einem Verfahren voraus mit dem 
Arbeitgeber? Ist dieses obilgatorisch oder fakultativ? 

5. Rückwirkende Kraft eines Urteils. Offenbar ist eine 
rückwirkende Lohnnachzahlung · nicht auszuschllessen, 
was ohne Regelung die Gefahr der Rechtsungleichheit 
und Unsicherheit bringt. 

6. Die Beweislast. Eine Klägerin beweist ohne grosse Mü
he einen ungleichen Lohn. Im Gegenbeweis muss der Ar
beitgeber den Grund der Ungleichheit nachweisen. Muss 
er nun hlefür seine Buchhaltung öffnen und besonde're 
soziale Verhältnisse zum Nachteil anderer Arbeitnehmer 
preisgeben? Wird dabei ein kleinerer Betrieb faktisch zur 
Arbeitsplatzbewertung gezwungen? 

7. Wie ist das Klagerecht zu beurteilen, individuell oder 
kollektiv? Verbände für einzelne, für Gruppen? Können 
allenfalls durch den Richter ganze Lohnsysteme über die
sen Weg angeordnet werden? 

8. Die für mich wichtigste Frage betrifft die Zusatzfaktoren 
für den Vergleich. Es gibt nicht diskrfminle'rende, plausible 
Gründe für den Lohnunterschied, und der allerwichtigste 
ist der Unterschied auf dem Arbeitsmarkt Von dorther 
rühren viele Differenzen; dann folgen die gesetzlichen Ein
schränkungen zugunsten der Frau, die vermehrten Absen
zen, kürzeres Dienstalter und frühere Pensionierung. 
Und nun meine Frage: Kann der Richter ohne Wegleitung 
solche Leistungskomponenten richtig würdigen? Ich erin
nere mich gerne in diesem Zusammenhang an einen An
trag Linder im Nationalrat - er ist allerdings unterlegen -
für gleichwertige Leistung (und nicht für gleichwertige Ar
beit) den gleichen Lohnanspruch zu verlangen; ich sehe, 
dass Herr Kollege Egli heute diesen Antrag Linder wieder 
aufnimmt. 
Nun darf ich sagen: selbst wenn Herr Bundesrat Furgler 
alle meine Fragen, alle Fragen des Herrn Hänsenberger 
und die übrigen Fragen aus dem Rat zu beantworten ver
mag (und daran zweifle ich keinen Moment), genügt das 
eben nicht. Bürger und Richter haben Anspruch auf ein 
klares und offenes Gesetz, ohne dass sie in den Gesetzes
materialien nachschlagen müssen. Ich wefss, die gesetzli
che Formulierung des Lohngleichheitspostulates wird 
nicht leicht sein. Aber gerade Herr Bundesrat Furgler wird 
dies Im Einvernehmen mit den Sozialpartnern zustande 
bringen; auch daran zweifle ich keinen Moment. 

Zum Schluss. Leider wird es nie so sein, dass alle Diffe
renzen wegen der künftig vorgeschriebenen Lohngleich
heit friedlich ausgetragen werden; dies wäre zu schön, um 
wahr zu sein. Also sucht man sein Hell beim Richter. Der 
Ist aber bekanntlich nicht nµr hoffnungslos überlastet, 
sondern erhält durch uns Gesetzgeber laufend mehr und 
neue Kompetenzen. So ernennen wir ihn bei der Revision 
des Zivilgestezbuches da und dort quasi zum «dritten Ehe
partner», neben dem Advokaten selbstverständlich. Mit 
dem blassen Verfassungssatz über die Lohngleichheft zwi
schen Mann und Frau, ohne klärendes und wegweisendes 
Ausführungsgesetz, überfordern wir den Richter; Ich hoffe, 
das bewiesen zu haben. Wir riskieren damit Rechtsun
gleichheit, Rechtsunsicherheit und Autoritätsverlust im 
Lande, was dem Vorsteher unseres Justiz- und Poiizelde
partementes als · Gralshüter der Justiz kaum gleichgültig 
sein wird. 
Ich bitte Sie um Verständnis für mein Anliegen und um 
Zustimmung zu meinem Aenderungsantrag zu Artikel 2 des 
Gegenvorschlages. 

Binder: Wir führen heute, was in diesem Rat relativ selten 
ist, eine Grundrechtsdebatte. Unsere Aufgabe ist ebenso 
faszinierend wie schwierig. Es geht um die umstrittene 
Frage, ob der Grundsatz «Gleiche Rechte für Mann und 
Frau» gesellschafts-, staats- und wirtschaftspolitisch reali
sierbar und ob dieser Grundsatz auch verfassungsrecht
lich normierbar sei. 
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Ich möchte mir die Aufgabe nicht so leicht machen wie 
der Regierungsrat des Kantons Aargau (der schon im Na
tionalrat zitiert worden Ist), der im Vernehmlassungsver
fahren geschrieben hat: «Wir lehnen die Initiative ab, weil 
sie naturgegebene Tatsachen völlig ausser acht lässt und 
unserem Verständnis der Rollenverteilung zwischen Mann 
und Frau nicht entspricht» 
Dieser Text könnte an sich auch von Herrn Heft! stammen. 
(Heiterkeit) Aber so einfach ist die ganze Problematik 
nicht. Wir müssen entscheiden, ob wir für die Gleichstel
lung von Mann und Frau sind, und dann die entsprechen
den verfassungsrechtlichen und gesetzgeberischen Konse
quenzen ziehen. Herr Heft! Ist offenbar nicht der Meinung, 
dass diese Gleichstellung von Mann und Frau sich auf
drängt; das ist doch der Grundtenor seines ganzen heuti
gen ,Votums. Ich möchte zu drei Fragen Stellung neh
men: 

1. Gewisse Zweifel an der Gültigkeit dieser Initiative sind 
gegeben und erlaubt Die Einheit der Materie ist wohl ge
wahrt, aber mehr Schwierigkeiten schafft die Durchführ
barkeit der vorgeschlagenen neuen Verfassungsnorm. Nie
mand kann bestreiten, dass die Gleichstellung von Mann 
und Frau in Familie, Erziehung, Schule, Berufsbildung usw. 
auf dem Wege der Gesetzgebung konkretisiert und näher 
ausgestaltet werden muss. Hier, in diesen Rechtsgebieten, 
sind naturgegebene Verschiedenheiten zwischen Mann 
und Frau zu beachten. Sie können nicht einfach durch 
eine direkt anwendbare Verfassungsnorm mit Drittwirkung 
beseitigt werden. Gleichberechtigung Ist etwas ganz ande
res als Gleichmacherei, wie man sie aus dem lnltlatMext 
herauslesen kann. Auch die in der Initiative vorgesehene 
fünfjährige Anpassungsfrist brächte den Gesetzgeber vor 
grösste Schwierigkeiten und wäre zudem, wie in der Bot
schaft richtig gesagt wird, weil keine Sanktionsmögllchkei
ten gegeben sind, eine /ex impertecta. Trotz diesen Beden• 
ken gegen den Wortlaut der Initiative kann aber Im Sinne 
der Praxis der Bundesversammlung und des Bundesge
richtes nicht davon ausgegangen werden, die Initiative sei 
offensichtlich undurchführbar. Zudem gilt auch bei der 
Prüfung der Frage, ob eine Volkslnitlatlve gültig sei, der 
Grundsatz: in dubio pro popolo, also: im Zweifelsfall für 
die Volksrechte. Trotz gewisser Bedenken bin ich also mit 
dem Bundesrat und dem Nationalrat einverstanden, dass 
eine gültige Initiative vorliegt, mit der wir uns zu beschäfti
gen haben. 

2. Ich lehne die Initiative ab. Dabei möchte ich in aller 
Form klarstellen, dass ich mit den Zlelen der Initiative ein
verstanden bin, nicht aber mit dem Text der Initiative. Ich 
stimme dem grundlegenden Prinzip der Geschlechter
gleichheit zu. Es handelt sich hier meines Erachtens um 
ein fundamentales Gebot der menschlichen Würde und 
des menschlichen Anstandes am Ende dieses Jahrhun
derts. Die gleichen Rechte für Mann und Frau können 
aber nicht von heute auf morgen durch eine neue und 
direkt anwendbare Verfassungsnorm einfach eingeführt 
werden, sondern benötigen einen langen historischen Pro
zess. 
Wenn wir etwa bis in die Römerzelt zurückschauen, als 
auch die sogenannten freien Frauen noch unter der Ge
schlechtervormundschaft des Mannes standen, dann brau
chen wir uns über die seither eingetretene Entwicklung 
nicht zu schämen. Auch die Schweiz ist schon lange kein 
ausgesprochener Männerstaat mehr. Zu oberst auf dem 
Giebel des Bundeshauses, über dem Ständeratssaai, ste
hen als Symbole der Unabhängigkeit sowie der gesetzge
benden und vollziehenden Gewalt nicht drei Männer, son
dern drei Frauen. Denken Sie über diese Symbolik, die 
schon unsere Vorväter hatten, etwas nach. Wir bemühen 
uns fortwährend, in Gesellschaft und Staat die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau zu verwirklichen. 
Im Zuge dieser Fortentwicklung des Rechtes bin ich auch 
der Meinung, dass das Prinzip der Geschlechtergleichheit 
Verfassungsrang besitzt. Artikel 4 der Bundesverfassung 

enthält schon seit dem Jahre 1848 den Grundsatz, dass 
alle Schweizer vor dem Gesetze gleich sind. Das Bundes
gericht hat in einer bewundernswert schöpferischen 
Rechtsprechung aus .dem Wortlaut von Artikel 4 der Bun
desverfassung unzählige staatsleitende Grundsätze abge-
leltet, wie etwa das Prinzip von Treu und 61auben, das 
Wlllkürverbot, den Grundsatz der Verhältnismässigkeit der 
Mittel usw. An sich - ich sage es offen - ist es für mich 
ganz unverständlich, dass das Bundesgericht auf dem We
ge der Interpretation von Artikel 4 der Bundesverfassung 
nicht schon lange auch das noch viel wichtigere Grund
recht der Geschlechtergleichheit als verfassungsmässlges 
Recht ausgestaltet hat Zwar sind gewisse Anfänge vor
handen. Ich verweise auf den auch in der Botschaft zitier
ten Entscheid des Bundesgerichtes aus dem Jahre 1977. 
In diesem Entscheid hat das Bundesgericht, ausdrücklich 
gestützt auf den Wortlaut von Artikel 4, die Lohngleichheit 
der Geschlechter im öffentilch-rechtllchen Arbeitsverhält
nis bejaht Aber - und das ist der zentrale Punkt - im glei
chen Entscheid hat das Bundesgericht auch erklärt: Das 
Prinzip der rechtsgleichen Besoldung der Geschlechter 
lasse sich für das privatrechtliche Dienstverhältnis nicht 
aus Artikel 4 der Bundesverfassung ableiten. Herr Heft!, 
Sie interpretieren Artikel 4 falsch; Sie kennen doch diesen 
Entscheid; und wenn Sie sagen, Sie seien. für die Gleich
stellung von Mann und Frau, dann können Sie nicht 
gleichzeitig behaupten, dieser Artikel 4 genüge. Obwohl 
mich selber die Argumentation des Bundesgerichtes nicht 
zu überzeugen vermag, haben wir uns offenbar mit der 
Tatsache abzufinden, dass die Geschlechtergleichheit, ge
stützt auf Artikel 4 der Bundesverfassung, nicht als verfas
sungsmässiges Grundrecht anerkannt wird. Damit steht für 
mich fest, dass wir, um die gleichen Rechte von Mann und 
Frau zu garantieren, eine neue Verfassungsbestimmung 
benötigen. Ich bin also mit den Zielen der Initiative einver
standen, und ich bin auch damit einverstanden, dass wir 
eine neue Verfassungsnorm über die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau benötigen. Aber mit dem Text der In
itiative bin ich nicht einverstanden. Ich schliesse mich 
dabei der Argumentation des Bundesrates und meiner 
Vorredner an. Der Text der Initiative erweckt den Ein
druck, es gebe überhaupt keine Unterschiede zwischen 
Mann und Frau. Vor einer solchen illusionären und wirk
llchkeitsfremdon Gleichmacherei möchte ich warnen. Je-
des Grundrecht. auch die Gleichstellung von Mann und 
Frau, hat Schranken, und auf die natürlichen Verschieden
heiten von Mann und Frau muss der Verfassungsgesetzge
ber und der ordentliche Gesetzgeber Rücksicht nehmen. 
Völllg unrealistisch ist ferner die Uebergangsbestlmmung, 
wie das auch schon gesagt worden ist. Diese Uebergangs
bestlmmung verlangt, die Rechtsgleichheit von Mann und 
Frau sei in der gesamten Rechtsordnung innert fünf Jah
ren zu verwirklichen. Eine solche Frist ist. wenn man die 
enormen Schwierigkeiten des Gesetzgebers kennt, das 
Gleichheitsgebot vernünftig und sinnvoll auszugestalten, 
überhaupt nicht einzuhalten. Das werden mir meine· Kolle
ginnen und Kollegen bestätigen, die zurzeit in der Kom
mission sitzen, welche die Revision der Bestimmungen des 
ZGB über die Wirkungen der Ehe im allgemeinen und über 
das Güterrecht der Ehegatten zu beraten hat Wie ich be
reits gesagt habe, ist die Gleichheitsforderung einem lang
andauernden historischen Prozess unterworfen. erfordert 
viel Einsicht, viel Weitsicht und wird trotz neuer Verfas
sungsbestimmung bis zur endgültigen Verwirklichung noch 
viele Jahre und Jahrzehnte benötigen. 
Schllesslich ist die Initiative meines Erachtens schlecht 
formuliert. Was versteht man zum Beispiel unter dem Be
griff der Chancengleichheit? Niemand kann diesen Begriff 
definieren. Wollen wir solch schillernde Begriffe in die 
Verfassung einfügen? Aus all diesen Gründen empfehle 
ich Ihnen. die Initiative abzulehnen. 
3. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Geschlechter
gleichheitsgrundsatz in die Verfassung gehört, lehne ich 
die Initiative nicht einfach ab, sondern trete für einen Ge-
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genentwurf ein. Der Bundesrat schlägt einen Text vor, der 
abgewogen, vernünftig und realisierbar ist. 
Zunächst Ist festzuhalten, dass die Geschlechtergleichheit 
nur eine zejtgemässe Fortentwlcklung des allgemeinen 
Grundsatzes der Rechtsgleichheit darstellt. Es ist deshalb 
richtig, dieses Gleichheitsgebot als neuen Artikel 4 Absatz 2 
der Bundesverfassung auszugestalten. Sodann steht fest, 
dass Satz 2 des Gegenvorschlages ehrlicher und vernünfti
ger ist als die entsprechenden Formulierungen der Initiati
ve. Es wird hier klar gesagt, der Gesetzgeber habe für die 
Gleichstellung von Mann und Frau zu sorgen. Es wird also 
lediglich ein Gesetzgebungsauftrag erteilt. Durch die For
mulierung «vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit» 
wird zudem zum Ausdruck gebracht, dass diese Aufzäh
lung nicht abschllessenden Charakter besitzt. Der Gesetz
gebungsauftrag bezieht sich auf alle Rechtsgebiete und 
stellt damit eine dynamische Entwicklung des Gleichheits
grundsatzes sicher. 

Zu mehr Kopfzerbrechen, Bedenken und Diskussionen gibt 
der letzte Satz des Gegenvorschlages Anlass. Ich. behalte 
mir vor, zu diesem letzten Satz in der Detailberatung 
nochmals das Wort zu ergreifen, weil hier ein Abände
rungsantrag. Steiner vorliegt 

Ich komme zum Schluss: Ich kann die Urängste des Herrn 
Heftl vor dieser neuen Verfassungsbestimmung nicht tei
len. Ich welss aber auch, dass das Recht nicht alles be
wirken kann. Es gibt noch andere - wie der Kommissions
präsident gestern richtig gesagt hat - schönere Möglich
keiten, den Frauen mindestens die Gleichberechtigung 
einzuräumen. Doch davon Ist heute nicht die Rede. Ich 
bitte Sie, die Volksinitiative abzulehnen und auf die Bera
tung des Gegenvorschlages einzutreten. 

Arnold: Ich spreche ausschliessllch zur Frage der Lohn
gleichheit. Niemand kann im Ernst bestreiten, dass der 
Grundsatz vom gleichen Lohn für gleiche Arbeit an sich 
richtig ist. Die Zweifel stammen fast ausschllessllch daher, 
dass Unklarheit und Unsicherheit darüber besteht, wie 
sich der Grundsatz In der Verfassung für die einzelnen 
privaten Arbeitsverträge auswirkt. Man befürchtet einen 
grossen Umbruch, eine grosse Unruhe und eine Flut von 
Lohnstreitigkeiten. Die Herren Hefti und Steiner haben die
sen Bedenken Ausdruck gegeben. 
Ich muss gestehen, dass ich dieses Unbehagen am Anfang 
ebenfalls teilte. Eine breite Diskussion in der Kommission 
hat jedoch wesentliche Klärung gebracht, so dass Ich heu
te dem Gegenvorschlag des Bundesrates ohne Aenderung 
zustimme. Ich glaube nämlich, dass der Richter bei der 
Auslegung der neuen Verfassungsbestimmung, wenn es 
um Arbeitsverträge unter Privaten geht, unter anderem fol
gende Ueberlegungen anstellen wird, die nicht meine per
sönlichen Spekulationen sind, sondern zu den Grundsät
zen unserer Rechtslehre gehören dürften: 
1. Der Arbeitsvertrag unter Privatpersonen bleibt nach wie 
vor grundsätzlich dem Zivilrecht, namentlich dem Obliga
tlonenrecht, unterstellt. Streitigkeiten entscheidet der Zivil
richter, nicht die Verwaltungsbehörde. 
2. Bei den privatrechtlichen Arbeitsverträgen findet keine 
Kontrolle von Amtes wegen darüber statt, ob wirklich glei
che Löhne für gleiche Arbeit bezahlt werden. Die richterli
che Behörde hat nur dann eine solche Prüfung vorzuneh
men, wenn eine Partei den Richter anruft. Wo kein Kläger 
ist, wird auch hier kein Richter sein. 
3. Wer in einem Zivilstreit, gestützt auf den Grundsatz der 
Lohngleichheit, einen höheren Lohn fordert, hat seine For
derung zu beziffern und ist dafür beweispflichtig, dass 
männliche Arbeitskollegen für die gleiche Arbeit einen hö
heren Lohn beziehen. Das Verfahren wird sich im übrigen 
gleich gestalten, wie es heute schon für Lohnstreitigkeiten 
geregelt und uns allen bestens bekannt ist. 
4. Neues Recht wirkt in der Regel nicht auf Rechtsverhält
nisse zurück, die unter dem alten bisherigen Recht be
gründet wurden, es sei denn, der Gesetzgeber sehe eine 
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Rückwirkung ausdrücklich vor. Falls dieser Grundsatz 
auch im. vorliegenden Fall Gültigkeit hat, würden also die 
heute bestehenden privaten Arbeitsverhältnisse vom· neuen 
Gleichheitsgrundsatz nicht automatisch berührt. 
5. Kann eine Frau freiwillig einen niedrigeren Lohn verein
baren als denjenigen, den ihre männlichen Kollegen für 
gleiche Arbeit erhalten? Oder ist die Vertragsfreiheit in 
diesem Punkt aufgehoben? Ist eine solche Lohnabrede 
nichtig oder ist sie anfechtbar? Ich glaube, hier wären 
zwei verschiedene Fälle zu unterscheiden. Wenn eine Frau 
in voller Kenntnis des Lohnunterschiedes den Arbeitsver
trag trotzdem abschliesst, dann wäre es wohl rechtsmiss
bräuchlich, wenn sie den gleichen Vertrag am anderen 
Tag anfechten würde. Anders liegt der Fall, wenn die Frau 
in Unkenntnis des Lohnunterschiedes den Arbeitsplatz an
tritt und erst später von der unterschiedlichen Behandlung 
erfährt, oder wenn im Betrieb nachträglich ungleiche 
Lohnerhöhungen - ungleich für Männer und Frauen - vor
genommen werden. Diese beiden letzten Fälle sind meines 
Erachtens das Feld für eine direkte Anwendung des neuen 
Gleichheitsgrundsatzes · in der Verfassung, bezogen auf 
private Arbeitsverhältnisse. 
Falls sich die Gerichte dieser Betrachtungsweise an
schliessen, darf der Fassung des Bundesrates zugestimmt 
werden, ohne dass deswegen eine allgemeine Unruhe ent
stehen wird. Freilich zeigen diese Ueberlegungen auch, 
dass sowohl mit der Initiative wie mit dem Gegenvorschlag 
nur ein erster Schritt auf das Ziel hin getan Ist. Einzelar
beitsverträge, Gesamtarbeitsverträge, wahrscheinlich spä
ter auch der Gesetzgeber, müssen weitere Schritte beifü
gen, um das Ziel zu erreichen. Der erste Schritt kann mei
nes Erachtens aber sofort getan werden. 
Ich bin für Eintreten. 

Dllller: Ich bin aus ähnlichen, aber teilweise anders ge
wichtenden Ueberlegungen als unser Herr Vizepräsident 
zum gleichen Schluss gekommen, dass nicht nur die Initia
tive abzulehnen sei, sondern dass wir auch auf einen Ge
genvorschlag verzichten sollen. 
Wenn ich mich teilweise auf Kollege Heftl berufe, so 
möchte ich gleich eine kleine Gegenbemerkung zu einer 
Bemerkung machen, die soeben Herr Kollege Binder ge
genüber Herrn Heftl gemacht hat, indem er festgestellt 
hat, Herr Heft! sei wohl überhaupt gegen eine Gleichstel
lung von Mann und Frau. Ich habe das nicht so vernom
men, sondern so: Herr Heftl Ist gegen die vollständige 
Gleichstellung von Mann und Frau, und das Problem liegt 
in der Grenzziehung, wie das in manchen anderen Berei
chen auch der Fall ist. 
Wenn ich sowohl gegen die Initiative als auch gegen die
sen Gegenvorschlag bin, so möchta Ich doch betonen, 
dass Ich mit Ueberzeugung für die Ausmerzung aller über
holter Ungleichheitsbestlmmungen bin, besonders auch 
da, wo die Botschaft selber die Revision am dringendsten 
sieht, nämlich im Eherecht. 
Ich habe das Glück, Präsident der ständerätllchen Kom
mission zu sein, die die Vorlage zur Aenderung der Ab
schnitte «Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen„ und 
«Güterrecht der Ehegatten" im Zivilgesetzbuch zu beraten 
hat. Die Kommission hat bereits drei Sitzungen abgehalten 
und wird Ende Oktober wiederum für drei Tage zusam
menkommen. Ich kann feststellen, dass sie zu den vorge
schlagenen Neuerungen im allgemeinen positiv eingestellt 
ist und dass beispielsweise bei der Frage des Familienna
mens sogar eine flexiblere Lösung beantragt wird, als es 
der Bundesrat tut. 
Ich verschllesse mich also keineswegs den berechtigten 
Begehren der Frauen, diskriminierende Bestimmungen zu 
beseitigen. Aber Ziffer 531 der Botschaft darf sicher nicht 
übersehen werden. Es heisst dort: «Der Satz ,Mann und 
Frau sind gleichberechtigt' bringt im Verhältnis zu Artikel 
4 BV etwas Neues: der Geschlechtsunterschied allein er
laubt inskünftig keine unterschiedliche Behandlung mehr. 
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Mann und Frau sind in allen Rechts- und Lebensbereichen 
und auf allen staatlichen Ebenen (Bund, Kantone, Gemein
den) gleich zu behandeln. Eine Ausnahme rechtfertigt sich 
nur dort, wo der aus dem Geschlecht sich ergebende bio
logische oder funktionale Unterschied eine Gleichbehand
lung gar nicht zulässt: zu denken ist etwa an den Schutz 
der Frau als Mutter.• 
Unser Kommissionspräsident hat erkannt. wo der wunde 
Punkt liegt. indem er In seinem gestrigen Eintretensreferat 
im Anschluss an dieses Zitat aus der Botschaft erklärt hat. 
dass eigentlich noch weitere Ausnahmen zuzulassen wä
ren, nämlich es wären eigentlich alle Ungleichheiten zu 
berücksichtigen, die sich aus dem Wesen der Frau erge
ben. Davon ist aber im Text der Vorlage nichts zu lesen, 
und auch die Botschaft geht nicht so weit Sie könnte 
auch nicht so weit gehen, weil es nicht vom Text der Vor
lage gedeckt wäre. Der. Herr Kommissionspräsident hat 
daher vorsichtlgerwelse erklärt, das sei seine persönliche 
Erklärung, also nicht etwa eine authentische Interpretation 
der Kommission. Das war korrekt gesagt. aber die 
Schlussfolgerung daraus lautet: Wir müssen also vom Text 
und von der zitierten Ziffer 531 der Botschaft ausgehen. 
Also: Einzige Ausnahme, wo es sich aus dem biologischen 
oder funktionalen Unterschied ergibt 
Und nun stelle ich die Frage: Wollen wir das, was da be-
antragt wird? Unsere eigene Gesetzgebungspraxis sieht 
nämlich anders aus: 
im Familienrecht sind wir - wie erwähnt - daran, der 
Gleichberechtigung zum Durchbruch zu verhelfen, aber 
bezügflch des Namens und des Bürgerrechts der Ehefrau 
wird es trotzdem keine Gleichstellung geben. 
Bezüglich des Strafrechtes erwähnt die Botschaft die be
sonderen Schutzbestimmungen für die Frau bei den Tatbe
ständen der Freiheitsberaubung. Meines Wissens hat bis
her niemand das Begehren gestellt. diese Bestimmungen 
seien als diskriminierend aufzuheben. 
Seim Steuerrecht - Herr Kollege Heftl hat bereits darauf 
hingewiesen - haben wir sowohl in den Kantonen als auch 
im Bund das System der Familienbesteuerung, bei welcher 
der Ehemann allein als Steuersubjekt gilt. Dieses System 
ist auch im neuesten Entwurf für die direkte Bundessteuer 
wiederum enthalten. 
Im Bereich der Sozialversicherungen ist von der Motion 
Füeg, welche die Gleichstellung von Mann und Frau auf 
diesem Gebiet anstrebt, ein Punkt durch den Nationalrat 
nur als Postulat überwiesen worden, und bei den anderen 
drei Punkten haben wir in der letzten Session dasselbe 
beschlossen, also nur Ueberweisung als Postulat, da wir 
uns sagten, wir könnten und dürften uns In diesen Fragen 
keinesfalls schon zum vomeherein festlegen. Letzte Woche 
haben wir die Gleichstellung von Witwer und Witwe Im 
Unfallversicherungsgesetz hier in diesem Saal ausdrück
lich abgelehnt. 
Seim kantonalen Recht stellt sich beispielsweise die wei
tere Frage. ob die Feuerwehrgesetze abgeändert werden 
sollen, ob der Bund das vorschreiben solle - er würde es 
mit dem Gegenvorschlag nach meiner Ueberzeugung tun, 
denn mit dem Schutz der Frau als Mutter hätten die Unter
schiede, die wir in den meisten kantonalen Feuerwehrge
setzen haben, nichts zu tun - oder ob wir tatsächlich für 
Suben und Mädchen die gleichen Handarbeiten - darüber 
kann man diskutieren - von Bundes wegen vorschreiben 
sollen? 
Bei all diesen für Mann und Frau unterschiedlichen Be
stimmungen - die Liste könnte noch vermehrt werden -
lässt sich zur Rechtfertigung im Ernst nicht sagen, dass 
der biologische oder funktionale Unterschied der Ge
schlechter eine Gleichbehandlung gar nicht zulasse. Ich 
habe in der Kommission gesagt, dass der Text des Gegen
vorschlages. der ja dem Artikel 9 des Entwurfes für eine 
neue Bundesverfassung entnommen ist, diskutabel wäre, 
wenn gleichzeitig die einschränkenden Bestimmungen des 
Artikels 23. des gleichen Verfassungsentwurfes, eingeführt 
würden. Es heisst in diesem Artikel 23 «Schranken der 
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Grundrechte•: •Die Grundrechte dürfen nur eingeschränkt 
werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse es 
rechtfertigt Ihr Kern ist unantastbar. Einschränkungen der 
Grundrechte bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. 
Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz aus
drücklich vorgesehen sein... Diese Bestimmung gibt also 
zu, dass schwerwiegende Einschränkungen der Grund
rechte von Mann und Frau möglich wären. Aber wenn wir 
nun die Vorschrift für gleiche Rechte ohne diese Ein
schränkungen In die bestehende Verfassung einbauen, 
dann sieht die Situation anders aus. 
Es wurde mir entgegengehalten, · diese Einschränkungs
möglichkeiten bezüglich der Grundrechte seien so selbst
verständlich, dass sie auch ohne ausdrückliche Erwäh
nung im Verfassungstext Geltung hätten. Dies sei auch die 
geltende Praxis des Bundesgerichtes. 
Ich möchte dazu aber sagen, dass die Rechtsgleichheit 
nach Artikel 4 ein ganz besonderes Grundrecht darstellt. 
Dieser Grundsatz bedeutet ja. dass . Gleiches rechtlich 
auch gleich zu behandeln und Ungleiches entsprechend 
anders zu behandeln ist Da es im Leben unzählige Va
rianten und Abstufungen gibt, besteht das Problem be
kanntlich im Entscheid darüber, was als rechtlich erhebli
che Ungleichheit zu gelten hat und was nicht. 
Es ist zuzugeben: Allzu lange ist die Ungleichheit der Ge
schlechter auf Gebieten als für die unterschiedliche Be
handlung von Mann und Frau erheblich angesehen wor
den, während wir uns heute einig sind, dass eine unter
schiedliche Behandlung nicht gerechtfertigt ist. Dass die 
Frauen die Zulassung zum Medizinstudium und zum An
waltsberuf erkämpfen mussten, ist eine Tatsache, die zu 
denken geben muss. Wenn aber die Zulassung zu den 
Funktionen des Lokomotivführers oder des Kondukteurs 
sogar heute noch nicht besteht, ist dies wohl weniger eine 
Grundsatzfrage als eine solche der ungenügenden Gel
tendmachung seitens entsprechender Anwärterinnen. 
Artikel 4 der Bundesverfassung beantwortet also die ent
scheidende Frage, welche Unterschiede rechtlich als er
heblich zu gelten hätten, nicht; aber die Rechtslage wird 
sofort entscheidend anders, wenn wir in der Verfassung 
selber vorschreiben. dass eine konkrete Ungleichheit nicht 
als rechtlich erheblich gelten dürfe. Sowohl die Initiative 
als auch der Gegenvorschlag tun dies in bezug auf den 
Unterschied der Geschlechter. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht angesichts 
einer solchen neuen Verfassungsbestimmung noch selber 
entscheiden dürfte, ob der Geschlechtsunterschied als er
heblich gelten dürfe oder nicht Unter Zuhilfenahme der 
Materialien könnten die Gerichte höchstens sagen, der 
Unterschied der Geschlechter sei da noch als erheblich 
zuzulassen, wo der biologische oder funktionale Unter
schied eine Gleichbehandlung gar nicht zulässt, etwa 
beim Schutz der Frau als Mutter. Aber bei den zahlreichen 
andern nach Geschlecht unterscheidenden Bestimmungen 
im Strafrecht, im Steuerrecht. im Sozialversicherungsrecht 
usw. könnte dies nicht gesagt werden. da hier der biologi
sche oder funktionale Unterschied eine Gleichbehandlung 
sehr wohl zulassen würde. 
Man kann nun einwenden. der Gegenvorschlag habe - mit 
Ausnahme der Bestimmung über den gleichen Lohn - kei
ne direkte Wirkung, er bringe nur einen Auftrag an den 
Gesetzgeber. Das ist aber ein sehr schwacher Trost, be
sonders für uns als Mitglieder der gesetzgebenden Behör
de; denn der neue Befehl der Verfassung würde sich in 
erster Linie an uns richten, und wir müssten uns daran 
halten. 
Wenn wir an die verschiedenen Bestimmungen mit unglei
cher Behandlung von Mann und Frau denken, die in Ge
setzen enthalten sind, ohne dass wir im Ernst eine ent
sprechende Aenderung für nötig oder verantwortbar hal
ten, und an die Vorlagen. die bereits bei uns in Beratung 
stehen - zum Beispiel Eherecht oder Unfallversicherung -, 
dann müssen wir uns wirklich überlegen. ob es zu verant-
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worten sei, dem Volk eine solche Ergänzung der Verfas
sung zu beantragen. 
Ich ·bin nach reiflicher Uaberlagung zum Schluss gekom
men, dass die Redlichkeit hier von uns ein Nein verlangt; 
«opportune - importune", möchte ich mit einem berühm
ten Mann beifügen! 
Bel dieser Skepsis sowohl gegenüber der Initiative als 
auch gegenüber dem Gegenvorschlag befinde ich mich 
übrigens In der guten Gesellschaft der meisten Kantons
regierungen, nicht nur jener des Kantons Aargau. 
Abschliessend möchte Ich nur noch erklären, dass ich 
einer gesetzlichen Regelung des Grundsatzes «Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit» sofort zustimmen könnte und wür
de. Bei Ablehnung des Gegenvorschlages müsste die Ar
beit für ein solches Gesetz sofort in Angr!ff genommen 
werden. 

M. Dreyer: M. Je president nous a recommande d'ätre 
brefs, sa recommandatlon a ete generalement peu suivie 
et II y a encore une liste d'orateurs assez longue. Je vais, 
des lors, renoncer a la premlere partie d'une Intervention 
qua j'avals preparee, parce qu'elle recouvre exactement 
ca qu'ont dit - fort blen - tout a !'heure, et mleux qua je 
ne l'aurais fait, MM. Binder et Arnold que je rejoins dans 
leurs conslderations de prlnclpe. 
J'apporte man adhesion au contre-projet, sans modiflca
tlon. Ce faisant, je voudrais neanmoins emettre queiques 
reflexions d'ordre general, qul n'ont rien de tres juridi
que. 

Premiere reflexlon: un texte constitutionnel ne pourra pas, 
a lui sauf, modlfier la situatlon de l'homme et de la femme 
dans la soclete, car cette situation ne pourra jamais Eitre 
en tout polnt identlque. II faut relever qua la condltlon de 
la femme s'est quand mäme amelioree dans notre pays au 
cours de ces dernieres annees et cette heureuse evolutlon 
ne s'est pas seulement manifestee par l'accession des 
femmes aux droits de vote et d'eliglbilite, mais eile s'est 
dessinee dans bien d'autres domaines et notamment sur 
le plan de la formatlon. Des chlffres an temoignent, on 
pourrait an trouver beaucoup. SI le nombre des femmes 
elues dans las corps constitues raste encore relativement 
faible, l'effectlf des jeunes fllles faisant des etudes supe
rieures est en constante progression. Je ne voudrals citer 
qua las chiffres relatifs a mon canton, qul ne passe pas 
pourtant pour Eitre en avance dans ca domaine: on enre
gistrait en 1979, a l'Universite de Fribourg, 1241 etudiantes 
sur un total de 3902 etudiants. De ce nombre, 950 etu
dlants et 315 etudlantes venaient du canton de Frlbourg. 
Cette proportlon est revelatrice et eile va encore s'accen
tuer au profit de nos compagnes. Elle est notamment Ja 
consequence de la creatlon d'un cycle d'orientation obll
gatoire, sans dlscrimination entre fllles et gar<;:ons. Certes, 
las debouches et las perspectlves de promotion dans la 
via professionnelle ne se presentent pas avec le mäme 
parallellsme, bien qua l'on enregistre une lente evolution 
vers l'egalite des chances. 
On pourrait eplloguer longtemps sur las causes de cette 
situatlon et las moyens d'y remedier. Ja voudrals simple
ment constater que l'evolutlon qui s'est falte au cours de 
ces trente dernieres annees a ete plus rapide qua celle 
des deux ou trois slecles qui las ont precedees. II y a 
quand mäme la de quoi consoier ceux et surtout celles 
qul manifestent, a Juste titre peut-ätre, une certaine impa
tlence devant Ia Ienteur des progres qu'ils ou qu'elles sou
haitent avec une ardeur et une impetuosite parfois dlfflcile
ment contenues. Nous sommes loin du temps Oll, dans 
las Caprices de Marianne Alfred Musset pouvait faire 
dlre a Ottavio: «Qual äge avez-vous, Marianne? 19 ans? II 
vous raste cinq au six ans pour etre aimee, autant pour 
aimer et le raste pour prier... Elles ont beaucoup change 
depulsl Qu'on Je veuille ou non, l'image qua l'on se fait de 
la femme beneficie d'un nouvel eclairage, meme s'il est 
evident qua l'expression «l'eternel feminin» gardera tou
jours sa signification. Mais qua je sache, Ja femme exer-
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Qant une activite professionnelle et qui brigue un mandat 
politique souhalte, dans sa presentatlon aux electeurs, 
faire etat de ses qualltes de banne menagere ou de mai
tresse de maison; eile ne voudrait an tout cas pas qu'on Ia 
fasse passer pour «un bas bleu». 
En fait, si le nombre des femmes accedant a un poste 
comportant des responsabilltes est encore tres restreint, 
cela n'est pas d0 a une Iegislation lacunaire, !es inegalites 
entre hommes et femmes n'ayant pas toutes, et de loin, 
leurs causes dans la loi. Ces inegalltes sont plutöt Ie fait 
d'habitudes et de comportements, lesquels se modlfient 
beaucoup moins alsement que las lois. J'en veux pour 
preuve, qua las femmes sont encore tres peu nombreuses 
dans las etats-majors des assoclations professionnelles ou 
syndicales, oü les partisans de la promotion de la femme 
se recrutent en grand nombre et, sauf peut-ätre aujour
d'hui, on peut constater qu'a Ia tribune de la presse, les 
femmes sont encore en toute petite mlnorite. 
Ce phenomene n'est pas propre a Ja Sulsse, que l'on s'in
genie pourtant a presenter comme retrograde, en compa
rant sa leglslation avec celle de pays etrangers dlts pro
gressistes. Partout Oll le prlnclpe de l'egalite des droits 
entre hommes et femmes exlste dans la loi, II est loin d'ätre 
reconnu dans las faits. Et pourtant, las organisatlons Inter
nationales foisonnent de conventions ayant trait a la pro
tectlon de la femme et condamnant Ies inegalltes. On peut 
dire que · rarement dans Je monde, on pratique une politl
que aussi hypocrite qua dans ce domaine; c'est le regne 
absolu de l'hypocrisie de l'est a l'ouest. Et, s'il fallait une 
preuve, on pourralt clter une etude comparatlve, publlee 
recemment par Je Bureau International du travail, d'oü II 
resulte qu'a l'est comme a l'ouest, Je probleme est le 
mäme: quel qua soit l'emplol qu'elles occupent dans la via 
professionnelle, las femmes retrouvent leurs täches tradl
tionnellement feminines au moment mäme oll eiles quit
tent Ieur lieu de travall. 
D'autre part, en matlere de salalres, le prlncipe de l'egall
te raste tres souvent lettre morte, m~me si l'on a adopte 
une loi. SI ce principe est appllque au debut d'une activi
te, II ne l'est guere par la sulte. Alors qua Ie salaire de 
l'homme progresse avec l'acquisltlon d'experlences et de 
qualifications nouvelles, celui de la femme reste station
naire, car alle doit souvent interrompre son travail pour 
des raisons d'ordre familial. Ainsi qua le demontre l'etude 
du· Bureau international du travail, certalns problemes sont 
sans frontleres et personne ne peut se flatter de servir 
d'exemple aux autres. 
A l'appui de mes propos, je ne puis resister a la tentation 
de vous livrer deux sltuations, ou plutöt deux temoignages. 
Le premier emane de Marle Metrailler, Ja tisserande d'Evo
lene, dont le recit sans concesslon, a paru dans un livre 
recent qul n'a pas du plalre a tout le monde en Valais. 
Feministe, revoitee contre toutes las oppressions, Marle 
Metrailler a mene sa via au gre d'une saufe et imperieusa 
necessite: Ja recherche de l'authenticite. Marie Metrailler, 
qui est maintenant decedee, n'aura certes pas un fauteuil 
dans Ie paradls de M. Heft!, alle n'aura qu'un tout petit 
strapontin peut-ätre, mais c'est pourtant une femme qu'II 
est interessant de lire et je regrette qu'on ne l'alt pas con
nue plus töt. 
Sur le sujet qui nous preoccupe, eile a dit ceci: «II faut 
d'abord cjue la femme se llbere de son sentlment de de
pendance vls-a-vis de son compagnon. Ce n'est pas seule
ment en changeant les Jois qu'elle sera mieux protegee, il 
taut changer l'homme, lui ouvrir las yeux, developper avec 
lul des rapports fraternels exlgeant la reciprocite.» C'est 
une autre conceptlon vers laquelle tendent de nombreux 
jeunes, garQons et filles. 
J'ai trouve ma deuxieme citatlon dans Ja preface a Cent 
Mesures pour /es Femmes, de Fran<,:oise Giroud, alors se
cretaire d'Etat a la condition feminine: «On peut se de
mander pourquoi les femmes voudraient changer de röle, 
pourquoi voudraient-elles echanger leur pouvoir, parfols 
exorbitant, contre celui d'ätre conseiller municipal, direc-



Egallt6 des droits entre hommes et femmes 

teur commercial ou ingenieur en chef? Mals veulent-elles 
l'echanger? Amantes, mais educatrlces, consolatrlces, cul
sinieres, on les voit moins recusant ca röla qua cherchant 
a en faire craquer les limites, a elarglr leurs competences 
et leurs pouvoirs du domaine prive au domaine social. 
Devenir aussi une personne sociale, ce qu'est l'homme le 
plus humbiel C'est cela que recouvre, semble--t-il, la re
vendlcation diffuse d'egalite. Employe parfois de far;:on 
abusive, ca mot finit par masquer sous un faux debat - la 
femme est-elle !'egale de l'homme? Oui, non, peut-etre -
Je lieu veritable de l'lnegalite.» Et Je cite encore Fran<;oise 
Giroud: «Ca qul dlstlngue les attltudes, le regard 
qu'hommes et femmes posent sur le monde, ieurs reves, 
leurs facultes creatrlces, n'est qua dlfferences, et ces dif
ferences font partie de la rfchesse de l'humanite. Qu'elies 
soient exclusivement bloiogiques, ou exclusivement cultu
relles, ou produites par une combinaison de ia biologle et 
de la cuiture, elles existent Une assimilatlon totale, a sup
poser que cela soft possible, ne pourrait etre qu'appau
vrissement Rien ne permet d'ailleurs de dlre qu'elle soit 
desiräe, alle serait plutöt semble-t-il redoutee.» Et. dlt en
core Franr;:oise Giroud: «C'est blen l'equivalence, terme 
preferable a celul d'egalit6, qul falt l'objet de la demande 
f6minlne moderne ou plus exactement d'equlvalence so
clale, la reconnaissance par la societe d'une valeur egale, 
le llbre exercice de droits et de devoirs egaux. C'est ce a 
quoi, progressivement. ia legislatlon procede d'ailleurs.• 
Enfln, dlsons pour conclure qua sl, avec la nouvelle dispo
sitlon constltutlonnelle, !es femmes ne sont pas encore 
ce qu'elfes seront. ni ca qu'elles voudraient etre, elles ne 
seront plus jama!s ce qu'elles etaient. C'est dans ces sentl
ments qua je donneral mon appul au contre-projet, en sou
haitant qua la nouvelle dlspositlon constitutlonnelle ne 
reste pas comme un bei element decoratif dans la constltu
tlon, mais qu'elle soft effectivement appliquäe dans les 
falts. 

Mme Bauer: Apres· ce vibrant plaldoyer, profondement fe
mlniste, dont je voudrals remercier l'auteur, je me llvrerai 
a quelques conslderations concemant I'egaflte des droits 
de l'homme et de la femme. II faut reconnaftre qu'en 
Suisse, lls ne sont egaux ni en droit ni en fait. L'ecart est 
meme sl important qua, pour parvenir a l'egalite, il faudrait 
modlfler d'abord le droit au travail, le droit des assu
rances, les conventions collectlves. Sur le plan profession
nel, ne l'oublions pas, les ecarts de salaire entre hommes 
et femmes, malgre la signature et la ratificatlon par notre 
pays de la conventlon n° 100 du BIT, accusent encore une 
dlfferenca moyenne de 30 pour cent, dlfference qul peut 
atteindre jusqu'a 35 pour cent dans certaines professions, 
comme celles de vendeur ou de vendeuse, pourtant tous 
deux derriere le meme comptoir. 
II faut noter en outre que meme dans des domaines pour
tant tradltlonneÜement reserves aux femmes, alles occu
pent rarement des postes ä responsabilites. 
Pour ces raisons, je vous engage a refuser las proposi
tlons Steiner et Egli qui attenuent la version du Conseil 
federal. 
Sur le plan de l'AVS, on decouvre aussi maintes inegalites 
crlantes. Quand· donc les corrigera-t-on, alors qua certains 
milleux ne cachent pas leur intentlon de differer aussi 
longtemps que faire se peut la 10e revision consacree 
Justement a la femme? II faut souilgner par contre, et je 
suls heuresue de pouvoir citer des evenements positlfs 
survenus recemment. la revision du droit de filiation, qul 
ameliore incontestablement la situatlon de la mere et de 
l'enfant, et la revislon du code civil, examine actuellement 
par une commission de notre conseil, qui apportera sans 
nui doute des amelloratlons plus importantes encore. Je 
voudrais louer ici meme la generosite que le chef du De
partement de justice et police ne casse de manifester, au 
sein de catte commission chargee d'examiner la revision 
du coda civil, et la generosite dont font preuve aussi la 
majorite des membres de cette commission. 
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II faut cependant reconnaftre, pour ce qui est de l'egallte 
des droits, qua la legislatlon suisse demeure encore en 
der;:ä de celle des pays qul nous entourent et l'on peut 
blen comprendre l'lmpatlence des femmes sulsses et leur 
desir justlfle d'obtenir enfln un traitement equitable. II est 
deplorable qua la reconnaissance des dlscriminatlons qua 
je vlens de mentlonner n'ait pas empeche la quasi-totalite 
des cantons et une majorite des organisatlons consuitees 
de proposer le rejet de !'initiative visant pourtant a supprl
mer ces dlscriminatlons dans un delai raisonnable. 
Le Conseil federal, soutenu par une !arge majorite du 
Conseil national, a presente un contre-projet qua je vou
drals comparer a i'lnftfative. Force est de constater qua le 
contre-projet se borne a formuler des vceux et qu'il re
nonce a fixer un delai d'applicatlon, Ce demier polnt präte 
a reflexion. Les femmes ne peuvent en effet s'empecher 
d'evoquer le fameux precedent que constitue la loi sur 
l'assurance-matemite, preconisee pourtant par l'artlcle 
constitutlonnel 34, 4e alinea, adopte par le peuple suisse 
en 1945 - il y a dono trente-cinq ans - et non encore dls
cute au sein des Chambres federalesl 
Pour en revenir au contre-projet, compare a l'initlatlve, il 
faut reconnaitre qua sl les auteurs de !'Initiative ont pro
pose un delal de clnq ans, c'est parce qu'lls estlment 
a. Qua les buts d'egaiite des droits vises a l'artlcle 4 doi
vent etre reallses d'abord et prlnclpalement par la voie 
legale; 
b. Ensuite parce qu'ils souhaltent charger le legisiateur 
d'lnclure les· essais horlzontaux, les relatlons entre partl
cuilers aussi blen qua les relations entre citoyens et 
Etat. 

c. Emin pour garantfr qu'un effort soutenu sera fournl afin 
de reallser l'egaiitä des drolts entre las sexes. 
Evoquant !es declarations et las promesses faltes dans 
l'euphorle en 1975, Annee de la femme, concemant l'egall
te des droits, on peut raisonnablement eprouver quelque 
sceptlcisme. Quand donc le Conseil federal passera-t-1I 
aux actes? Comment etre assure qu'fl va s'employer sans 
tarder a aplanir, a supprimer les. inegalltes, ce que recla
ment a bon drolt les femmes de ca pays? 
SI beaucoup sont conscients, an effet, du souci de M. 
Furgler de repondre aux justes ravendications des 
femmes, ils se demandent si son successeur - on entend 
beaucoup parler ces temps des hautes destinees qui i'at
tendralent sur le plan international - et si la majorite des · 
membres du Conseil federal actuel et a venir seront touc 
jours fermement decldes a depasser les declaratlons d'fnc .. 
tentlon et las vceux pies afin de reallser concretement, 
dans les falts, l'~afltä des drolts. 
Monsieur le Conseiiler federal, puisque vous afflrmez qua 
le contre-projet propose une norme constltutionnelle 
claire et qu'if reprend tous !es principes contenus dans 
!'initiative, je voterai pour le contre-projet, sans modlfica
tion. Faites en sorte que cet acte de conflance ne seit pas 
der;:u, et accordez-nous, dans votre reponse, quelques ex
pilcations quant au deiai que vous envisagez. 

M. Schaffter: Je n'ajouteral pas grand-chose a ca debat 
d'entree en matiere; las participants ont fait, semble-t-11, le 
tour de la questlon, seien leur polnt de vue. 
Vous permettrez cependant au representant du seul can
ton de la Confederation dont la constltution reconnaft 
qu'hommes et femmes sont egaux an droit, reconnaft ·Ie 
principe de l'egallte des chances et le principe du salaire 
egal pour un travaii egal, de vous dire tout d'abord qua, 
lorsque nous avons commenca le travail de notre constitu
tion, il y a un peu plus de quatre ans, et que nous avons 
dQ l'ecrire sur une page blanche, s'est imposee a nous, 
tout de suite, au chapitre des droits fondamentaux, l'exc 
pression de l'egalite de l'homme et de la femme. Cala 
est venu tout d'abord de la participation des femmes ju
rassiennes a la lutte pour la liberation du Jura. cela est 
venu aussi de leur engagement po!itique dans les partfs, 
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et il nous a semble tout naturel que ces dispositions de
valent ~tre inscrites. De longs debats ont eu lieu ä. la 
Constituante jurassienne. Nous avons fait le tour des diffe
cultes et des arguments pour ou contre; finalement, l'as
semblee s'.est ralliee ä. l'idee et, depuis, Ies femmes juras
siennes se sentent plus ä. l'a!se, je tiens ä. vous dire, dans 
ce canton. 
II est vrai qu'on peut penser, comma certairis de mes coi
legues l'ont fait, qua l'article 4 de la constitutlon federale 
sufflt aujourd'hul, et que l'egalite de l'homme et de la 
femme va sans dlre. Je pense que, ä. notre epoque, et vu 
aussl l'etat et la condition dans lesquels les femmes ont 
ete maintenues depuis des siecles au polnt de vue polltl
que, cela ira encore mieux en le dlsant; je vous lnvite 
donc ä. prendre partl' pour le contre-projet. 

Affolter: Es ist vielleicht jetzt an der Zeit, dass auch ein 
weiterer Freisinniger zu Worte kommt, sonst könnte aus 
dem Votum von Herrn Heftl ein falscher Eindruck entste
hen. Ich empfehle Ihnen Eintreten auf die Vorlage und 
grundsätzliche Zustimmung zu den Anträgen der Kom.mis
sfonsmehrheit, dies auch im Einklang mit der grossen 
Mehrheit der freisinnigen Fraktion der Bundesversamm
lung und der zuständigen FDP-Parteigremien. 
Ich möchte hier auf den im wahrsten Sinn des Wortes ra
dikalen Antrag Heft! nicht näher eintreten, sondern nur 
eine einzige Feststellung machen. Herrn Heft! kann nun 
einfach nicht gefolgt werden, wenn er die Ungleichheiten 
zwischen Mann und Frau als praktisch bedeutungslos, un
bedeutend bezeichnet, minimalisiert, quasi auf den be
rühmten kleinen Unterschied reduziert. Solche Ungleich
heiten können nicht rhetorisch weggefegt werden; sie sind 
da. Was die Auslegung und Tragweite des Gleichheits
satzes von Artikel 4 BV, der heute viel zu reden gab, anbe
trifft, teile ich die Auffassung, die Herr Kollege Binder ver
treten hat; ich möchte hier nicht in Wiederholungen 
machen. 
Die verfassungsmässfge Verankerung der Geschlechter
gleichberechtigung ist tatsächlich nur der weitere logische 
Schritt nach der polltfschen Gleichberechtigung der Frau. 
Das Rad soll nicht mehr zurückgedreht werden; es kann 
auch nicht mehr zurückgedreht werden. Ich glaube, die 
Anliegen der Initianten sind grundsätzlich berechtigt. 
Achillesferse des lnitiatfvtextes ist nun aber nicht der 
eigentliche Verfassungsartikel selbst, sondern die Ueber
gangsbestimmung, diese Fristsetzung von fünf Jahren. Die 
Unterschiede im Verfassungstext - da stimme ich mit 
Herrn Hefti und andern Rednern überein - sind nicht gra
vierend, obschon ich rein verfassungsrechtlich den Text 
des Gegenvorschlages als konziser, als ausgewogener, als 
aussagekräftiger, als besser einstufe. Es wäre falsch zu 
glauben, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter in 
den Bereichen, die die Initiative aufzählt, wie Famille, Er
ziehung, Schul- und Berufsbildung, ohne Bezugnahme auf 
den Gesetzgeber im Verfassungstext selbst realisiert wer
den könnte. Solches gehört verfassungsrechtlich nicht in 
eine Uebergangsbestimmung. 
Gestern und heute war sehr viel von der sogenannten di
rekten Horlzontalwirkung der neuen Verfassungsbestim
mung die Rede. Ich habe volles . Verständnis für solche 
subtlle Differenzierungen, auch der Drittwirkung, und für 
all die Ueberlegungen, die im Zusammenhang damit ange
stellt worden sind, sogar auch für die Fragen, die der Herr 
Kommissionspräsident gestern Herrn Bundesrat Furgler 
gestellt hat und deren Behandlung und Beantwortung ich 
eigentlich eher im Schosse der Kommission erwartet hät
te. Persönlich glaube ich auch, dass eine gesetzgeberi
sche Konkretisierung des Lohngleichheitsprinzips vorzu
ziehen wäre. Ich könnte mich dem Antrag von Herrn Stei
nar, mit gewissen Modifikationen, anschliessen. Vor etwas 
möchte ich aber in diesem Stadium der Debatte nun wirk
lich warnen: nämlich dass man jetzt diesen Problemen 
zuviel Gewicht beimisst und dass man dann plötzlich vor 
lauter Bäumen den Waid nicht mehr sieht. Man kann ein 
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berechtigtes Anliegen auch torpedieren, indem man Ver
wirrung schafft und Unsicherheit heraufbeschwört. 

Doch Jetzt zu dieser eigentlichen Achillesferse des lnitla
tivtextes, In meinen Augen deren grösster Fehler, nämlich 
zum befristeten Gesetzgebungsauftrag in der Uebergangs
bestlmmung. Hier vermag ich den Erwägungen und Ueber
legungen der Kommissionsminderheit nicht zu folgen, ich 
vermag sachlich, aber auch politisch nicht zu folgen. 

Was die sachliche Seite anbetrifft oder - wenn Sie so wol
len - die verfassungsmässlge Seite, kann doch überhaupt 
nicht In Betracht gezogen werden, auf Verfassungsstufe Fri
sten vorzusehen oder sogar vorzuschreiben, von denen 
heute schon jedermann weiss - selbst die Initianten -. 
dass sie nicht eingehalten werden können, dass sie unrea
stisch, undurchführbar sind und dass es auch gar keine 
Sanktion für die Nichteinhaltung gibt, dass sie also rein 
deklamatorischen Charakter haben. Es ist eine völlige Illu
sion zu glauben, dass die Postulate, die auf die Durchset
zung dieser Geschlechtergleichberechtigung abzielen, die 
ein ausserordentlich weites Spektrum von Gesetzgebungs
tätigkeit beschlagen und die eine ganze Menge von Geset
zesrevisionen hervorrufen, schneller zu verwirklichen wä
ren, wenn eine Frist in die Verfassung hineingeschrieben 
würde. Im Nationalrat war von irgendeiner Seite die Rede 
von der begrenzten Verdauungsfähigkeit der Referendums
demokratle. Sogar wenn man die Peristaltik dieses Ver
dauungsapparates beschleunigen könnte oder wollte, dürf
te man doch niemals mit dem Erlass aller nötigen Ausfüh
rungsbestimmungen - ja auch nur der wichtigsten - innert 
fünf oder auch acht Jahren rechnen. Es wurde mit Recht 
festgestellt, dass ja zunächst ein Katalog der reformbe
dürftlgen Normen wie auch ein Programm, wie sie in die 
Wlrklichkelt umzusetzen wären, ausgearbeitet werden 
müsste. 

Herr Bäumlin hat im Nationalrat erklärt, die Frist sei nichts 
anderes als ein verfassungsrechtlicher und politischer Auf
trag zu möglichst raschem Handeln. Diese professorale 
Interpretation des Frlstbegrlffs, dieser Deutungsversuch 
ist eine absolute Neuheit, die zu denken geben muss. 
Wenn diese Deutung Schule machen sollte, dann müssten 
wir Juristen gründlich, aber auch sehr gründlich umlernen 
und wahrscheinlich nochmals mit der Einführung in die 
Rechtswissenschaft beginnen. Eine Frist ist nicht deshalb 
weniger verbindlich, weil sie in der Verfassung steht. Der 
befristete Gesetzgebungsauftrag ist an sich schon höchst 
problematisch; ihn aber noch zu einem politischen Auftrag 
umfunktionieren zu wollen, das geht mir nun eindeutig zu 
weit, da komme ich nicht mehr mit. ' 
Aber auch politisch, Frau Lieberherr, liegt jetzt eigentlich 
nicht mehr so viel drin; wir politisieren ja nicht im luftlee
ren Raum, im Niemandsland. Im Nationalrat hat eine Mon
sterdebatte stattgefunden, wie hier ja jetzt auch. - Es hat 
den Sozialdemokraten niemand verargt, dass sie In der 
Unterstützung der Initiative durchgehalten haben. Die 
schon im Nationalrat gestellten Anträge und alle dazu ge
hörigen Varianten sind aber samt und sonders mit klarer 
Mehrheit abgelehnt worden. 
Was hier jedoch besonders zählt, ist die Tatsache, dass 
die meisten der Votantinnen Im Nationalrat - es haben ja 
fast alle Damen das Wort ergriffen und Steilung bezogen -
sehr eindrücklich die Schwachstellen der Initiative und 
auch die Gefahren aufgezeigt haben, die dem Anliegen 
der Geschlechtergleichberechtigung aus dem Festhalten an 
der initiative erwachsen würden. Darunter waren reputler
te Juristinnen, die wissen, wovon sie redeten, dann aber 
auch Frauen, die weiss Gott eher der aktivistischen Seite 
der Frauenbewegung zuzurechnen sind und die zum Teil 
sogar an der Ausarbeitung des lnitiativtextes beteiligt wa
ren. All die Frauen, die für den Gegenentwurf eingetreten 
sind, haben politische Vernunft und Realitätssinn über 
Sympathiebeweise für die lhltlanten, aber auch über par
teipolitisch zu erhoffende Vorteile gestellt. Sie alle haben 
sich der Einsicht gebeugt, dass der Text des Gegenvor-



Egalite des droits entre hommes et femmes 562 E 8 octobre 1980 

schfags besseren Erfolg, ja überhaupt ein:tig Erfolg ver
sprechen wird. Wir alle wissen - es fielen ja genügend 
Andeutungen -, dass der Rückzug der Initiative so sicher 
ist wie das Amen in der Kirche, wenn der Gegenvorschlag 
einigermassen ungerupft den Ständerat übersteht Dies 
einzusehen und es auch zu tun, dafür bürgt wiederum der 
Realltätssinn der Initianten. Wenn man die weit auseinan
derklaffenden Anträge ansieht, die heute zur Diskussion 
stehen - auf der einen Seite die Null-Lösung, der Kahl
schlag, auf der andern Seite volles Einschwenken auf die 
Initiative -, dann kommt mir die Empfehlung von Altmeister 
Ovld in den Sinn, der elnmal gesagt hat: Medio tutissimus 
Ibis (In der Mitte wirst du am sichersten gehen). 
Der empfehlenswerte, sichere Weg der mittleren Linie liegt 
ohne Zweifel bei den Anträgen der Kommissionsmehrheft, 
mit der Ablehnung der Initiative und mit der Gutheissung 
des Gegenentwurfs. 

Egli: Es sind gestern und heute in diesem Saale viele ge
lehrte. juristische Statements abgegeben worden, und ich 
habe aufmerksam zugehört. Darf man einmal in diesem 
Saale, der zwar den Ruf genlesst, das Juristische Gewis
sen der Bundesversammlung zu sein, auch etwas Unjuri
stisches sagen - ich möchte vielleicht sogar sagen: etwas 
Metajurlstlsches? 
In seinem Bemühen, das gesellschaftliche Leben in Re
geln zu fassen, stösst der Gesetzgeber immer wieder auf 
Sachverhalte, Beziehungen und Abläufe, welche sich einer 
juristischen Umschreibung letztlich als unzugänglich er
weisen. Denken wir beispielsweise an die Fürsorge der 
Eltern für ihre Kinder, an die Liebe zwischen Ehegatten, 
an Vaterlandslfebe, an die Beziehungen des Individuums 
zum Uebematürlichen und vieles andere mehr. Zu diesen 
juristisch nicht fassbaren Kategorien gehört nach meiner 
Auffassung auch die Steilung der Frau In der Gesell
scha~ 
Wohl sind einzelne Teilaspekte dieser Stellung im Bereich 
des positiven Rechtes - und damit befassen wir uns Ja -
regelbar, etwa das eheliche Güterrecht, die elterliche Ge
walt, das Bürgerrecht und anderes. Die vorgeschlagenen 
Verfassungstexte beschränken sich nun aber nicht auf 
diese Teilaspekte, sondern möchten die gesamte Stellung 
der Frau einfangen. Was die Frau dem Mann, ihren Kin
dern, ihren andern Schutzbefohlenen, was ihre vom 
Schöpfer gewollte Verschiedenheit vom Mann und das da
mit erzeugte, uns immer wieder faszinierende Spannungs
verhältnis bedeuten, ist juristisch nicht fassbar. So muss 
letztlich auch das Bemühen versagen, die Position der 
Frau in ihrer Gegenüberstellung zum Mann juristisch zu 
umreissen. 
Was die Initianten und auch der bundesrätllche Gegenvor
schlag wollen, ist für mich eigentlich eine Selbstverständ
lichkeit. Aber ich befürchte, dass die Frau die besondere 
Würde, die ihr zukommen soll, verliert, wenn sie nur - ich 
betone: nur - als gleichberechtigt mit dem Mann erklärt 
wird. Wenn ihre Rechte und Pflichten die gleichen sind 
wie diejenigen des Mannes, dann ist sie in allen Berei
chen, in welchen Rechtsverhältnisse entstehen können, 
mit dem Mann auswechselbar. Damit verliert die Frau ihre 
Einmaligkeit und Unersetzbarkeit Aus dieser Unersetzbar
keit entstehen der Frau Aufgaben In der Gesellscha~ wel
che der Mann nicht oder nur schlecht zu erfüllen ver
möchte. 
Wenn wir - wie das auch in der Botschaft etwas durch
leuchtet wird - die Tätigkeit in Berufen, welchen sich die 
Frauen mit Vorllebe zuwenden, als inferior taxieren, so 
liegt dies nicht an diesen Tätigkeiten, und es liegt auch 
nicht an den Frauen, sondern letzten Endes nur an unse
rer mangelnden Achtung für diese Berufe und Tätigkeiten. 
Achtung lässt sich aber nicht durch einen Verfassungssatz 
erzwingen. Wenn ich an alle jene Frauen denke, weiche 
mir im Leben je nahegestanden sind - meine Mutter, mei
ne Frau. meine Schwester, meine Töchter, meine Mitarbei
terinnen und schliesslich auch Sie, meine verehrten Kolla-

ginnen -, so widerstrebt es mir, mein Verhältnis zu Ihnen 
als Frauen in trockene Rechtsregeln zu zwingen. 
Aus dieser Haltung heraus müsste ich eigentlich erklären, 
dass ich dem lnltlatlvtext weder zustimmen noch opponie
ren kann, weil für mich der Gegenstand unserer heutigen 
Betrachtung ausserhalb juristischer Fassbarkeit liegt und 
über jede juristische Diskussion erhaben Ist Nachdem Sie 
sich aber auf das Wagnis eingelassen haben, das letztlich 
Unfassbare wenigstens in einigen Teilbereichen, welche 
einer positiv-rechttichen Regelung zugänglich sind, zu fas
sen, will Ich versuchen, Sie auf diesem Weg zu begleiten, 
soweit ich das kann. 
Ich will nun aber zum Komplex Lohngleichheft doch noch 
einige Fragen steilen, die sich auf die niedrige Platt
form der Juristerei hinabbegeben. Mit diesem Satz der 
Lohngleichheit wird das Problem der Drittwirkung von Ver
fassungssätzen aufgeworfen. Sie wissen, dass diese Dritt
wirkung in der Lehre sehr umstritten und in der Praxis 
bisher vorwiegend abgelehnt worden ist Ich hätte sehr 
gerne, Herr Bundesrat Furgler, in dieser Beziehung aus 
der Botschaft etwas mehr darüber erfahren; denn wir müs
sen uns bewusst sein, dass wir hier eine grundlegende 
Richtungsänderung vornehmen, wenn wir diese Dritt
wirkung in unsere Praxis der Verfassungsgesetzgebung 
einführen. 
Unsere Diskussion hat bisher einiges zu dieser Frage bei
getragen - Herr Binder und Herr Leo Arnold haben sich 
dazu geäussert -; aber der Grundsatz In diesem Fall: 
in dubio pro Leo genügt mir noch nicht Ich hätte gerne 
hiezu auch die bundesrätllche Stellungnahme gehört 
Ein zweites Problem beschäftigt mich: Wenn gesagt wird, 
Mann und Frau seien gleichberechtigt und hätten bei 
gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleichen Lohn, so be
deutet dies bei einer grammatikalischen Auslegung doch 
nur, dass die Frau Anspruch auf den gleichen Lohn hat 
wie ihr gleichgestellter männlicher Kollege. Nicht gesagt 
wird mit dieser Bestimmung, dass auch der männliche 
Arbeitnehmer bezüglich Lohn gleichberechtigt sein soll 
wie sein gleichgestellter Kollege. Warum soll denn diese 
Gleichberechtigung nicht auch unter Männern gelten, wo 
doch die Voraussetzungen der gleichen Stellung noch in 
vermehrtem Masse gegeben sind als bei einer Gegenüber
stellung von Mann und Frau? Welcher Innere Grund ver
mag der Frau einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf 
gleichen Lohn zu geben, solange dieser Anspruch dem 
Mann versagt ist? Wird hier nicht der Grundsatz der 
Gleichberechtigung in das Umgekehrte verkehrt? Hat sich 
die Kommission mit dieser Frage auch befasst? Auch dar
über hätte ich gerne etwas gehört 
Nun aber zum dritten Problem, das mich am meisten be
schäftigt: So wie der Verfassungssatz der Lohngleichheit 
lautet, enthält er für mich eine soziale Ungerechtigkeit. 
Der Satz verbietet nämlich praktisch einem Arbeitgeber, 
einen Mitarbeiter, welcher mit der Gründung und Ernäh
rung einer grossen Familie eine soziale Leistung erbringt, 
besoldungsmässig besserzustellen. Er würde dadurch ge
zwungen, vom Lohn eine soziale Komponente gesondert 
auszuweisen. Abgesehen von der Willkür, welche man bei 
der Aufteilung in eine Lohn- und eine Sozialkomponente 
walten lassen könnte, hätte eine solche Sonderzulage 
auch den unerwünschten Anstrich eines Almosens. Es gä
be natürlich noch eine dritte Möglichkeit, dass diese so
ziale Komponente durch staatliche Leistungen ausgegli
chen wird, wie zum Beispiel mit Familienzulagen, Kinder
zulagen und dergleichen. Das würde aber letzten Endes 
bedeuten, dass es dem Arbeitgeber versagt ist, sozial zu 
sein, und die soziale Tätigkeit wäre dem Staat vorbehal
ten. Dem könnte ich noch weniger zustimmen. 
Aus dieser Ueberlegung heraus schlage ich Ihnen zur 
bundesrätlichen Fassung einen Abänderungstext vor, wel
cher nicht auf gleichwertige Arbeit, sondern auf gleichwer
tige Leistung abstellt, worunter ich nicht nur die Leistung 
im Betrieb, sondern auch die gesamte gesellschaftliche 
Leistung, welche ein Arbeitgeber erbringt, subsumiere. 
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Ich bin gerne bereit, auf diesen Antrag zurückzukommen, 
wenn Sie in der Lage sind, mich zu überzeugen, dass 
auch beim vorgeschlagenen Verfassungstext dem Arbeit
geber die Möglichkeit belassen wird, bei der Festsetzung 
oder Einhandlung der Löhne sein soziales Gewissen frei 
walten zu lassen. 

Zusammenfassend also: Bel aller Skepsis gegenüber Ih
rem konkreten Bemühen als Verfassungsgesetzgeber stim
me ich der Schaffung eines Verfassungssatzes zu, welcher 
die Rechtsgleichheit der Frau ausdrücklich statuiert. Dabei 
gebe Ich dem bundesrätllchen Gegenvorschlag den Vor
zug, setze Ihm aber einen Abänderungsantrag entgegen, 
den zurückzuziehen ich mir vorbehalte. 

Gadlent: Wir geben dem unveränderten Gegenvorschlag 
des Bundesrates den Vorzug, weil nach der einleitenden 
Feststellung der Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau eine unmissverständllche und klare Abgrenzung vor
genommen wird, zwischen den Gesetzgebungsaufträgen 
im Bereich der Gleichstellung in Familie, Ausbildung und 
Arbeit einerseits und dem unmittelbar anwendbaren Indivi
dualrecht der Lohnglelchhelt andererseits, das keiner Kon
kretisierung mehr durch den Gesetzgeber bedarf. 

Die Initiative dagegen verlangt In Absatz 2 gleiche Rechte 
und Pfllchten für Mann und Frau und In Absatz 4 die soge
nannte Chancengleichheit in Erziehung, Schul- und Be
rufsbildung sowie bei der Anstellung und Berufsausübung. 
Vor allem nach der natlonalrätllchen Debatte zu schlles
sen sind das alles Forderungen, welche einen subjektiven, 
gerichtlich unmittelbar durchsetzbaren Rechtsanspruch 
begründen sollen. 

Es liegt jedoch allf der Hand, dass es sich hier eindeutig 
um Gestaltungsbereiche handelt, die dem Gesetzgeber 
nach der Natur der Sache vorbehalten bleiben müssen. 
Nehmen Sie die von Ihnen erwähnte Chancengleichheit, 
Frau Kollegin Lieberherr. Das Anliegen der Chancen
gleichheit, dieses vlelschlchtlge Problem, wenn wir es nicht 
nur als Schlagwort verstehen wollen, setzt ja bereits auf 
der Kindergartenstufe ein, setzt sich fort über die Volks
schule, Primarschule, Sekundarschule, die Berufsschule 
bis zur Hochschule und bleibt später aktuell Im Berufsle
ben, wo sie zum Beispiel auch bei der beruflichen Wieder
eingliederung eine ganz aussergewöhnliche Rolle spielen 
wird. Dieser Dimension werden wir nicht mit einer Dekla
mation in der Verfassung gerecht. Es handelt sich um eine 
grundlegende und prinzipielle Aufgabe, die der Gesetzge
bung zufallen muss. Gesetzgebungsarbeit hat naturgemäss 
In diesem Bereich einen eminent politischen Charakter; 
denn die erwähnten Postulate beinhalten Ja auch wesentli
che gesellschaftliche Veränderungen. Es ist ohne Zweifel 
der Gesetzgeber, der in einer solchen Situation die ent
sprechenden Grundsatzentscheide zu treffen hat; weder 
der Richter noch die Verwaltung sind hlezu berufen. 

Man wird auch im Rahmen dieser Gesetzgebung Gelegen
heit haben, die befürchtete Gleichmacherei zu vermeiden 
und diesem berechtigten Anliegen Rechnung zu tragen. 
Aber dabei muss bereits heute gesagt und festgestellt 
werden, dass faktische Gleichstellung noch nicht Gleich
macherei bedeuten muss, und dass eine De-facto-Sehfech
terstellung, wie sie heute unbestrittenermassen gar man
cherorts noch Tatsache geblieben ist, «nun nicht einfach 
fatalistisch» dem unaufhaltsamen staatlichen Wandel, wie 
gesagt worden ist, und einer nachhinkenden, gestützt 
auf Artikel 4 der Bundesverfassung allenfalls zu erwar
tenden richtlicherllche Korrektur überlassen werden. 
Es geht hier um mehr als um ein Signal, das wir mit der 
neuen Verfassungsbestimmung setzen wollen. Diese soll 
vielmehr Ausdruck sein dafür - ich verwende jetzt die so
eben gefallenen Worte des Ratskollegen Binder -, dass 
wir als Gesetzgeber heute einem fundamentalen Gebot der 
menschlichen Würde, des menschlichen Anstandes am 
Ende unseres Jahrhunderts zum Durchbruch verhelfen 
wollen. 

Nun ist die Frage der verfassungsmässigen Grundlage an
gegangen worden. Es ist kritisiert worden, dass die Bot
schaft zu Unrecht behaupte, dass Artikel 4 BV eigentlich 
nur ein Willkürverbot und ein Fairnessprinzip enthalte. Es 
ist zuzubilligen, dass das Bundesgericht es verstanden 
hat, zum Gleichheitssatz eine - man kann sagen - einmali
ge Praxis zu inaugurieren, über eine Reihe hervorragender 
Urteile, die unserem Rechtsstaat zu Ansehen und Ehre 
gereichen. Aber die Frage, auch wenn sie abgetan worden 
ist, bleibt im Raum: Wie soll dieser Gleichheitssatz des 
Artikels 4 Absatz 1 der Bundesverfassung die Gleichbe
handlung der Geschlechter garantieren und die übrigen 
Begehren der Initiative abdecken, wenn er seinerzeit eben 
nicht einmal ausgereicht hat, um den Frauen das Stimm
und Wahlrecht zu gewähren? 
Mindestens erscheint uns die Folgerung wichtig, dass die 
unbestrittenen Ziete der rechtlichen Gleichbehandlung 
und Chancengleichheit über einen speziell auf diese Po
stulate ausgerichteten Verfassungsartikel beförderlicher zu 
realisieren sind. Natürlich sind Ansätze der Weiterentwick
lung der Rechtsprechung in diesem Sektor vorhanden. Ich 
erinnere an das vlelzitlerte Urteil des Bundesgerichtes im 
Neuenburger Fall aus dem Jahre 1977. Natürlich kann viel
leicht erwartet werden, dass das Bundesgericht bei näch
ster Gelegenheit seine Praxis ausweiten und das Lohn
gleichheitsprinzip auch bezogen auf das prlvatrechtllche 
Dlenstverhältnis attestieren würde. Aber damit sind Schrit
te in andere Bereiche hinein (Erziehung, Schul- und Be
rufsbildung, Anstellung und Berufsausübung) noch nicht 
getan. Auch aus diesen Gründen erscheint es uns als ge
boten, den Weg der eigenständigen Verfassungsbestim
mung zu beschreiten. 
Im Blick auf die Dringlichkeit des Anliegens ist es auch 
angezeigt, die nationalrätllche Motion zu übernehmen und 
das darin geforderte, nach Prioritäten auszurichtende 
Rechtsetwngsprogramm in Auftrag zu geben. Damit sind 
Gültigkeit und Dringlichkeit aus der Sicht des Parlamentes 
zum Ausdruck gebracht. 
Eine Uebergangsfrist im Sinne der Initiative, wonach die 
erforderlichen Ausführungsbestimmungen innert fünf Jah
ren zu erlassen wären, erscheint indessen als verfehlt und 
als weitere Schwachstelle der Initiative. Für die Lohn
gleichheit ist sie nicht erforderlich, weil diese bereits mit 
der Annahme des Verfassungsartikels wirksam wird, und 
in bezug auf die übrigen Garantien geht sie an den termin
lichen und materiellen Realitäten des Rechtsetzungsver
fahrens vorbei. Herr Kollege Affolter hat die diesbezügli
chen Schwierigkeiten aufgezeigt. Denken Sie allein an den 
Zeitaufwand eines Vernehmlassungsverfahrens und der 
Abwicklung allfälliger Referenden. 
Es dürfte uns aber auch kaum zu gesetzgeberischer Zier 
gereichen, wenn wir eine Verfassungsbestimmung erlassen 
würden, von der wir zum vornherein wissen müssen, dass 
sie nicht durchsetzbar ist, denn es wären ja keine Sank
tlonsmöglichkelten vorhanden, falls die Frist nicht einge
halten würde. Eine solche Frist hilft niemandem; bestim
mend ist vielmehr der konkrete Auftrag, wie er In der Mo
tion formuliert worden Ist. 
Schllesllch ist zu bemerken, dass Grundsätze der Verfas
sung für alle Behörden - auch ohne Terminierung - ver
pflichtend sind. Es wird Aufgabe des ·Parlamentes sein, 
ihre Einhaltung zu überwachen, zumal es sich um einen 
vielschichtigen Auftrag handelt, der in mannigfachen Er
lassen seinen Niederschlag finden wird. 
Auf der andern Seite erträgt der Gegenvorschlag des Bun
desrates - in Verbindung mit der Motion - unseres Erach
tens keine Abschwächung, insbesondere darf auch die 
Lohngleichheit nicht relativiert werden, indem sie der Ge
setzgebung zugewiesen wird. Die Lohngleichheit gehört 
heute in den Personalgesetzgebungen der Kantone und 
des Bundes - aber auch auf internationaler Ebene, wie 
wiederholt festgestellt wurde - zum Standard. 
Der gestern vom Herrn Kommissionspräsidenten zitierte 
Bundesgerichtsentscheid enthält die Darstellung dieser 
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ganzen Entwicklung; Ich möchte den Entscheid nicht ein
mal als Durchbruch bezeichnen, er steilt vielmehr eine 
gewichtige Etappe in dieser kontinuierlichen Entwicklung 
dar, die vom Bundesgericht selber. als «evolution fonda-· 
mentale• bezeichnet worden ist. Dennoch Ist gerade in 
diesem Sektor die ungleiche Entlöhnung gleichwertiger 
Arbeit auf weite Strecken Tatsache geblieben. Es ist daher 
an der Zeit. dass hier Abhilfe geschaffen wird, und zwar 
kurzfristig. Es besteht überhaupt keine Veranlassung, vom 
Gegenvorschlag abzuweichen und für die Lohngleichheit 
ein besonderes Gesetz zu verlangen, denn solche Ansprü
che sind sicher im Sinne der Ausführungen des Kommis
sionspräsidenten Justlziabel. Ich kann hier im Hinblick auf 
die zutreffenden Ausführungen des Kollegen Arnold auf 
weitere Bemerkungen verzichten. 
Vom Bundesgericht ist im übrigen die Frage schon geprüft 
worden, die Herr Egli in bezug auf die soziale Mehrlast 
aufgeworfen hat. die den Ehemann vielleicht in soundso 
vielen Fällen treffen mag. Es ist dann aber betont worden, 
dass dies keinen Hinderungsgrund mehr bilden könne für 
die Gleichstellung, weil heute in der Sozialgesetzgebung, 
bei den Famlllenzuiagen, den Kinderzulagen usw. der ent
sprechende Ausgleich gewährleistet sei. 
Bei Gutheissung des unveränderten Gegenvorschlages -
in Verbindung mit der Motion - werden die lnltlantinnen 
zu entscheiden haben, ob sie an der initiative festhalten 
wollen. Mit der Einigung und Beschränkung auf den Ge
genvorschlag wären sicher die besten Voraussetzungen 
geschaffen, damit die Gleichberechtigung im angestrebten 
und erwünschten Sinne innert nützlicher Frist Tatsache 
werden könnte, und daran müsste uns wohl allen gelegen 
sein. 

Bundesrat Furgler: Ich bedanke mich vorerst für diese 
ausserordentlich wertvolle Diskussion. Wenn man um Pro
bleme des Menschen ringt - wie wir es gestern getan ha
ben - und von der Einmaligkeit jeder Person ausgeht - wie 
wir es gestern taten -. dann darf man ohne Zweifel in 
einem Staat, der sich, der Industriegesellschaft entspre
chend, mit sehr vielen materiellen Fragen zu befassen hat, 
auch dieser von den initiantlnnen aufgeworfenen Problem
fülle beim Verhältnis von Mann und Frau einen Vormittag 
schenken. 
Ich bin mit Herrn Egli der Meinung, dass rechtliche Nor
men hier nur teilweise zu genügen vermögen, um die von 
Ihm - wie auch von mir - als selbstverständlich empfunde
ne Gleichwertigkeit von Mann und Frau zum Ausdruck zu 
bringen. Mir geht es wie ihm: Wer an seine Mutter denkt, 
an seine Frau, an seine Geschwister oder seine Kinder, 
dem ist die innere Bereitschaft, Mann und Frau wirklich 
nicht nur in der Theorie, sondern als einmalige Persönlich
keiten als völlig gleichwertig zu empfinden, etwas Selbst
verständliches. 
Nun stellen wir aber leider fest, dass die Umsetzung in die 
Tat doch noch sehr viele Mängel aufweist, die wir - wenig
stens zum Teil - normativ beheben können, wenn wir die
se Selbstverständlichkeit. von der Sie sprachen, auch in 
unserer Verfassung ganz offen bekennen. Mir scheint, der 
Ausgangspunkt für die Debatte sei auch ideal, weil - un
beschadet, ob dafür oder dagegen - dieser WIiie, gerechte 
Zustände zu schaffen, bei allen vorherrscht und weil auf 
diesen Rat (wie natürlich auch auf den Nationalrat) das 
Wort der von mir hochgeschätzten Marie von Ebner
Eschenbach (deren 150. Geburtstag wir feierten) nicht zu
trifft: «Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Fein
de: alle dummen Männer.» Weil es im Parlament keine 
solchen gibt, lassen sich derartige Probleme so unendlich 
viel besser lösen. 
Die gleiche Frau hat ungefähr auch das ausgesprochen, 
was Herrn Egli und andere bewegte, als sie über die nur 
zum Teil möglichen rechtlichen Massnahmen zur Verwirkli
chung dieser Gleichberechtigung sprachen, indem sie an 
einer anderen Stelle einmal schrieb (und dabei einen we
sentlichen Unterschied im Empfinden von Mann und Frau 

zum Ausdruck brachte): «Wenn mein Herz nicht spricht. 
dann schweigt auch mein Verstand, sagt die Frau; 
schweig, Herz. damit der Verstand zu Worte kommt. sagt 
der Mann... Deshalb benötigen wir einander ganz offen
sichtlich, Männer und Frauen, um diese unsere gemeinsa
me Welt überhaupt sinnvoll zu gestalten. 
ich möchte also gleich zu Beginn zum Ausdruck bringen, 
dass ich mit allen, die hier gesprochen haben. überzeugt 
bin: rechtliche Verbesserungen tun not Sie allein genü
gen aber nie. Es wird ein Rahmen gesetzt, und in diesem 
Rahmen ist es uns Männern und Frauen aufgetragen, die 
Gleichberechtigung zu verwirklichen. 
Nun füge ich ein zweites Wort gleich zu Beginn bei. Was 
in unserm Land in den letzten Jahren und Jahrzehnten In 
dieser Richtung getan worden ist, ist wesentlich und darf 
sich sehen lassen. Wenn Ich Bilanz ziehe, muss Ich aller
aings eingestehen, dass Mann und Frau - und da stütze 
ich mich auf viele Votanten, die vor mir gesprochen haben 
- heute in der Schweiz noch nicht gleichberechtigt sind 
und auch faktisch noch nicht gleich behandelt werden. 
Ein Blick auf die 'Ion vielen Votanten angesprochenen 
Gesetzesrevisionen zeigt Jedoch, dass der WIiie dieses Par
lamentes, hier Fortschritte zu erzielen, evident ist An
gesichts der faktischen und auch der rechtlichen Un
gleichheiten war der Bundesrat nicht überrascht. dass im 
Jahre 1975 die Teilnehmer des Vierten Schweizerischen 
Frauenkongresses beschlossen, eine Initiative zu lancie
ren. Ob man nicht auch· ohne sie zu Lösungen gekommen 
wäre, lasse ich offen. 
Ich befasse mich im ersten Teil meiner Ausführungen mit 
dem Begehren der Initianten und füge eine kritische Wür
digung der initiative bei. Ich verzichte darauf, den Text zu 
wiederholen, Sie haben ihn vor sich. Welches sind die 
Tragweite und die Auswirkungen der Initiative? Der vorge
schlagene Artikel verbietet im Prinzip jede rechtliche Dif
ferenzierung nach dem Geschlecht Das war bisher nicht 
der Fall: zwar garantiert schon der geltende Artikel 4 un
serer Verfassung die Gleichheit aller vor dem Gesetz, aber 
trotz der schöpferischen Rechtsprechung des Bundesge
richts hat dieser Artikel, wie vor allem auch Herr Binder 
nachwies, jene Wirkung im Bereich der Gleichbehandlung 
der Frau, die auch mit dem gleichen Lohn zusammen
hängt, nicht zu erzielen vermocht Davon haben wir Kennt
nis zu nehmen. Ob das Bundesgericht hätte weiter gehen 
können, wie das jetzt auch Herr Gadlent als Möglichkeit 
durchaus zu Recht andeutete, bleibt uns verborgen. Wir 
haben von der heutigen Rechtsprechung zu Artikel 4 aus-, 
zugehen. 
Ich wiederhole: Sehr viel schöpferische Kraft verbarg sich 
in diesen Urteilen, aber auch die klare Begrenzung, vor 
allem gegenüber dem privatrechtlich geordneten Arbeits
verhältnis. Das Bundesgericht erklärte expressis verbis in 
diesem Zusammenhang, aus Artikel 4 könne kein gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit abgeleitet werden. 
Nun bitte ich ganz einfach, wenn man von diesen Fakten 
ausgeht - und meine erste Bitte richtet sich an Herrn Vi
zepräsident Heftl -, das, was bis und mit bundesgerichtli.., 
eher Praxis heute festgestellt werden muss, nicht allzu 
klein zu schreiben, nicht so zu tun. als ob diese Unter
schiede nicht bestünden. Er hat zwar gleichsam Befürch
tungen zum Ausdruck gebracht, Befürchtungen, der Bun
desrat habe mit seiner Botschaft den Weg zu beschreiten 
begonnen, der dahin führen müsse, dass man durch staat
liche Anordnungen Parität, Rollenverteilungen erzwingen 
wolle. Ich darf Ihnen sagen, dass ich das als Unterstellung 
zurückweisen muss. Es ist ja völlig gegenläufig zu dem, 
was wir beispielsweise mit der Familienrechtsrevision zum 
Ausdruck bringen; der zweite Votant. der weder die Initia
tive noch den Gegenvorschlag will, ist ja selbst Präsident 
der Kommission für die Familienrechtsrevision, und er 
wird mir beipflichten, wenn ich sage, vom Erzwingen eines 
Rollenverständnisses durch den Staat kann keine Rede 
sein. Wir wollen die volle Freiheit in der persönifchen Ge
staltung der ehelichen Gemeinschaft den Partnern über-
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lassen, und das schlägt sich letzten Endes als klarer Aus
druck dessen nieder, was mit dieser Verfassungsbestim
mung gemeint ist: Gleichberechtigung der zwei Partner, 
die die eheliche Gemeinschaft bilden. 
Es sind also nicht Programme aus der Sicht des Staates 
vorgesehen, die freiheitsbeschränkend wirken sollen, die -
Herr Heftl verwendete den Ausdruck - zur Gleichmacherei 
führen müssen. Hier möchte ich doch Herrn Hefti und 
Herrn Dliiier bitten, die von ihnen zitierten Stellen aus der 
Botschaft (Selten 60 und 73) nicht isoliert zu werten. Wenn 
wir dort, um einen biologischen Unterschied sichtbar zu 
machen, auf die Mutterschaft der Frau hingewiesen haben, 
dann heisst das doch mit keinem Wort, dass wir das We
sen der Frau und das Wesen des Mannes gleichmache
risch verkannt hätteri. Wir sind uns bewusst, dass der 
Reichtum der partnerschaftlichen Beziehungen nicht zu
letzt dann möglich wird, wenn beide bereit sind, sich In 
ihrem ganzen Wesen zu bejahen, aber der Bundesrat hätte 
es als vermessen gewertet, dazu in einer Botschaft seiten
lang zu berichten. Da ziehe ich es mit Herrn Egli vor, von 
einem metajuristischen Bereich zu sprechen. Es gibt Din
ge, die wir aus unserer eigenen Lebenserfahrung sehr 
wohl wissen; weil sie aber nicht in der Botschaft stehen, 
darf man nicht folgern, wir hätten nur das Problem des 
biologischen Unterschieds gesehen. 
Uebrlgens möchte ich Herrn Diiiier sagen, dass es ihm 
vermutlich wie mir gegangen ist, wenn ich an Brahms' Lie
beslieder denke, wo es an einer wunderschönen Stelle 
heisst - ich kann sie leider hier nicht singen, sonst müss
ten Sie mltelnstlmmen -: «Wäre lang schon Mönch gewor
den, wäre lang schon Mönch geworden, wären nicht die 
Frauen.» So ging es vermutlich ihm, so ging es noch- vielen 
anderen; die Stelle wird übrigens eingesungen mit einem 
ebenso entzückenden Text, den ich jetzt aus Zeitgründen 
nicht zitieren kann. 
Das alles sind doch Bejahungen der Wesensunterschiede. 
Ich hoffe Immer noch, dass Ich Herrn Dllller am Schluss 
dieser Debatte mit mir eins finde, weil sich der Gegenvor
schlag mit dem deckt, was wir In unseren eigenen Fa
milien zu leben versuchen. Welf ich seine liebe Familie 
kenne, welss Ich, dass es bei ihm auch so ist. Keine Ver
messenheit aus der Sicht des Bundesrates. 
Mit andern Worten: Wenn hier Unterstellungen vom hoch
verehrten Herrn Vizepräsidenten vorgetragen worden sind, 
wenn er von Programmen und anderem vermutlich fast zu 
träumen begann, dann kann ich ihm nur sagen, hier irrt 
der Herr Vizepräsident; möge er aus seinem Irrtum zu 
dem zurückfinden, was wir wirklich wollen. Ich kenne 
ihn als Parlamentarier und Richter, und er weiss ja wie ich 
- und hier sagt wiederum die Jubilarin Maria von Ebner
Eschenbach etwas ganz Entzückendes -: «Ein Urteil lässt 
sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil.» Ich bin über
zeugt, dass der verehrte Herr Vizepräsident nie einem Vor
urteil erliegt, und das Urteil kann er ja widerlegen. 
Wir haben ganz einfach, gestützt auf Artikel 4 BV und die 
Praxis, dazu feststellen müssen: Wir müssen noch zusätz
lich etwas tun. Ich verzichte darauf, die rechtlichen Unter
schiede, die in der Botschaft beschrieben sind - wie etwa 
im Wehrdienstbereich -, detailliert zu erörtern, weil ich die 
Meinung aller teile, dass man, wenn man will, auch der 
Frau im Rahmen der Gesamtverteidigung eine sinnvolle 
Rolle zuteilen kann, die ihrer Natur und ihrem Wesen ent
spricht. 
Ich möchte auch nicht auf die politischen Rechte in kanto
nalen und kommunalen Angelegenheiten näher eintreten. 
Ich begnüge mich hier mit einem Satz: Weil vor allem 
die Kantone Appenzell-lnnerrhoden und Ausserrhoden im 
Jahre 1971 bei der Einführung des Frauenstimmrechtes 
besorgt waren, es würde ihnen durch den Bund gleichsam 
ihre innerstaatliche Ordnung ausgehöhlt, hat man damals 
den Artikel 74 der Verfassung mit einem Absatz 4 ergänzt. 
Dieser besagt, dass solche Grundsatzentscheide inner
staatlich, durch die Kantone selbst, zu fällen sind. Das gilt 
heute noch, und der Bundesrat bleibt der Ansicht, dass der 
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mit der Initiative vorgeschlagene neue Verfassungsartikel 
an dieser Rechtslage nichts ändern wird. Wollte man die 
Rechtslage ändern, dann müsste man Artikel 74 Absatz 4 
aufheben. ich möchte das schon jetzt erklären, um allfälli
gen Missverständnissen vorzubeugen. 
Nun ganz kurz, weshalb der Bundesrat zur Ablehnung der 
Initiative gelangt. Wesentliches ist von den Vorrednern be
reits gesagt worden; das erleichtern mir meine Ausführun
gen ausserordentllch. 
Eine erste Hauptschwäche der initiative liegt ohne Zweifel · 
in der direkten, unmittelbaren Anwendung und Durchset
zung, die die Initianten sich von den Absätzen 2 bis 4 er
hofft haben. Es wurden hier die Schwächen eines solchen 
Konzepts vorzüglich aufgezeigt (ich nenne die Herren Bin
der, Affoiter, Dobier, Diilier, Egli); ich möchte nicht wieder
holen. 
Bundesrat und Nationalrat, und mit ihnen offensichtlich 
die grosse Mehrheit in diesem Rate, sind überzeugt, dass 
das Problem der rechtlichen Gleichstellung vor allem in 
der Familie, in der Bildung und im sozialen Bereich sich 
gar nicht ohne den Gesetzgeber lösen lässt. Man ist hier 
einer edlen Täuschung erlegen. Man mutet dem Verfas
sungsgeber zuviel zu. Man schafft dadurch Unsicherheit, 
die nicht im Interesse unseres Rechtsstaates und auch 
nicht der Initianten liegt. Es kann nicht Aufgabe von Rich
tern und Verwaltung sein, die führende Rolle zu überneh
men. Ueberlassen wir diese nach unserer bewährten Ord
nung dem Gesetzgeber, den Räten und dem Souverän, der 
im Falle des Referendums das letzte Wort hat Wir kom
men so rascher vorwärts. 
Ich darf hier gleich Madame Bauer sagen, dass wir über
zeugt sind - und uns demzufolge auch der Motion nicht 
widersetzt haben -, dass es nun gilt, Zug um Zug die Re
formbestrebungen fortzusetzen, die wir schwergewichtig 
im Famillenrechtsbereich und Im Sozialversicherungsbe
reich bereits eingeleitet haben. Aber in aller Bescheidung 
füge ich bei: Wir konnten uns - und damit komme ich zur 
zweiten Hauptschwäche der Initiative - nicht bereitfinden, 
uns auf eine Fünfjahresfrist festlegen zu lassen. Es wäre 
unehrlich gewesen. 
Wir sind auch bei bester Absicht nicht In der Lage, eine 
totale Anpassung innert fünf Jahren zu bewerkstelligen. 
Und weil wir eine Referendumsdemokratle sind, muss ich 
aus der Sicht des Bundesrates feststellen: der letzte Ent
scheid liegt bei jeder Gesetzesrevision beim Volk. Es wäre 
also diesem gleichen Volk Sand in die Augen gestreut, 
wenn ich so täte, als ob die durch eine neue Verfassungs
bestimmung nötigen Revisionswerke - der Herr Kommis
sionspräsident hat das in hervorragender Weise ausge
führt - innert fünf Jahren verwirklicht werden könnten. Die 
Suche nach ausgereiften Lösungen kann nicht unter Zeit
druck erfolgen. Wir ringen miteinander um gute Gesetze, 
um gute Verfassungsnormen. Es widerspräche dem Sinn 
eines seriösen Gesetzgebungsverfahrens, wenn wir uns 
selbst In Zeitdruck bringen Hessen. 
Nicht unerwähnt bleibe, dass die Konkretisierung des Ver
fassungsauftrages mit der Ausführungsgesetzgebung nicht 
abgeschlossen ist, sondern ein dauernder Prozess bleiben 
wird. 
Ich darf hier beifügen, dass auch die Vernehmlassungser
gebnisse entsprechend zu werten sind. Ich verzichte aus 
Zeitgründen darauf, alle Details in Erinnerung zu rufen, 
und begnüge mich mit Stichworten. Aus den Antworten 
spricht eine grosse Unsicherheit über die praktischen Fol
gen der Initiative. Die rechtliche Durchführbarkeit wird be
jaht, aber an der zeitlichen Durchführbarkeit bestehen 
deutliche Zweifel. Materiell wird die Initiative übrigens in 
den meisten Vernehmlassungen abgelehnt. 
Damit komme ich zum nächsten Kapitel: Gegenentwurf -
ja oder nein? Herr Vizepräsident Heft! und Herr Dillfer 
sagen nein, zum Teil mit verschiedenen Argumenten. Herr 
Dillier legte Wert darauf, nicht einfach gleich verstanden 
zu werden wie der erste Votant. Aber sie sagten doch bei
de nein. 
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Ich gelange nicht zu einem Nein. Schafft - wie Herr Heftl 
es behauptet - unser Gegenvorschlag Verwirrung? Wo 
und wie soft man durch eine klare, jedermann einleuchten
de Rechtsnorm, die ausserdem - ich stütze mich noch 
einmal auf Herrn Egli - etwas von uns als selbstverständ
lich Empfundenes zum Ausdruck bringt, Verwirrung schaf
fen? Ich· werde mich mit einzelnen Punkten noch ausein
andersetzen. Es hat niemand gesagt, der Gegenvorschlag 
des Bundesrates sei, textlich gesehen, unklar. Herr Dlllier 
hat zuviel in ihn hineingelesen. Ich werde mich dazu noch 
äussern. 
Zuerst zum Standort in der Verfassung. Gerade weil wir 
aufgrund der bundesgerichtllchen Praxis erkam:,t haben, 
dass Artikel 4 BV nicht alles abdeckt, was wir mit dem 
Gegenvorschlag abdecken wollen, wollen wir als Standort 
für die neue Verfassungsnorm den bisherigen Artikel 4 
vorschlagen, dem sie als Absatz 2 beigefügt wQrde. Also 
keinen selbständigen Verfassungsartlkell Damit schlagen 
wir die Brücke zum Gleichheitsprinzip, das wir alle als 
wesentlich für unsere gemeinschaftliche Staatsfindung 
empfinden. 
Da kommt nun die Sorge von Herrn Dllller. wir hätten mit 
dem ersten Satz die Initiative abgedeckt und verpflichteten 
uns darin, Mann und Frau in allen Rechtsbereichen und 
auf allen staatlichen Ebenen gleich zu behandeln. Weil wir 
eben nur die biologischen Unterschiede in der Botschaft 
erwähnt hätten (Schutz der Frau als Mutter), wo aus dem 
Wesen der beiden, Mann und Frau, sich eine nuancierte 
Betrachtung aufdränge, bestehe hier die Gefahr, dass wir 
am Ende doch der Gleichmacherei erliegen würden. Herr 
Dilller hat sogar Angst, dass das kantonale Feuerwehrge
setz nicht mehr Bestand haben könnte, was - kaum mit 
der Begründung, der biologische Unterschied zwischen 
Mann und Frau lasse nicht die Bedienung der Feuerwehr 
zu - zur Gleichstellung der Geschlechter in der Obwaldner 
Feuerwehr führen könnte. 
Lösche, wem die Kraft zum Löschen gegeben ist! l.ch bin 
froh, dass das nicht das zentrale Problem unserer Rechts
findung ist, aber ich möchte meinem hochverehrten Herrn 
Dlllier beliebt machen, dass ich gar keine Hemmungen 
hätte, auch in Zukunft nur die Männer löschen zu lassen. 
Ich bin überzeugt, dass sich das mit der Gleichberechti
gung von Mann und Frau sehr wohl verträgt Wir sind uns 
ja gewohnt, Normen sinnvoll zu interpretieren. Weder die 
grammatikalische noch die teleologische, noch die histori
sche Interpretation dieser Norm wOrde das verbieten, was 
hier Herr Dillier als Sorge empfunden hat 
Aber auch im Sozialversicherungsbereich wie im famlllen
rechtllchen Bereich werden wir in jedem Einzelfall mitein
ander auszuloten haben, ob wegen der Verschiedenartlg
keit der gleichberechtigten Menschen - das ist ja nicht ein 
Widerspruch - in einer bestimmten Gesetzesnorm eine 
nuancierte Betrachtung erwünscht und erlaubt ist. Ich 
möchte Herrn Ollller einfach sagen: Aus der Sicht des 
Bundesrates interpretiere ich eindeutig weiter als er 
selbst. Ich werde mir damit nicht untreu. Wir wollen ja 
gerade keine Gleichmacherei, sondern eine sinnvolle Aus
deutung der Gleichberechtigung in unseren Gesetzen. 
Der zweite Satz des Gegenvorschlags beauftragt den Ge
setzgeber jeder staatlichen Ebene, d. h. Bund, Kantone. 
und Gemeinden, die Gleichberechtigungsziele zu verwirkli• 
chen. Wollten wir das nicht, so würden wir so tun, als ob. 
Das ist aber nicht die Absicht des Bundesrates. Hier könn
te ich kein Jota zurücknehmen. Das ist auch der Grund, 
weshalb ich sagen konnte, wir hätten ja bereits wichtige 
Revisionswerke an die Hand genommen, die sich eben aus 
dem Prinzip der Gleichberechtigung aufdrängen. Ange
sprochen sind somit alle Rechtsbereiche. Wenn wir im 
Verfassungstext nur von Familie, Ausbildung und Arbeit 
gesprochen haben, dann ist das exemplifikativ. Angespro
chen sind alle Rechtsbereiche. 
Als besonders bedeutsam, auch in dieser Diskussion, er
weist sich der dritte Satz. der einen individualrechtlichen, 
gerichtlich· durchsetzbaren Anspruch auf gleichen Lohn für 
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gleichwertige Arbeit garantiert. Der Anspruch gilt im öf
fentlich-rechtlichen Bereich wie auch im privatrechtlichen. 
Zum öffentlich-rechtlichen Bereich haben die Vorredner 
darauf hingewiesen, dass die bundesgerichtliche Praxis, 
gestützt auf die Interpretation von Artikel 4 (Gleichheits
satz), bereits im Jahre 1977 (Fall Neuenburg, Lehrerin) die 
Gleichberechtigung mit der klaren Abgrenzung in die Tat 
umgesetzt hat, auf die ich hingewiesen habe: dass diese 
Interpretation für den privatrechtlichen Bereich nicht 
gelte. 
Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang, auf zwei Pro
bleme besonders einzugehen und nachher auch die mir 
gesteiften Fragen zu beantworten. Auf zwei Probleme, die 
schon im Nationalrat viel zu reden gaben: Ich meine das 
Problem der direkten Anwendbarkeit und das Problem der 
Drittwirkung einer Verfassungsnorm (ich verweise im be
sonderen auf das Votum des Herm Kommissionspräsiden
ten und dann auf die Voten der Herren Dobler, Egli, 
Arnold und Affolter). 
Direkt anwendbar ist eine Verfassungsnorm dann, wenn 
sie keiner vorgängigen Konkretisierung durch den Gesetz• 
geber bedarf. Sie ist so konkret, dass sie vom Richter oder 
von rechtsanwendenden Verwaltungsbehörden unmittelbar 
für einen Einzelfallentscheid herangezogen werden kann. 
Ich greife das Wort von Herrn Hefti auf: sie muss justizia
bel sein. 
Der neue Artikel über die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau ist nach dar Konzeption des bundesrätlichen 
Gegenentwurfs nur teilweise direkt anwendbar, nämlich 
nur so weit, als er den gleichen Lohn für gleichwertige 
Arbeit vorschreibt Dieser Anspruch - das ist die Auffas
sung des Bundesrates - ist !eicht quantifizierbar. Eine ge
setzgeberische Konkretisierung drängt sich a priori zurzeit 
nicht auf; ich werde noch darauf zurückkommen. 
Die Deutschen haben den Versuch unternommen und sind 
in der gesetzgeberischen Ausgestaltung zu weit schwieri
geren Formulierungen gekommen als wir, mit diesem ganz 
lapidaren Satz. von dem ich behaupte, dass ihn jedermann 
in unserem Land versteht: Gleicher Lohn dann, wenn eine 
Frau oder ein Mann gleichwertige Arbeit leistet. Die Sorge 
von Herrn Egfi, der Mann käme hier zu kurz, wäre nach 
der Formulierung, die wir gefunden haben, also abge
deckt Es bliebe lediglich das Problem offen: Männer unter 
sich. In allen übrigen Rechtsbereichen wäre es, im Gegen
satz zum WIiien der Initianten, der Gesetzgeber - Sie, mei
ne Damen und Herren -, der die Gleichberechtigung zu 
verwirklichen hätte. 
Ein Wort zur Drittwirkung: Diese liegt dann vor, wenn eine 
Verfassungsbestimmung nicht nur zwischen Staat und Bür
ger Rechtswirkungen erzeugt, sondern auch unter den 
Bürgern selbst. Man spricht in diesem Zusammenhang 
(Bürger zu Bürger) auch von Horlzontalwirkung. 
Die Frage. wieweit G,undrechten Drittwirkung zukommt, ist 
weder in der Lehre noch in der Praxis endgültig beantwor
tet. Ganz Wesentliches hat unter anderem Herr Aubert in 
seinem «traiten dazu ausgeführt. Wir haben darüber auch 
in der Expertenkommission für eine Totalrevision der Bun
desverfassung stundenlang gehirnt, aber ich masse mir 
nicht an, hier zu sagen, die Frage sei endgültig ausgelotet 
Sicher ist eines: dass sich nicht alle Grundrechte in glei
cher Weise auf die Beziehungen unter Privaten auswirken. 
Wollte man beispielsweise die Rechtsgleichheit ganz kon
sequent auf die Beziehungen unter den Privaten anwen
den, so müsste die Vertragsfreiheit - hier komme ich den 
Bedenken von Herrn Hefti durchaus nahe - über weite 
Strecken durch einen allgemeinen Kontrahierungszwang 
und durch staatliche Vorschriften abgelöst werden. Das 
kann niemals der Wille des Verfassungsgebers sein: das 
ist nicht der Wille, den der Bundesrat in die Verfassungs
novelle eingebracht hat. Auch die Testierfreiheit des Erb
lassers müsste dann ganz erheblich eingeschränkt wer
den, und das ist niemals Absicht des Gegenentwurfs. Da
her sollen die staatlichen Organe dort für eine sinngemäs
se Anwendung der Grundrechte bei den Privaten sorgen, 
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wo der Sinngehalt der Grundrechte eine solche Drittwir
kung verlangt. Diesem Grundsatz wird schon heute nach
gelebt. 
Für uns stellt sich die ganz präzise Frage, ob auch dem 
neuen Artikel über die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau Drittwirkung zukomme. Bundesrat, Nationalrat und 
die Mehrheit Ihrer Kommission haben die ·Frage bejaht. 
Ich bejahe sie auch heute wieder. 
Als Beispiel nenne ich den Bereich der Familie: Das Fami
lienrecht gehört bekanntlich zum Privatrecht; das Privat
recht regelt im Prinzip die Beziehungen unter den Priva
ten, nicht jene zwischen dem Staat und den Privaten. 
Auch in den Bereichen der Ausbildung und der Arbeit ist 
das Verhältnis unter den Privaten viel stärker betroffen als 
Jenes zwischen Bürger und Staat. Aus dem Verfassungs
text ergibt sich allerdings nichts Konkretes über die Aus
gestaltung der Drittwirkung in den einzelnen Bereichen. 
Diese Aufgabe soll dem Gesetzgeber übertragen bleiben 
(Stichwort: Familienrechtsreform). 
Wie verhält es sich nun aber mit dem Lohngleichheitsprin
zip? Die Drittwirkung gilt selbstverständlich auch hier. Ich 
möchte·- sogar weitergehen und sagen: Soweit das Lohn
gleichheitsprinzip im neuen Verfassungstext steht, hat es 
ausschliessllch Drittwirkung, d. h. gilt es ausschllessllch 
unter Privaten. Seit dem Bundesgerichtsurteil von 1977 
steht nämflch fest, dass für das öffentllch-rechtflche 
Dienstverhältnis - also im Verhältnis vom Bürger zu sei
nem Staat - die Lohngleichheit aus Artikel 4 der Bundes
verfassung abgeleitet werden kann. Für das privatrechtli
che Dienstverhältnis - ich wiederhole es zum letzten Mal -
reicht indessen Artikel 4 nicht aus. Mit anderen Worten: 
Für die Lohngleichheit im öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis braucht es überhaupt keinen neuen Verfassungsar
tikel; dort genügt das geltende Verfassungsrecht. Die Lük
ke muss nur für das privatrechtliche Dienstverhältnis ge
schlossen werden. Daher der letzte Satz im Gegenvor
schlag des Bundesrates. 
Da hat Herr Steinar Bedenken. Er hat ganz präzise Fragen 
gestellt. Ich bemühe mich, sie zu beantworten. Nach sei
nem Antrag möchte er die direkte, unmittelbare Anwend
barkeit des Lohngleichheitsprinzips ausschliessen und wie 
in den übrigen Rechtsbereichen - auf die ich verwiesen 
habe - auch hier dem Gesetzgeber die Konkretisierung 
übertragen. Aus der Sicht des Bundesrates glaube ich, 
dass das nicht opportun wäre. Wir halten daran fest, dass 
es nicht dem Gesetzgeber überlassen werden soll, das 
Lohngleichheitsprinzip zu konkretisieren. Dieses Prinzip 
muss, gleich wie heute im öffentliGh-rechtlichen Dienstver
hältnis, ohne das Dazwischentreten des Gesetzgebers ge
richtlich durchgesetzt werden können. 
Ich glaube, die Konzeption des Bundesrates wird ohne 
Grund In Frage gestellt. Es geht doch um Ansprüche, die 
sich gut objektivieren und auch quantifizieren lassen. Ich 
erinnere daran, dass ein Lohngleichheitsstreit in der Regel 
vor einem Spezialgericht ausgetragen wird: Arbeitsgericht, 
Gewerbegericht. Diese Gerichte haben ein ausreichendes 
Instrumentarium, das nötigenfalls noch etwas ausgebaut 
werden könnte. Aber diese Grundfrage im Dienst- oder 
Arbeitsvertrag ist ein so bekanntes Problem, dass man es 
mit einem klaren Rechtssatz heute leicht wartbar machen 
kann. 
Hinzu kommt, dass das Lohngleichheitsprinzip einer nor
mativen Ausgestaltung auf Gesetzesstufe nicht etwa leich
ter zugänglich ist als auf der Verfassungsstufe. Ein Blick 
auf das ausländische Recht, vor allem auf das Recht in un
serem Nachbarstaat Deutschland, zeigt, dass es so ist. In 
der Tat beweist ein allerjüngstes Gesetz der BRD vom 
13. August 1980, dass es auf Gesetzesstufe nicht etwa zu 
leichteren Formulierungen kommt. Ich erlaube mir, die 
deutsche Formuflerung zu zitieren; bitte vergleichen Sie 
dann mit der lapidaren Fassung, die Ihnen der Bundesrat 
unterbreitet: «Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts 
des Arbeitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart 
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werden als bei einem Arbeitnehmer des anderen Ge
schlechts. Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung 
wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen des Ge
schlechts des Arbeitnehmers besondere Schutzvorschrif
ten geiten.» (Ende des Zitats) 
Sie mögen sagen: Die sind in der Gesetzgebung ja noch 
gründlicher als wir. Ich bitte Sie einfach, die beiden Be
stimmungen zu gewichten und dann zu prüfen, ob der im 
Gegenvorschlag enthaltene Satz nicht so unmissverständ
lich und klar sei, dass sich jede Kommentierung erübrigt. 
Ich halte es mit Herrn Binder und anderen Votanten, dass 
man hier ganz einfach keine Konkretisierung braucht. Viel
leicht wird in der Detailberatung noch darauf zurückzukom
men sein. 
Mir lag daran, ihnen an diesem plastischen Beispiel einer 
allerneuesten Gesetzgebung aufzuzeigen, dass die Ausge
staltung im Gesetz nichts Neues bringt; immer unter dem 
Vorbehalt, dass Sie überhaupt die Gleichbehandlung wol
len. Dieser Wille ist im Bundesrat vorhanden: er war im 
Nationalrat vorhanden, und diesen Willen hoffe ich auch 
bei Ihnen vorzufinden. Wenn ja, können Sie ja sagen. 

Wenn Sie diesen Willen nicht haben, dann empfinde ich es 
als selbstverständlich und ehrllch, dass Sie nein sagen. 
Aber dann sollten wir nicht so tun, als ob der Verfassungs
text, den der Bundesrat Ihnen unterbreitet, nicht klar und 
nicht Justizlabel sei. 
Noch kurz an alle Skeptiker in dieser Runde: Das Lohn
gleichheitsprinzip ist - wie sicher auch Herr Hefti weiss -
im ganzen EG-Raum (das sind immerhin neun für Westeu
ropa bedeutende Staaten) direkt anwendbar und gericht
lich durchsetzbar. Das entschied der Europäische Ge
richtshof am 8. April 1976 im bekannten Fall Defrenne con
tra Sabena. ich verweil?& auf Ziffer 332, Seite 38 der Bot
schaft, um nichts zu wiederholen. Von Anwendungsschwie
rigkeiten - ich habe diese Frage bei unseren Rechtsver
gleichen ausdrücklich gestellt - ist im EG-Raum nichts 
bekannt. 
Weil ich weiss, wie sehr sich auch Herr Steinar aus seiner 
eigenen richterlichen Erfahrung heraus um die Justizlabiil
tät kümmert, fühlte ich mich verpflichtet, das hier zu sa
gen. Das Bundesarbeitsgericht der Bundesrepublik 
Deutschland steilte den Grundsatz der direkten Anwend
barkeit schon anno 1973 auf - auch hier praktikabel. 
In der Schweiz, noch einmal, haben sich mit Bezug auf die 
öffentflch-rechtlichen Dienstverhältnisse nach dem Bundes
gerichtsurteil von 1977 keine Schwierigkeiten ergeben. Es 
ging um eine Kehrtwendung. Vorher war es, seien wir ehr
lich, durchaus gang und gäbe, dass man einer Lehrerin für 
die gleiche Aufgabe weniger bezahlte als einem Lehrer. 
Das ist jetzt überwunden, und ich bin froh darüber. 
Nicht unerwähnt bleibe, dass sich der Bundesrat laufend 
mit solchen praktischen Fragen konfrontiert sieht, nämlich 
als Beschwerdeinstanz in Beförderungssachen. Es ging 
dabei - und hier komme Ich auf das Anliegen von Herrn 
Egli noch einmal zu sprechen - allerdings nicht in erster 
Linie um das Verhältnis Mann/Frau, sondern um das Ver
hältnis Mann/Mann. Auch hier haben wir uns bemüht, das 
Prinzip des gleichen Lohnes für gleichwertige Arbeit ganz 
klar durchzuziehen, und ich darf feststellen, dass der Bun
desrat nie vor unlösbaren Schwierigkeiten stand. 
Schwierig ist es - das sei nicht verschwiegen - und wird 
es bleiben, die Frage zu beantworten: «Ist die Arbeit tat
sächlich gleichwertig?» Darum herum kommen wir aber so 
oder so nicht. Ich glaube daher, Herrn Steinar sagen zu 
dürfen, es wäre schade, wenn man nun einfach den Weg 
zurück beschreitet und trotz der klaren Erkenntnis, dass 
die Norm ausreichend ist, die verfassungsrechtliche Direkt
anwendung ausschlösse. Ich hoffe immer noch, obschon 
er mir gleich zu Beginn sagte, dass auch eine gute Ant
wort meinerseits ihn nicht zu überzeugen vermöge. Das ist 
eine Novität; seit ich ihn kenne, hat er an und für sich 
jeden Dialog so interpretiert, dass man sich dem Argu
ment des Partners öffnen sollte. Es verbleibt mir noch eine 
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ganz kleine Spur Hoffnung, was sein Lächeln zu bestäti
gen scheint. 

Der Herr Kommissionspräsident hat auch eine ganze Rei• 
he wichtiger Fragen gestellt. Es ist wahr - ich entschuldi
ge mich noch einmal dafür-, dass ich bei der Beratung im 
Nationalrat aus Zeitgründen nicht mehr in der Lage war, 
alle Fragen einzeln zu beantworten. Ich habe es, soweit es 
Fragen von Herrn Allenspach waren, schriftlich nachge-, 
holt, um gar nichts offenzulassen; das ist einzelnen Herren 
auch hier bekannt. Ich weiche keiner Frage aus, weil auch 
unser Volk Anspruch darauf hat, keine Katze Im Sack zu 
kaufen, sondern genau zu wissen, wie es denn mit diesem 
Lohnglelchheltsprlnzlp -im privaten Bereich steht. 

Ich darf einen Gedanken vorausschicken, die Vertragsfrei
heit betreffend. Wird sie ausgehöhlt, wie Herr Heftl befürch
tet? Wir sollten uns vor allem hüten, sie einfach unbesehen 
in den Grundrechtskatalog aufzunehmen. Die Vertragsfrei
heit ist nämlich weder ein geschriebenes noch ein unge
schriebenes selbständiges Grundrecht, vergleichbar etwa 
der Meinungsäusserungsfreiheit oder der Religionsfreiheit. 
Sie ist nur nach Massgabe der Rechtsordnung gewährief., 
stet. Ich darf auf Artikel 19 des Obligatlonenrechts -verwei
sen, der nichts anderes besagt: «Cer Inhalt des Vertrags 
kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig fest
gestellt werden.» 

Das ist der Rahmen. Daher ist es rechtlich ohne weiteres 
zulässig, die Vertragsfreiheit durch eine Verfassungsnorm 
einzuschränken, wie das hier mit dem Lohngleichheitsprin
zip geschieht. Sogar der Bundesgesetzgeber hat dies 
schon sehr häufig getan, darf es tun. Ich erinnere an das 
Mietrecht: Kündigungsbeschränkungen; an das Abzah
lungsrecht: Anzahlungsgebot und Beschränkung der Ver
tragsdauer: an das Arbeitsvertragsrecht: etwa 80 zwingende 
Bestimmungen gemäss Artikel 361 und 362 CR; an das 
Versicherungsvertragsrecht: ebenfalls zwingende B!!stlm• 
mungen. 

Es ist also vor allem das Bundesprivatrecht, das die Ver
tragsfreiheit ausmisst. Unsere Privatrechtsgesetzgebung 
räumt dem Richter Aufhebungs-, Umwandlungs-, Erhö
hungs- und Herabsetzungskompetenzen ein. Sie verweist 
dabei auf tragende Prinzipien der Rechtsordnung, die ent
gegen den Befürchtungen des Herrn Vizepräsidenten in 
keiner Weise in Frage gestellt werden: Rechtsmissbrauch 
findet keinen Schutz. Unsittlichkeit ist nicht akzeptabel, 
Widerrechtlichkeit; Unmöglichkeit der Erfüllung, Persön
lichkeitsschutz usw. 
Ich mache einfach sichtbar, dass wir nicht unsere eigenen 
Rechtsprinzipien über Bord werfen, wenn wir diesen Satz 
in unsere Verfassung aufnehmen. 

Und nun das Schicksal konkreter Verträge: Nicht nur Ih
ren Kommissionspräsidenten, sondern auch Herrn Stände
rat Arnold hat dies ausserordentlich beschäftigt. Nach den 
Ausführungen eines Vertreters der Arbeitgeberorganisatio
nen im Nationalrat zu schiiessen, dürfte die Zahl der Ver
träge, die vom Lohngleichheitsprinzip betroffen werden, in 
der Privatwirtschaft nicht überdurchschnittlich hoch sein. 
Zum gleichen Ergebnis kommt eine Analyse des Volkswirt
schaftllchen Instituts der Universität Bam, veröffentlicht 
am 5. Juli im «Bund» und am 21. September in der «NZZ». 
Darin steht wörtlich: «Die Untersuchung . . . hat gezeigt, 
dass nur relativ wenig Männer und Frauen an gleicharti
gen Arbeitsplätzen tätig sind und gleichwertige Arbeit ver
richten.» Das ist der ist-Zustand. Wenn dieser Ist-Zustand 
sich ändert, ist das eine durchaus erwünschte Nebenwir
kung des Verfassungssatzes. Aber es soll nicht so getan 
werden, als ob die geltende Ordnung gleichsam aus den 
Fugen gerate, wenn Sie diesen als selbstverständlich emp
fundenen Gleichberechtigungsanspruch aufnehmen. Und 
hier nun darf niemand sagen, dass wir im Ist-Zustand 
nicht ausserordentlich viele Ungleichheiten noch zu besei
tigen haben. Darf ich anstelle vieler Bemerkungen auf die 
Stellungnahmen verweisen, die Sie im «Tagesanzeiger» 
vom vergangenen Dienstag unter dem Stichwort «Dlskrimi-
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nierung am Arbeitsplatz,., wissenschaftlich erhärtet. noch 
einmal zu Gesicht bekommen haben? 

Nun aber zu den Fragen Ihres Kommissionspräsidenten: 
1. «Ist eine Vergleichbarkeit im Sinne dieses Lohngleich
heitsgesetzes innerhalb eines bestimmten Betriebes gege
ben oder in einer bestimmten Gegend oder Branche?» 
Mehrere Votanten, vor allem Herr Hefi!, haben auch darauf 
verwiesen. Vergleiche sind sicher zulässig Innerhalb eines 
Betriebes, grundsätzlich - namentlich bei örtlicher Zentra
lisation - auch innerhalb einer Unternehmung, da die Un
ternehmensleitung auf die Lohnstruktur des Betriebes re
gelmässlg bestimmenden Einfluss ausübt Innerhalb einer 
Branche oder einer bestimmten Gegend wird Vergleich
barkeit lediglich nach Massgabe der vorhandenen Kollek
tlwerträge und Lohntarife gegeben sein. Es kann nie, ge
stützt auf unseren Gleichheitssatz, In dem von Herrn Hefti 
zitierten Beispiel - wenn ich ihm recht zugehört habe -
innerhalb eines Betriebes mit Standort in einer grossen 
Agglomeration und mit einem Fillalbetrieb in einem entle
genen Bergkanton einfach unbeschadet der Verschieden
heit in der Struktur der beiden Betriebe gleicher Lohn ver
langt werden. Es liegt mir daran, diese Missverständnisse 
hier zu klären. 

2. «Sind die sozialen Komponenten vom Vergleich auszu
nehmen (Familienzulagen, Kinderzulagen, Alterszulagen), 
oder anderes gefragt, welche Lohnbestandteile sind im 
Vergleich zu erfassen?.. · 

Stets werden einerseits objektive Merkmale der einzelnen 
Arbeit (Anforderungen, Verantwortung, Belastung, Umge
bungseinflüsse) und andererseits die persönliche Leistung 
des einzelnen Arbeitnehmers (zum Beispiel hinsichtlich 
der Quantität, der Qualität, der Selbständigkeit, des gerin
gen Rohstoffverbrauchs bei der Herstellung eines Produk
tes usw.) zu bewerten und zu vergleichen sein. Zula
gen jeglicher Art (Kinderzulagen, Ueberzeitzulagen, Grati
fikationen), die bei Vorliegen der sie auslösenden Umstän
de zum individuellen Lohn hinzukommen, wären männli
chen und weiblichen Arbeitnehmern unter gleichen Bedin
gungen gleich, also geschlechtsneutral, zu gewähren. 
Wenn nun aber das geschieht, was Herr Egli in seinem 
Fall angesprochen hat, dann steht für mich fest, dass eine 
Fehlinterpretation dazu führen müsste, zu sagen, es könne 
nicht auf diese familiäre Situation des Arbeitnehmers 
Rücksicht genommen werden. Das würde dann In Rich
tung Glelchmacherel gehen. Die vorerwähnten Kriterien 
zeigen das auf und machen es deutlich. 
3. «Besteht ein individuelles Klagerecht oder auch ein kol
lektives?» 
Ich unterscheide: Möglich ist gegebenenfalls eine soge
nannte einfache Streitgenossenschaft. Sie wäre dadurch 
gekennzeichnet, dass mehrere bei einem gleichen Arbeit
geber angestellte Arbeitnehmerinnen, die sich in ihrem 
Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit verletzt 
fühlen und von denen an sich jede für sich Klage einrei
chen könnte, gemeinsam als Klägerinnen auftreten. Sa
che des Gerichtes ist es dann, den Rechtsstreit aus 
Zweckmässigkeitsgründen allenfalls in mehrere Prozesse 
zu zerlegen, wie es umgekehrt mehrere getrennt erhobene 
Klagen gegen den gleichen Arbeitgeber unter Umständen 
In einem Prozess vereinigen kann. Eine andere Frage ist 
jene der Klage- oder Rechtsmittelbefugnis von Berufsver
bänden, Organisationen. Sie beurteilt sich vor kantonalen 
Gerichten nach kantonalem Prozessrecht. Vor Bundesge
richt kann zivilrechtliche Berufung einlegen, wer vor der 
letzten kantonalen Instanz am Verfahren beteiligt war und 
durch das angefochtene Urteil beschwert ist. Die Legitima
tion zur staatsrechtlichen Beschwerde wird vom Bundes
gericht Berufsverbänden und Organisationen zur Wahrung 
der Interessen ihrer Mitglieder zugestanden, wann dar be
schwerdeführende Verband eine juristische Person ist, die 
einzelnen vertretenen Mitglieder selbst zur staatsrechtli
chen Beschwerde legitimiert wären und die Wahrung der 
durch ein verfassungsmässiges Recht geschützten interes-
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sen zu den statutarischen Aufgaben der Organisation ge: 
hört. 
4. «Welche Rückwirkung auf bereits geschlossene Verträ
ge hat diese Bestimmung?»· 
5. «Welche Fristen sind einzuhalten?» 
Es stellt sich zunächst die Frage, welche Arbeitsverhältnis
se vom neuen Recht überhaupt erfasst werden. Es sind 
drei Fallgruppen zu unterscheiden: 
- Nachdem der Verfassungsartikel keine Rückwirkung an
ordnet, findet das Lohngleichheitsprinzip auf vor dem 
Inkrafttreten des Artikels eingegangene und beendete Ar
beitsverträge keine Anwendung. 
- Da das Lohngleichheitsprinzip direkt anwendbar ist, gllt 
es indessen für alle Arbeitsverträge, die nach dem Inkraft
treten des neuen Verfassungsartikels abgeschlossen wer
den. 
- Wie verhält es sich mit Arbeitsverträgen, die zwar vor 
dem Inkrafttreten der neuen Verfassungsnorm abgeschlos
sen worden sind, aber nach dem Inkrafttreten weiterdau- · 
ern? Es darf davon ausgegangen werden, dass der verfas
sungsmässige Lohngleichheitsanspruch mindestens die 
gleichen Wirkungen entfaltet wie eine zwingende privat
rechtliche Bestimmung. Das bedeutet, dass nach den in
tertemporalrechtlichen Normen des ZGB (ich verweise 
auf Artikel 2 und 3 Schlusstitel) die soeben erwähnten 
Vertragsverhältnisse vom neuen Recht ebenfalls erfasst 
würden. 
Zusätzlich möchte ich die Frage nach der zeitlichen Grenze 
einer solchen Geltendmachung beantworten. Sie hat ja 
auch Herrn Arnold beschäftigt. Wie bereits dargelegt, ent
hält der neue Verfassungsartikel keine Rückwirkungsklau
sel. Es ist daher davon auszugehen, dass Lohndifferenzen 
nur bis zurück zum Zeitpunkt des lnkrafttretens der Ver
fassungsbestimmung nachgefordert werden können. Da 
auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis die allgemei
nen Vorschriften über die Verjährung anwendbar sind (ich 
verweise auf Artikel 341 Absatz 2 OR), gilt - selbstverständ
lich unter Vorbehalt der missbräuchlichen Ausübung - die 
fünfjährige Verjährungsfrist, die Sie aus Artikel 128 Ziffer 3 
OR kennen. 

6. «Ist es richtig anzunehmen, dass die Beweislast bei der 
klagenden Partei liegt?» 
Was die Verteilung der Beweislast in einem gerichtlichen 
Verfahren betrifft, so ist schon aufgrund der heutigen 
Rechtslage anzunehmen, dass die fordernde Arbeitnehme
rin die Beweislast dafür zu tragen hätte, dass ihre m.ännll
chen Kollegen besser entlöhnt werden, obwohl diese beim 
gleichen Arbeitnehmer gleiche oder gleichwertige Arbeit 
verrichten wie die Klägerin. Der Arbeitgeber kann dann 
die Einrede vorbringen, dass im konkreten Fall die Be
trachtung zu oberflächlich sei, dass er ausreichende Grün
de gehabt habe, die Klägerin schlechter zu entlöhnen. Für 
diese Einrede hätte et aber die Beweislast zu tragen. 
Das Ist doch alles nicht so schwierig. Für jeden von uns 
ist es klar, dass die Lehrerin, die das gleiche tut wie der 
Lehrer, gleich entlöhnt werden muss; dass die Frau Stadt
rat gleich entlöhnt werden muss wie ihr männlicher Kolle
ge, dass eines Tages die Frau Bundesrat gleich entlöhnt 
werden soll wie der Herr Bundesrat. Deshalb soll die Frau, 
die am Bankschalter die gleiche Arbeit leistet wie Ihr 
männlicher Kollege, gleich entlöhnt werden; das gleiche 
gilt für die Buschauffeure, Reinigungsbeamtin usw. usf. Es 
braucht nur das Wollen; etwas anderes braucht es nicht. 
Die Bewertung, ob etwas gleichwertig ist oder nicht, ist 
manchmal schwierig, aber nicht nur bezogen auf Männer 
und Frauen, sondern auch bezogen auf Mann und Mann 
oder auf Frau und Frau. 
Mit diesen Antworten, Herr Kommissionspräsident, wollte 
ich sichtbar machen, dass ich erstens dankbar bin, dass 
die Fragen gestellt worden sind, und zweitens, dass ich 
hoffe, Missverständnisse, wie sie da und dort entstanden 
sind, beseitigen zu können. 

Es bleibt nur noch die Frage, die Herr Egli gestellt hat: 
Verbietet das Lohngleichheitsprinzip Irgend etwas, das mit 
der Leistung nicht richtig angesprochen worden ist? Er 
stellt ja den Antrag, aglelchwertlge Arbeit» durch -!'gleich
wertige Leistung„ zu ersetzen. Dazu eine erste Bemer
kung: 
Alle Internationalen Vereinbarungen sprechen vom Grund
satz gleichen Lohnes oder Entgelts für gleiche bzw. 
gleichwertige Arbeit. Deshalb und auch weil dieser Begriff 
mit der Terminologie unseres Arbeitsvertragsrechtes dek
kungsglelch ist, übereinstimmt, hat Ihn der bundesrätllche 
Gegenentwurf übernommen. Dass das Leistungsprinzip dar
in stillschweigend eingeschlossen Ist, möchte ich hier mit 
Nachdruck betonen. Es erleidet auch keine Schmälerung 
und bedarf keiner näheren Begründung. Ich empfinde den 
Terminus «gleichwertige Arbeit„ doch als glücklicher als 
leichter deutbar als der von Ihnen mitbedachte Terminus 
«gleichwertige Leistung». Bedenken Sie aber vor allem: 
Das Lohngleichheitsprinzip verbietet nur ungleiche Be
handlung aufgrund des Geschlechts, nicht aber aufgrund 
anderer Kriterien, die ich vorhin sichtbar machte in der 
Beantwortung der Fragen von Herrn Hänsenberger. Also 
auch hier nicht auf Umwegen eine Gleichmacherei 1 
Weil es nur um das Geschlecht ging, hat sich der neue 
Verfassungstext nicht mit der Zusatzfrage auseinanderge
setzt: Unterschiede von Mann zu Mann oder von Frau zu 
Frau? Ich bin dar Ueberzeugung, dass es mit diesem neu
en Verfassungsartikel gelingen wird, die Gleichberechti
gung zwischen den Geschlechtern tatsächlich zu verwirkli
chen. Probleme im Bereich Mann/Mann, Frau/Frau werden 
wir auch noch offen angehen müssen. Sie lassen sich 
aber, so scheint es mir, gestützt auf das Bekenntnis zur 
Gleichberechtigung, das wir hier abgaben, viel leichter 
lösen. 

Ich komme zum Schluss. Zum Verhältnis von direkter An
wendbarkeit einerseits und Drittwirkung andererseits nen
ne ich, um Ihnen den Entscheid zu erleichtern, nur noch 
drei Beispiele: 
- Eine Verfassungsnorm kann Drittwirkung entfalten, ohne 
dass sie auch direkt anwendbar ist. So der neue Verfas
sungsartikel etwa mit Bezug auf das Familienrecht. Hier 
muss zunächst der Gesetzgeber tätig werden und die 
Rechtsbeziehungen zwischen Mann und Frau ordnen, bevor 
der Artikel angerufen werden kann. 

- Umgekehrt kann eine Verfassungsnorm direkt anwendbar 
sein, ohne dass sie auch Drittwirkung entfaltet. Ich verwei
se auf das Doppelbesteuerungsverbot des .Artikels 46 der 
Verfassung. Es entfaltet nur Rechtswirkungen zwischen 
Bürger und Staat, wird aber vom Bundesgericht direkt an
gewendet. Es besteht ja gar keine Ausführungsgesetzge
bung. 

- Schllessllch gibt es Verfassungsnormen, die sowohl Dritt
wirkung. entfalten als auch direkt anwendbar sind. So das 
neue Lohngleichheitsprinzip. Es wird unter Privaten gelten; 
es regelt das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Es ist 
vom Richter unmittelbar, ohne gesetzgeberische Vorlei
stung anzuwenden. 
Verehrter Herr Heftl, ich glaube nicht, dass das der Deck
mantel für kommende Ungerechtigkeiten sein kann. Ich 
glaube nicht, dass das missverstanden werden kann mit 
der Umschreibung flat iustltla, pereat mundus. Ich glau
be nicht, dass es so gedacht ist, dass das eine dem an
dern - gemeint Mann/Frau, Frau/Mann - geopfert würde, 
dass Treu und Glauben gefährdet wären. Alles, was ich 
ausführte, beweist doch das Gegenteil. Die Materialien zu 
diesem Gesetz, mit Einschluss dieser hochbedeutsamen 
Debatte, beweisen, was der Verfassungsgeber will mit die
sem Satz, der aus dem Selbstverständnis von Mann und 
Frau, ihrer personalen Würde herausgewachsen ist, wie 
Sie ihn, Herr Kommissionspräsident Hänsenberger und 
Sie, meine Damen und Herren, dargestellt haben. 
Ich empfehle Ihnen, das Gebot der Gerechtigkeit so zu 
deuten, wie wir es hier taten. Ich schliesse mit einem Satz, 
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der uns vielleicht Stoff zum Nachdenken gibl Ein letztes 
Mal bemühe ich die von mir hier mehrfach erwähnte Frau, 
die ich deshalb zitiert habe, weil sie sich in ihrem Laben -

-ungefähr vor hundert Jahren - über das Verhältnis von 
Mann und Frau so viele gute Gedanken gemacht hat Sie 
sagte einmal: «In der Jugend meinen wir, das Geringste, 
was die Menschen uns gewähren könmm, sei Gereehtlg~ 
kalt im Alter erfahren wir, dass es das Höchste ist• 
Herr Heft!, wir beide sind im «Mittelalter•, Ende «Mittelal
ter•, aber Ich glaube, wir verspüren schon, dass es doch 
zum Höchsten gehört. die Gerechtigkeit nicht nur zu su
chen, sondern sie im Rahmen unserer bescheidenen Mög
lichkeiten zu verwirklichen. 

Eintreten Ist obligatorisch 
L' entree en matlere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Dlscusslon par artlcles 

Tttel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tttre et preambule, art. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adoptti 

Art. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 

Zustimmung zum Beschluss d89 Nationalrates 

Minderheit 
(Ueberherr, Bührer, Gassmann) 
Streichen 

Antrag Heft/ 
Streichen 

Antrag Steiner 
Abs.2 
••• Dieser lautet: 

2 
••• , vor allem in Familie, Ausbildung, Arbeit und gleichen 

Lohnansprüchen für gleichwertige Arbeit 

Antrag Eg/1 
.•• Dieser lautet: 

2
• • • Anspruch auf gleichen Lohn bei gleichwertiger Lei

stung. 

Art. 2 
Proposition de Ja commisslon 

Ma/oritfl 
Adherer a ia declslon du Conseil national 

Minorite 
(Ueberherr, Bührer, Gassmann) 
Biffer 

Proposition Heft/ 
Biffer 

Proposition Steiner 
Al. 2 

... dont ia teneur est la suivante: 
2 
••• dans les domaines de la famiila, da l'instructlon et du 

travail, ainsi qu'en ca qui concarna le salaire pour un tra
vaii de meme vaieur. 
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Proposition Egli 
Al. 2 
..• ia taneur est la suivante: 
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.•• droit ä un salaire egal pour une prestation de vaieur 
egale. 

Präsident: Hier beantrage lcl'i Ihnen absatzweise Beraq 
tung. 

Zustimmung - Adheslon 

Abs.1-Al.1 

Präsident: Hier haben wir den Antrag der Kommissions
mehrheit (Gegenentwurf) und den Antrag der Kommisq 
slonsminderhelt (kein Gegenentwurf), der auch mit dem 
Antrag Heftl übereinstimmt. 

Hlnsenberger, Berichterstatter: Die beiden identischen An
träge trennen sich dann beim Artikel 3, wo Harr Heftl eine 
Nein-Parole und Frau Ueberherr sowie die Kommissions
minderheit eine Ja-Parole herausgeben wollen. Dort trennt 
sich also diese eigenartige Allianz. die hier die Streichung 
verlangt 
Die Kommission hat die Anträge, auf einen Gegenvor0 

schlag zu verzichten, deutllch abgelehnt Sie hat an der 
Notwendigkeit eines Gegenvorschlages festgehalten. Ich 
glaube, die Differenz. die Herrn Heftl und wohl auch Herrn 
Diliier von der Kommissionsmehrheit trennt, beruht auf 
einer verschiedenen Wertschätzung, auf einer verschiede
nen Bewertung der Verfassungsbestimmung. Soll eine Ver
fassungsbestimmung nur festhalten, was gasellschaftilch 
schon selbstverständlich ist, oder soll eine Verfassungsbe
stimmung auch eine Entwicklung fördern? Ich meine, wir 
dürfen einen Pfahl einschlagen in der Richtung des Ab
baues jeder faktischen und juristischen Diskriminierung 
der Frau. Unsere Verfassung kann auch ein Wegweisen 
sein für Gesellschaft und Gesetzgebung. Die Herren Ga
dient und Arnold haben das richtig gesagt; es ist ein 
Schritt in diese Richtung. 
Frau Lieberherr hat sich konsequent für die Initiative ein
gesetzt ich habe Verständnis dafür. Schwieriger wäre das 
Verständnis für mich aber, wenn nun - falls in der Abstim
mung der Gegenvorschlag bejaht wird - die Damen und 
Herren der sozialdemokratischen Fraktion dar Vorlage 
nicht zustimmen könnten. 

Munz: ich steile fest, dass zum Verfassungstext im Gegen
vorschlag ein Abänderungsantrag des Herrn Steinar vor
liegt; ich bin der Meinung, dass zunächst der Text berei
nigt werden sollte, um nachher aarüber abzustimmen, ob 
wir den Gegenvorschlag in der Fassung, die wir dann be
schlossen haben, wollen oder nicht. 
ich beantrage daher, zuerst über den Antrag Steinar zu 
diskutieren und abzustimmen. 

Präsident: Ich bin mit diesem Vorgehen ohne weiteres 
einverstanden; Sie sind es auch. 
Bel Absatz 2 liegen die Anträge Steiner und Egli vor. Sei
de sind bereits begründet worden. - Zum Antrag Steiner 
wünscht sich Herr Aubert zu äussern. 

Abs.2-Al.2 

M. Aubert: II est un peu difflcila de s'exprimer a une heure 
aussl avancee de la journee, mais ca n'est pas ma taute sl 
nous siegeons encore. J'ai qualques mots a dire sur la 
proposition de M. Steinar, qua ja vous invite a rejeter. 
M. Steinar demande qua ie principe de i'egalite de remu
neratlon entre las hommes et las femmes ne soit qu'une 
injonction du constituant au legislateur, qu'il n'ait pas 
d'application directe et qu'il ne produise un effet sur ies 
rapports de travail qu'apres avoir ete concretise par une 
loi. L'argument principal- de M. Steinar, c'est la difficulte 
qu'il y aurait a savoir si deux travailleurs fournissent un 
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travaii equivalent ou si une disparite de salaire est suffi
samment justifiee. Cette difficuite serait trop grande pour 
les tribunaux, seui ie legislateur pourrait la maitriser. 
J'aimerais exprlmer icl un avis different et montrer qua las 
tribunaux sont au moins aussl propres que le legislateur ä 
regler cette question. 
La premiere observation que l'on pourrait faire, c'est que 
las cas de veritable inegalite due au sexe sont probable
ment assez rares. 
En effet, les salaires de deux personnes peuvent differer 
pour toutes sortes de raisons. La raison princlpale, c'est 
naturellement la difference des postes de travail eux~ 
m€1mes. lcl, on sait blen que las femmes sont desavanta
gees, et on peut craindre qu'elles le soient encore long
temps. Elles occupent an general des emplois moins ele
ves qua las hommes et on voit mal qu'un texte constitu
tionnel ou legislatif pulsse y changer quelque chose. On 
l'a souvent fait remarquer, l'egaiite des chances est une 
affalre de morale sociale davantage qua de reglementation 
]uridlque. La projet du Conseil federal, dont nous dellbe
rons maintenant, ne concerne en tout cas pas cette ques
tlon-la. 
Parmi !es autres raisons de differencier ies salaires, la 
plupart sont considerees comme legitimes. Ce peut etre la 
quantlte du travail fourni, la qualite des prestatlons, ia 
qualiflcation des travailleurs, leur äge, leur anciennete, 
ieur attachement a l'entreprise,. eventuellement leur etat 
Civil. 
La seul motif que le nouveau paragraphe constitutlonnel 
reprouve absolument, c'est le sexe .. La seule inegalite qui 
seit prohibee, c'est celle qul ne trappe les femmes que 
parce qu'elles sont des femmes. Autrement dit, mon eher 
coliegue, le champ d'appllcation de la regle est blen 
delimite. 
Si la nouvelie regle entrait en vigueur, les choses pour
raient se passer de la fac;:on suivante: 
Las partenaires sociaux, la ou ii y a une convention col
lective de travail, les empioyeurs, lä ou il n'y a que des 
contrats de travail individuels, s'efforceront d'eilminer las 
discriminations de saiaire dues au sexe, et on peut gager 
qua la plupart des differences qul ne sont pas Justiflees 
seront ainsi supprimees. SI, malgre cette adaptation, II an 
subsiste encore queiques-unes qui soient inconstitutlon
nelles, il appartiendra aiors ä la personne qul s'estlme 
lesee d'en faire l'observatlon ä son employeur, eventuelle
ment par l'intermediaire des organes de son syndlcat. Et 
ca n'est que si cette procedure ne lui donne pas satisfac
tion qu'elle s'adressera au tribunal, un trlbunal arbitral 
peut-€1tre, un tribunal de prud'hommes, eventuellement un 
trlbunal ordlnaire, et, en dernler ressort, au Tribunal fede
ral, qui statuera au moins sous !'angle etroit de l'arbi
traire. 
II est possible que, dans les premiers temps, les tribunaux 
soient saisis d'un nombre de demandes relatlvement ele
ve. Mais, passee cette periode d'experimentatlon, la jus
tice n'aura sans deute plus ä trancher qua les cas les plus 
difflciles, ceux precisement que le legislateur auralt blen 
de la peine ä regler lui-mäme. 
Je crois d'ailleurs que le mouvement se prouve en mar
chant: l'application directe du prlncipe d'egalite est possi
ble, la preuve, c'est qu'elle a de]a eu lleu. 
En Suisse, par exemple, nous avons l'application directe 
dans les rapports entre !'Etat et les fonctionnaires. Sans 
ctoute n'y a-t-il eu sur ce point qu'un arret important du 
Tribunal federal, celui de 1977; mals, dans cet arrät, le 
Tribunal federal a bien d0 statuer directement sur la ques
tion de savo·ir si une inegalite entre femmes et hommes -
il s'agissait des institutrlces et instltuteurs du canton de 
Neuchatei - etait justifiee. Ce n'est pas parce qua cet ar
rät portait sur ·une question facile qu'une autre fois le Tri
bunal federal ne devrait pas resoudre des ·questions plus 
compliquees: le principe est dans l'article 4 de la cons
titution. 

A l'etranger, l'appllcatlon dlrecte s'est meme etendue aux 
rapports entre les particullers. Je ne veux pas vous citer 
ici la jurisprudence de ia Cour de justlce des Communau
tes europeennes. D'abord vous la connaissez, et puls Je 
crains que la juridlction Internationale ne seit pas en 
odeur de saintete dans notre conseil. Mais le «Bundesar
beitsgericht», le Tribunal federal allemand du travaii, a 
rendu des arräts - j'en ai queiques-uns ici. II en a rendu 
un le 15 janvier 1955, un autre le 2 mars 1955, et encore ie 
6 avril 1955, un le 15 janvier 1964, j'en ai encore un du 
11 janvier 1973, un autre du 11 septembre 1974. Ces arrets 
existent, !es voici, vous pouvez las lire, et vous verrez 
comment un trlbunai a su, an l'absence de leis, appliquer 
directement l'article 3 de la «Grundgesetz» aux rapports 
de travail entre particuliers. Faut-11 nous resigner a croire 
qua nos juges solent incapabies de faire ca qua ieurs coi
legues allemands font depuis un quart de siecle? 
Maintenant, vous me direz peut-€1tre qu'il y a une lol an 
Allemagne; c'est vrai, le Bundestag a vote une loi le 
13 ao0t 1980; ca n'est d'allleurs pas une date pour voter 
des loisl Vous la connaissez, cette iol, M. Furgler vous an 
a fait la lecture tout ä !'heure. Elle ajoute un aiinea sup
plementaire ä l'article 611 du «Bürgerliches Gesetzbuch». 
Neuf lignes. Pas neuf articles, neuf lignes. Dans ces neuf 
lignes, II y a le principe d'egaiite et une precislon, sans 
deute interessante, mais qui avait deja ete donnee depuis 
iongtemps par la jurisprudence. Rien de plus. 
Et pourquol cette brievete? Parce qua l'economie d'une 
nation est beaucoup trop complexe pour qu'on essaie de 
regler la question des saiaires dans une loi. Une conven
tion collective de travaii peut ie faire, pour une branche 
economique ou pour un groupe d'entreprises, sous la sur
veiliance des tribunaux; mais la ioi ne peut pas faire 
grand-chose. En conciusion, je ne vois par pourquoi nous 
renverrions au leglslateur une tache qu'li ne peut pas rem
pllr lui-meme et dont les juges, eux, s'acquittent depuis 
iongtemps, ainsi qu'lls l'ont prouve. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Steinar 

22 Stimmen 
10 Stimmen 

Egli: Herr Bundesrat Furgler, ich danke Ihnen für die aus
führliche Stellungnahme zu meinen Fragen. Es bleibt aber 
noch eine Frage offen: Darf Ich Ihren Ausführungen ent
nehmen, dass der Arbeitgeber nicht gezwungen wird, bei 
der Lohnvereinbarung die Arbeits- und die Sozialkompo
nenten - oder wie immer Sie es nennen wollen - von vorn
herein offen auszuscheiden, sondern dass · ihm dieser 
Nachweis erst in einem allfälligen Gerichtsverfahren aufer
legt wird? 
Wenn Sie diese Frage bejahen können, kann ich meinen 
Antrag zurückziehen. 

Bundesrat Furgler: Ich kann dieser Interpretation des 
Herrn Egli folgen. Ich mache genau dort den Grenzpfahl 
sichtbar, wo mit einer solchen Begründung ein Arbeitge
ber missbräuchlich sagen würde: Weil die Arbeitnehmerin 
beispielsweise nur ein Kind hat, der andere - von dem Sie 
zu Beginn sprachen - aber wesentlich grössere Familien
lasten zu tragen hat, seien Lohnunterschiede von 2 zu 1 
gerechtfertigt. Einmal werden die üblichen Regeln der Be
weislastverteilung, wie ich Sie ihnen darlegte, zur Anwen
dung kommen. Sodann wird die Maxime «Rechtsmiss
brauch findet keinen Schutz» zu beachten sein. Schliess
iich - auch darüber habe ich bereits gesprochen - dürfte 
eine Kinderzulage für die Arbeitnehmerin nicht von andern 
Bedingungen abhängig gemacht werden als jene für die 
Arbeitnehmer. Solche Zulagen sind «geschlechtsneutral» 
zu gewähren. Das Problem ist aber dasselbe, auch wenn 
Sie den Begriff .ändern. 
An und für sich ist der Zwang zu Komponenten in der Fi
xierung der Löhne im Antrag des Bundesrates nicht ent
halten. Ich habe aber auf die Unterschiede zwischen Lohn 
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als Entgelt für Arbeit und als Zulage monetärer Art für 
andere •Leistungen• eines Menschen hinweisen wollen. 

Egll: Ich verzichte auf meinen Antrag. 

Priisldent: Damit ist Absatz 2 bereinigt In der Fassung der 
Kommissionsmehrheit. - Wir können wrückkehren zu Ab
satz 1, wo es um dlei Frage des Gegenvorschlages geht 

Abs. 1-AI. 1 

Frau Ueberherr. Die sozlaldemokratfsche Fraktion hat mit 
Genugtuung festgestellt, dass der Gegenvorschlag- des 
Bundesrates nicht verwässert worden Ist Wir ziehen uns• 
ren Antrag zurück und unterstützen den Gegenvorschlag, 
weil damit die Hoffnung besteht, dass der Gegenvorschlag 
durchgeht und dass die lnitfantlnnen ihre Initiative zurück
ziehen können. 

Priisldant: Das vereinfacht die Sache. Wir müssen aber 
trotzdem abstimmen, denn es liegt noch ein Antrag Heft! 
vor, den wir dem Antrag der Kommission gegenüberstel
len. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Heft! 

Art. 3 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des N-atlonalrates 

Minderheit 
(Ueberherr, Bührer, Gassmann) 

27 Stimmen 
5 Stimmen 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volkslnitfatlve anzunehmen. 

Antrag Heft/ 
. • • zu verwerfen. (Rest des Artikels streichen) 

Art. 3 
Proposition de la commission 

Maiorits 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorit& 
(Lleberherr, Bührer, Gassmann) 
L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons d'accepter !'Initiative populaire. 

Proposition Heft! 
... de rejeter !'Initiative populaire. (Biffer le raste de l'arti
cle) 

Heftl: Mein Antrag erledigt sich jetzt. 

Priisldent: Damit haben wir nur noch den Antrag der Kom
missionsmehrheit und Jenen der Kommissionsminderheit -
Frau Lleberherr teilt mit, dass sie im Namen der Minder
heit auch diesen Antrag zu Artikel 3 zurückgezogen hat 
Damit ist Artikel 3 in der Fassung der Kommissionsmehr
heit angenommen. 

Gesamtabsümmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

Ad 79.076 

26 Stimmen 
2 Stimmen 

Motion des Nationalrates (Kommission). Gleiche Rechte 
für Mann und Frau 

rechtlgung von Mann und Frau folgende Vorkehren sofort 
an die Hand zu nehmen: 
a. einen Katalog der Mann und Frau ungleich behandeln
den Normen des Bundes und des kantonalen Rechtes auf
zustellen; ' 
b. ein möglichst vollständiges Reehtsetzungsprngramm 
aufzustellen zur Beseitigung der diskriminierenden Elestlm0 

mungen; 
c. das Rechtsetzungsprogramm nach sachlichen, zeitll0 

chen und finanziellen Prioritäten zu ordnen. 
Er wird beauftragt, alle ihm zur Verfügung stehenden In
strumente dafür einzusetzen, worunter beispielsweise auch 
die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. 

Motion du Consell national (commisslon). Egallte des 
drolts entre hommes et femmes 
Le Conseil fedäral est chargä, dans l'lntärät de l'egalite 
des droits entre hommes et femmes. de prendre imme
dlatement las mesures suivantes: 
a. Dresser une liste des regles du droit federal et du droit 
cantonal qul traitent inegalement l'homme et la femme; 
b. Oresser un programme leglslatlf aussl complet qua pos
slble aux flns d'eliminer les dlsposltions dlscriml0 

natoires; 
c. Mettre en muvre le programme legislatlf selon des prio0 

rites fondees sur la matiere, le temps et las moyens flnan
ciers. 
II est charge de mettre a contribution ä ces fins tous les 
Instruments dont il dispose, entre autres la Commission 
federale pour las questlons feminines. 

Hlnsenberger, Berichterstatter: Die Kommission hat diese 
Motion, ohne dass sie über den Inhalt überhaupt diskutiert 
hätte, zur Ueberwelsung empfohlen, mit 7 zu 3 Stimmen. 
Diese Motion hat vor allem eine psychologische Bedeu
tung. Der wohl unbestreitbar vorhandene gute WIiie von 
Bundesrat und Parlament, die Diskriminierung abzuschaf
fen, wird hier deutlich festgehalten • 
Ich empfehle dem Rat, der Motion ebenfalls zuzustim
men. 

Abstimmung - Vota 
Für Ueberwelsung der Motion 
Dagegen 

21 Stimmen 
4 Stimmen 

Der Bundesrat wird beauftragt, im Interesse der Gleichbe- g2_ 



Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 10.10.1980 
S§ance du 10.10.1080 

79.076 

Glelche Rechte fOr Mann und Frau. 
VolkslnlUatlve 
Egallt6 des drofts entre hommes et femmes. 
Initiative populalre 

Siehe Seite 677 hlervor - Volr page 677 cl-devant 

Beschluss des Ständerates vom 8. Oktober 1980 
Declslon du Conseil des Etats du 8 octobre 1980 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

132 Stimmen 
14 Stimmen 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 10.10.1980 
Seance du 10.10.1980 

79.076 

Glelche Rechte fDr Mann und Frau. 
Volkslnltlatlve 
Egallt6 des drolts entre hommes et femmes. 
Initiative populalre 

Siehe Seite 545 hiervor - Voir page 545 cl-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 10; Oktober 1980 
Declslon du Conseil national du 10 octobre 1980 

. Schlussabstimmung - Vote final 
FOr Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

26 Stimmen 
2 Stimmen 




